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Vorbemerkung

Das sozialpolitische Leistungssystem in Deutschland hat sich Gber Jahre und Jahrzehnte hin-
weg entwickelt. Wie der historische Ruckblick zeigt handelt es sich beim Sozialstaat nicht um
ein statisches Gebilde, typisch ist vielmehr der Prozess einer standigen Veranderung. Sozial-
politik reagiert auf soziale Probleme und Risiken, die sich im Zuge der 6konomischen, und
sozialen Entwicklung verandern oder unterschiedlich auspragen oder auch unterschiedlich
wahrgenommen werden. Zugleich unterliegen die politischen, 6konomischen, demografischen
und fiskalischen Konstellationen, also die Rahmenbedingungen sozialpolitischen Handelns
bzw. auch Nicht-Handelns, einem bestandigen Wandel.

Deshalb kann es nicht verwundern, dass - in Reaktion auf dieses dynamische Umfeld - die
sozialpolitische Gesetzgebung einer ,Dauerbaustelle” gleicht. So gilt fiir alle Bereiche der So-
zialpolitik, namentlich fur die im SGB kodifizierten Systeme, dass Neuregelungen und Veran-
derungen von Gesetzen die Regel sind. Dabei kann es sich einerseits um ,kleine* Anpassun-
gen und Modifikationen, um einzelne Verbesserungen im Leistungsrecht oder auch um neue
Leistungen und Leistungssysteme handeln. Andererseits konnen, in den zuruckliegenden Jah-
ren vermehrt, die Neuregelungen auch gleichbedeutend mit Leistungseinschnitten sein, die
bis hin zu einem grundlegenden Paradigmenwechsel der Sozialpolitik reichen. ,Hartz-IV* und
.Riester-Rente” sind hier die prominentesten Beispiele.

Selbst den Experten fallt es schwer, hier den Uberblick zu bewahren. Das seit 2000 beste-
hende Internet-Informationsportal sozialpolitik-aktuell.de hat es sich deshalb zur Aufgabe ge-
macht, diesen Veranderungsprozess im Einzelnen nachzuzeichnen. Begonnen wurde mit dem
Jahr 1998, also mit Beginn der ersten rot-griinen Koalition. Die Rubrik ,gesetzliche Neurege-
lungen® konzentriert sich dabei auf sechs zentrale Bereiche des Sozialstaats:

- Arbeitsférderung/SGB Il & Arbeitsrecht

- Grundsicherung fur Arbeitsuchende/SGB Il & Sozialhilfe /SGB Xll & Wohngeld
- Rentenversicherung & Alterssicherung

- Krankenversicherung & Gesundheitswesen

- Pflegeversicherung & Pflege

- Familienpolitik, Familienleistungsausgleich, Kindergeld, Elterngeld/-zeit

In der vorliegenden Broschire werden die Neuregelungen in diesen Bereichen in einem Do-
kument zusammengefasst. Das Dokument Iasst sich damit abspeichern oder auch ausdru-
cken, so dass ein schneller Zugriff moglich wird. Die Gliederung der Broschire folgt den o.g.
Bereichen. Die jeweiligen Neuregelungen gliedern sich nach dem Monat und Jahr der Be-
schlussfassung. In knapper Form werden die zentralen Inhalte benannt. Durch Links sind (in
der online-Fassung) die Textfassungen der Gesetzentwirfe und Gesetze abrufbar. Von be-
sonderem Interesse sind dabei die ebenfalls abrufbaren (soweit es Anhérungen in den Aus-
schlissen gegeben hat) schriftlichen Stellungnahmen von Verbanden und Einzelsachverstan-
digen.

Dokumentiert sind die Neuregelungen, die der Bundesgesetzgeber bis Ende 2019 beschlos-
sen hat. Die Entwicklungen im Jahr 2020 sind deshalb zunachst nur im Informationsportal
sozialpolitik-aktuell.de online zu verfolgen. Dort finden sich auch - gegliedert nach den Politik-
feldern - Dokumente, Materialien Gutachten, Forschungsergebnisse, Hinweise auf Daten-
sammlungen, Statistiken, neue Literatur und sozialpolitische Fachzeitschriften (siehe dazu den
Uberblick im Anhang dieser Broschiire).
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Ausdricklich zu verweisen ist auf die Gber 600 Infografiken, die erganzt um Kommentierungen
und methodische Hinweise jeweils den aktuellen Stand von Sozialpolitik und sozialer Lage in
Deutschland wiedergeben und zum Download geeignet sind.

Die nachfolgende Auflistung erhebt nicht den Anspruch, samtliche Felder der Sozialpolitik zu
erfassen. Unberucksichtigt bleiben u.a. das BAf6G, das Entschadigungsrecht, die Beamten-
versorgung. Zentrale individualarbeitsrechtliche Regelungen werden seit 2014 bertcksichtigt.
Und auch in den behandelten Bereichen kann letztlich keine Vollstandigkeit erreicht werden.
Um die Uberschaubarkeit zu erhalten, musste selektiert und gewichtet werden. Angesichts der
komplexen Materie sind natlrlich auch Unstimmigkeiten nicht auszuschlief3en. Fir entspre-
chende Rickmeldungen waren wir deshalb dankbar.

Gerhard Backer
Duisburg im Januar 2020
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12/2019 Gesetz zur Modernisierung und Starkung der beruflichen Bildung

Einfiihrung einer Mindestausbildungsvergiitung
Gesetzentwurf vom 13.05.2019
Gesetzentwurf vom 11.06.2019

Bundestagsanhorung am 16.10.2019: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 12.12.2019
Inkrafttreten: 01.01.2020

Wesentlicher Inhalt:

e Einfihrung einer Mindestvergitung fir Azubis sowohl in der betrieblichen als auch in
der auRerbetrieblichen Ausbildung.

e Die Mindestvergltung im ersten Ausbildungsjahr betragt monatlich 515 Euro. 2021 er-
hoht sie sich auf 550 Euro, 2022 auf 585 Euro und 2023 auf 620 Euro.

e Im weiteren Verlauf der Ausbildung steigt die Mindestvergutung: um 18 Prozent im zwei-
ten Jahr, um 35 Prozent im dritten und um 40 Prozent im vierten Ausbildungsjahr.

08/2019 Fachkrafteeinwanderungsgesetz

Erleichterung der Einwanderung von Fachkraften aus Drittstaaten
Gesetzentwurf vom 04.01.2019

Gesetzentwurf vom 13.03.2019 (Bundestagsdrucksache 19/8285)
Bundestagsanhérung am 03.06.2019: Schriftliche Stellungnahmen von Verbanden
Gesetz vom 15.08.2019

Inkrafttreten 01.03.2020

Wesentliche Inhalte:

o Ein einheitlicher Fachkrafte-Begriff: Fachkrafte sind nicht nur Personen mit Hochschul-
abschluss sondern auch solche mit einer qualifizierten Berufsausbildung

o Bei Fachkraften mit Arbeitsvertrag und in Deutschland anerkannter Qualifikation entfallt
die Vorrangprifung

e Fur Fachkrafte mit beruflicher Bildung entfallt die Begrenzung auf Engpassberufe

o Die Einreise von Fachkraften mit Berufsausbildung zur Arbeitsplatzsuche ist unter be-
stimmten Voraussetzungen moglich (Deutschkenntnisse und Lebendunterhaltssiche-
rung)

o Die Verfahren zur Anerkennung von Qualifikationen sollen anwenderfreundlicher wer-
den, die Moglichkeiten fir QualifizierungsmafRnahmen im Inland werden verbessert


http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/2019_05_BuReg_Gesetzentwuf_BBiG.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/2019_06_BuReg_Gesetzentwurf_BBiG.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/2019_10_Anhoerung_Modernisierung_berufliche_Bildung.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/2019_10_Anhoerung_Modernisierung_berufliche_Bildung.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl119s2522.pdf'%5D__1576665731529
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/2019_01_BuReg_Gesetzentwurf_Fachkraefteeinwanderungsgesetz.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/2019_03_BuTa_Entwurf_Fachkraefteeinwanderungsgesetz.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/Gesammelte%20Stellungnahmen_Fachkraefteeinwanderungsgesetz.pdf
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07/2019 Gesetz gegen illegale Beschiaftigung und Sozialleistungsmissbrauch
Starkung und neue Kompetenzen des Zolls

Gesetzentwurf vom 25.03.2019

Gesetz vom 11.07.2019

Inkrafttreten 12.07.2019

Wesentliche Inhalte:

Starkung des Zolls, um gegen Schwarzarbeit und illegale Beschaftigung wirksamer vorgehen
zu konnen. Einstellung von mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Neue Kompetenzen des Zolls bei

e unberechtigtem Sozialleistungsbezug,

e Scheinarbeit oder vorgetauschter selbststandiger Beschaftigung,
e der Bekdmpfung von Kindergeldmissbrauch,

e Anbahnung illegaler Beschaftigung auf Tageléhnerboérsen,

e Arbeitsausbeutung und damit verbundenem Menschenhandel,

e Anbieten von Schwarzarbeit (Print und Online-Plattformen),

e der missbrauchlichen Bereitstellung von Unterkiinften zum Beispiel in "Schrottimmobi-
lien".

07/2019 Gesetz zur Anpassung der Berufsausbildungsbeihilfe und des Ausbildungs-
geldes

Angleichung des Ausbildungsgeldes ans BAfoG
Referentenentwurf vom 05.02.2019

Bundestagsanhorung am 14.02.2019: Schriftliche Stellungnahmen von Verbidnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetzentwurf vom 13.03.2019
Gesetzentwurf vom 17.04.2019
Gesetz vom 08.07.2019
Inkrafttreten 01.08.2019

Wesentliche Inhalte:
Angleichung des Ausbildungsgeldes an das BAf6G
e Anhebung der Bedarfssatze und Freibetrége parallel zum 26. BAfdG-Anderungsgesetz

e Verzicht auf Unterscheidung nach Alter und Familienstand der Auszubildenden
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Erhéhung des Grundbetrags des Arbeitsentgelts in Werkstatten flir Menschen mit Behinde-
rung

e  Erhéhung nach einem Stufenmodell, um finanzielle Uberforderung von Werkstatten zu
vermeiden.

o EntschlieBungsantrag (Bundestags-Drucksache 19/10715) fordert zur Prifung der Ent-
wicklung eines zukunftsfahigen Entgeltsystems auf.

12/2018 Gesetz zur Starkung der Chancen fiir Qualifizierung und fiir mehr Schutz in
der Arbeitslosenversicherung (Qualifizierungschancengesetz)

Erweiterte Weiterbildungsforderung, Absenkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosen-
versicherung, Verkiirzung von Anwartschaftszeiten, Verlangerung der Rahmenfrist

Referentenentwurf vom 30.08.2018
Gesetzentwurf vom 19.09.2018
Gesetzentwurf vom 12.10.2018

Bundestagsanhorung am 26.10.2018: Schriftliche Stellungnahme von Verbdnden und Einzel-
sachverstandigen

Gesetz vom 18.12.2018
Inkrafttreten: 01.01.2019

Inhalte:
Weiterbildung

o Die bisherige Begrenzung der Foérderung der Weiterbildung auf Arbeithehmer ohne
Berufsabschluss, Arbeitslose, von Arbeitslosigkeit Bedrohte und auf Arbeitnehmer in
Klein- und Mittelbetrieben wird aufgebrochen. Die Aufgaben der BA liegen nunmehr darin,
Arbeitnehmer und Unternehmen Uber die Moglichkeiten einer Weiterbildung zu beraten
(Rechtsanspruch auf Beratung) und diese finanziell zu férdern, so durch Zuschisse an
den Arbeitgeber, wenn sie die Arbeitnehmer wahrend der Weiterbildung bei vollen Bezu-
gen freistellen, und durch die Ubernahme der Weiterbildungskosten.

o Eine Forderung erfolgt nur, wenn der Arbeitgeber sich an den Lehrgangskosten beteiligt:
Die Kostenbeteiligung der Arbeitgeber richtet sich nach der BetriebsgrofRe - groere Un-
ternehmen mussen sich starker beteiligen als kleine oder mittlere Unternehmen.

o Die Arbeitgeber mussen sich beteiligen zu mindestens 50 Prozent in Betrieben mit zehn
bis unter 250 Beschaftigten, zu mindestens 75 Prozent in Betrieben mit 250 bis unter 2500
Beschéftigten, zu mindestens 85 Prozent in Betrieben mit mehr Beschéaftigten.

e Daneben erhalten Arbeitgeber — je nach Betriebsgréfie — auch Lohnkostenzuschisse,
wenn die Beschaftigten wahrend der Weiterbildung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts
freigestellt werden.

o Die Weiterbildung darf nicht auf den aktuellen Arbeitsplatz bezogen sein. Es missen
Kenntnisse und Fahigkeiten erworben werden, die tUber eine Anpassungsfortbildung hin-
ausgehen.
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e Es wird vorausgesetzt, dass

- Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten vermittelt werden, die GUber ausschliellich ar-
beitsplatzbezogene kurzfristige Anpassungsfortbildungen hinausgehen,

- der Erwerb des Berufsabschlusses, flir den nach bundes- oder landesrechtlichen Vor-
schriften eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist, in der Re-
gel mindestens vier Jahre zurlckliegt,

- die MaRnahme aulRerhalb des Betriebes oder von einem zugelassenen Trager im Be-
trieb, dem sie angehoren, durchgefuhrt wird und mehr als 160 Stunden dauert und

- die MaBnahme und der Trager der Malinahme fiir die Férderung zugelassen sind.
Verkiirzte Anwartschaftszeiten, verlangerte Rahmenfrist

o Die bis zum 31.07.2021 befristete Sonderregelung einer verkirzten Anwartschaftszeit des
Arbeitslosengeldes fiir Gberwiegend kurz befristete Beschaftigte wird bis bis Ende 2022
verlangert.

o Die Rahmenfrist fur die Berechnung der Mindestversicherungszeit fir einen Anspruch auf
Arbeitslosengeld (12 Monate) wird mit Wirkung ab 2020 von bisher 24 Monate auf 30
Monate verlangert.

Reduzierung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung/BA

e Der Beitragssatz wird von 3,0 auf 2,6 Prozent abgesenkt. Bis Ende 2022 sinkt der Satz
um weitere 0,1 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent.

12/2018 Gesetz zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts - Einfiihrung einer Briicken-
teilzeit

Anspruch auf eine Verringerung der Arbeitszeit fiir mindestens ein Jahr und maximal
fiinf Jahre mit Riickkehrrecht auf Vollzeitarbeit, Ausnahmen fiir Beschéftigte in kleine-
ren und mittleren Unternehmen

Referentenentwurf vom 17.04.2018
Gesetzentwurf vom 13.06.2018
Gesetzentwurf vom 19.07.2018

Bundestagsanhorung am 31.10.2018: Schriftliche Stellungnahme von Verbdnden und Einzel-
sachverstandigen

Gesetz vom 11.12.2018
Inkrafttreten: 01.01.2019

Wesentliche Inhalte:

o EinfUhrung eines Rechtsanspruchs auf eine bis zu funf Jahren befristete Teilzeit, die nicht
spezifisch begriindet werden muss.
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e Voraussetzung ist, entsprechend des bisherigen Teilzeitrechts, dass das Arbeitsverhaltnis
seit mindestens sechs Monaten besteht. Die Teilzeit ist spatestens drei Monate im Voraus
in Textform zu beantragen.

o« Wahrend der Briickenteilzeit besteht nicht die Mdglichkeit einer weiteren Verringerung o-
der auch Erhéhung der Arbeitszeit. Auch eine vorzeitige Ruckkehr zur urspringlichen Ar-
beitszeit ist nicht mdglich.

e In Unternehmen mit 45 oder weniger Beschaftigten gilt der Rechtsanspruch auf befristete
Teilzeit nicht, wahrend Unternehmen mit 46 bis 200 Beschaftigten nur einen Antrag pro
15 Mitarbeitern berilicksichtigen missen.

e Dennoch sind alle Arbeitgeber dazu verpflichtet, Veranderungswiinsche bezlglich der Ar-
beitszeit mit dem/der Arbeitnehmer_in zu besprechen.

o Ziel des Gesetzes ist nicht nur die Erleichterung der Rickkehr in Vollzeit, sondern auch
die Erleichterung der Aufstockung der Arbeitszeit. Aus diesem Grund muss der Arbeitge-
ber zuklinftig einen Beweis erbringen, dass er entweder nicht Gber einen entsprechenden
Arbeitsplatz verfligt oder das die/der Teilzeitbeschaftigte nicht Uber die entsprechende
Eignung verflgt.

11/2018: Zweite Verordnung zur Anpassung des Mindestlohns
Verordnung vom 13.11.2018

Inhalt:

Erhéhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 9,19 Euro ab 01.01.2019 und Erhéhung auf 9,35
Euro ab 01.01.2020

11/2018: Gesetz Uber Leistungsverbesserungen und Stabilisierung in der gesetzlichen
Rentenversicherung (RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz)

Arbeitnehmerbeitrdage zur Sozialversicherung bei Midi-Jobs: Ersetzung der Gleitzone
durch einen verlingerten Ubergangsbereich

Referentenentwurf vom 12.07.2018
Gesetzentwurf vom 28.08.2018
Gesetzentwurf vom 01.10.2018

Bundestagsanhorung am 05.11.2018: Schriftliche Stellungnahme von Verbdnden und Einzel-
sachverstandigen

Gesetz vom 28.11.2018
Inkrafttreten: 01.07.2019

www.sozialpolitik-aktuell.de Institut Arbeit und Qualifikation/Universitat Duisburg-Essen


http://www.sozialpolitik-aktuell.de/
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl117s1228.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl118s1876.pdf%27%5D__1543405758172
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2018_07_BMAS_Referentenentwurf_Rente.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2018_08_RV_LVuStabG_Kabinettsbeschluss.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2018_10_Gesetzentwurf_RV-Leistungsverbesserung.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Sozialstaat/Dokumente/2018_12_Bundestag_anhoerung_teilhabechancen.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Sozialstaat/Dokumente/2018_12_Bundestag_anhoerung_teilhabechancen.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl117s1228.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl118s2016.pdf%27%5D__1544084317223

Arbeitsférderung/SGB Il & Arbeitsrecht

Inhalt:

o Die Obergrenze der vergunstigten Beitragsbelastung fur Arbeitnehmer im Midijob wird von
heute 850 Euro auf 1.300 Euro angehoben. Die volle Abgabenbelastung trifft Arbeitneh-
mer damit erst bei einem monatlichen Arbeitsentgelt von 1.300 Euro. Geringverdienerin-

nen und Geringverdiener werden entsprechend bei den Sozialabgaben entlastet.

« Die monatliche Beitragsentlastung steigt im Ubergangsbereich fiir Verdienste zwischen
450 und 850 monatlich zunachst auf bis 23 Euro an und sinkt anschlieRend wieder schritt-

weise ab. Arbeitgeber von Midijobbern zahlen auch weiterhin den vollen Beitragsanteil.

o Die reduzierten Rentenversicherungsbeitrage fiihren nicht mehr zu geringeren Rentenan-
sprichen. Davon profitieren sowohl die bisher in der bisherigen Gleitzone bis 850 Euro

Beschaftigten als auch diejenigen im neuen Ubergangsbereich bis 1 300 Euro.

e Es wird mit Mindereinnahmen der Sozialversicherung von 400 Millionen Euro gerechnet.
Diese Mindereinnahmen werden aus Beitragsmitteln finanziert. Das gilt auch fiir die spa-

teren Mehrausgaben bei der Rentenversicherung.

07/2018 Gesetz zur Verlangerung befristeter Regelungen im Arbeitsforderungsrecht
und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102

Verlangerung befristeter Sonderregelungen im SGB Il
Referentenentwurf vom 17.02.2018

Gesetzentwurf vom 09.05.2018

Gesetz vom 10.07.2018

Inkrafttreten: 14.07.2018

Inhalte (SGB Ill):

e Das Instrument der assistierten Ausbildung wird um weitere zwei Ausbildungsjahrgange
verlangert, Malnahmen kdénnen noch bis 30. September 2018 beginnen. Letztmalig kann

die assistierte Ausbildung somit im Ausbildungsjahr Sommer 2018 genutzt werden.

e Die urspringlich bis 31. Marz 2018 befristete Sonderregelung zum Saisonkurzarbeitergeld

fur GerUstbauer wird um drei Jahre bis zum 31. Marz 2021 verlangert.

o Die ursprunglich bis 31. Juli 2018 befristete Sonderregelung zur verklrzten Anwart-
schaftszeit des Arbeitslosengelds fir Uberwiegend kurz befristete Beschaftigte wird bis

zum 31. Dezember 2018 verlangert werden.

06/2017 Gesetz zur Forderung der Transparenz von Entgeltstrukturen
Gesetzentwurf vom 12.02.2017 (Bundestagsdrucksache 18/11133)
Beschlussempfehlung vom 28.03.2017 (Bundestagsdrucksache 18/11727)
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Gesetz vom 30.06.2017

Inkrafttreten: 06.07.2017

Wesentliche Inhalte:

SchlieBung der Entgeltliicke bei gleicher und gleichwertiger Tatigkeit (sog. bereinigte Ent-
geltliicke)

Gebots der Entgeltgleichheit flir Frauen und Manner bei gleicher und gleichwertiger Arbeit

EinfUhrung eines individuellen Auskunftsanspruchs fir Beschaftigte in Betrieben mit tber
200 Beschéftigten zur Uberpriifung der Entgeltgleichheit

Aufforderung an private Arbeitgeber mit mehr als 500 Beschaftigten, ihre Entgeltstrukturen
zu Uberprifen

Arbeitgeber mit Tarifvertrag (tarifgebundene und tarifanwendende) und Betriebsrat kén-
nen entscheiden, ob der Auskunftsanspruch kollektiv durch den Betriebsrat oder individu-
ell wahrgenommen wird

Berichtspflicht zum Stand der Gleichstellung und der Entgeltgleichheit fir lageberichts-
pflichtige Arbeitgeber mit mehr als 500 Beschaftigten

Laufende Evaluation des Gesetzes und Berichterstattung durch die Bundesregierung erst-
mals nach 2 Jahren

Zudem wird im SGB Ill das Ziel festgeschrieben, dass die BA das Berufswahlspektrum
von Frauen und Mannern durch eine geschlechtersensible Berufs- und Arbeitsmarktbera-
tung erweitert.

05/2017 Gesetz zur Neuregelung des Mutterschutzrechts
Gesetzentwurf vom 28.06.2016 (Bundestagsdrucksache 18/8963)

Beschlussempfehlung und Bericht vom 29.03.2017 (Bundestagsdrucksache 18/11782)

Gesetz vom 23.05.2017

Inkrafttreten: 01.01.2018

Wesentliche Inhalte:

Die Schutzfrist nach der Geburt eines Kindes mit Behinderung wird bei entsprechendem
Antrag von acht auf zwdlf Wochen verlangert, weil die Geburt in vielen dieser Falle fur die
Mutter mit besonderen kdrperlichen und psychischen Belastungen verbunden ist.

Es wird ein Kindigungsschutz fir Frauen nach einer nach der zwdlften Schwanger-
schaftswoche erfolgten Fehlgeburt neu eingefihrt.

Zudem werden die Regelungen zum Gesundheitsschutz an die unionsrechtlichen Vorga-
ben unter anderem zur Gefahrstoffkennzeichnung angepasst.

Schilerinnen und Studentinnen werden dann in den Anwendungsbereich des MuSchG
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einbezogen, wenn die Ausbildungsstelle Ort, Zeit und Ablauf der Ausbildungsveranstal-
tung verpflichtend vorgibt oder die Schulerinnen oder Studentinnen im Rahmen der schu-
lischen oder hochschulischen Ausbildung ein verpflichtend vorgegebenes Praktikum ab-
leisten.

e Zudem werden auch arbeitnehmerahnliche Personen in den Anwendungsbereich klarstel-
lend einbezogen.

o Die Regelungen zum Verbot der Nacht- und Sonntagsarbeit werden branchenunabhangig
gefasst, die Regelungen zum Verbot der Mehrarbeit werden um eine besondere Regelung
zur hochstens zuldssigen Mehrarbeit in Teilzeitbeschaftigungsverhaltnissen erganzt.

o Fur die Arbeit nach 20 Uhr bis 22 Uhr wird ein behoérdliches Genehmigungsverfahren ein-
gefuhrt. Unter anderem muss die Frau sich ausdricklich bereit erklaren, nach 20 Uhr zu
arbeiten. Wahrend die Behoérde den vollstandigen Antrag pruft, kann der Arbeitgeber die
Frau grundsatzlich weiterbeschéaftigen. Lehnt die Behdrde den Antrag nicht innerhalb von
sechs Wochen ab, gilt er als genehmigt.

e Durch die Integration der Verordnung zum Schutze der Mitter am Arbeitsplatz
(MuSchArbV) in das MuSchG werden die Regelungen flr Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
geber sowie fir die Aufsichtsbehdrden klarer und verstandlicher.

e Der neu einzurichtende Ausschuss fiir Mutterschutz ermittelt unter anderem Art, Ausmalf
und Dauer der moglichen unverantwortbaren Gefahrdung einer Schwangeren oder Stil-
lenden und stellt sicherheitstechnische, arbeitsmedizinische und arbeitshygienische Re-
geln zum Schutz der schwangeren oder stillenden Frau und ihres Kindes auf. Die von ihm
erarbeiteten Empfehlungen sollen Orientierung bei der praxisgerechten Umsetzung der
mutterschutzrechtlichen Regelungen bieten.

e Bei Beamtinnen, Richterinnen und Soldatinnen gilt das gleiche Mutterschutzniveau, wie
es auch fir andere Beschaftigte nach dem MuSchG gilt.

10/2016: Gesetz zur Anderung des Arbeitsnehmeriiberlassungsgesetzes und anderer
Gesetze

Neuregelung von Uberlassungshéchstdauer, equal pay, Eindimmung von Scheinwerk-
vertragen, Informationsrechte des Betriebsrates

Referentenentwurf vom 16.11.2015

Referentenentwurf vom 17.02.2016

Referentenentwurf vom 14.04.2016

Kabinettsbeschluss vom 01.06.2016

Gesetzentwurf vom 20.07.2016 (Bundestagsdrucksache 18/9232)

Bundestagsanhorung zum Gesetzentwurf am 14.10.2016 und schriftliche Stellungnahmen von
Verbanden und Einzelsachverstédndigen vom 14.10.2016

Inkrafttreten: 01.04.2017

Wesentliche Inhalte:
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Arbeitnehmerbezogene Uberlassungshdchstdauer

o Einflihrung einer Hochstdauer fiir die Uberlassung an andere Betriebe von 18 Monaten
Danach missen Leiharbeitnehmer ibernommen werden, wenn sie weiterhin dort arbeiten
sollen.

« Die Uberlassungshéchstdauer ist arbeitnehmerbezogen und nicht arbeitsplatzbezogen.
Einzelnen Uberlassungszeiten sind zu addieren, wenn zwischen den Zeiten weniger als
drei Monate liegen. Es zahlen die Zeiten, die ab dem Inkrafttreten des Gesetzes entste-
hen. Als Einsatzzeiten gelten auch solche Zeiten, wahrend der der Leiharbeitnehmer (pro
forma) bei einer anderen Zeitarbeitsfirma angestellt ist, aber weiter in demselben Entleih-
betrieb arbeitet.

e Tarifpartner kdnnen sich durch Tarifvertrag einer Einsatzbranche auf eine langere Uber-
lassung einigen. Auch nicht tarifgebundene Entleiher kdnnen Leiharbeiter langer beschéaf-
tigen: Entweder zeichnen sie einen Tarifvertrag mit einer Uberlassungshéchstdauer mit-
tels Betriebsvereinbarung nach, oder sie nutzen eine Offnungsklausel im Tarifvertrag. Vo-
raussetzung ist, dass der Tarifvertrag fir die Einsatzbranche reprasentativ ist.

e Gibt es die in einem Tarifvertrag per Offnungsklausel vereinbarte Uberlassungshéchst-
dauer nicht, kdnnen nichttarifgebundene Entleiher maximal 24 Monate vereinbaren. Fur
tarifgebundene Einsatzunternehmen gilt diese zeitliche Grenze nicht.

Equal pay

o  Grundsétzlich kann nur in den ersten neun Monaten der Uberlassung vom Grundsatz der
gleichen Bezahlung flr gleiche Arbeit abgewichen werden. Auch hier ist die Regelung
arbeitnehmerbezogen und nicht arbeitsplatzbezogen.

e Branchenzuschlagstarifvertrage, die eine stufenweise Angleichung der Vergltung regeln,
kénnen bis zu 15 Monate von Equal Pay befreien. Die Ausnutzung der langeren Abwei-
chung ist aber nur mdéglich, wenn die stufenweise Heranflhrung an das Entgelt der
Stammbelegschaft spatestens nach einer Einarbeitungszeit von sechs Wochen beginnt.

Verbot des Streikeinsatzes

e Leiharbeitnehmer dirfen nicht wahrend eines Streiks eingesetzt werden, wenn sie die Ar-
beit der streikenden Stammbelegschaft ibernehmen. Dies gilt unabhangig davon, ob die
Leiharbeitnenmer dem zustimmen. Sie dlirfen aber in einem bestreikten Betrieb arbeiten,
wenn sie keine Tatigkeiten von streikenden Beschéaftigten ausflihren.

Verbot der verdeckten Arbeithehmeriiberlassung (,,Scheinwerkvertrage®)

« Die Uberlassung von Arbeitnehmern muss im Vertrag ausdriicklich als solche bezeichnet
werden. Verleiher und Entleiher begehen eine Ordnungswidrigkeit, wenn sie eine Arbeit-
nehmerlberlassung nicht offenlegen. Zum Beispiel bei Ketten-, Zwischen- oder Weiter-
verleih. Scheinwerkvertrage und verdeckte Arbeithehmeriberlassung sollen so verhindert
werden. Ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmeriberlassung sind die Arbeitsvertrage zwischen
Zeitarbeitsfirma und Leiharbeitnehmer unwirksam und es besteht ein Arbeitsverhaltnis
zwischen Entleiher und Leiharbeitnehmer.

e Im Burgerlichen Gesetzbuch wird klargestellt, wer Arbeitnehmer ist und wer nicht.
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Festhaltenserklarung

e Bei Arbeitnehmeruberlassung ohne Erlaubnis bzw. bei verdeckter Leiharbeit, fehlender
Kenntlichmachung der Uberlassung im Uberlassungsvertrag und Uberschreiten der Uber-
lassungshoéchstdauer von 18 Monaten ist das Arbeitsverhaltnis zwischen Verleiher und
Leiharbeitnehmer unwirksam. In all diesen Fallen entsteht ein Arbeitsverhaltnis zwischen
Entleiher und Leiharbeitnehmer.

« Diese Rechtsfolgen treten allerdings nicht ein, wenn der Leiharbeitnehmer dem Ubergang
des Arbeitsvertrages innerhalb eines Monats nach dem fiir den Beginn der Uberlassung
vorgesehenen Zeitpunkt bzw. dem Uberschreiten der Uberlassungshéchstdauer wider-
spricht und erklart, dass er an dem Arbeitsvertrag mit dem Verleiher festhalt. Ein friher
erklarter Widerspruch (,auf Vorrat®) ist unwirksam.

Information des Betriebsrates

o Der Betriebsrat soll vor dem Einsatz von Leiharbeithehmern und Werkauftragsnehmern
umfassend informiert werden (Einsatzdauer, Aufgaben, Einsatzort etc.).

07/2016: Integrationsgesetz

Bleiberecht bei Berufsausbildung, Arbeitsgelegenheiten, begrenzter Verzicht auf Vor-
rangpriifung, verbesserte Regeln fiir die Ausbildungsféorderung

Referentenentwurf vom 14.4.2016

Eckpunkte Integrationsgesetz (Koalitionsausschuss am 13.4.2016)

Entwurf einer Verordnung zum Integrationsgesetz vom 29.04.2016

Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU und SPD vom 31.05.2016 (Bundestagsdrucksache
18/8615)

Gesetz vom 31.07.2016
Inkrafttreten: Im Wesentlichen am 01.08.2016

Wesentliche Inhalte (in Bezug auf den Arbeitsmarkt)

e Geduldete bekommen ein Bleiberecht fir die gesamte Dauer der Berufsausbildung und
die anschlielRende Beschaftigung

o Befristete Aussetzung der Vorrangprifung abhangig von der regionalen Arbeitsmarktlage

e Bundesprogramm "Fllchtlingsintegrationsmafinahmen" fir 100.000 Arbeitsgelegenhei-
ten.

o Die Bundesagentur fiir Arbeit verzichtet flr drei Jahre abhangig von der regionalen Ar-
beitsmarktlage auf die Vorrangprufung.

e Ausweitung der Ausbildungsférderung fiir junge Flichtlinge mit guter Bleibeperspektive
und andere Schutzsuchende
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07/2016: Gesetz zur Starkung der beruflichen Weiterbildung und des Versicherungs-
schutzes in der Arbeitslosenversicherung

Weiterbildungspramie, Flexibilisierung der Weiterbildungsforderung in KMU, Verlange-
rung von MaBnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung

Gesetzentwurf vom 06.04.2016 (Bundestagsdrucksache 18/8042)

Bundestagsanhorung am 09.05.2016: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 18.07.2016
Inkrafttreten: 01.08.2016 bzw. 01.01.2017

Wesentliche Inhalte:

o Beschaftigte ohne Berufsabschluss kdnnen zur Vorbereitung auf eine abschlussbezogene
berufliche Weiterbildung Forderleistungen zum Erwerb notwendiger Grundkompetenzen,
insbesondere in den Bereichen Lesen, Schreiben, Mathematik und Informations- und
Kommunikationstechnologien, erhalten, wenn dies flir die erfolgreiche Teilnahme an einer
Weiterbildungsmafinahme erforderlich ist.

e  Weiterbildungspramie: Zur Starkung von Motivation und Durchhaltevermdgen erhalten
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer abschlussbezogenen Weiterbildung beim Be-
stehen einer durch Ausbildungsverordnung vorgeschriebenen Zwischenprifung eine Pra-
mie von 1.000 Euro, beim Bestehen der Abschlussprifung eine Pramie von 1.500 Euro.
Die Neuregelung ist befristet fur MaRnahmen, die bis zum 31. Dezember 2020 beginnen
und wird evaluiert.

o Die Weiterbildungsférderung fur Beschéftigte in kleinen und mittleren Unternehmen, die
fur jingere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter 45 Jahren bis Ende des Jahres
2020 befristet ist, wird weiter flexibilisiert, indem nunmehr auch berufliche Weiterbildungen
bezuschusst werden kénnen, die aul3erhalb der Arbeitszeit stattfinden.

e Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmern in Transfergesellschaften, die von Restrukturie-
rungsmaflnahmen betroffen sind, wird ein schnellerer Zugang zu beruflicher Weiterbil-
dung ermdglicht. Danach kdnnen notwendige Qualifizierungen von alteren Beschaftigten
ab Vollendung des 45. Lebensjahres und von gering qualifizierten Beschaftigten bereits
wahrend der Zeit in einer Transfergesellschaft geférdert werden, wenn der Arbeitgeber
mindestens 50 Prozent der Lehrgangskosten tragt. Die Férdermdglichkeit umfasst auch
MafRnahmen, die zu einem Abschluss in einem Ausbildungsberuf fihren.

e Die mogliche Dauer von MalRnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, die
bei einem Arbeitgeber durchgefiihrt werden, wird von sechs auf zwolf Wochen verlangert.
Die Anderung gilt fiir Langzeitarbeitslose und Arbeitslose mit schwerwiegenden Vermitt-
lungshemmnissen. Diese Malknahmen sollen insbesondere auch der Kompetenzfeststel-
lung, der Klarung eines anzustrebenden Zielberufs und eines Bildungsziels flir eine mog-
liche Weiterbildung dienen.
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11/2014: Zweite Verordnung zur Anderung der Verordnung iiber die Bezugsdauer fiir
das Kurzarbeitergeld

Verlangerung der Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes
Verordnung vom 13.11.2012
Inkrafttreten: 01.01.2015

Inhalt:

o Die verlangerte Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes von 6 auf (langstens) 12 Monate
wird bis Ende 2015 beibehalten.

08/2014: Gesetz zur Starkung der Tarifautonomie (Tarifautonomiestarkungsgesetz)
Einfuhrung eines gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 € in Deutschland
Referentenentwurf des BMAS vom 19.03.2014

Gesetzentwurf (Kabinettsfassung) vom 02.04.2014

Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 11.04.2014 (Bundesratsdrucksache 147/14)
Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 28.05.2014 (Bundestagsdrucksache 18/1558)

Bundestagsanhdrung am 26.06.2014: Schriftliche Stellungnahmen von Verbidnden und Ein-
zelsachverstandigen (Ausschussdrucksache 18(11)148)

e darunter Stellungnahme von: Gerhard Bosch, Claudia Weinkopf: Zur Einflihrung des ge-
setzlichen Mindestlohns von 8,50 € in Deutschland Expertise im Auftrag der Hans-Bock-
ler-Stiftung (Juni 2014)

Gesetz vom 11.08.2014
Inkrafttreten: 01.01.2015

Wesentlicher Inhalt:

Einfuhrung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Héhe von 8,50 Euro ab dem
01.01.2015 mit Ausnahmen und Ubergangsregelungen, die sich auf folgende Bereiche und
Personengruppen beziehen:

e  Zeitungszusteller/innen: Fur 2015 besteht Anspruch auf 75%, flr 2016 auf 85% des Min-
destlohns. Ab 2017 betragt der Mindestlohn 8,50 €

o verpflichtende Praktika im Rahmen einer schulischen oder hochschulischen Ausbildung
sowie freiwillige Praktika von bis zu 6 Wochen

e Auszubildende, unabhangig vom Alter, im Rahmen einer beruflichen Ausbildung

e Jugendliche bis 18 Jahre ohne Berufsabschluss (hier gibt es berhaupt keinen Mindest-
lohn, auch keinen abgesenkten)

e Langzeitarbeitslose innerhalb der ersten 6 Monate einer Beschaftigung

e ehrenamtlich Tatige

www.sozialpolitik-aktuell.de Institut Arbeit und Qualifikation/Universitat Duisburg-Essen


http://www.sozialpolitik-aktuell.de/
http://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl114s1749.pdf%27%5D__1420709730248
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Einkommen-Armut/Dokumente/2014_03_19_BMAS_Tarifautonomiestaerkungsgesetz_Referentenentwurf.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Einkommen-Armut/Dokumente/2014_04_BMAS_Tarifautonomiestaerkungsgesetz_Kabinettfassung.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Einkommen-Armut/Dokumente/2014_04_Gesetzentwurf_Bundesregierung.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Einkommen-Armut/Dokumente/2014_05_Gesetzentwurf_Bundesregierung.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Einkommen-Armut/Dokumente/2014_06_Tarifautonomiestaerkungsgesetz_Stellungnahmen.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Einkommen-Armut/Dokumente/2014_06_Tarifautonomiestaerkungsgesetz_Stellungnahmen.pdf
http://www.boeckler.de/pdf/p_arbp_304.pdf
http://www.boeckler.de/pdf/p_arbp_304.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%2527bgbl114s1348.pdf%2527%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl114s1348.pdf%27%5D__1485769240254

Arbeitsforderung/SGB Il & Arbeitsrecht 14

e In Branchen, in denen allgemeinverbindliche tarifliche Mindestléhne nach dem Entsende-
gesetz, Arbeitnehmeriberlassungsgesetz oder Tarifvertragsgesetz abgeschlossen wor-
den sind, kann bis Ende 2017 der gesetzliche Mindestlohn unterschritten werden.

e Die Hb6he des Mindestlohns wird auf Vorschlag der standigen Kommission der Tarifpartner
(Mindestlohnkommission) durch Rechtsverordnung der Bundesregierung festgelegt. Die
Kommission wird alle funf Jahre durch die Bundesregierung neu berufen. Sie besteht aus
einem Vorsitzenden, je drei stimmberechtigten standigen Mitgliedern der Arbeithehmer-
und der Arbeitgeberseite, sowie zwei Mitgliedern aus Kreisen der Wissenschaft ohne
Stimmrecht (beratende Mitglieder).

e Ablésung des 50%-Quorums fur die Allgemeinverbindlicherklarung von Tarifvertragen
durch das Erfordernis des 6ffentlichen Interesses (gemeinsamer Antrag der Tarifparteien)
sowie Offnung des Geltungsbereiches des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes firr alle Bran-
chen.

10/2013: Erste Verordnung zur Anderung der Verordnung iiber die Bezugsdauer fiir
das Kurzarbeitergeld

Verlangerung der Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes
Verordnung vom 31.10.2013
Inkrafttreten: 07.11.2013

Inhalt:

e Die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes wird weiter von 6 auf (Iangstens) 12 Mo-
nate verlangert.

12/2012: Haushaltsbegleitgesetz 2013 - Artikel Il (SGB Ill)
Wegfall des Eingliederungsbeitrags der BA (Artikel I1)
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/10588 vom 03.09.2012)
Gesetz vom 20.12.2012

Inkrafttreten: 01.01.2013

Inhalt:

o Der von der BA an den Bund zu leistende Eingliederungsbeitrag (Beteiligung an den Kos-
ten des SGB Il) entfallt.

e Zugleich Streichung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Arbeitsférderung
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12/2012: Verordnung uber die Bezugsdauer fiir das Kurzarbeitergeld
Verlangerung der Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes

Verordnung vom 07.12.2012

Inkrafttreten: 01.01.2013

Inhalt:

o Die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes wird bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern,
deren Anspruch bis Ende 2013 entstanden ist, von 6 auf (langstens) 12 Monate verlangert.

12/2012: Gesetz zu Anderungen im Bereich der geringfiigigen Beschiftigung

Anhebung der Geringfiigigkeitsgrenze auf 450 Euro, Spannweite der Midijob-Zone zwi-
schen 450 und 850 Euro

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/10773 vom 25.09.2012)

Bundestagsanhérung zum Gesetzentwurf und zu den Antrdgen von SPD, Die Linke, Blindnis
90/Die Grunen am 22. 10.2012: Schriftliche Stellungnahme von Verbdnden und Einzelsach-
verstandigen, darunter Stellungnahmen von
Prof. Dr. Gerhard Backer/IAQ (Einzelsachverstandiger): "Geringfugige Beschaftigung -
Begrenzung statt Ausweitung" in: IAQ-Standpunkte 04/2012 und
Dr. Claudia Weinkopf/IAQ (Einzelsachverstandige): "Minijobs" in: IAQ Standpunkte
03/2012)

Gesetz vom 05.12.2012

Inkrafttreten: 01.01.2013 (mit Ubergangsregelungen fiir bestehende Arbeitsverhaltnisse)

Wesentliche Inhalte:
e Anhebung der Verdienstgrenze fir die Minijob-Regelung von 400 auf 450 Euro im Monat.

e  Zugleich Anhebung des Beginns der Gleitzone von 401 auf 451 Euro und des Endes von
800 auf 850 Euro.

¢ (Neue) Mini-Jobs sind in der Gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig. Zu
den Regelungen beziglich der Rentenversicherungspflicht siehe Neuregelungen 2012
Rentenversicherung..
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07/2012: Psych-Entgeltgesetz, darin Art. 4a: Arbeitslosenversicherung
Sonderregelung Anwartschaftszeiten Arbeitslosengeld
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/8986 vom 14.03.2012)

Bundestagsanhérung zum Gesetzentwurf und zu den Antragen von SPD, Die Linke, Blindnis
90/Die Griinen zum Bereich "Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung" am 23.04.2012,
Schriftliche Stellungnahme von Verbanden und Einzelsachverstandigen
darunter Stellungnahme von Prof. Dr. Gerhard Bosch/IAQ (Einzelsachverstandiger):
"Kurzzeitbeschaftigte in der Arbeitsmarktpolitik besser absichern® in: IAQ-Standpunkte
01/2012

Gesetz vom 21.07.2012
Inkrafttreten: (Artikel 4a) 01.08.2012

Inhalt:

e Verlangerung der Sonderregelung zur Anwartschaftszeit auf die Versicherungsleistung
Arbeitslosengeld. Die verklrzte Anwartschaftszeit von sechs Monaten gilt bis Ende 2014
(zuvor begrenzt bis 01.08.2012). Voraussetzung: Die in der Rahmenfrist zurlickgelegte
Beschaftigung muss tberwiegend aus versicherungspflichtigen Beschaftigungsverhaltnis-
sen bestehen, die zeit- und zweckbefristet sind und bei denen die Beschaftigungstage auf
nicht mehr als zehn (bislang sechs) Wochen im Voraus vertraglich festgelegt ist.

11/2011: Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt (In-
strumentenreform)

Neuordnung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente im SGB Ill und SGB Il, Ausgaben-
einsparungen

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/6277 vom 24.06.2011)
Gesetz vom 20.11.2011

Bundestagsanhorung am 05.10.2011: Schriftliche Stellungnahme von Verbdnden und Einzel-
sachverstandigen

Inkrafttreten: (Mit Ausnahmen) 01.04.2011

Wesentliche Inhalte:
SGBIii

e Der ,Grundungszuschuss” bei Aufnahme einer selbststandigen Tatigkeit wird in eine Er-
messensleistung umgewandelt. Die erste Forderphase (Zuschuss plus Pauschale von
300 EUR) wird auf sechs (bisher: neun) Monate verklrzt und die zweite Férderphase (nur
Pauschale) wird von sechs auf neun Monate verlangert. Der fur den Bezug des Grun-
dungszuschusses mindestens erforderliche Restanspruch auf Alg wird auf 150 (bisher:
90) Tage erhoht.
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o Die Regelungen zur ,Weiterbildungsférderung alterer beschaftigter ArboN“ sowie zum ,Ver-
mittlungsgutschein® werden bis zum 31.03.2012 (bisher: 31.12.2011) verlangert und an-
schlieflend entfristet.

o Die im Rahmen des Konjunkturpakets Il 2009 eingeflihrten und mit dem Beschaftigungs-
chancengesetz bis Ende Marz 2012 verlangerten Erleichterungen fir den Bezug von
.Kug“ werden vorzeitig zum 31.12.2011 aufgehoben.

e Die arbeitsmarktpolitischen Instrumente werden nach Unterstitzungsleistungen geordnet,
die fur Ausbildung- und Arbeitsuchende in bestimmten Arbeitsmarktkontexten erforderlich
werden kénnen:

- ,Beratung und Vermittlung®,

- ,Aktivierung und berufliche Eingliederung®,

- ,Berufswahl und Berufsausbildung®,

- ,Berufliche Weiterbildung®,

- ,Aufnahme einer Erwerbstatigkeit",

- ,Verbleib in Beschaftigung®,

- ,Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben”.

e Die bisherige Aufteilung in Leistungen far ArbN, ArbGeb und Trager wird aufgegeben.

o “Leistungen der Arbeitsférderung“ sind Leistungen nach MalRgabe des 3. und 4. Kapitels
SGB lll, ,Leistungen der aktiven Arbeitsforderung” sind Leistungen nach MalRgabe des 3.
Kapitels SGB IIl und Alg bei beruflicher Weiterbildung.

e Leistungen der aktiven Arbeitsférderung sind ,Ermessensleistungen® mit Ausnahme: des
Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheins (AV-Gutschein), der Berufsausbildungsbeihilfe
wahrend der ersten Berufsausbildung oder einer berufsvorbereitenden Bildungsmal}-
nahme, der Leistung zur Vorbereitung auf den nachtraglichen Erwerb des Hauptschulab-
schlusses oder eines gleichwertigen Schulabschlusses im Rahmen einer berufsvorberei-
tenden Bildungsmalnahme, der Weiterbildungskosten zum nachtraglichen Erwerb des
Hauptschulabschlusses oder eines gleichwertigen Schulabschlusses, des Kug bei Ar-
beitsausfall, des Wintergeldes, der Leistungen zur Férderung der Teilnahme an Transfer-
malinahmen, der besonderen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und- des Alg bei
beruflicher Weiterbildung.

o Entgeltersatzleistungen® sind: Alg bei Arbeitslosigkeit und bei beruflicher Weiterbildung,
Teil-Alg bei Teilarbeitslosigkeit, Ugg bei Teilnahme an Malnahmen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben, Kug bei Arbeitsausfall, Insolvenzgeld bei Zahlungsunfahigkeit des Arbeitge-
bers.

e Der ,Eingliederungsgutschein fur altere ArbN* (eingeflhrt 2008) wird abgeschafft.

o Der bis zum 31.03.2012 befristete ,Vermittlungsgutschein fir Arbeitsuchende geht in den
neuen ,AV-Gutschein“ auf. Die Voraussetzungen fir die Erlangung des bisherigen Ver-
mittlungsgutscheins, die sich nicht am individuellen Unterstitzungsbedarf, sondern an
Leistungsbezug und Dauer der Arbeitslosigkeit orientiert haben, entfallen zugunsten einer
am Einzelfall ausgerichteten Férderentscheidung. Mit dem AV-Gutschein legt die AA dem
individuellen Handlungsbedarf entsprechend MalRnahmeziel und -inhalt fest. Die AA kann
den AV-Gutschein zur Sicherstellung einer wirtschaftlichen Mittelverwendung zeitlich be-
fristen sowie regional beschranken. Wenn es fir die berufliche Eingliederung erforderlich
ist, kann die AA mehrere AV-Gutscheine mit unterschiedlichen MaRnahmezielen an die
Forderberechtigten ausgeben.
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Die ,Weiterbildungsférderung von alteren ArbN® (nach Art. 1 verlangert bis 31.03.2012)
wird entfristet. Zugleich wird sie flexibler ausgestaltet, indem der BA auch die Mdglichkeit
einer anteiligen Férderung bei der Ubernahme der Weiterbildungskosten eréffnet wird.

Die ,Eingliederungszuschiisse“ (Egz) werden neu strukturiert und vereinheitlicht. Dabei
wird die maximale Férderdauer fiir besonders betroffene schwerbehinderte Menschen un-
abhangig vom Alter von 36 Monaten auf 60 Monate erhéht. Bisher galt eine Férderdauer
von bis zu 60 Monaten nur flr schwerbehinderte ArbN, die das 50. Lebensjahr vollendet
haben. Die maximale Férderdauer von 96 Monaten fur besonders betroffene schwerbe-
hinderte Menschen, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, bleibt unverandert erhalten.
Die Absenkung der Forderung (grundsatzlich bis zu 50% des zu bericksichtigenden Ar-
beitsentgelts — bei behinderten/schwerbehinderten Menschen bis zu 70%) nach Ablauf
von zwolf Monaten (fir besonders betroffene schwerbehinderte Menschen: 24 Monaten)
wird einheitlich auf zehn Prozentpunkte jahrlich festgelegt; infolge der Kirzung darf die
Hohe des Egz 30% des zu bertcksichtigenden Arbeitsentgelts nicht unterschreiten.

Die Férderung einer vom ArbGeb durchgeflinrten ,betrieblichen Einstiegsqualifizierung*
(Zuschusse zur Verguitung bis zu einer Hohe von 216 EUR monatlich zzgl. eines pauscha-
lierten Anteils am durchschnittlichen Gesamt-SV-Beitrag des Auszubildenden fir eine
Dauer von 6 bis 12 Monaten) wird mit der Laufzeit des Nationalen Paktes fir Ausbildung
und Fachkraftenachwuchs (Ausbildungspakt) synchronisiert, der bis zum Jahr 2014 be-
fristet ist.

Klnftig werden grundsatzlich nur noch solche ,Trager zur Erbringung von Arbeitsmarkt-
dienstleistungen® zugelassen, die ein System zur Sicherung der Qualitdt anwenden und
einen Qualitdtsnachweis in Form einer externen Zulassung erbringen (bisher nur bei der
Forderung der beruflichen Weiterbildung, fir die auch kinftig weitergehende Anforderun-
gen bestehen). Zum Zulassungsverfahren von Tragern und Mallnahmen werden wesent-
liche Bestimmungen von der Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung
(AZWYV) in das SGB Il Uberfuhrt und damit fir alle Trager und in Bezug genommene
MafRnahmen auf eine einheitliche gesetzliche Grundlage gestellt. Aulerdem bedurfen
kinftig auch die MaRnahmen einer Zulassung, die mit Hilfe des neu eingefuhrten AV-
Gutscheins in Anspruch genommen werden kénnen. Von diesen Regelungen sind Arb-
Geb ausgenommen, die ausschliefdlich betriebliche MaRnahmen oder betriebliche Teile
von Malinahmen durchfihren. Sie bedurfen keiner Zulassung.

LArbeitsbeschaffungsmalnahmen“ werden nicht mehr geférdert.

SGB Il

Bei den Leistungsgrundsatzen wird die Nachrangigkeit von Arbeitsgelegenheiten betont.
Diese sind kunftig lediglich fur diejenigen erwerbsfahigen Leistungsberechtigten einzuset-
zen, die keine Chance auf eine Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt haben.

Die ,Instrumente der 6ffentlich geforderten Beschaftigung® werden zu zwei Instrumenten
zusammengefasst. Geférdert werden (a) ,Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsent-
schadigung“ (also nicht mehr in der Entgeltvariante) und (b) ,Arbeitsverhaltnisse von zu-
gewiesenen Leistungsberechtigten durch Zuschisse an deren ArbGeb“ (bisher: Beschaf-
tigungszuschuss bzw. Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante). Eine Integration in
den allgemeinen Arbeitsmarkt steht im Vordergrund. Kunftig sollen daher vor dem Einsatz
von Arbeitsgelegenheiten und der Férderung von Arbeitsverhaltnissen die Pflichtleistung
der Vermittlung sowie die Ermessensleistungen zur Eingliederung, die auf eine unmittel-
bare Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt zielen, vorrangig genutzt werden.
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Die individuelle Zuweisungsdauer in Arbeitsgelegenheiten wird auf insgesamt 24 Monate
innerhalb eines Zeitraums von finf Jahren begrenzt (gilt fir Zuweisungen nach Inkrafttre-
ten der Neuregelung).

Die Forderung von Arbeitsverhaltnissen erfolgt in Abhangigkeit von der individuellen Leis-
tungsfahigkeit bis zu 75% des berilcksichtigungsfahigen Arbeitsentgelts (das sind das zu
zahlende Arbeitsentgelt ohne einmalig gezahltes Arbeitsentgelt sowie der pauschalierte
Anteil des ArbGeb am Gesamt-SV-Beitrag abziiglich des Beitrags zur BA) und — bezogen
auf die geforderte Person — hochstens fur eine Dauer von 24 Monaten innerhalb eines
Zeitraums von 5 Jahren. Die Férderung ist durch ein Budget begrenzt. Hochstens 5% der
auf ein Jobcenter entfallenen Eingliederungsmittel kénnen fiir die Férderung von Arbeits-
verhaltnissen eingesetzt werden. Die BA soll Zugewiesene umgehend abberufen, wenn
sie diese in Arbeit oder Ausbildung vermitteln kann; Zugewiesene kénnen ihrerseits das
Arbeitsverhaltnis ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist beenden, wenn sie eine Arbeit
oder Ausbildung aufnehmen.

Im Rahmen der ,freien Forderung“ wird das Aufstockungs- und Umgehungsverbot (,Mal3-
nahmen diirfen gesetzliche Leistungen nicht umgehen oder aufstocken®) fir den Perso-
nenkreis der Langzeitarbeitslosen vollstandig aufgehoben (bisher nur flr Langzeitarbeits-
lose, bei denen in angemessener Zeit von in der Regel sechs Monaten nicht mit Aussicht
auf Erfolg auf einzelne Gesetzesgrundlagen des SGB Il oder SGB Il zuriickgegriffen wer-
den kann).

04/2011: Gesetz zur Anderung des Arbeitnehmeriiberlassungsgesetzes

Lohnuntergrenze bei der Leiharbeit, Verhinderung von Missbrauch
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/4804 vom 17.02.2012)

Gesetz vom 28.04.2011

Bundestagsanhorung am 21.03. 2011: Schriftliche Stellungnahme von Verbanden und Sach-

verstandigen

darunter Stellungnahme von Prof. Dr. Gerhard Bosch/IAQ (Einzelsachverstandiger):
.Missbrauch von Leiharbeit verhindern®, in: IAQ-Standpunkte 02/2011

Inkrafttreten: 01.05.2011/01.12.2011

Wesentliche Inhalte:

Ausweitung der Erlaubnispflicht: Umsetzung der Richtlinie 2008/104/EG; fir die Erlaub-
nispflicht ist nicht mehr die GewerbsmaRigkeit, sondern die wirtschaftliche Tatigkeit maf3-
gebend. Eine Erlaubnis ist danach notwendig, selbst wenn das Unternehmen keine Ge-
winnerzielungsabsicht hat; konzerninterne Verleihungen ohne gewerblichen Zweck unter-
liegen der Erlaubnispflicht.

Voriibergehende Uberlassung: Erganzung § 1 Abs. 2 AUG "Die Uberlassung von Arbeit-
nehmern an Entleiher erfolgt voriibergehend". Das Gesetz sieht allerdings keine
Hoéchstlberlassungsfristen vor.

www.sozialpolitik-aktuell.de Institut Arbeit und Qualifikation/Universitat Duisburg-Essen


http://www.sozialpolitik-aktuell.de/
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/048/1704804.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id=%27bgbl111s0642.pdf%27%5D#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl111s0642.pdf'%5D__1385385184229
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a11/anhoerungen/2011/56_Sitzung/17_11_431.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a11/anhoerungen/2011/56_Sitzung/17_11_431.pdf
http://www.iaq.uni-due.de/iaq-standpunkte/2011/sp2011-02.pdf

Arbeitsférderung/SGB Il & Arbeitsrecht 20

Lohnuntergrenze: Vom Grundsatz des Equal-Pay kann durch Tarifvertrag abgewichen
werden, jedoch ist eine von den vorschlagsberechtigten Tarifvertragsparteien ausgehan-
delte Lohnuntergrenze zwingend einzuhalten. Diese Lohnuntergrenze wird mittels
Rechtsverordnung Uber das BMAS erlassen. Wird diese Lohnuntergrenze durch einen
Tarifvertrag unterschritten, sieht der neu gestaltete § 10 Abs. 4 AUG als Rechtsfolge
Equal-Pay vor.

Ausnahmen von Equal-Pay: Die bisher geltende Ausnahme vom Equal-Pay-Grundsatz flr
Arbeitslose, die fur die Dauer von sechs Wochen als Leiharbeitnehmer beschaftigt werden
und ein Entgelt in Hohe ihres bisherigen Arbeitslosengeldes bekommen. Abweichungen
vom Grundsatz der Gleichbehandlung durch Tarifvertrag bleiben zugelassen. Allerdings
ist eine abweichende tarifliche Regelung nur in den Grenzen der Lohnuntergrenze wirk-
sam und gilt nicht fir Leiharbeitnehmer, die bei dem gleichen Arbeitgeber oder bei dem
gleichen Konzern beschaftigt waren und in den letzten sechs Monaten vor der Entleihung
aus diesem Arbeitsverhaltnis ausgeschieden sind (Drehtlrklausel). Durch diese Regelung
soll eine missbrauchliche unternehmens- oder konzerninterne Verleihung unter schlech-
teren Arbeitsbedingungen fir die Leiharbeitnehmer verhindert werden.

09/2010: Beschiftigungschancengesetz

Verlangerung einzelner arbeitsmarktpolitischer Instrumente
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/1945 vom 07.06.2010)

Bundestagsanhorung am 05.07.2010: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-

zelsachverstandigen

Gesetz vom 24.09.2010

Inkrafttreten: 01.01.2011

Wesentliche Inhalte:

Forderung alterer Arbeitnehmer: Die Forderung der beruflichen Weiterbildung beschaftig-
ter Arbeitnehmer ab dem 45. Lebensjahr, der Eingliederungszuschuss ab dem 50. Le-
bensjahr und die Entgeltsicherung ab dem 50. Lebensjahr werden bis Ende 2011 verlan-
gert.

Vermittlungsgutschein: Die Erprobungsdauer fiir den Vermittlungsgutschein wird bis Ende
2011 verlangert. Die Ausgabe eines Vermittlungsgutscheins setzt kinftig nur noch eine
Dauer der Arbeitslosigkeit von sechs Wochen (bisher: zwei Monate) voraus.

Erweiterte Berufsorientierung fur Jugendliche und Ausbildungsbonus: Die erweiterte Be-
rufsorientierung wird bis Ende 2013 verlangert. Dies gilt auch fur die bis Ende 2010 be-
fristete Moglichkeit, bei Insolvenz, Stilllegung oder SchlieBung des ausbildenden Betrie-
bes einen Ausbildungsbonus fiir das die Ausbildung fortfiihrende Ausbildungsverhaltnis
zu zahlen.

Erleichterte Voraussetzungen bei Kurzarbeit: Die im Rahmen des Konjunkturpakets I
2009 eingeflihrten Erleichterungen flir den Bezug von Kug werden ebenfalls bis Ende
Marz 2012 verlangert (bisher: Ende 2010); dies betrifft auch die mit dem Konjunkturpaket
Il eingefihrte Moglichkeit des Kug-Bezugs durch Leih-ArbN.
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e Sonderregelungen zu Kurzarbeitergeld, Qualifizierung und Arbeitslosengeld: Verlange-
rung bis Ende Marz 2012 (bisher: Ende 2010) . War es bislang fir die volle Erstattung der
SV-Beitrage in allen Betrieben eines ArbGeb ausreichend, wenn in mindestens einem Be-
trieb bereits sechs Monate lang Kurzarbeit durchgeflihrt wurde, so muss diese Vorausset-
zung kunftig in jedem Betrieb separat erfullt sein. Bezieher von Transfer-Kug sind ver-
pflichtet, sich von Beginn an bei der AA arbeitsuchend zu melden. Unverztglich nach die-
ser Meldung hat die AA zusammen mit den Beziehern von Transfer-Kurzarbeitergeld eine
Potenzialanalyse durchzufiihren.

o Kurzarbeit im Bereich der Leiharbeit, Weiterbildungsmoglichkeiten: Konjunkturelles Kurz-
arbeitergeld und Saison-Kurzarbeitergeld kénnen auch weiterhin fur Leiharbeithnehmer be-
zogen werden.

o Entfall der Weiterbildungsférderung fir Leiharbeitnehmer: Die im Rahmen des Konjunk-
turpaketes Il eingeflihrten Sonderregelung zu den erweiterten Mdglichkeiten der Weiter-
bildungsférderung von Leiharbeithnehmern bei Wiedereinstellung bei demselben Verleiher
und zur Forderung der beruflichen Weiterbildung beschéaftigter Arbeitnehmer auch ohne
erhohtes Arbeitsmarktrisiko werden wieder aufgehoben.

12/2009: Zweite Verordnung zur Anderung der Verordnung iiber den Bezug von
Kurzarbeitergeld

Verlangerung der Kurzarbeit
Inkrafttreten: 01.01.2010

Inhalt:

Ab dem 1.1.2010, befristet bis zum 31.12. 2010, wird der Bezug von Kurzarbeitergeld auf bis
zu 18 Monate verlangert.

Unternehmen die im Laufe des Jahres 2009 mit Kurzarbeit begonnen haben, kommt noch die
vorhergehende Bezugsdauer von 24 Monaten zugute.

07/2009: Gesetz zur Anderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (Artikel 2)

Erleichterter Zugang zum Arbeitslosengeld fiir kurzzeitig Beschaftigte, Erstattung der
Arbeitgeberbeitrage bei Kurzarbeit

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/22596 vom 08.04.2009)
Gesetz vom 15.07.2009
Inkrafttreten: 01.08.2009

www.sozialpolitik-aktuell.de Institut Arbeit und Qualifikation/Universitat Duisburg-Essen


http://www.sozialpolitik-aktuell.de/
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/125/1612596.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl109s1939.pdf'%5D__1385385554052

Arbeitsforderung/SGB Il & Arbeitsrecht 22

Inhalt:

e Fur die Erfullung der Anspruchsvoraussetzungen des Bezugs von Arbeitslosengeld reicht
unter folgenden Bedingungen eine Vorversicherungszeit von sechs statt zwolf Monaten
aus: Die in der Rahmenfrist zurlickgelegten Beschaftigungstage missen sich Uberwie-
gend aus versicherungspflichtigen Beschaftigungen ergeben, die auf nicht mehr als sechs
Wochen im Voraus durch Arbeitsvertrag zeit- oder zweckbefristet sind. Das in den letzten
zwolIf Monaten erzielte Arbeitsentgelt darf die Bezugsgrofe nicht tbersteigen.

e Nach Versicherungsverhaltnissen mit einer Dauer von insgesamt mindestens 6, 8 oder 10
Monaten betragt die Anspruchsdauer auf Arbeitslosengeld entsprechend 3, 4 oder 5 Mo-
nate.

e In den Jahren 2009 und 2010 werden den Arbeitgebern bei durchgeflhrter Kurzarbeit ab
dem siebten Monat die vollen von ihm zu tragenden Sozialversicherungsbeitrage in pau-
schalierter Form von der Bundesagentur fur Arbeit erstattet.

05/2009: Erste Verordnung zur Verdnderung der Bezugsfrist von Kurzarbeitergeld
Verlangerung der Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld

Verordnung vom 29.05.2009

Inkrafttreten: 01.07.2009

Inhalt:

o Befristet flr die Antragstellung bis zum 31.12.2009 wird die Bezugsdauer fir Kurzarbei-
tergeld von 18 auf 24 Monate verlangert.

03/2009: Gesetz zur Sicherung von Beschiftigung und Stabilitat in Deutschland
(Konjunkturpaket Il)

Artikel 10: Erleichterter Bezug von Arbeitslosengeld, Anderungen beim Kurzarbeiter-
geld, Qualifizierung

Gesetz vom 02.03.2009
Inkrafttreten: 01.07.2009

Wesentliche Inhalte:

o Bis Ende 2010 fallt fir die Gewahrung von Kurzarbeitergeld die Voraussetzung weg, dass
im Kalendermonat mindestens ein Drittel der im Betrieb bzw. der Betriebsabteilung be-
schaftigten Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall von mehr als 10 % betroffen sein muss.
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o Vom Arbeitgeber alleine zu tragenden Sozialversicherungsbeitrage werden ab 02/2009
bis Ende 2010 auf Antrag halftig durch die Bundesagentur fir Arbeit in pauschalierter
Form erstattet. Fur Zeit einer Qualifizierung der Kurzarbeiter erfolgt eine volle Erstattung.

o Auch Leiharbeitnehmer kénnen ab 02/2009 bis Ende 2010 Kurzarbeitergeld erhalten. Ver-
einbarungen zum Ausschluss der gesetzlichen Verglitungsanspruchs werden ermdglicht.

o Fir die Wiedereinstellung von arbeitslosen Leiharbeitnehmern beim selben Verleiher wer-
den in den Jahren 2009 und 2010 Zuschusse der BA zur Qualifizierung bereit gestellt.

e Fir bis Ende 2010 begonnene neu geférderter Umschulungen zu Alten- und Krankenpfle-
gern Ubernimmt die BA die vollstandige Finanzierung.

o Die Forderung der beruflichen Weiterbildung beschéaftigter Arbeitnehmer wird auf alle Ar-
beitnehmer erweitert, deren Berufsausbildung und letzte 6ffentlich geférderte Weiterbil-
dung mindestens vier Jahre zurtick liegt.

12/2008: Gesetz zur Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitsforderung
Absenkung des Beitragssatzes

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/10806 vom 07.11.2008)

Gesetz vom 20.12.2008

Inkrafttreten: 01.01.2009

Inhalt:

e Absenkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung von 3,3 Prozent auf 3,0 Pro-
zent durch Gesetz zum 1. Januar 2009 und zusatzlich die voribergehende Erhebung des
Beitrags nach einem niedrigeren Beitragssatz von 2,8 Prozent vom 1. Januar 2009 bis
zum 30. Juni 2010 durch Rechtsverordnung.

12/2008: Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente

Anderungen bei der Arbeitsvermittiung und der Arbeitsférderung fiir benachteiligte
junge Menschen, Wegfall bisheriger arbeitsmarktpolitischer Instrumente

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/10810 vom 08.11.2008)

Bundestagsanhorung am 24.11.2008: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 21.12.2008
Inkrafttreten: 21.12.2008
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Wesentliche Inhalte:

Effizientere und effektivere Arbeitsvermittiung

Potenzialanalyse und Eingliederungsvereinbarung: unverziigliche Potenzialanalyse des
Ausbildungssuchenden/Arbeitsuchenden nach Meldung ersetzt bisheriges ,Profiling’; ver-
scharfte Verpflichtung zur Eigeninitiative

Agentur fur Arbeit kann Vermittlungsprozess flr maximal 12 Wochen aussetzen, sofern
der Suchende seinen in der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten nicht
nachkommt; damit sind auch Sanktionen fir Nichtleistungsbezieher im Vermittlungspro-
zess moglich

Forderung aus dem Vermittlungsbudget: Abschaffung/Zusammenfassung verschiedener
Einzelvorschriften (v.a. alle Mobilitatshilfen sowie Zuschiusse zur Beratung/Vermittlung
wie Bewerbungskosten etc.) Agenturen flr Arbeit erhalten stattdessen fortan Vermitt-
lungsbudget, Uber welches sie zum Zweck der individuellen, zielgerichteten und unbdiro-
kratischen Férderung eigenstandig verfigen

Ausbau wirksamer Arbeitsmarktinstrumente: bisherige Mallhahmen der Arbeitsférderung
werden teilweise gestrichen und in einem neuen Malnahmetyp, den ,MalRnahmen zur
Aktivierung und beruflichen Eingliederung‘ zusammengefasst

Anspruch auf Vorbereitung auf einen Hauptschulabschluss im Rahmen einer berufsvor-
bereitenden Bildungsmallinahme: gesetzlicher Anspruch fir Auszubildende/Arbeitnehmer
ohne Schulabschluss durch berufsvorbereitende BildungsmaflRnahme auf nachtraglichen
Erwerb des Hauptschulabschlusses vorbereitet zu werden

Sonstige Aufwendungen: verbindliche Ubernahme der Kosten fiir die Betreuung aufsichts-
bedurftiger Kinder Auszubildender in der Zeit einer beruflichen Ausbildung/berufsvorbe-
reitenden BildungsmalRnahme (zuvor Kann-Regelung)

Malnahmekosten: Vermittlungspramie (an Trager der MaRnahme) von 2.000 € fur die
Vermittlung eines Teilnehmers einer berufsvorbereitenden Mallinahme in ein betriebliches
Berufsausbildungsverhaltnis

Ausbildungsbegleitende Hilfen und auerbetriebliche Berufsausbildung: Justierung aus-
bildungsbegleitender Hilfen flr forderungsbediirftige Jugendliche durch eine aulierbe-
triebliche Einrichtung. Foérderung beginnt friilhestens mit Aufnahme einer betrieblichen
Ausbildung und endet spatestens sechs Monate nach Begriindung eines Arbeitsverhalt-
nisses. Angefangene MalRnahmen sind auch nach Abbruch der betrieblichen Ausbildung
férderungsfahig - bei vorzeitiger Beendigung aulierbetrieblicher FérdermalRnahmen hat
der Trager der Mallnahme die bereits erfolgreich absolvierten Teile zu bescheinigen.

Abschaffung unwirksamer/ungenutzter Instrumente

Personal-Service-Agenturen

Maflnahmen zur Eignungsfeststellung, Trainingsmalnahmen
Aktivierungshilfen

Forderung der beruflichen Weiterbildung durch Vertretung (Job-Rotation)
Zuschisse zur Ausbildungsverglitung

Beschaftigung begleitende Eingliederungshilfen
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Institutionelle Férderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung aus Mitteln der Arbeits-
losenversicherung

Neuordnung/Modifizierung der gesetzliche Grundlage bei der Erbringung von Eingliede-
rungsleistungen im Bereich der Grundsicherung (SGB II):

Regelungen im SGB I

Leistungen zur Eingliederung: Leistungen der Eingliederung flir Empfanger des Arbeits-
losengeld Il weiterhin Verweis auf das SGB IlI

Festlegung der Leistungen der Arbeitsférderung/ihrer Konditionen flir erwerbsfahige (be-
hinderte) Hilfebedurftige

auch im Regelkreis des SGB |l freie Leistungen zur Eingliederung mdglich (Verweis auf
das in §45 SGB lll festgelegte Vermittlungsbudget); dirfen Leistungen nach dem SGB Il
jedoch nicht aufstocken, ersetzen oder umgehen

Neuordnung/Erganzung der Regelungen zusétzlicher Eingliederungsleistungen des SGB
Il, besonders der Leistungen zur Eingliederung von Selbststandigen

Existenzgrindungen aus der Arbeitslosigkeit sind férderungsfahig, sofern eine externe,
fachkundige Stellungnahme vorliegt, die die wirtschaftliche Tragfahigkeit der selbststan-
digen Tatigkeit bescheinigt

fur die Beschaffung von Sachmitteln kénnen Zuschisse/Darlehen von bis zu 5.000 € ge-
wahrt werden (Ermessensleistung)

04/2008: Siebtes Gesetz zur Anderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch und ande-
rer Gesetze

Verlingerung des Arbeitslosengeldbezugs fiir Altere
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/7460 vom 11.12.2007)

Bundestagsanhorung am 16.01.2008: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-

zelsachverstandigen

Gesetz vom 08.04.2008

Inkrafttreten: 01.01.2008

Wesentlicher Inhalt:

Verlangerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes:

e bei einem Versicherungspflichtverhaltnis von mindestens 30 Monaten innerhalb der
letzten 5 Jahre und nach Vollendung des 50. Lebensjahres 15 (bislang 12) Monate,

e bei einem Versicherungspflichtverhaltnis von mindestens 36 Monaten innerhalb der
letzten 5 Jahre und nach Vollendung des 55. Lebensjahres 18 Monate

e bei einem Versicherungspflichtverhaltnis von mindestens 48 Monaten innerhalb der
letzten 5 Jahre und nach Vollendung des 58. Lebensjahres auf 24 (bislang 18) Monate
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12/2007: Sechstes Gesetz zur Anderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
und anderer Gesetze

Beitragssatzabsenkung, Einfiihrung eines Eingliederungsbeitrags
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/6741 vom 18.10.2007)

Bundestagsanhorung am 13.11.2007: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 22.12.2007
Inkrafttreten: 01.01.2008

Wesentliche Inhalte:
e Senkung des Beitragssatzes von 4,2 auf 3,3% des beitragspflichtigen Einkommens.

¢ Die Beitragszahlungen des Bundes an die Bundesagentur fir Arbeit fur die Berlcksichti-
gung von Kindererziehungszeiten entfallen

e Einflhrung eines Eingliederungsbeitrags, nach dem die Bundesagentur fur Arbeit ver-
pflichtet wird, sich zu 50 % an den Aufwendungen fir Leistungen zur Eingliederung in
Arbeit (SGB Il) sowie den Verwaltungskosten der Grundsicherung fir Arbeitsuchende zu
beteiligen. Der Aussteuerungsbeitrag der BA an den Bund, der bisher beim Ubertritt von
Arbeitslosen in die Grundsicherung fir Arbeitsuchende zu zahlen war, entfallt.

10/2007: Viertes Gesetz zur Anderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch - Verbes-
serung der Qualifizierung und Beschaftigungschancen von jingeren Menschen mit
Vermittlungshemmnissen

Einfuhrung neuer arbeitsmarktpolitischer Instrumente zur Reduzierung der Jugendar-
beitslosigkeit

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/5714 vom 19.06.2007)
Gesetz vom 10.10.2007
Inkrafttreten: 01.10.2007

Wesentliche Inhalte:
Einstiegsqualifizierung

e Ubernahme des Bundessonderprogrammes der betrieblichen Einstiegsqualifizierung als
Ermessensleistung fir Arbeitgeber in das SGB III.

e Arbeitgeber, die eine betriebliche Einstiegsqualifizierung durchfiihren, kénnen durch Zu-
schisse zur Vergitung bis zu einer Héhe von 192,- Euro monatlich zzgl. eines pauscha-
lierten Anteils am durchschnittlichen Gesamtsozialversicherungsbeitrag des Auszubilden-
den geférdert werden.

e Forderdauer: zwischen sechs und 12 Monaten.
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Voraussetzungen: Abschluss eines Ausbildungsvertrages (entsprechend § 26 BBIiG), die
Vorbereitung auf einen anerkannten Ausbildungsberuf und der Umfang eines Vollzeitar-
beitsverhaltnisses (bzw. von mindestens 20 Wochenstunden bei Erziehungs- oder Pfle-
geaufgaben).

Forderfahig: bei der Agentur fur Arbeit gemeldete Ausbildungsbewerber mit eingeschrank-
ten Vermittlungsperspektiven, die auch nach der bundesweiten Nachvermittiungsaktion
keinen Ausbildungsplatz erworben haben, Auszubildende, die noch nicht in vollem Male
Uber die erforderliche Ausbildungsbefahigung verfigen, lernbeeintrachtigte und sozial be-
nachteiligte Auszubildende.

Sozialpadagogische Begleitung und organisatorische Unterstlitzung bei betrieblicher Be-
rufsausbildung und Berufsausbildungsvorbereitung

Ermessensleistung einer sozialpadagogischen Begleitung und Unterstitzung lernbeein-
trachtigter und sozial benachteiligter Jugendlicher wahrend einer Berufsausbildungsvor-
bereitung oder einer Einstiegsqualifizierung.

Qualifizierungszuschuss fiir jungere Arbeitnehmer

Ermessensleistung fur Arbeitgeber, die Zuschisse zur Eingliederung unter 25-Jahriger
erhalten kédnnen, wenn diese vor Aufnahme der Beschaftigung mindestens 6 Monate ar-
beitslos waren, nicht tiber einen Berufsabschluss verfiigen und im Rahmen des Arbeits-
verhaltnisses qualifiziert werden.

Inhalt der Qualifizierung: betriebsnahe Vermittlung von ,arbeitsmarktverwertbaren* Kennt-
nissen, Fertigkeiten und Fahigkeiten, die die Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern
und auf einen beruflichen Abschluss vorbereiten kbnnen.

Forderungshdchstdauer: maximal 12 Monate.

Forderungshohe: 50% des bericksichtigungsfahigen Arbeitsentgeltes, davon in der Regel
35% als Zuschuss zum Arbeitsentgelt und mindestens 15% zweckgebunden fur die Qua-
lifizierung des Arbeitnehmers; Soweit das regelmaig gezahlte Arbeitsentgelt 1.000,- Euro
Uberschreitet, bleibt der diesen Betrag iberschreitende Teil bei der Berechnung des Zu-
schusses unberucksichtigt.

Hinzu kommen Qualifikationsinhalte, Rlickzahlungsregelungen bei Nichterbringung sowie
die zeitliche Begrenzung des Programmes bis zum Jahresende 2010.

Eingliederungszuschuss fiir jiingere Arbeithehmer

Ermessensleistung flr Arbeitgeber, die Zuschiisse zur Eingliederung unter 25-Jahriger
erhalten kénnen, wenn diese vor Aufnahme der Beschaftigung mindestens sechs Monate
arbeitslos waren.

Forderungshdhe: mindestens 25% und maximal 50% des berlcksichtigungsfahigen Ein-
kommens.

Forderungshdchstdauer: maximal 12 Monate.

Regelungen des § 4200 zum bericksichtigungsfahigen Arbeitsentgelt, zur Auszahlung
des Zuschusses sowie zur Leistungsbefristung gelten entsprechend.
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Erweiterte Forderung

e Befristet bis zum Jahresende 2010 soll erprobt werden, inwieweit durch eine verbesserte
Berufsorientierung Ausbildungsabbriiche vermieden werden kénnen.

e Berufsorientierungsmaflnahmen kénnen demnach Uber einen Zeitraum von vier Wochen
hinaus und aulRerhalb der unterrichtsfreien Zeit durchgefihrt werden.

03/2007: Gesetz zur Verbesserung der Beschaftigungschancen élterer Menschen

Verbesserung der Beschiftigungslage und Erwerbsbeteiligung Alterer, Wiedereinglie-
derung alterer Arbeitsloser

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/3793 vom 12.12.2006)

Bundestagsanhorung am 26.02.2007: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 19.04.2007
Inkrafttreten: 01.05.2007 (mit Ausnahmen)

Wesentliche Inhalte:
Anderung im Gesetz iiber Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsvertrige

o Die vom EuGH wegen Altersdiskriminierung abgewiesene Mdglichkeit Beschaftigte ab 52
Jahren sachgrundlos zu befristen, erhalt einen Zusatz: klnftig ist eine sachgrundlose Be-
fristung nur méglich, wenn vom Arbeitnehmer zuvor mindestens vier Monate Transferleis-
tungen als Lohnersatz bezogen wurden.

Anderungen im SGB I

e Die Weiterbildungsférderung Alterer wird durch Ausweitung auf Beschéftigte ausgeweitet,
die in Betrieben mit bis zu 250 Arbeithehmern arbeiten (vorher Betriebe bis zu 100 AN).

o Gefdrderte Arbeitnehmer erhalten Bildungsgutscheine.
e Verlangerung der Weiterbildungsférderung Alterer bis 2010.

o Arbeitgebern wird ein Eingliederungszuschuss gezahlt, wenn sie altere Arbeithehmer (>
50) einstellen, die zuvor mindestens 6 Monate arbeitslos waren, an Arbeitsmarktférder-
mafinahmen teilgenommen haben oder Transferkurzarbeitergeld bezogen haben.

e Liegtein Vermittlungshemmnis vor, kann die Forderung auch bereits vor Ablauf der sechs-
Monats-Frist beginnen.

e Begrindung der Férderung stets: Beschaftigungsverhaltnis Gber mindestens 12 Monate.

e Die Férderhdhe liegt zwischen 30- und 50 % berlicksichtigungsfahigen Arbeitsentgelts.
Die Untergrenze von 30 % wird durch diese Gesetzeslage neu eingefuhrt.

e Die Férderdauer wird auf bis zu 36 Monate ausgeweitet.
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o Die zeitliche Begrenzung des § 421f Abs. 3 SGB Il bis Ende 2009 sowie die sachliche
Orientierung auf Altere schwerstbehinderte Arbeitnehmer wird abgeldst. Der Personen-
kreis (jetzt: alle besonders betroffenen schwerstbehinderten Menschen (§ 219 SGB Ill))
und die Dauer des Instruments wird damit ausgeweitet. Arbeitgeber sind dadurch kuinftig
nicht mehr zur Rickzahlung der Eingliederungszuschuisse bei vorzeitiger Beendigung des
Arbeitsverhaltnisses bei schwerstbehinderten Menschen sowie zur Nachbeschaftigung
verpflichtet.

o Die Mindest-Anspruchsdauer auf Arbeitslosengeld als Voraussetzung zum Bezug des
sog. Kombilohn fiir Altere wird von 180 auf 120 Tage gekirzt, wodurch der Personenkreis
ausgeweitet wird.

e Die Leistung wird erst ab einer Nettoentgeltdifferenz von 50 Euro bewilligt (vorher: ab dem
ersten Euro).

o Die Entgeltsicherung wird fur zwei Jahre gewahrt (vorher: Dauer des verbliebenen Ar-
beitslosenanspruchs)

e Im ersten Forderjahr betragt der Zuschuss 50% der Nettoentgeltdifferenz, im zweiten Jahr
30%. Wahrend des gesamten Forderzeitraumes werden die Rentenversicherungsbei-
trage auf 90 % des fir das Arbeitslosengeld malRgeblichen Bemessungsentgelts aufge-
stockt.

o Beschaftigung bei einem friiheren Arbeitgeber ist mdglich, wenn die Tatigkeit mindestens
zwei Jahre zuruckliegt (vorher: mindestens vier Jahre).

12/2006: Gesetz Uber die Senkung des Beitrags zur Arbeitsférderung
Absenkung des Beitragssatzes zur BA

Gesetz vom 21.12.2006

Inkrafttreten: 01.01.2007

Inhalt:

e Der Beitragssatz zur Bundesagentur fur Arbeit wird ab 2007 auf 4,2% gesenkt - statt wie
noch im Haushaltsbegleitgesetz 2006 vorgesehen auf 4,5%.

07/2006: Haushaltsbegleitgesetz 2006

Absenkung des Beitragssatzes zur BA, Beteiligung des Bundes
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/752 vom 17.03.2006)
Gesetz vom 29.06.2006

Inkrafttreten: 01.07.2006
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Wesentliche Inhalte:

e Der Beitragssatz zur Bundesagentur fur Arbeit wird ab 2007 von 6,5% auf 4,5% gesenkt.

e Beteiligung des Bundes an den Kosten der Arbeitsférderung. Ab 2007 Wegfall der Defizi-
thaftung des Bundes und Ubergang zu Liquiditatshilfen (zinslose Darlehen), die zurlick-
gezahlt werden mussen, wenn die Einnahmen der BA die Ausgaben Ubersteigen.

e Anhebung des pauschalen Beitragssatzes der Arbeitgeber fir geringfiigig Beschaftigte
(auBerhalb von Privathaushalten) von 25% auf 30%. Anpassungen in der Gleitzone.

04/2006: Gesetz zur Forderung der ganzjahrigen Beschaftigung

Einfuhrung eines Saison-Kurzarbeitergeldes, Wegfall Winterausfallgeld, umlagefinan-
zierte ergdanzende Leistungen

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/429 vom 24.01.2006)

Bundestagsanhorung am 13.02.2006: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 24.04.2006
Inkrafttreten: 01.04.2006

Wesentliche Inhalte:
Saison-Kurzarbeitergeld

e Das Winterausfallgeld wird aufgehoben. Arbeitnehmer haben in der Zeit vom 01.12. bis

31.03. (Schlechtwetterzeit) Anspruch auf Saison-Kurzarbeitergeld, wenn

¢ sie in einem Betrieb beschaftigt sind, der dem Baugewerbe oder einem Wirtschafts-
zweig angehdrt, der von saisonbedingtem Arbeitsausfall betroffen ist,

e der Arbeitsausfall erheblich ist,

o die betrieblichen und persénlichen Voraussetzungen fir die Gewahrung von Kurzar-
beitergeld (vgl. dazu die modifizierten §§ 171, 172 SGB Ill) erfullt sind

e und der Arbeitgeber den Arbeitsausfall der zustandigen Agentur fir Arbeit angezeigt
hat.

e Eine Anzeige ist aber dann nicht erforderlich, wenn der Arbeitsausfall auf unmittelbar
witterungsbedingten Griunden beruht.

Umlagefinanzierte erganzende Leistungen

e Weitere Anreize zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit sollen die ergédnzenden Leistungen
des Zuschuss-Wintergeldes, des Mehraufwands-Wintergeldes sowie der Erstattung der
Beitrage zur Sozialversicherung setzen.

e Voraussetzung fur die Gewahrung dieser Leistungen an Arbeitnehmer und Arbeitgeber
eines bestimmten Wirtschaftszweiges:
e Einfuhrung einer Umlage zur Aufbringung der erforderlichen Mittel, an deren Finanzie-
rung auch die Arbeitnehmer beteiligt werden konnen.
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o Festlegung des genauen Leistungsspektrums der erganzenden Leistungen auf Basis
einer Vereinbarung der Tarifpartner in den jeweiligen Wirtschaftszweigen. Diese Ver-
einbarung wird dann durch Rechtsverordnung umgesetzt.

Zuschuss-Wintergeld bis zu 2,50 Euro je ausgefallener Arbeitsstunde, wenn zu deren
Ausgleich Arbeitszeitguthaben aufgeldst und die Inanspruchnahme von Saison-Kurzar-
beitergeld vermieden wird.

Mehraufwands-Wintergeld wird in Héhe von 1,- Euro flr jede Zeit vom 15.12. bis zum 28.
bzw. 29.02. geleistete berticksichtigungsfahige Arbeitsstunde an Arbeitnehmer gewahrt,
die auf einem witterungsabhangigen Arbeitsplatz beschaftigt sind. Bericksichtigungsfahig
sind im Dezember bis zu 90, im Januar und Februar jeweils bis zu 180 Arbeitsstunden.

Danach werden auf Antrag die von den Arbeitgebern allein zu tragenden Beitrage zur
Sozialversicherung fir Bezieher von Saison-Kurzarbeitergeld erstattet. Arbeitgeber kon-
nen damit von den Kosten der Weiterbeschéaftigung ihrer Belegschaft in den Wintermona-
ten weitgehend entlastet werden.

12/2005: Fiinftes Gesetz zur Anderung des SGB lll und anderer Gesetze

Verlangerung von befristeten Instrumenten der aktiven Arbeitsmarktpolitik
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/109 vom 29.11.2005)

Bundestagsanhorung am 12.12.2005: Schriftliche Stellungnahmen von Verbanden und Ein-

zelsachverstandigen

Gesetz vom 22.12.2005

Inkrafttreten: 01.01.2006

Wesentliche Inhalte:

Verlangerung von befristeten Instrumenten der aktiven Arbeitsmarktpolitik

Verlangerung folgender Instrumente der aktiven Arbeitsmarktférderung bis zum Jahres-
ende 2007:

Beauftragung von Tragern mit Eingliederungsmafnahmen
Entgeltsicherung fur altere Arbeithnehmer
Ubernahme der Beitrage zur Arbeitsforderung bei Beschéftigung lterer Arbeitnehmer

Verlangerung des Existenzgrindungszuschusses (,Ich AG*) bis Ende Juli 2006. Eine Zu-
sammenfihrung mit Uberbriickungsgeld zu einem einheitlichen Instrument der Férderung
von Existenzgriindung aus Arbeitslosigkeit soll ab diesem Zeitpunkt erfolgen.

Verlangerung der beruflichen Weiterbildung alterer von Arbeitslosigkeit bedrohter Arbeit-
nehmer bis zum Jahresende 2006

Vereinfachter Bezug des Alg | und Alg Il fur altere Arbeitnehmer: Die Mdglichkeit fur altere
Arbeitnehmer (ab 58 Jahre), Alg | und Alg Il unter vereinfachten Bedingungen zu beziehen
wird bis zum 31.12.2007 verlangert.
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Anderung der frithzeitigen Meldepflicht

o Personen, deren Arbeits- oder Ausbildungsverhaltnis endet, sind verpflichtet, sich spates-
tens drei Monate vor dessen Beendigung bei der Agentur fir Arbeit arbeitssuchend zu
melden. Ist die Zeit zwischen Kenntnisnahme und Beendigungszeitpunkt kirzer als drei
Monate, so hat die Meldung innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des Beendigungs-
zeitpunktes zu erfolgen.

e Wird dieser Pflicht nicht nachgekommen, wird fortan eine Sperrzeit von einer Woche ver-
hangt (bisher: Kilirzung des Arbeitslosengeldes).

Personal-Service-Agenturen

o Die zwingende Verpflichtung der AA, mindestens eine Personal-Service-Agentur einzu-
richten, wird aufgehoben; damit erfolgt auch die Einrichtung einer PSA kiinftig ausschliel3-
lich im Wege offentlicher Auftragsvergabe.

09/2004: Viertes Gesetz zur Anderung des SGB lll und anderer Gesetze
Weiterentwicklung Vermittlungsgutscheine, Prazisierung Existenzgriindungszuschuss
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/3674 vom 06.09.2004)

Gesetz vom 19.11.2004

Inkrafttreten: 27.11.2004 (mit Ausnahmen)

Wesentliche Inhalte:
Vermittlungsgutscheine
o Verlangerung der Erprobung der Vermittlungsgutscheine bis zum Jahresende 2006.

e Anspruch der Arbeitslosen auf einen Vermittlungsgutschein fortan nicht mehr nach drei
Monaten der Arbeitslosigkeit sondern bereits nach einer Frist von sechs Wochen inner-
halb von drei Monaten.

o Der Wert des Vermittlungsgutscheines ist fortan nicht mehr von der Lange der Arbeitslo-
sigkeit abhangig, sondern wird pauschal auf 2000 Euro festgelegt, um einer Langzeitar-
beitslosigkeit der Empfangerinnen vorzubeugen und das Verfahren der Erteilung des Gut-
scheins zu vereinfachen.

Existenzgriinderzuschuss (,,ich AG“)

o Forderfahig ist die Aufnahme einer selbststandigen und hauptberuflichen Arbeit. Dies ist
nach Auffassung des Gesetzgebers dann gegeben, wenn der zeitliche Schwerpunkt auf
dieser Tatigkeit liegt.

www.sozialpolitik-aktuell.de Institut Arbeit und Qualifikation/Universitat Duisburg-Essen


http://www.sozialpolitik-aktuell.de/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/036/1503674.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl104s2902.pdf'%5D__1385386301732

Arbeitsférderung/SGB Il & Arbeitsrecht 33

e  Wie beim Uberbriickungsgeld wird die Verpflichtung zur Einholung einer Stellungnahme
einer fachkundigen Stelle (z.B. Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Kre-
ditinstitute) eingefihrt. Hintergrund ist die Beflirchtung, dass Arbeitslose durch Griindung
einer ,Ich AG* der Anrechnung von Einkommen und Vermégen auf das Alg Il entgehen
wollen.

12/2003: Drittes Gesetz fiir moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

Organisationsreform, neue Steuerungsinstrumente, neue Regelungen bei Strukturan-
passungs- und ArbeitsbeschaffungsmafRnahmen, Eingliederungszuschiissen, Alters-
teilzeit

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/1515 vom 05.09.2003)

Bundestagsanhorung am 08.10.2003: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 23.12.2003
Inkrafttreten: 01.01.2004

Wesentliche Inhalte:
Neustrukturierung der Bundesanstalt fiir Arbeit

¢ Umbenennung der Bundesanstalt fiir Arbeit in ,Bundesagentur fir Arbeit* als dulReres Zei-
chen des Veranderungsprozesses.

e Untergliederung in die Nurnberger Zentrale, Regionaldirektionen (bisherige Landesar-
beitsamter) und Agenturen fir Arbeit (bisherige Arbeitsamter).

o Flachendeckende Einrichtung von Job-Centern, in denen alle relevanten Dienstleistungen
im Zusammenhang mit der Arbeitslosen- und Sozialhilfe angeboten werden kénnen.

o Einbezug der Lander (Uber den Bundesrat) bei der langfristigen Entscheidung Uber die
Notwendigkeit einer Mittelebene (Regionaldirektionen).

e Einrichtung eines Controllingsystems (bspw. ein Leistungsvergleich der Arbeitsamter
durch Benchmarking; persdnliche Ergebnisverantwortung auf allen Verwaltungsebenen).

Anderungen im Leistungsrecht

e Vereinfachung des Leistungsrechts: Ersetzen bisheriger detaillierter Einzelfallregelungen
durch ein grofReres Mal} an Pauschalisierungen, bspw. durch die Zusammenfassung von
Arbeitslosengeld und Unterhaltsgeld fur Teilnehmer an einer Malinahme zur beruflichen
Weiterbildung zu einer einheitlichen Versicherungsleistung.

e Berufsriickkehrer, die ihre Erwerbstatigkeit oder Arbeitslosigkeit wegen Kindererziehung
oder Betreuung pflegebedurftiger Angehoriger unterbrochen haben, kdnnen auch kunftig
alle Leistungen der aktiven Arbeitsférderung zur beruflichen Wiedereingliederung erhal-
ten.
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Anderungen bei den Instrumenten der aktiven Arbeitsmarktpolitik

Zusammenfassung der Arbeitsbeschaffungs- und Strukturanpassungsmafnahmen zu ei-
ner einheitlichen Leistung nach den Vorgaben der ABM. Entfallen der Versicherungspflicht
der Teilnehmerlnnen der Mal3nahme, hierdurch entstehen fortan keine neuen Arbeitslo-
sengeld-Anspriche.

Reduzierung der Eingliederungszuschisse auf zwei Varianten: fur Arbeitnehmerlnnen mit
Vermittlungshemmnissen sowie flr besonders betroffene schwerbehinderte Menschen.

Umbenennung der bisherigen Zuschiisse zu SozialplanmalRnahmen in Transfermaf3nah-
men. Maligebliche Beteiligung der Arbeitgeber an den Kosten vorgesehener Eingliede-
rungsmaRnahmen, Ubernahme von 50% der Kosten (bis zu einem Hochstbetrag von 2500
Euro pro Férderfall) durch die BA.

Umbenennung des bisherigen Struktur-Kurzarbeitergeldes in Transfer-Kurzarbeitergeld;
Beschrankung der Héchstdauer des Bezugs auf 12 Monate.

Anderungen im Altersteilzeitgesetz

Im Altersteilzeitgesetz wird kiinftig eine spezielle Insolvenzsicherung fir Wertguthaben
vorgeschrieben.

Vereinfachung der Aufstockungsvorschriften des Altersteilzeitgesetzes.

Einflhrung eines Regelarbeitsentgeltes als Berechnungsbasis zur Ermittlung der Aufsto-
ckungsleistungen des Arbeitgebers. Abschaffung des bisherigen Mindestnettobetrages
von 70%.

Die Vorschrift, nach der die bisherige Arbeitszeit auch bei nicht tarifgebundenen Arbeit-
nehmern auf die Halfte der tariflichen Arbeitszeit zu reduzieren ist, wird gestrichen.

12/2003: Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt

Kiirzung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld, Einschriankungen beim Kiindigungs-
schutz, Ausweitung von Befristungsmoglichkeiten

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/1204 vom 24.06.2003)

Bundestagsanhorung am 22.08.2003: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-

zelsachverstandigen

Gesetz vom 24.12.2003

Inkrafttreten: 01.01.2004

Wesentliche Inhalte:

Kiindigungsschutzgesetz

Der Klndigungsschutz wird zuklnftig nur noch in Betrieben mit mehr als 10 MitarbeiterIn-
nen (bisher: 5 Mitarbeiterlnnen) gelten. Dies gilt jedoch nur fir Neueinstellungen. Bereits
bestehende Arbeitsverhaltnisse sind hiervon nicht betroffen.

Beschrankung der Sozialauswahl bei betriebsbedingten Kiindigungen auf vier Kriterien:
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Dauer der Betriebszugehorigkeit

das Lebensalter

die Unterhaltspflichten
o die Schwerbehinderung der Arbeitnehmerinnen.

e Ergadnzung der kindigungsrechtlichen Regelungen bei betriebsbedingter Kindigung
durch einen gesetzlichen Abfindungsanspruch der Arbeitnehmerinnen.

Teilzeit- und Befristungsgesetz

o Existenzgriinderinnen kénnen fortan in den ersten vier Jahren nach Unternehmensgrin-
dung befristete Arbeitsvertradge ohne sachlichen Befristungsgrund bis zu einer Dauer von
vier Jahren abschlie3en.

Sozialgesetzbuch lll

e Begrenzung des Anspruches auf Arbeitslosengeldzahlung auf zwolf Monate (Arbeitneh-
merlnnen Uber 55 Jahre: 18 Monate). Voraussetzung ist die Dauer eines Versicherungs-
pflichtverhaltnisses von mindestens 24 Monaten.

e Inkrafttreten dieser Regelungen aufgrund des verfassungsrechtlichen Vertrauensschut-
zes fur Anspriiche, die ab Jahresbeginn 2006 entstehen.

o Verscharfung der Erstattungspflicht der Arbeitgeber bei Entlassung langjahrig beschaftig-
ter alterer Arbeithehmer.

12/2002: Erstes und zweites Gesetz fir moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

Deregulierung der Leiharbeit, Verscharfung von Zumutbarkeits- und Sperrzeitenrege-
lungen, Einfiithrung von Personal-Service-Agenturen, Wegfall der Dynamisierung, Bei-
tragsbonus, "Ich-AG", Neuregelung Mini- und Midi Jobs, Neuausrichtung der Weiterbil-
dungsfoérderung

Gesetzentwiirfe: Erstes Gesetz (Bundestagsdrucksache 15/25 vom 05.11.2002) und Zweites
Gesetz (Bundestagsdrucksache 15/26 vom 05.11.2002)

Bundestagsanhorung am 12.11.2003: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen

Erstes Gesetz vom 23.12.2002 und Zweites Gesetz vom 23.12.2002
Inkrafttreten: Im Wesentlichen zum 01.01.2003 und 01.04.2003

Wesentliche Inhalte
Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze

e Fur das Jahr 2003 betragt die Beitragsbemessungsgrenze in den alten Landern 61.200
€/Jahr (5.100 €/Monat) und in den neuen Landern 51.000 €/Jahr (4.250 €/Monat)
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Friihzeitige Meldepflicht mit Minderung des Arbeitslosengeldes

e Abdem 01.07.2003 sind Arbeitnehmerlnnen verpflichtet, sich unverzuglich nach Kenntnis
des Beendigungszeitpunkts des Beschaftigungsverhaltnisse arbeitssuchend zu melden.
Bei verspateter Meldung wird das Arbeitslosengeld bis zu 30 Tage gekirzt - um 7 € taglich
(bei Bemessungsentgelten bis zu 400 €), um 35 € (bis zu 700 €), um 50 € (lUber 700 €).

Einfilhrung von Personal-Service-Agenturen/Anderungen des Arbeitnehmeriiberlas-
sungsgesetzes (AUG)

o Es werden flachendeckend Personal-Service-Agenturen (PSA) mit den Aufgaben Arbeit-
nehmeriberlassung, Qualifizierung und Weiterbildung eingerichtet. Jedes Arbeitsamt wird
verpflichtet, wenigstens eine PSA einzurichten. Dies soll vorrangig durch Vertrag zwi-
schen dem Arbeitsamt und mit bereits tatigen Verleihunternehmen erfolgen. Kommen sol-
che Vertrage nicht zustande, hat das Arbeitsamt die Mdglichkeit, sich an Verleihunterneh-
men zu beteiligen oder (ausnahmsweise) eine eigene PSA zu grinden.

o  Welche Arbeitslose in der PSA beschaftigt werden, wird zwischen Arbeitsamt und PSAen
vereinbart und ist abhangig von regionalen Strukturen und Besonderheiten. Vorrang hat
die schnellstmogliche Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. Fur die Tatigkeit der PSA
kann ein Honorar vereinbart werden.

¢ |n verleinfreien Zeiten soll die PSA die Mitarbeiterinnen dabei unterstiitzen, eine Beschéf-
tigung aulRerhalb der PSA zu finden. In Zeiten des Nichtverleihs sollen berufliche Qualifi-
zierung und Weiterbildung stattfinden.

e Ob ein Arbeitsloser eine Beschaftigung in einer PSA annehmen muss, richtet sich nach
den Zumutbarkeitsregelungen.

o Die wesentlichen Arbeitsbedingungen einschlieRlich des Arbeitsentgelts von Leiharbeit-
nehmerlnnen richten sich nach den geanderten Bestimmungen des Arbeitnehmeriberlas-
sungsgesetzes (AUG); sie sollen den Arbeitsbedingungen entsprechen, die im Entleihbe-
trieb fur vergleichbare Arbeithehmerlnnen gelten.

e Die Neuregelungen des (AUG) treten nach einer Ubergangszeit zum 01.01.2004 in Kraft.
Das AUG gilt sowohl fiir die gewerbliche Zeitarbeit als auch fir die neu entstehenden PSA.

e Bis zum Inkrafttreten der Neuregelungen des AUG diirfen Vereinbarungen zur Einrichtung
von PSA nur abgeschlossen werden, wenn sich die Arbeitsbedingungen (einschliellich
Arbeitsentgelt) der Leiharbeitnehmerinnen nach einem Tarifvertrag fur die Zeitarbeits-
branche richten.

¢ In Abweichung vom Gleichbehandlungsgrundsatz kann in den ersten sechs Wochen des
Beschaftigungsverhaltnisses bei einer PSA ein Nettoarbeitsentgelt in Héhe des vormali-
gen Alg gezahlt werden.

e Die besonderen Schutznormen des AUG (besonderes Befristungsverbot, Wiedereinstel-
lungsverbot, Synchronisationsverbot sowie Beschrankung der Uberlassungsdauer auf 24
Monate) werden ab 2004 aufgehoben; flr Leiharbeitsverhaltnisse im Geltungsbereich ei-
nes nach dem 15.11.2002 in Kraft tretenden Tarifvertrages, der die wesentlichen Arbeits-
bedingungen einschliellich des Arbeitsentgelts regelt, schon vorher.

o Arbeitnehmeriberlassung ist nicht nur zwischen Betrieben des Baugewerbes, sondern
auch von anderen Betrieben in Betriebe des Baugewerbes zulassig, wenn ein allgemein-
verbindlicher Tarifvertrag, der diese Betriebe erfasst, dies bestimmt.
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Neuausrichtung der Weiterbildungsféorderung

o Arbeitnehmerlnnen, bei denen das Arbeitsamt die Notwendigkeit einer Weiterbildung dem
Grunde nach festgestellt hat, erhalten einen Bildungsgutschein. Damit kdnnen die Arbeit-
nehmerlnnen im Regelfall frei unter zugelassenen Bildungsmaflnahmen und Tragern
wahlen.

¢ Das AA kann den Bildungsgutschein auf bestimmte Bildungsziele oder regional begren-
zen. Trager und MalRnahmen werden zudem durch externe Zertifizierungsagenturen ge-
pruft.

o Zeiten des Bezugs von Unterhaltsgeld werden zur Halfte auf die Dauer eines nachfolgen-
den Anspruchs - bis auf einen Restanspruch von einem Monat - auf das Arbeitslosengeld
angerechnet. Die bislang nach Abschluss einer Fort- und Weiterbildungsmaf3inahme fur
bis zu drei Monate gezahlte Leistung "Anschluss-Unterhaltsgeld wird abgeschafft. Das
Unterhaltsgeld fir vormalige Bezieher von Arbeitslosenhilfe (bisher 67%/60%) wird auf
das Leistungsniveau der Arbeitslosenhilfe gekurzt.

Anderung der Zumutbarkeits- und Sperrzeitenregelungen

e Arbeitslosen ohne familiare Bindungen ist zur Aufnahme einer Beschaftigung aulerhalb
des zumutbaren Pendelbereichs (in der Regel 2,5 Std/Tag) ein Umzug zumutbar; dies gilt
bereits in den ersten drei Monaten der Arbeitslosigkeit, sofern der Arbeitslose seine Ar-
beitslosigkeit vermutlich nicht innerhalb des zumutbaren Pendelbereichs beenden kann.

e Die Beweislast (flr Arbeitsaufgabe, Arbeitsablehnung) wird neu verteilt; der Arbeitslose
und nicht mehr das Arbeitsamt muss beweisen, dass er sich versicherungswidrig verhal-
ten oder die Arbeitslosigkeit nicht schuldhaft herbeigefihrt oder deren Beendigung nicht
schuldhaft vereitelt hat.

e Die Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe betragt grundsatzlich 12 Wochen (entspricht bisheri-
ger Rechtslage); die Sperrzeit wegen Arbeitsablehnung wird gestaffelt: 3 Wochen bei erst-
maliger Ablehnung, 6 Wochen bei zweiter Ablehnung und im Ubrigen 12 Wochen. Nach
Sperrzeiten von insgesamt 21 (bisher: 24) Wochen erlischt der Anspruch auf Alg bzw.
Alhi.

Abschaffung der Dynamisierung von Entgeltersatzleistungen

e Arbeitslosengeld, Unterhaltsgeld und Arbeitslosenhilfe werden nicht mehr an die allge-
meine Lohnentwicklung angepasst (Entdynamisierung). Dies betrifft auch Falle, in denen
fur die Berechnung der Entgeltersatzleistung auf ein bereits langer zurlickliegendes Ar-
beitsentgelt zurlickgegriffen werden muss.
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Vorarbeiten zur Zusammenfiihrung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe

e In einem ersten Schritt in Richtung der Zusammenfuhrung von Arbeitslosen- und Sozial-
hilfe werden die Bedingungen bei der Anrechnung von Partnereinkommen und von Ver-
madgen bei der Arbeitslosenhilfe geandert.

e Der vom Partnereinkommen absetzbare Mindestfreibetrag in Hohe des steuerlichen Exis-
tenzminimums (Monatsbetrag) flr einen Alleinstehenden (2002: 602,92 €/Monat) wird auf
80% des Existenzminimums (2002: 482,33 €) gekurzt. Der bisher vom Partnereinkommen
zusatzlich absetzbare Erwerbstatigenfreibetrag in Hohe von 25% des Existenzminimums
fur einen Alleinstehenden (2002: 150,73 €/Monat) wird gestrichen.

e Der Hoéchstbetrag fiir freizustellendes Vermégen des Hilfebedurftigen und seines Part-
ners/Partnerin wird von maximal 67.600 € auf 26.000 € gekurzt; fir einen alleinstehenden
Arbeitslosen von 33.800 € auf 13.000 €. Fur Personen, die im Januar 2003 das 55. Le-
bensjahr vollendet haben, bleiben aus Griinden des Vertrauensschutzes die bisherigen
Vermogensfreibetrage anwendbar.

o Das Arbeitsamt kann Sozialdaten fir Sozialhilfeempfanger erheben, verarbeiten und nut-
zen, soweit sie flr den Betrieb der gemeinsamen Anlaufstelle oder zur Erflllung von Auf-
gaben erforderlich sind, die der Sozialhilfetrdger dem Arbeitsamt Gbertragen hat. Eine Pa-
rallelregelung findet sich im BSHG.

Entgeltsicherung fiir dltere Arbeitnehmer

e Altere Arbeitnehmerlnnen ab dem vollendeten 50. Lebensjahr, die vormals arbeitslos wa-
ren oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind ((Rest-) Anspruch auf Alg von mindestens 180
Tagen) und die eine tariflich bzw. ortsublich entlohnte Beschaftigung aufnehmen und
dadurch ihre Arbeitslosigkeit beenden oder vermeiden, haben (begrenzt auf Erstantrage
bis Ende 2005 und langstens bis zum 31.08.2008) Anspruch auf Leistungen der Entgelt-
sicherung. Die Entgeltsicherung besteht aus zwei Leistungen:

o (steuerfreier, aber dem Progressionsvorbehalt unterliegender) Zuschuss zum Arbeits-
entgelt in Hohe von 50% der monatlichen Nettoentgeltdifferenz und

e Hoherversicherung in der Gesetzlichen Rentenversicherung auf 90% des Bemes-
sungsentgelts, das flr das vorherige Arbeitslosengeld maligeblich gewesen ist.

e Der Anspruch besteht fiir die Dauer des (Rest-) Anspruchs auf Arbeitslosengeld. Ein An-
spruch auf Leistungen der Entgeltsicherung besteht nicht, wenn die Beschaftigung in einer
ABM, SAM oder PSA erfolgt. Ein Anspruch besteht u.a. auch dann nicht, wenn die Ent-
geltsicherung auf einer monatlichen Nettoentgeltdifferenz von weniger als 50 € beruhen
wilrde oder der ArbN eine Altersrente bezieht. Eine evtl. Differenz bei der vereinbarten
Arbeitszeit (neue zu vorangegangener Beschaftigung) ist in inrem rechnerischen Verhalt-
nis auf die Leistungen anzuwenden. In Zeiten der Arbeitsunfahigkeit oder des Arbeitsaus-
falls werden die Leistungen unverandert weiter erbracht.

Beitragsbonus fiir Arbeitgeber bei der Beschaftigung alterer Arbeitnehmer und Auswei-
tung der Mdglichkeiten der befristeten Beschéftigung Alterer

e Arbeitgeber, die einen alteren Arbeitslosen (ab vollendetem 55. Lebensjahr) bis Ende
2005 erstmalig beschaftigen, werden von ihrem Beitrag zur Arbeitslosenversicherung be-
freit.
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Die im Teilzeit- und Befristungsgesetz festgelegte Altersgrenze, ab der mit Arbeitneh-
mer_Innen befristete Arbeitsvertrage ohne sachlichen Befristungsgrund und ohne zeitli-
che Héchstgrenze abgeschlossen werden kénnen, wird vom 58. Lebensjahr auf das 52.
Lebensjahr gesenkt (befristet bis zum 31.12.2006).

Forderung von "Ich- bzw. Familien AGs"/Existenzgriindungzuschuss

Vormalige Bezieher von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe oder Beschéftigte in Ar-
beitsbeschaffungsmalRnahmen und Strukturanpassungsmal3nahmen, die durch Auf-
nahme einer selbstandigen Tatigkeit ihre Arbeitslosigkeit beenden, haben Anspruch auf
einen Existenzgriindungszuschuss (Fordereintritt spatestens Ende 2005), sofern sie keine
Arbeitnehmerlnnen (Ausnahme: mithelfende Familienangehdrige) beschaftigen und ihr
Arbeitseinkommen aus der Tatigkeit voraussichtlich 25.000 € (gleichzeitig evtl. erzieltes
Arbeitsentgelt wird in die Berechnung einbezogen) nicht tberschreiten wird.

Der Zuschuss wird fur jeweils ein Jahr bewilligt und l&ngstens flr drei Jahre erbracht; er
betragt im ersten Jahr monatlich 600 €, im zweiten Jahr 360 € und im dritten Jahr 240 €.
Diese Betrage entsprechen in etwa 50%, 30% und 20% des durchschnittlichen Arbeitslo-
sengeldes im Jahresdurchschnitt 2002.

Empfanger des Existenzgriindungszuschusses unterliegen der Rentenversicherungs-
pflicht — als beitragspflichtige Einnahmen werden 50% der Bezugsgroe zugrunde gelegt;
in der GKV gilt ein besonderer Mindestbeitrag (tagliche Bemessungsgrundlage ist 1/60
der monatlichen BezugsgrofRe — der Kalendermonat wird zu 30 Tagen berechnet).

Fir die Dauer des Bezugs gelten diese Personen als Selbstandige. Im ,Scheinselbststan-
digengesetz® (§ 7 SGB IV) werden die 1999 eingefligten funf Vermutungskriterien fur das
Vorliegen einer abhangigen Beschaftigung wieder gestrichen.

Geringfligige Beschaftigung/Mini-Jobs
Inkrafttreten zum 01.04.2003

Die Grenze fir die geringfiigige Beschaftigung wird von 325 Euro auf 400 Euro monatlich
angehoben. Fur diejenigen, die am 31. Marz mehr als geringflgig beschaftigt waren, de-
ren Tatigkeit nach der Neufassung des Gesetzes aber unter die geringfiigige Beschafti-
gung fallt, bleibt die Beschaftigung versicherungspflichtig. Auf Antrag werden sie von der
Versicherungspflicht befreit.

Die Arbeitszeitschwelle von bisher unter 15 Stunden woéchentlich findet keine Anwendung
mehr.

Die Arbeitgeber-Pauschalabgaben werden auf 25 % festgelegt (12 % GRV, 11 % GKV
und 2 % Steuern mit Abgeltungswirkung).

Mehrere geringfligige Beschaftigungsverhaltnisse sowie Hauptbeschaftigungen sind mit
Ausnahme einer geringfugigen Beschaftigung zusammenzurechnen. Daraus folgt, dass
¢ bei einer Nebenbeschaftigung keine Beitragspflicht mehr besteht;

¢ bei mehreren geringfligigen Beschaftigungsverhaltnissen neben einer Hauptbeschafti-

gung ein Mini-Job abgabenfrei bleibt.

Bei geringfligiger Beschaftigung in Privathaushalten werden die Arbeitgeber-Pauschalab-
gaben reduziert: Hier sind Beitrage zur GKV und GRV in HOhe von jeweils 5 % des Ar-
beitsentgelts sowie 2 % Steuern (mit Abgeltungswirkung) zu zahlen.
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o  Geringflgige Beschaftigung im Privathaushalt (nach § 8 a SGB IV sind dies solche Tatig-
keiten, die durch einen Privathaushalt begriindet und gewdhnlich durch Mitglieder des
Privathaushalts erledigt werden) wird zudem durch einen Abzug von der Steuerschuld
gefordert. Dieser liegt bei 10 %, héchstens 510 Euro jahrlich, bei Inanspruchnahme eines
Dienstleistungsunternehmens bei 20 % und héchstens 600 Euro pro Jahr.

o Das Melde- und Beitragsverfahren fir Arbeitgeber wird vereinfacht: Beitrage zur Renten-
und Krankenversicherung sowie Steuern werden nur noch an eine Einzugsstelle (Bundes-
knappschaft) abgefihrt.

Midi-Jobs: Neuregelungen fiir Beschaftigung oberhalb der Geringfiigigkeitsgrenze
Inkrafttreten zum 01.04.2003

o Oberhalb der Geringfiigigkeitsgrenze steigt der Arbeithnehmerbeitrag zur Sozialversiche-
rung flr das gesamte Bruttoarbeitsentgelt zwischen 400,01 Euro und 800 Euro gleitend
an. Der Startpunkt liegt zurzeit bei 4 % und steigt bis auf den halftigen Sozialversiche-
rungsbeitrag, aktuell sind dies 21 %. Fur Auszubildende gilt die Regelung nicht

o Fur die Berechnung der Bemessungsgrundlage fiir den Arbeitnehmeranteil wird folgende
Formel angewandt: F x 400 + (2-F) x (AE - 400). AE steht fir Arbeitsentgelt; F ist der
Faktor, der sich ergibt, wenn der Wert 25 vom Hundert durch den durchschnittlichen Ge-
samtsozialversicherungsbeitrag des Kalenderjahres geteilt wird. Aufgrund des verringer-
ten Arbeitnehmerbeitrags ergibt sich ein entsprechend verringertes sozialversicherungs-
pflichtiges Entgelt, das der Rentenberechnung zugrunde gelegt wird. Damit reduziert sich
die soziale Absicherung in der Gesetzlichen Rentenversicherung.

e Durch den Eigenbeitrag von mindestens 4 % wird verhindert, dass Beschaftigungsverhalt-
nisse in der Gleitzone von der gesamten Beitragsbelastung her nicht starker begunstigt
werden als geringfligige Beschaftigungsverhaltnisse, bei denen eine Abgabenbelastung
von 25 % anfallt.

o Der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung liegt in der Gleitzone konstant auf der Hohe
der geltenden Beitragssatze.

o Die Versicherten haben die Moglichkeit, auf die Beglinstigung durch den geringeren So-
zialversicherungsbeitrag zu verzichten und den halftigen Rentenversicherungsbeitrag zu
tragen, um negative Wirkungen auf die Rentenanwartschaften zu vermeiden. Dies muss
schriftlich gegenuber dem Arbeitgeber erklart werden und gilt fur die gesamte Dauer des
Beschaftigungsverhaltnisses.

e Fur die Berechnung der Entgeltersatzleistungen in der Arbeitslosen- sowie in der Kran-
kenversicherung ergeben sich keine negativen Folgen durch die reduzierten Sozialversi-
cherungsbeitrage.

o Werden mehrere Beschaftigungen ausgelibt, ist das gesamte erzielte Arbeitsentgelt maf3-
gebend fur die sozialversicherungsrechtliche Absicherung. Die Austbung einer geringfu-
gigen Beschaftigung als Nebentatigkeit ist von der Zusammenrechnung ausgeschlossen.

¢ Die Besteuerung erfolgt individuell.
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02/2002: Gesetz zur Vereinfachung der Wahl der Arbeitnehmer in den Aufsichtsrat
(Artikel 3: SGB Ill)

Neuordnung der Bundesanstalt fiir Arbeit und Ausweitung der privaten Arbeitsvermitt-
lung

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/8214 vom 11.02.2002)

Gesetz vom 23.03.2002

Inkrafttreten: 27.03.2002)

Inhalte (Artikel 3)

Neuorganisation der Flihrungsspitze der BA: Die BA erhalt einen dreiképfigen Vorstand
(das Vorschlagsrecht liegt bei der Bundesregierung), der auf vertraglicher Basis und auf
Zeit (5 Jahre) in Verantwortung bleibt. Der Verwaltungsrat wird auf 21 (vorher 51) Mitglie-
der verkleinert, aber bleibt drittelparitatisch besetzt. Die Kompetenzen der Selbstverwal-
tung werden beschnitten.

Vergabe und Honorierung von Gutscheinen fir private Arbeitsvermittlung: Arbeitslose mit
Anspruch auf Arbeitslosengeld oder -hilfe (sowie Beschaftigte in Arbeitsbeschaffungs- und
Strukturanpassungsmafinahmen) erhalten nach 3 Monaten Arbeitslosigkeit vom Arbeits-
amt auf eigenen Wunsch einen Vermittlungsgutschein, mit dem sie sich an einen privaten
Arbeitsvermittler wenden kénnen. Der private Arbeitsvermittler erhalt vom Arbeitsamt ein
Erfolgshonorar von 1.500 € (nach mehr als 3 Monaten Arbeitslosigkeit), 2.000 € (nach
mehr als 6 Monaten Arbeitslosigkeit), 2.500 € (nach mehr als 9 Monaten Arbeitslosigkeit).
Beim Abschluss wird ein Mindesthonorar von 1.000 € gezahlt, der Rest wird nach 6 Mo-
naten sozialversicherungspflichtiger Beschaftigung gezahlt.

Der private Arbeitsvermittler kann vom Vermittelten ein Erfolgshonorar von maximal 1.500
€ (in den ersten drei Monaten der Arbeitslosigkeit) bzw. von maximal 2.500 € von Arbeits-
losen ohne Vermittlungsgutschein verlangen.

Mit Ausbildungssuchenden dirfen keine Honorarvereinbarungen getroffen werden.

Private Arbeitsvermittler brauchen nicht langer eine Erlaubnis der BA fir ihre Tatigkeit.
Anforderungs- und Qualitatskriterien gibt es nicht.

12/2001: Gesetz zur Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente (Job-AQTIV-Ge-
setz)

Neuausrichtung arbeitsmarktpolitischer Instrumente, Anderungen bei Arbeitslosengeld
und -hilfe

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/6944 vom 24.09.2001)

Gesetz vom 10.12.2001

Inkrafttreten: 01.01.2002
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Wesentliche Inhalte:
Aktive Arbeitsforderung

o Intensivierung der Arbeitsvermittiung und Beratung: Im Interesse eines effektiven Vermitt-
lungsprozesses wird klinftig spatestens bei der Arbeitslosmeldung im Rahmen einer
Chancenprognose das Bewerberprofil des Arbeitslosen ermittelt (Profiling). Die daraus
folgenden Schritte der Wiedereingliederung, einschliellich der Eigenbemiihungen des Ar-
beitslosen, sind in einer Eingliederungsvereinbarung zwischen Arbeitsamt und Arbeitslo-
sem festzuhalten.

e Auch bei Ausbildungssuchenden wird bei der Meldung stets ein Profiling durchgefihrt.

e Bei Arbeitslosen mit Vermittlungshemmnissen hat das Arbeitsamt flr eine verstarkte ver-
mittlerische Unterstltzung, ggf. durch Einschaltung Dritter, zu sorgen. Nach sechsmona-
tiger Arbeitslosigkeit kann der Arbeitslose die Einschaltung eines Dritten verlangen.

¢ Um Langzeitarbeitslosigkeit so weit wie mdglich zu vermeiden, ist klinftig der Einsatz aller
arbeitsmarktpolitischen Instrumente ohne die Einhaltung von "Wartezeiten" madglich.

e Trager von MalRnahmen zur Foérderung der Berufsausbildung und der beruflichen Weiter-
bildung werden verpflichtet, sich um die Vermittlung ihrer MalRnahmeteilnehmer zu bemd-
hen.

e Das Arbeitsamt kann kinftig Dritte (in der Regel die Schultrager) bei MalRhahmen zur
vertieften Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung fir Schiler allgemeinbildender
Schulen bis zu vier Wochen in er unterrichtsfreien Zeit férdern, wenn sich die Dritten mit
mindestens 50 Prozent der Kosten beteiligen.

TrainingsmaBnahmen und Mobilitatshilfen

e Trainingsmalnahmen (kurzzeitige Qualifizierungsmalinahmen von bis zu 12 Wochen)
kénnen klnftig auch in Grenzregionen der angrenzenden Staaten und in den mit der EU
assoziierten Staaten durchgefuhrt werden.

o Mobilitatshilfen (Unterstitzungsleistungen bei Aufnahme einer Beschaftigung) kénnen fir
Arbeitslose, die Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe beziehen, auch bei einer Arbeitsauf-
nahme im Ausland geleistet werden. Kunftig kdnnen auch die Reisekosten bei Arbeitsauf-
nahme im Ausland Gbernommen werden.

Uberbriickungsgeld fiir Existenzgriinder

e Kinftig soll auch der unmittelbare Zugang aus einer versicherungspflichtigen Beschafti-
gung in eine selbstandige Tatigkeit unterstlitzt werden. Zukinftig wird die Forderung damit
nicht erst nach mehrwochiger Arbeitslosigkeit gewahrt.

Berufsausbildung

e Die Forderung einer beruflichen Ausbildung, die vollstandig im Ausland absolviert wird, ist
kinftig nicht mehr auf Grenzpendler beschrankt und nicht mehr davon abhangig, dass
eine entsprechende Ausbildung im Inland nicht mdglich oder nicht zumutbar ist.

www.sozialpolitik-aktuell.de Institut Arbeit und Qualifikation/Universitat Duisburg-Essen


http://www.sozialpolitik-aktuell.de/

Arbeitsférderung/SGB Il & Arbeitsrecht 43

Die Mdglichkeit, die Kosten einer angemessenen tragertbergreifenden Fortbildung des
Fachpersonals zu Ubernehmen, wird von der Benachteiligtenforderung (vgl. §246) auf be-
rufsvorbereitende Bildungsmalnahmen erstreckt.

Die Phasen betrieblicher Praktika wahrend der Ausbildung in einer auferbetrieblichen
Einrichtung werden auf sechs Monate je Ausbildungsjahr begrenzt, um die Gefahr zu be-
gegnen, dass Betriebe nicht selbst ausbilden. Kinderbetreuungskosten werden von 62
Euro auf 130 Euro erhdht.

Finanzielle Nachteile, die Bildungstragern durch eine vorzeitige Vermittlung von Teilneh-
mern an berufsvorbereitenden BildungsmalRnahmen in eine Ausbildung entstehen, wer-
den ausgeglichen, wenn eine Nachbesetzung des frei gewordenen Platzes nicht méglich
ist.

Ubernahme von Regelungen aus dem Jugendsofortprogramm (ab 2004)

Arbeitgeber kdnnen durch einen Eingliederungszuschuss fur jingere Arbeithehmer gefor-
dert werden, wenn sie arbeitslose Jugendliche ohne Berufsabschluss, fiur die eine
Erstausbildung nicht mehr in Betracht kommt, oder Absolventen einer aulRerbetrieblichen
Ausbildung einstellen.

Trager von Mallnahmen der aulierbetrieblichen Ausbildung (Benachteiligtenférderung)
kénnen durch eine "Vermittlungspramie" von 2000 Euro ab 2002 geférdert werden, wenn
Jugendliche vorzeitig aus der Mallnahme in eine betriebliche Ausbildung wechseln.

Trager von berufsvorbereitenden MalRnahmen und Arbeitgeber kdnnen durch Zuschisse
zu den Kosten eines sozialversicherungspflichtigen Betriebspraktikums "Arbeit und Qua-
lifizierung fur noch nicht ausbildungsgeeignete Jugendliche" (AQJ) geférdert werden.

Trager von Malinahmen zur Aktivierung Jugendlicher, die durch die Férderangebote des
Arbeitsamtes nicht erreicht werden, kdnnen durch Zuschisse von bis zu 50 Prozent der
MalRnahmekosten gefordert werden, wenn Dritte (in der Regel die Kommunen) sich an
der Finanzierung mit mindestens 50 Prozent beteiligen.

Zur besseren Eingliederung von Jugendlichen in Beschaftigung (z. B. durch MaRnahmen
zum Abbau von Sprach- und Bildungsdefiziten oder zur sozialpadagogischen Begleitung)
kénnen MalRnahmetrager durch Zuschiisse zu den Kosten (Sach- und Personalkosten)
gefordert werden (Beschaftigung begleitende Eingliederungshilfen).

Jugendliche, die ihren Hauptschulabschluss im Rahmen einer berufsvorbereitenden Bil-
dungsmafnahme nachholen, werden durch Berufsausbildungsbeihilfe gefordert.

Berufliche Weiterbildung

Um zusatzliche Anreize fir die Nachqualifizierung ungelernter bzw. geringqualifizierter Ar-
beitnehmer im Rahmen eines weiterbestehenden Arbeitsverhaltnisses zu schaffen, kon-
nen Arbeitgeber fur die Zeit der Freistellung des Arbeitnehmers durch einen Zuschuss zu
den Lohnkosten geférdert werden.

Entsprechend einem Blndnisbeschluss soll die Qualifizierung alterer Arbeitnehmer in klei-
nen und mittleren Unternehmen befristet fiir vier Jahre durch Ubernahme der Weiterbil-
dungskosten gefordert werden, wenn der Arbeitgeber das Arbeitsentgelt fortzahlt.

Die Erstattungsbetrage fir Kinderbetreuungskosten sowie Kosten bei Weiterbildung mit
auswartiger Unterbringung werden von 62 Euro auf 130 Euro erhdht.

www.sozialpolitik-aktuell.de Institut Arbeit und Qualifikation/Universitat Duisburg-Essen


http://www.sozialpolitik-aktuell.de/

Arbeitsforderung/SGB Il & Arbeitsrecht 44

Die Mdéglichkeiten des Bezugs von Teilunterhaltsgeld und der Férderung von Teilzeitwei-
terbildung werden erweitert, so dass eine flexible Auswahl geeigneter Weiterbildungsfor-
men maoglich ist.

Die auslaufende Sonderregelung, die in gesetzlich geregelten Berufen (insbesondere in
Gesundheitsfachberufen) eine Umschulung auch dann ermdglicht, wenn eine Verklrzung
im Vergleich zur Erstausbildung nicht mdglich ist, soll durch eine Neuregelung ersetzt
werden. Danach sollen Umschulungen, die wegen bestehender Berufsgesetze nicht ver-
kirzt werden kénnen, nur noch fur zwei Jahre (bisher bis zu drei Jahre) geférdert werden,
wenn das dritte Umschulungsjahr i. d. R. von Dritten (Schulen, Pflegeeinrichtungen) durch
Zahlung einer Ausbildungsvergiitung und Ubernahme der Schulgebiihren geférdert wird.
Wegen der notwendigen Vorlaufzeit fur die Schaffung von Finanzierungsstrukturen fordert
die Bundesanstalt fir Arbeit bis Ende 2004 noch die vollen drei Jahre.

Bildungstrager und Arbeitsamter werden verpflichtet, gemeinsam malinamebezogene
Eingliederungsbilanzen zu erstellen, die Auskunft Gber den Eingliederungserfolg geben.

Finanzielle Nachteile, die Bildungstragern durch eine vorzeitige Vermittlung von Weiterbil-
dungsteilnehmern entstehen, werden ausgeglichen, wenn eine Nachbesetzung des frei
gewordenen Bildungsplatzes nicht mdglich ist.

Es wird klargestellt, dass das Arbeitsamt auch die Weiterbildung von Beziehern von Sozi-
alhilfe durch die Ubernahme der MaRnahmekosten férdern kann, wenn der Sozialhilfetra-
ger die Hilfe zum Lebensunterhalt fir den Zeitraum der Teilnahme an einer Weiterbil-
dungsmafnahme bewilligt.

Job-Rotation

Betriebe, die einem beschaftigten Arbeitnehmer eine berufliche Weiterbildung ermdgli-
chen und fur diese Zeit einen Arbeitslosen als Vertreter einstellen, konnen einen Zuschuss
in Hohe von 50 bis 100 Prozent des Arbeitsentgelts des Vertreters erhalten.

Die Arbeitsamter erhalten die Mdglichkeit, Dritte mit den - mitunter aufwandigen - Vorbe-
reitungs- und Durchflihrungsaufgaben der Jobrotation zu beauftragen. So kann die bereits
entstandene Forderstruktur weiter eingesetzt und Bildungs- mit Arbeitsmarktpolitik zusam-
mengeflihrt werden.

Arbeitnehmeriiberlassung

Die Arbeitnehmertiiberlassung ("Zeitarbeit") wird erleichtert. Die Uberlassungsdauer eines
Leiharbeitnehmers an einen Entleiher wird von bisher 12 auf 24 aufeinander folgende Mo-
nate verlangert. Ab dem 13. Monat muss der Verleiher dem Leiharbeitnehmer die Arbeits-
bedingungen des Entleihbetriebes gewahren, einschliellich des Arbeitsentgelts. Diese
Verlangerung ermdglicht den entleihenden Unternehmen Leiharbeitnehmer auch in langer
dauernden Projekten zu beschéaftigen.
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ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen (ABM)

Bei ABM, die an Wirtschaftsunternehmen vergeben werden, wird die Voraussetzung der
Zusatzlichkeit der Arbeiten durch die Voraussetzung des zusatzlichen Fordermitteleinsat-
zes ersetzt. Der Verwaltungsausschuss des Arbeitsamtes muss der MalRnahme zustim-
men.

Bei ABM, die in Eigenregie eines Tragers durchgeflihrt werden, muss mindestens ein
Flnftel der Zeit auf Qualifizierungen oder Praktika entfallen; dies gilt nicht fur Arbeitneh-
mer, die das 55. Lebensjahr vollendet haben.

Eine ABM-Foérderung ist klinftig ohne "Wartezeit" (bisher sechs Monate) méglich, wenn
dies fur den Arbeitslosen notwendig ist und andere Formen der Férderung nicht erfolgver-
sprechend sind.

Zur Vermeidung von Forderketten missen nach einer Arbeitsbeschaffungs- oder Struk-
turanpassungsmallinahme vor einer erneuten Forderung kiinftig grundsatzlich drei Jahre
vergangen sein.

Aus Vereinfachungsgriinden flr Arbeitsamter und Trager wird neben dem bisherigen For-
dersystem ein pauschalierter Lohnkostenzuschuss eingeflihrt. Daraus wird die erzielte
Einnahme des Tragers nicht angerechnet.

Zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitsamtern und Sozialhilfetragern
und des Ausgleichs von Hartefallen wird die 5%-Ausnahmequote zur Fdérderung von
Nichtleistungsempfangern auf 10% erhoht.

Berufsriickkehrer kénnen darlber hinaus geférdert werden.

StrukturanpassungsmafRnahmen

Die derzeitige Befristung der Férderung wird von Ende 2006 auf 31.12.2008 verlangert.

Kinftig kann jede MaRnahme zur Verbesserung der Infrastruktur geférdert werden; auf
bisherige Einschrankungen ("wirtschaftsnahe Infrastruktur") wird verzichtet.

Die bis zu flnfjahrige Forderung von alteren Arbeitnehmern wird verbessert:

Sie wird in ganz Deutschland ermdéglicht (bisher nur Arbeitsamter mit besonders hoher
Arbeitslosigkeit)

Forderzeiten, die der altere Arbeitnehmer bereits in vorherigen Malinahmen zurlickgelegt
hat, werden nicht mehr angerechnet.

Bei Mitfinanzierung von Dritten kénnen die Arbeitsamter monatlich bis zu 200 Euro ver-
starkt fordern.

In die MaRnahmen kénnen auch jingere Arbeitnehmer (mit kirzerer Zuweisungsdauer)
einbezogen werden.

Beschiftigung schaffende Infrastrukturférderung

Offentlich-rechtliche Korperschaften (z. B. Kommunen) kénnen vom Arbeitsamt mit Zu-
stimmung des Verwaltungsausschusses durch einen angemessenen Zuschuss zu den
Kosten von Arbeiten zur Verbesserung der Infrastruktur geférdert werden. Voraussetzung
ist, dass der Trager mit der Durchfuhrung der Arbeiten ein Wirtschaftsunternehmen be-
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auftragt, das sich verpflichtet, flir eine zwischen dem Arbeitsamt und dem Trager festge-
legte Zeit eine bestimmte Zahl von Arbeitslosen zu beschaftigen, die vom Arbeitsamt zu-
gewiesen werden. Neben den Stammarbeitnehmern des Wirtschaftsunternehmens sollen
hdéchstens 35% zuvor Arbeitslose beschéaftigt werden. Die Férdermittel missen zusatzlich
eingesetzt werden. Der Forderanteil soll nicht mehr als 25% der Gesamtkosten der Maf3-
nahme betragen

Lohnkostenzuschiisse an Arbeitgeber

Die bestehenden unterschiedlichen Lohnkostenzuschiisse an Arbeitgeber zur Unterstit-
zung der beruflichen Eingliederung von Zielgruppen in den Arbeitsmarkt (Beschaftigungs-
hilfen fir Langzeitarbeitslose, Strukturanpassungsmalnahmen Ost fir Wirtschaftsunter-
nehmen, Lohnkostenzuschisse fir Jugendliche im Sinne des Jugendsofortprogramms)
werden vereinheitlicht und in das bestehende Foérderinstrument der Eingliederungszu-
schusse integriert

Eingliederungsvertrag

Das Forderinstrument des Eingliederungsvertrages, mit dem das Arbeitsamt die Einglie-
derung von Arbeitnehmern durch Ubernahme des Arbeitsentgeltes fiir Ausfallzeiten, wie
Urlaub, Krankheit, Qualifizierung auf3erhalb des Betriebes, unterstiitzen kann, wird aufge-
geben. Das Fdrderinstrument hat sich nicht durchgesetzt. 1999 gab es 989 Fdrderfalle,
im letzten Jahr waren es 731, bis Ende Juni dieses Jahres 118 Falle. Der Eingliederungs-
vertrag konkurriert zudem mit anderen, fur den Arbeitgeber lukrativeren Instrumenten und
ist in der Anwendung arbeitsaufwandig.

Eingliederungsbilanz

Die Eingliederungsbilanz wird weiterentwickelt. Kunftig wird eine genauere Berichterstat-
tung Uber die Wirkungen der aktiven Arbeitsférderung erfolgen. Die Verbleibsquote der
Eingliederungsbilanz wird um eine Eingliederungsquote erganzt. Diese trifft Aussagen
dariber, ob ein Teilnehmer in angemessener Zeit nach Abschluss der Malinhahme sozial-
versicherungspflichtigen beschaftigt ist. Zudem wird die Eingliederungsbilanz um ver-
pflichtende Aussagen zur Vermittlung von Arbeitslosen mit eingeschrankten Eingliede-
rungschancen sowie zur Arbeitsmarktsituation von Personen mit Migrationshintergrund
(insbesondere Auslander, eingeblirgerte Auslander und Spataussiedler) erweitert.

Arbeitslosenversicherung

Der versicherte Personenkreis wird erweitert: Zeiten des Bezuges einer Rente wegen vol-
ler Erwerbsminderung und Zeiten des Bezuges von Mutterschaftsgeld und der Betreuung
und Erziehung eines Kindes bis zum dritten Lebensjahr werden ab dem 1. Januar 2003 in
die Versicherungspflicht einbezogen, wenn durch den Bezug der Rente bzw. durch Mut-
terschaft und Betreuung/Erziehung des Kindes eine versicherungspflichtige Beschafti-
gung oder der Bezug einer Entgeltersatzleistung unterbrochen worden ist. Damit sind die
Betroffenen bei Ruckkehr auf den Arbeitsmarkt in den Schutz der Arbeitslosenversiche-
rung einbezogen.
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Es wird sichergestellt, dass benachteiligte Auszubildende, die nach dem SGB Il aul3er-
betrieblich ausgebildet werden, wie bisher in den Schutz der Sozialversicherung einbezo-
gen sind.

Bezieher von Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe kdnnen kiinftig eine ehrenamtliche
Tatigkeit auch in einem Umfang von 15 und mehr Wochenstunden austiben, ohne dass
der Leistungsanspruch entfallt. Voraussetzung hierfir ist jedoch, dass die berufliche Ein-
gliederung nicht behindert wird.

Die Regelungen zur Sperrzeit bei Arbeitsablehnung werden klarer gefasst: Arbeitslose,
die bei einem Arbeitsangebot durch das Arbeitsamt nicht unverztglich einen Vorstellungs-
termin mit dem potenziellen Arbeitgeber vereinbaren, einen vereinbarten Vorstellungster-
min versaumen oder durch ihr Verhalten im Vorstellungsgesprach eine Arbeitsaufnahme
verhindern, ohne dafir einen wichtigen Grund zu haben, sollen fir die Dauer einer Sperr-
zeit von regelmaRig zwolf Wochen kein Arbeitslosengeld oder keine Arbeitslosenhilfe er-
halten.

Arbeitslosenhilfe

Die jahrliche Anpassung der Arbeitslosenhilfe mit einem um drei Prozentpunkte gemin-
derten Anpassungsfaktor (pauschale Absenkung wegen Qualifikationsverlust) wird modi-
fiziert. Wenn ein Qualifikationsverlust nachweislich nicht eingetreten ist, wird auf die Min-
derung des Anpassungsfaktors fur bis zu zwei Jahre verzichtet. Voraussetzung dafr ist,
dass der Arbeitslose innerhalb des letzten Jahres an einer vom Arbeitsamt geférderten,
mindestens sechs Monate dauernden Bildungsmalinahme erfolgreich teilgenommen hat
oder mindestens sechs Monate ununterbrochen beschaftigt war.

12/2001: Arbeitslosenhilfeverordnung

Anrechnungsfreiheit des geférderten Altersvorsorgevermoégens, Einkommensfreibetrage
Verordnung vom 13.12.2001
Inkrafttreten: 01.01.2002

Inhalte:

Es wird ein einheitlicher Vermoégensfreibetrag in Hohe von 520 Euro (1.000 DM) pro Le-
bensjahr und von Pauschalbetragen fir die vom Einkommen abzusetzenden Betrage flr
private Vorsorge und Fahrtkosten eingefiihrt; der Freibetrag darf fiir den Arbeitslosen und
seinen Partner jeweils 33.800 Euro (65.000 DM) nicht Gbersteigen.

Besonders privilegiert ist das nach dem Altersvermdgensgesetz ab 2002 geforderte Al-
tersvorsorgevermogen einschlief3lich seiner Ertrage und der geférderten laufenden Vor-
sorgebeitrage. Dieses Vermogen wird in der Arbeitslosenhilfe nicht als Vermogen bertick-
sichtigt, soweit der Inhaber das Altersvorsorgevermégen nicht vorzeitig steuerschadlich
verwendet. Die Héhe des einheitlichen Freibetrags bleibt aber nicht unberthrt, wenn der
Arbeitslose ab 2002 Altersvorsorgevermdgen anspart, sondern wird grundsatzlich um den
nachgewiesenen Altersvorsorgeanteil des Arbeitslosen und seines Partners gemindert.
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Der so ermittelte Freibetrag darf flir den Arbeitslosen und seinen Partner die Grenze von
jeweils 4.100 Euro (8.000 DM) nicht unterschreiten.

o Es werden Pauschbetrage bei vom Einkommen abzusetzenden Aufwendungen einge-
fahrt:

e Ein Pauschbetrag in Héhe von 3 Prozent des Einkommens fur nach Grund und Hoéhe
angemessene Beitrage zu privaten Versicherungen oder dhnlichen Einrichtungen bei So-
zialversicherungspflichtigkeit des Arbeitslosen und seines Partners.

e Ein Pauschbetrag fur die vom Einkommen abzusetzenden Fahrkosten. Hierbei gelten die
Satze des Einkommensteuergesetzes.

o  Fur Bezieher von Arbeitslosenhilfe gilt das alte Recht fiir die Dauer der laufenden Bewiilli-
gung weiter, wenn in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2001 fiir einen Tag An-
spruch auf Arbeitslosenhilfe bestanden hat

06/2001: Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Férderung
eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermogens (Altersvermogensgesetz) Artikel 5
(Arbeitslosenhilfe)

Artikel 5: Freistellung des geforderten Altersvorsorgevermoégens von der Bedarfsprii-
fung Arbeitslosenhilfe

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/4595 vom 14.11.2000)
Gesetz vom 26.06.2001
Inkrafttreten: 01.01.2002

Inhalt:

¢ Die staatlich geférderte Altersvorsorge und deren Ertragnisse werden bei der Bedarfspru-
fung der Arbeitslosenhilfe nicht als Vermégen leistungsmindernd bertcksichtigt.

03/2001: Gesetz zur Ergdnzung des Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Rentenver-
sicherung und zur Férderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermoégens (Al-
tersvermoégenserganzungsgesetz) Artikel 6

Anpassung der Entgeltersatzleistungen der BA, Forderkonditionen der Altersteilzeit
Gesetz vom 21.03.2001
Inkrafttreten: 01.01.2002
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Inhalte:

Das Bemessungsentgelt fir Entgeltersatzleistungen der BA wird ab Juli 2001 wieder ent-
sprechend der Bruttolohnentwicklung des Vorjahres angepasst (bisher fir 2001: Inflati-
onsanpassung).

Die Fdrderkonditionen des Altersteilzeitgesetzes werden an die Vertrauensschutzrege-
lung im Rahmen der Neuregelung der Erwerbsminderungsrenten (Anhebung der Alters-
grenze flr Schwerbehinderte) angepasst. Danach haben Arbeitnehmer, die bis zum
16.11.1950 geboren sind und am 16.11.2000 schwerbehindert, berufsunfahig oder er-
werbsunfahig waren, weiterhin die Mdglichkeit, ab vollendetem 60. Lebensjahr eine unge-
minderte Altersrente zu beanspruchen. Wurde die Atz vor dem 17.11.2000 begonnen, so
erlischt in diesen sog. Vertrauensschutzfallen der Anspruch des ArbGeb auf Forderleis-
tungen der BA nicht deswegen, weil der altere Arbeitnehmer eine abschlagsfreie Alters-
rente beziehen kénnte. — Férderschadlich bleibt dagegen weiterhin der tatsachliche Bezug
dieser Rente.

12/2000: Einmalzahlungs-Neuregelungsgesetz
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/4371 vom 24.10.2000)

Gesetz vom 24.12.2000

Inkrafttreten: 01.01.2001

Inhalte

Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt wird kinftig in die Bemessung des Alg, Uhg und Ugg
(nicht dagegen Alhi) einbezogen. Eine Ubergangsregelung schreibt die Verwaltungspraxis
des 2. Halbjahres 2000 (Reaktion auf die Entscheidung des BVerfG) fur ,Altfalle“ von vor
dem 1.1.2001 nunmehr auch gesetzlich fest.

Die befristeten Regelungen zum sog. Struktur-Kug werden bis zum 31.12.2006 (bisher:
2002) verlangert.

Die bis Ende 2002 befristeten Forderregelungen fir SAM werden bis Ende 2006 verlan-
gert; diese Verlangerung galt bisher nur fir 4AN in den neuen Landern bzw. in AA-Bezir-
ken der alten Lander mit weit Gberdurchschnittlicher Arbeitslosenquote. An die Stelle der
bisherigen verpflichtenden Quotierung von Alhi-Empféangerinnen in SAM ftritt eine Soll-
Vorschrift — Grund: Ab dem Haushaltsjahr 2001 entfallt die anteilige SAM-Finanzierung
durch den Bund und damit die Grundlage flr eine bestimmte Mindestzuweisungsquote
von Alhi-Empfangerinnen. Die SAM-Zuschusshoéhe wird auf héchstens 2.100 DM pro Mo-
nat und zugewiesenen AN festgeschrieben (bisher: pauschalierter Durchschnittsaufwand
fur Alg/Alhi einschlieBlich SV-Beitrag - 2000: 1.937 DM).

Der Zuschuss zur Forderung von AN in SAM (OfW) wird auf héchstens 1.350 DM (bisher:
70% des monatlichen SAM-HoOchstforderungsbetrages — 2000: 1.356 DM) begrenzt.

Die ABM-Sonderregelung, wonach in den neuen Landern fir AN mit (auf mindestens
90%) reduzierter AZ ein Lohnkostenzuschuss von 90% bzw. 100% (ansonsten regelma-
Rig: 75%) des berucksichtigungsfahigen Arbeitsentgelts gezahlt werden kann, wird far
ABM-Zugange bis Ende 2002 (bisher: Ende 2000) verlangert.

www.sozialpolitik-aktuell.de Institut Arbeit und Qualifikation/Universitat Duisburg-Essen


http://www.sozialpolitik-aktuell.de/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/043/1404371.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl100s1971.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl100s1971.pdf'%5D__1385387211592

Arbeitsférderung/SGB Il & Arbeitsrecht 50

¢ Die bislang aus dem Bundeshaushalt finanzierten Kosten des Aktionsprogramms der Bun-
desregierung zur Bekampfung der Langzeitarbeitslosigkeit werden auf die BA verscho-
ben.

11/2000: Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Arbeitsamtern und Tra-
gern der Sozialhilfe

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/3765 vom 04.07.2000)
Gesetz vom 20.11.2000
Inkrafttreten: 01.12.2000

Inhalt:

e Die Verbesserung der Zusammenarbeit wird zu einer ausdricklichen Aufgabe der 6rtlich
zustandigen AA und Trager der Sozialhilfe. Zu diesem Zweck eroffnet das Gesetz befris-
tete Experimentierklauseln und férdert das BMA befristet bis Ende 2004 regionale Modell-
vorhaben.

06/2000: Zweites Gesetz zur Fortentwicklung der Altersteilzeit
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/3158 vom 10.04.2000)
Gesetz vom 27.06.2000
Inkrafttreten: 01.07.2000

Inhalte:
o Die Geltungsdauer wird bis Ende 2009 (bisher: 31. Juli 2004) verlangert.

e Die Forderhochstdauer von Atz wird von 5 auf 6 Jahre erweitert und die Mindestwieder-
besetzungsdauer von 3 auf 4 Jahre erhoht.

o Bei der Bestimmung der bisherigen Arbeitszeit ist hochstens die im Durchschnitt der letz-
ten 24 Monate vor Ubergang in Atz vereinbarte Arbeitszeit zugrunde zu legen.

e Das BMA kann neben der Mindestnettobetrags-VO kunftig durch VO auch die pauscha-
lierten Nettobetrage des Altersteilzeitentgelts bestimmen.

¢ Die bis Ende 2000 befristete Regelung, wonach 58jahrige und altere Arbeitslose die Mog-
lichkeit haben, Alg auch ohne sog. Verfugbarkeit zu erhalten, sofern sie sich bereit erkla-
ren, zum frihestmadglichen Zeitpunkt eine Altersrente in Anspruch zu nehmen, wird um 5
Jahre (bis Ende 2005) verlangert.
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12/1999: Drittes SGB lll-Anderungsgesetz
Gesetz vom 22.12.1999
Inkrafttreten: 01.01.2000

Inhalt:

e Der Anspruch auf originare Alhi (aufgrund (a) einer Beschaftigung von mindestens 5 Mo-
naten, (b) einer gleichgestellten Zeit insbesondere als Beamter, Richter oder Soldat, (c)
des Bezugs bestimmter Sozialleistungen, insbesondere einer EU-Rente auf Zeit) entfallt
mit einer Ubergangsfrist von drei Monaten fiir Bestandsfélle. - Anspruch auf Alhi haben
demnach nur noch Arbeitslose, die in der Vorfrist Alg bezogen haben (Anschluss-Alhi).

12/1999: Haushaltssanierungsgesetz (HSanG) (Anderungen SGB lll)
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/1523 vom 31.08.2009)
Gesetz vom 22.12.1999

Inkrafttreten: 01.01.2000

Inhalte:

o Die nach jeweils einem Jahr des Bezugs fallige Dynamisierung des den Entgeltersatzleis-
tungen (Alg, Alhi, Unhg, Ugg) zugrunde liegenden Bemessungsentgelts richtet sich in der
Zeit von Juli 2000 bis Juni 2002 nicht nach der Entwicklung der Bruttoarbeitsentgelte,
sondern entsprechend der Veranderung des Preisniveaus fir die Lebenshaltung aller pri-
vaten Haushalte im Bundesgebiet fortgeschrieben; prognostiziert wird eine Anpassung
um 0,7% (2000) bzw. 1,6% (2001).

e Der Zuschuss zur Férderung von AN in SAM (OfW) wird auf 70% des monatlichen SAM-
Hochstférderungsbetrages (1999: 2.180 DM) begrenzt.

12/1999: Gesetz zur Fortentwicklung der Altersteilzeit
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/1831 vom 20.10.1999)
Gesetz vom 20.12.1999

Inkrafttreten: 01.01.2000

Inhalte:

e Auch bisher bereits in Teilzeit beschaftigte AN erhalten Zugang zu Altersteilzeit, sofern
sie wahrend der Dauer der auf die Halfte der bisherigen AZ reduzierten WAZ SGB |lII-
versicherungspflichtig beschéaftigt sind.
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Das Wiederbesetzungserfordernis fur BA-geférderte Altersteilzeit wird gelockert: bei ArbG
mit in der Regel nicht mehr als 50 AN wird unwiderleglich vermutet, dass der Wiederbe-
setzer auf dem durch Altersteilzeit freigemachten Arbeitsplatz beschaftigt wird (damit ent-
fallt in diesen Fallen der Nachweis einer Umsetzungskette).

11/1999: Gesetz zur Neuregelung der Forderung der ganzjahrigen Beschiftigung
in der Bauwirtschaft

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/1669 vom 29.09.1999)

Gesetz vom 23.11.1999

Inkrafttreten: 01.11.1999

Inhalte:

Der "Pflichtbeitrag" der AN zum Ausgleich witterungsbedingter Ausfallstunden in der
Schlechtwetterzeit (in Form von Arbeitszeitguthaben) wird auf 30 Stunden (bisher: 50
Stunden) verringert.

Von der 31. bis zur 100. Ausfallstunde wird umlagefinanziertes Wausfg (ArbG-finanzierte
Winterbau-Umlage in Héhe von 1,7% der Bruttolohnsumme) gezahlt; die auf das umlage-
finanzierte Wausfg entfallenden Sozialversicherungsbeitrage werden dem ArbG vollstan-
dig (bisher: 50%) aus dem Umlageaufkommen erstattet.

Ab der 101. Ausfallstunde zahlt die BA beitragsfinanziertes Wausfg.

Fir jede Ausfallstunde ab der 31. Ausfallstunde, fir die wegen (freiwilliger) weiterer Auf-
I6sung von Arbeitszeitguthaben kein Wausfg gezahlt werden muss, wird Zuschuss-Win-
terg (2,- DM je Std.) gezahlt. Bei Einsatz von mehr als 100 Guthabenstunden entfallen
zudem die alleine vom ArbG beim beitragsfinanzierten Wausfg zu tragenden Sozialversi-
cherungsbeitrage.

Verstolt der ArbG gegen das tarifliche Verbot witterungsbedingter Kiindigungen, muss er
der BA die dadurch entstandenen Leistungen erstatten.

07/1999: Zweites SGB lll-Anderungsgesetz
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/873 vom 20.04.1999)

Gesetz vom 21.07.1999

Inkrafttreten: 01.08.1999
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Wesentliche Inhalte:

Die Gewahrung der sog. Arbeitnehmerhilfe (an zuvor Arbeitslose mit Alhi-Bezug) kommt
nur bei Aufnahme einer versicherungspflichtigen, mindestens 15 Wochenstunden umfas-
senden Beschaftigung in Betracht. Angesichts der bisherigen Schwierigkeiten bei der Ver-
mittlung von Alhi-Empféangern in landwirtschaftliche Saisontatigkeiten soll zudem eine bis
Ende 2002 befristete Experimentierklausel Abhilfe schaffen: Die sog. Arbeitnehmerhilfe
wird auch fir Zeiten einer MaRnahme (z.B. langerfristige Beschaftigung bei einem land-
wirtschaftlichen Maschinen- und Betriebshilfsring, der den Einsatz in den einzelnen Be-
trieben steuert) geleistet, in denen der AN Arbeiten erledigt, die Ublicherweise in einer auf
langstens drei Monate befristeten Beschaftigung erledigt werden.

Die bislang auf das Kalenderjahr 1998 begrenzte Moglichkeit der Einbeziehung von Alg-
Empfangern in die Arbeitnehmerhilfe wird bis Ende 2002 verlangert.

Ubbg bei Aufnahme einer selbstandigen Tétigkeit wird einheitlich fiir sechs Monate ge-
zahlt.

Auch AN, die die fur die Foérderung der beruflichen Weiterbildung erforderliche Vorbe-
schaftigungszeit nicht erflllen, missen sich bei Forderung nicht mehr verpflichten, im An-
schluss an die Weiterbildung eine versicherungspflichtige Beschaftigung aufzunehmen
(fur AN, die die Vorbeschaftigungszeit erflllen, galt diese Verpflichtung bereits seit 1998
nicht mehr).

Die mit dem AFRG auf 3 Std. (bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Std.) bzw. 2,5 Std.
(bei einer Arbeitszeit von bis zu sechs Std.) verlangerten zumutbaren taglichen Pendel-
zeiten werden wieder auf ihren vormaligen Stand von 2,5 Std. bzw. 2 Std. reduziert.

Die seit 1998 bestehende Verpflichtung von Arbeitslosen zur Erneuerung der personlichen
Arbeitslosmeldung im Abstand von drei Monaten wird aufgehoben.

Die (3jahrige) Bestandsschutzregelung bei Alg/Alhi (Alg-/Alhi-Bezieher, die eine niedriger
entlohnte Beschéaftigung aufnehmen und diese innerhalb von drei Jahren wieder verlieren)
sieht vor, dass der Bemessung der erneuten Entgeltersatzleistung das héhere Entgelt zu-
grunde gelegt wird; die bisherige Beschrankung, wonach Alg/Alhi hierbei das letzte Net-
toentgelt (Leistungsentgelt) nicht Gberschreiten dirfen, wird gestrichen.

Der monatliche Mindest-Freibetrag flr einen auf Alg/Alhi anrechnungsfreien Nebenver-
dienst wird auf 315 DM festgeschrieben (bisher: 1/14 der monatlichen Bezugsgrolie). -
Einkommen aus einer geringfugigen Beschaftigung bzw. einer geringfugigen Tatigkeit als
Selbstandiger oder mithelfender Familienangehdériger, die der Arbeitslose bereits wahrend
des Bemessungszeitraums (letzte 12 Monate) mindestens 10 (bisher: 3) Monate ausgelbt
hat, bleiben bis zu dem Betrag auf Alg/Alhi anrechnungsfrei, der in den letzten 10 Monaten
vor Entstehung des Anspruchs durchschnittlich auf den Monat entfiel. - Diese Regelung
gilt analog flurr eine mindestens 15, aber weniger als 18 Wochenstunden umfassende selb-
standige Tatigkeit bzw. eine Tatigkeit als mithelfender Familienangehdriger im Falle des
Alg- (nicht: Alhi-) Bezuges.

Der Egz-A setzt nur noch eine 6-monatige Arbeitslosigkeit innerhalb der letzten 12 Monate
voraus (bisher: Langzeitarbeitslosigkeit). Nachbeschéaftigungs- und Rickzahlungspflicht
beim Egz-A entfallen; im Falle der Riickzahlungspflicht wird die Riickzahlungshéhe beim
Egz-E und Egz-V auf die Halfte des Forderungsbetrages, hochstens auf den in den letzten
12 Monaten vor Beendigung des Beschaftigungsverhaltnisses gewahrten Férderungsbe-
trag begrenzt.
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Fir die Zuweisung von AN in ABM reicht kiinftig eine im Einzelfall mindestens 6-monatige
Arbeitslosigkeit (bisher: Langzeitarbeitslosigkeit) innerhalb der letzten 12 Monate aus. -
Unabhangig vom Vorliegen dieser Férdervoraussetzungen kénnen weitere Personen in
ABM zugewiesen werden, sofern dadurch nicht 5% der Zahl aller im Haushaltsjahr zuge-
wiesenen Teilnehmer (bisher: 5% der ABM-Mittel) in ABM uberschritten wird.

Die bisherige Unterscheidung bei den Malinahmefeldern im Rahmen von StrAM zwischen
den alten und neuen Bundeslandern wird aufgegeben; zusatzlich wird ein neues Mal3nah-
mefeld "Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur einschlieRlich der touristischen
Infrastruktur" geschaffen. MaRnahmen zur Durchfliihrung der Denkmalpflege, der stadte-
baulichen Erneuerung und des stadtebaulichen Denkmalschutzes, zur Verbesserung des
Wohnumfeldes und zur Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur sind nur als Verga-
bearbeiten forderungsfahig. Im Hinblick auf die Férderungsfahigkeit in StrAM werden Be-
zieher von Anschluss-Uhg und Anschluss-Ugg den Empfangern von Alg/Alhi gleichge-
stellt. Auf die jahrliche Anpassung der Forderbetrage in Ifd. StrAM wird kdnftig verzichtet;
die bisherige Kirzung des StrAM-Zuschusses bei Zahlung von Entgelten oberhalb des
sog. berlicksichtigungsfahigen Arbeitsentgelts entfallt.

03/1999: Gesetz zur Neuregelung der geringfiigigen Beschéaftigungsverhaltnisse

Neue Entgeltgrenze von 630 DM, Versicherungspflicht von Nebenbeschiftigungen, Ver-
zichtsmoglichkeit auf Versicherungsfreiheit

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/280 vom 19.01.1999)

Gesetz vom 24.03.1999

Inkrafttreten: 01.04.1999

Wesentliche Inhalte:

Die Entgeltgrenze fur geringfigige Dauerbeschaftigungen wird fur alle Sozialversiche-
rungszweige sowie einheitlich in den alten und neuen Bundeslandern bei 630 DM/Monat
festgeschrieben.

Eine geringflugige Dauerbeschaftigung wird mit einer Hauptbeschaftigung zusammenge-
rechnet, sofern letztere Versicherungspflicht begriindet.

Arbeitnehmerin geringfiigiger Dauerbeschaftigung erhalten die Mdglichkeit, auf die Versi-
cherungsfreiheit in der GRV (geringfligig versicherungsfrei Beschaftigte) zu verzichten;
Arbeitnehmer, die diese Méglichkeit wahrnehmen (geringfligig versicherungspflichtig Be-
schaftigte), miissen den Pauschalbeitragssatz des Arbeitgebers auf den aktuell glltigen
Beitragssatz zur Rentenversicherung (April 1999: 19,5%) aufstocken (April 1999: AN-An-
teil 7,5%).

Geringfligig versicherungspflichtig Beschaftigte erwerben aufgrund ihrer geringfligigen
Dauerbeschaftigung vollwertige (rentenbegrindende und rentensteigernde) Pflichtbei-
tragszeiten; die geringfligige Dauerbeschaftigung ist zudem anspruchsbegriindend fir
Reha-Leistungen, BU-/EU-Renten oder auch die Rente nach Mindestentgeltpunkten.
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o Die sog. Geringverdienergrenze, wonach der Beitrag alleine vom ArbG getragen wird so-
lange das Entgelt ein Siebtel der monatlichen Bezugsgrofie nicht tbersteigt, entfallt (Aus-
nahme: Azubi-Vergitung).

12/1998: Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Ar-
beithehmerrechte

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/45 vom 11.11.1998)
Gesetz vom 19.12.1998
Inkrafttreten: 01.01.1999

Wesentliche Inhalte:

e Die Kosten des Sofortprogramms der Bundesregierung zur Bekampfung der Jugendar-
beitslosigkeit werden nicht vom Bund, sondern von der BA getragen, da fir die Finanzie-
rung dieses Programms vor allem Mittel eingesetzt werden sollen, die sonst von der BA
fur die Bezahlung der Jugendarbeitslosigkeit eingesetzt werden mussten.

e Die sog. freie Férderung (§ 10 SGB Ill) wird fir die Projektférderung gedffnet, um u.a.
Projekte flr schwer vermittelbare Jugendliche finanzieren zu kénnen.

e Die Regelung uber die Abgrenzung der Weiterbildungsférderung gegenuber der Forde-
rung der beruflichen Erstausbildung wird mit dem Ziel der Verbesserung der Beschafti-
gungschancen fiir Jugendliche flexibilisiert.
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12/2019 Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehoériger in der Sozialhilfe
und in der Eingliederungshilfe

Heranziehung unterhaltsverpflichteter Eltern und Kinder von Leistungsbeziehern der
Sozialhilfe erst bei Uberschreitung eines Jahresbruttoeinkommens von 100.000 Euro

Referentenentwurf vom 12.06.2019
Gesetzentwurf vom 05.08.2019
Gesetz vom 10.12.2019
Inkrafttreten: 01.01.2010

Inhalte:

e Entlastung der Kinder von pflegebedirftigen Eltern. Sie werde erst zu Unterhaltszahlun-
gen herangezogen, wenn ihr Jahreseinkommen 100.000 Euro brutto tUbersteigt.

o Ausdehnung der Beschrankung des Unterhaltsriickgriffs auch auf die anderen Leistun-
gen des SGB XIl, soweit keine minderjahrigen Kinder, die Leistungen der Hilfe zum Le-
bensunterhalt erhalten, betroffen sind.

¢ Im gleichen Umfang werden Menschen von Zuzahlungen befreit, deren Angehdrige auf-
grund einer Behinderung Anspruch auf eine Eingliederungshilfe haben — etwa auf finan-
zielle Hilfe fur den Umbau einer barrierefreien Wohnung oder auf einen Gebarden-
sprachdolmetscher.

e Verbesserungen fur Menschen mit Behinderungen: Budget fur Ausbildung. Damit sollen
behinderte Menschen unterstitzt werden, die eine regulare Berufsausbildung antreten.
Entfristung und Aufstockung der erganzenden Teilhabeberatung .

11/2019 Gesetz zur Starkung des Wohngeldes

Anpassung des Wohngeldes an die allgemeine Entwicklung von Mieten und der nomi-
nalen Einkommen in Hohe der Inflation; Erh6hung des Leistungsniveaus; regional ge-
staffelte Anhebung der Hochstbetrage; Neufestsetzung der Mietenstufen.

Gesetzentwurf vom 11.06.2019
Gesetz vom 30.11.2019
Inkrafttreten: 01.01.2010

Wesentliche Inhalte:

e Dynamisierung: Anpassung des Wohngeldes an die eingetretene Miet- und Einkom-
mensentwicklung per Verordnung im Abstand von jeweils zwei Jahren um die Entlas-
tungswirkung des Wohngeldes aufrechtzuerhalten.

e Anpassung des Wohngeldes an die allgemeine Entwicklung von Mieten und der nomina-
len Einkommen in Hohe der Inflation. Fir einen 2-Personen-Haushalt, der bereits vor der
Reform Wohngeld erhalten hat, wird das Wohngeld von prognostizierten 145 Euro mo-
natlich ohne Reform um ca. 30 Prozent auf 190 Euro monatlich mit Reform steigen.
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e Erhéhung der Reichweite des Wohngeldes. Mit der Wohngeldreform steigt die Zahl der
Empfangerinnen und Empfanger von im Jahr 2020 erwarteten 480.000 Haushalten ohne
Reform auf ca. 660.000 Haushalte. Darunter sind auch 25.000 Haushalte, die mit dem
erhdhten Wohngeld nicht langer auf Leistungen aus den Grundsicherungssystemen -
wie Arbeitslosengeld Il oder Sozialhilfe - angewiesen sind. AuRerdem sollen die Arbeits-
anreize verbessert werden (zusatzliches Einkommen reduziert das Wohngeld kinftig in
geringerem Malie).

e Regional gestaffelte Anhebung der Hochstbetrage, bis zu denen die Miete bzw. Belas-
tung (bei Wohnungseigentiimern) bericksichtigt wird.

o Neufestsetzung (Aktualisierung) der Mietenstufen flir die Gemeinden und Kreise und
Einflhrung einer neuen Mietenstufe VII, um héhere Mieten in angespannten Wohnungs-
markten zu beriicksichtigen.

10/2019: Regelbedarfsstufen-Fortschreibung
Erhohung der Regelbedarfe 2020

Verordnung vom 21.10.2019

Inkrafttreten: 01.01.2020

Inhalt:

e Die Regelbedarfe werden nach Mal3gabe des Regelbedarfs-Ermittlungsgesetzes (auf
der Grundlage eines Mischindex aus Preis- und Lohnentwicklung) flr das Jahr 2020 um
1,88 % erhoht.

o siehe Tabelle I11.16

Regelbedarfs- Regelbedarfs- Regelbedarfs- Regelbedarfs- Regelbedarfs- Regelbedarfs-
stufe 1 stufe 2 stufe 3 stufe 4 stufe 5 stufe 6

432,00 € 389,00 € 345,00 € 328,00 € 308,00€ 250,00 €

e Die Grundleistungen nach dem AsylbLG (zuletzt gedndert am 01.09.2019) werden nicht
fortgeschrieben.

08/2019 Drittes Gesetz zur Anderung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Anpassung der Leistungssatze und SchlieBung von "Foérderliicke"
Gesetzentwurf vom 10.05.2019

Gesetz vom 13.08.2019

Inkrafttreten: 01.09.2019

www.sozialpolitik-aktuell.de Institut Arbeit und Qualifikation/Universitat Duisburg-Essen


http://www.sozialpolitik-aktuell.de/
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl119s1452.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1452.pdf%27%5D__1574683873694
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Sozialstaat/Datensammlung/PDF-Dateien/tabIII16.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Sozialstaat/Dokumente/2019_05_BuReg_Asylbewerberleistungsgesetz.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl119s1290.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1290.pdf%27%5D__1574170899454

Grundsicherung/Sozialhilfe & Wohngeld 59

Wesentliche Inhalte:

Neufestsetzung der Geldleistungen fir den notwendigen und den notwendigen personli-
chen Bedarf

Neustrukturierung der Bedarfsstufen fiir Erwachsene u. Schaffung gesonderter Bedarfs-
stufe fur die Unterbringung in Sammelunterkinften

SchlieRen der Forderliicke fur Asylbewerber, Geduldete u.a. nach 15 Monaten Aufent-
halt bei Aufnahme einer Ausbildung oder eines Studiums

Freibetragsregelungen fir steuerbefreite Einnahmen aus ehrenamtlicher Tatigkeit

07/2019 Gesetz gegen illegale Beschaftigung und Sozialleistungsmissbrauch

Starkung und neue Kompetenzen des Zolls
Gesetzentwurf vom 25.03.2019

Gesetz vom 11.07.2019

Inkrafttreten 12.07.2019

Wesentliche Inhalte:

Starkung des Zolls, um gegen Schwarzarbeit und illegale Beschaftigung wirksamer vorgehen
zu kénnen. Einstellung von mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neue Kompetenzen des
Zolls bei

unberechtigtem Sozialleistungsbezug,

Scheinarbeit oder vorgetauschter selbststandiger Beschaftigung,
der Bekampfung von Kindergeldmissbrauch,

Anbahnung illegaler Beschaftigung auf Tagel6hnerbdrsen,
Arbeitsausbeutung und damit verbundenem Menschenhandel,
Anbieten von Schwarzarbeit (Print und Online-Plattformen),

der missbrauchlichen Bereitstellung von Unterkiinften zum Beispiel in "Schrottimmobi-
lien".
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12/2018 10. Gesetz zur Anderung des SGB Il - Schaffung neuer Teilhabechancen fiir
Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt
(Teilhabechancengesetz)

»Teilhabe am Arbeitsmarkt« als neues Instrument zur Férderung sozialversicherungs-
pflichtiger Beschéftigung arbeitsmarktferner Personen. Neufassung der Férderung von
Arbeitsverhiltnissen nach § 16e SGB Il.

Referentenentwurf vom 11.06.2018
Gesetzentwurf vom 18.07.2018
Gesetzentwurf vom 04.10.2018

Bundestagsanhorung am 05.11.2018: Schriftliche Stellungnahme von Verbdnden und Einzel-
sachverstandigen

Gesetz vom 17.12.2018
Inkrafttreten: 01.01.2019

Inhalte:
Die beiden neuen Férderungen betreffen unterschiedliche Zielgruppen
Teilhabe am Arbeitsmarkt (§16 i SGB Il)

o Forderung sozialversicherungspflichtiger Beschaftigung sehr arbeitsmarktferner Perso-
nen, die

- Uber 25 Jahre alt sind,
- fir mindestens sechs Jahre in den letzten sieben Jahren ALG Il bezogen haben und
- in dieser Zeit nicht oder kurzzeitig beschéaftigt waren

e Unternehmen, die diese zugewiesenen Leistungsberechtigten einstellen, werden - bis zu
einer maximalen Dauer von finf Jahren - durch Lohnkostenzuschiisse gefordert.

o Der Zuschuss betragt fur die ersten beiden Jahre 100 Prozent des Mindestlohns. In jedem
weiteren Jahr verringert sich der Zuschuss um 10 Prozent.

o Istder Arbeitgeber tarifgebunden oder tariforientiert, wird das tatsachlich gezahlte Arbeits-
entgelt berlcksichtigt.

e Den Zuschuss erhalten alle Arbeitgeber, unabhangig von Branche, Rechtsform (nicht nur
gemeinnitzige oder offentlich-rechtliche Arbeitgeber sondern auch erwerbswirtschaftliche
Arbeitgeber).

« Die Kriterien "Zusatzlichkeit der Arbeit", "Wettbewerbsneutralitat" und "6ffentliche Inte-
resse" sind bei der Férderung nicht erheblich.

o Die Arbeitsverhaltnisse sind sozialversicherungspflichtig (aber keine Beitrage zur Arbeits-
losenversicherung).

e Inden ersten sechs Monaten der Beschaftigung hat der Arbeitgeber den Beschaftigten flr
eine beschaftigungsbegleitende Betreuung durch das Jobcenter freizustellen (unter Fort-
fuhrung der Bezahlung).

e Wahrend der Férderung kénnen erforderliche Qualifizierungen und Praktika bei anderen
Arbeitgebern finanziert werden.
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Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (§16e SGB II)

Unternehmen, die Personen, die mehr als zwei Jahre arbeitslos waren, kbnnen ebenfalls
Lohkostenzuschiisse einstellen, wenn sie mit diesen ein Arbeitsverhaltnis flr die Dauer
von mindestens zwei Jahren begriinden.

Der Zuschuss betragt im ersten Jahr 75 Prozent und im zweiten 50 Prozent des zu be-
ricksichtigen Arbeitsentgelts einschliel3lich der Arbeitgeberbeitrage zur Sozialversiche-
rung (aber keine Beitrage zur Arbeitslosenversicherung).

Das Arbeitsentgelt darf den gesetzlichen Mindestlohn nicht unterschreiten.

Den Zuschuss erhalten alle Arbeitgeber, unabhangig von Branche und Rechtsform (nicht
nur gemeinnutzige oder 6ffentlich-rechtliche Arbeitgeber sondern auch erwerbswirtschaft-
liche Arbeitgeber).

Fir die Gewahrung des Lohnkostenzuschusses sind besondere Merkmale der Langzeit-
arbeitslosen nicht malRgebend.

In den ersten Monaten der Beschaftigung hat der Arbeitgeber den Beschéftigten fur eine
beschaftigungsbegleitende Betreuung durch das Jobcenter freizustellen (unter Fortflih-
rung der Bezahlung).

10/2018: Regelbedarfsstufen-Fortschreibung
Erhéhung der Regelbedarfe 2019
Verordnung vom 19.10.2018

Inkrafttreten: 01.01.2019

Inhalt:

Die Regelbedarfe werden nach MaRRgabe des Regelbedarfs-Ermittlungsgesetzes (auf der
Grundlage eines Mischindex aus Preis- und Lohnentwicklung) fur das Jahr 2019 um 1,71
% erhoht.

> siehe Tabelle I11.16

Regelbedarfs- Regelbedarfs- Regelbedarfs- Regelbedarfs- Regelbedarfs- Regelbedarfs-
stufe 1 stufe 2 stufe 3 stufe 4 stufe 5 stufe 6

424,00 € 382,00 € 339,00 € 322,00 € 302,00€ 245,00 €

Die seit 2016 geltenden Grundleistungen nach dem AsylbLG werden nicht fortgeschrie-
ben.
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10/2017: Fortschreibung der Regelbedarfsstufen 2018
Erhohung der Regelbedarfe 2018
Verordnung vom 14.10.2017

Inkrafttreten: 01.01.2018

Inhalt:

Die Regelbedarfe werden nach MaRRgabe des Regelbedarfs-Ermittlungsgesetzes (auf der
Grundlage eines Mischindex aus Preis- und Lohnentwicklung) fir das Jahr 2018 um 1,71
% erhoht.

> siehe Tabelle 111.16

Regelbedarfs- Regelbedarfs- Regelbedarfs- Regelbedarfs- Regelbedarfs- Regelbedarfs-

stufe 1 stufe 2 stufe 3 stufe 4 stufe 5 stufe 6

416,00 € 374,00 € 332,00 € 316,00 € 296,00€ 240,00 €

o Die seit 2016 geltenden Grundleistungen nach dem AsylbLG werden nicht fortgeschrie-

ben.

04/2017: Anderung der Verordnung zur Durchfiihrung des § 90 Absatz 2 Nummer 9
SGB XIi

Anhebung der Vermoégensfreibetrage in der Sozialhilfe
Verordnung vom 23.03.2017

Inkrafttreten: 01.04.2017

Inhalte:

Die Hohe der kleineren Barbetrage oder sonstiger Geldwerte, von deren Einsatz die So-
zialhilfe nicht abhangig gemacht werden darf, wird einheitlich fir jede volljahrige, leis-
tungsberechtigte Person auf 5.000 Euro festgelegt.

Auch alle Ubrigen volljahrigen Personen, deren Einkommen und Vermdgen bei der Ge-
wahrung von Sozialhilfe zu beriicksichtigen ist bzw. die zu einer sozialhilferechtlichen Ein-
standsgemeinschaft gehdren - also insbesondere Ehe- und Lebenspartner - sowie allein-
stehende Minderjahrige erhalten einen Freibetrag in Héhe von 5.000 Euro je Person.

Eine im Verhaltnis entsprechende Anhebung auf 500 Euro erfolgt auch fir den Betrag fir
Personen, die unterhalten werden, also insbesondere flr Kinder von Leistungsberechtig-
ten.

Damit wird der finanzielle Freiraum insbesondere fir Menschen mit Bezug von existenz-
sichernden Leistungen nach dem SGB Xl (z.B. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung) verbessert. Dies gilt insbesondere fiir Beschaftigte in Werkstatten fiir behin-
derte Menschen, soweit sie auf Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung
angewiesen sind und deswegen nicht von den neuen Regelungen zur Einkommens- und
Vermogensheranziehung nach dem Bundesteilhabegesetz profitieren.
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08/2017: Gesetz zur Stirkung der betrieblichen Altersversorgung und zur Anderung
anderer Gesetze (Betriebsrentenstarkungsgesetz)

Freibetrage bei Einkommen aus einer zusatzlichen Altersvorsorge
Gesetz vom 17.08.2017

Inkrafttreten: 01.01.2018

Inhalt:

Bei der Berechnung der Hohe der aufstockenden Leistungen der Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung sowie bei der Hilfe zum Lebensunterhalt bleiben Betrage an-
rechnungsfrei.

Der Grundbetrag betragt 100 Euro zuztglich 30 % des Uberschieltenden Betrags bis ma-
ximal 50 % des Bedarfs der Regelbedarfsstufe 1 = 204,50 Euro/2017.

Anrechnungsfrei bleiben ausschliellich Leistungen der zusatzlichen Altersvorsorge (Be-
triebs-, Riester-, Rurup-Renten sowie Renten aus einer freiwilligen GRV-Versicherung o-
der einer Versicherungspflicht auf Antrag).

12/2016: Bundesteilhabegesetz
Arbeitsentwurf vom 18.12.2015

Referentenentwurf vom 26.04.2016

Gesetzentwurf vom 05.09.2016

Bundestagsanhorung am 04.11.2016: Schriftliche Stellungnahmen von Verbidnden und Ein-

zelsachverstandigen

Gesetz vom 23.12.2016

Inkrafttreten: In vier Stufen von 2017 bis 2023

Wesentliche Inhalte:

Verschiebung aller Leistungen der Eingliederungshilfe fir Menschen mit Behinderung aus
der Sozialhilfe (SGB XIl) in das Recht der Rehabilitation (SGB 1X).

Abtrennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den Leistungen zum Lebens-
unterhalt. Inhaltliche Neuregelung der Leistungen der Eingliederungshilfe. Wirdigung der
gewlnschten Wohnform im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts. Assistenzleistungen,
die im Zusammenhang mit dem Wohnen stehen, kbnnen nicht gegen den Willen des Leis-
tungsberechtigten gemeinsam erbracht werden.

Bestimmung des Verfahrens zur Beantragung und Bedarfsermittlung der Teilhabeleistun-
gen. In Zukunft ist ein einziger Reha-Antrag ausreichend, um ein umfassendes Prif- und
Entscheidungsverfahren in Gang zu setzen, auch wenn Sozialamt, Rentenversicherung,
Bundesagentur fiir Arbeit, Unfall-, Kranken- und Pflegekasse fiir unterschiedliche Leistun-
gen zustandig bleiben. Dafur werden die Regelungen zur Zustandigkeit und zur Einfuh-
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rung eines trageribergreifenden Teilhabeplanverfahrens fiir alle Rehabilitationstrager ge-
setzlich definiert.

e Der Zugang zur Eingliederungshilfe wird bis 2022 nach dem bisherigen Recht erfolgen.
Bis 2018 sollen mittels einer wissenschaftlichen Untersuchung Kriterien flr den neuen
Zugang entwickelt werden. Danach ist geplant, diese Kriterien in Modellregionen in allen
Bundeslandern zu Uberprifen. Die neuen Zugangskriterien sollen dann vor Inkrafttreten
durch ein Bundesgesetz beschlossen werden.

e Bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze umfassen die Leistungen der Eingliederungs-
hilfe die Leistungen der Hilfe zur Pflege. Damit gelten fir die Betroffenen die glinstigeren
Einkommens- und Vermogensgrenzen der Eingliederungshilfe. Bei Personen, die vor Er-
reichen der Regelaltersgrenze Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe haben,
gilt diese Regelung auch uber die Altersgrenze hinaus, soweit die Ziele der Eingliede-
rungshilfe erreicht werden kénnen.

o Verpflichtung der Trager von Reha-Malinahmen, friihzeitig drohende Behinderungen zu
erkennen und gezielt Pravention noch vor Eintritt der Rehabilitation zu ermdglichen. For-
derung des Bundes von auf flinf Jahre befristeten Modellvorhaben mit den Jobcentern
und der gesetzlichen Rentenversicherung.

e Foérderung eines trager- und leistungserbringerunabhangigen Netzwerks von Beratungs-
stellen fir Menschen mit Behinderungen und deren Angehérige. Dort wird insbesondere
Beratung von Menschen mit Behinderungen durch Menschen mit Behinderungen ange-
boten ("Peer Counseling").

o Veranderte Regelungen zur Kostenheranziehung von Menschen mit Behinderung und ih-
ren Angehorigen: Einkommen und Vermogen der Ehe- oder Lebenspartner von Einglie-
derungshilfe-Beziehenden werden bei der Bedarfsbeurteilung nicht mehr herangezogen
werden. Im Rahmen der "ersten Reformstufe" wird 2017 der ,Freibetrag fir Erwerbsein-
kommen® um bis zu 260 Euro monatlich und fur Barvermdgen von 2.600 auf 27.600 Euro
erhéht. Ab 2020 wird das bisherige Beurteilungs- und Berechnungssystem durch ein
neues, dem Einkommensteuerrecht angeglichenes Verfahren ersetzt werden, die Barver-
mdgensfreigrenze dann rund 50.000 Euro betragen.

e Erneuerung des Rechts zur Teilhabe am Arbeitsleben, Anstelle der Werkstattleistungen
sind klnftig auch Lohnkostenzuschiisse und Unterstiitzung im Betrieb durch ein Budget
fur Arbeit in Héhe von 100 Mio. Euro méglich. Aus dem ,Budget fir Arbeit” kdnnen Arbeit-
geber kiinftig einen Lohnkostenzuschuss von bis zu 75 Prozent flr die Beschaftigung ei-
nes ,Schwerbehinderten” erhalten.

o Die Teilhabe an Bildung ist eine eigene Reha-Leistung. Damit werden Assistenzleistungen
fur héhere Studienabschlisse wie ein Masterstudium oder in bestimmten Fallen auch eine
Promotion erméglicht.

e Verdopplung des ,Arbeitsférderungsgelds” fiir die Beschaftigten in den ,Werkstatten far
Menschen mit Behinderung“ von zuvor 26 Euro auf 52 Euro monatlich.

e Ausweitung der der Anspriche auf Freistellungen und Fortbildungen fir Menschen mit
Behinderungen in den Schwerbehindertenvertretungen der Betriebe. In den Werkstatten
fur behinderte Menschen erhalten die Werkstattrate mehr Rechte. Schaffung der Position
einer Frauenbeauftragten.

o Reform des Vertragsrechts zwischen den Einrichtungen/ Diensten und den Kostentragern
der Eingliederungshilfe, mehr Leistungs- und Qualitatskontrolle der Anbieter von Leistun-
gen flr Betroffene.
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Veranderung der Schnittstellen zur Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung,

Vier Reformstufen des Bundesteilhabegesetzes:

Die erste Reformstufe ftritt nach Verkiindigung des Bundesteilhabegesetzes am
01.01.2017 bzw. am 01.04.2017 in Kraft. Ab 01.01.2017 werden vorgezogene Anderun-
gen im Schwerbehindertenrecht, sowie der erste Schritt bei Verbesserungen der Einkom-
mens- und Vermoégensberticksichtigung im SGB Xl durchgefihrt. Ab 01.04.2017 findet
die Erhdhung des Schonvermdgens fir Bezieher von SGB-XII-Leistungen von derzeit
2.600 Euro auf 5.000 Euro statt.

Reformstufe 2 tritt am 01.01.2018 in Kraft. Sie beinhaltet die Einfihrung SGB IX Teil 1 und
Teil 3, die Reform des Vertragsrechts der EGHneu im SGB IX und die vorgezogenen Ver-
besserungen im Bereich Teilhabe am Arbeitsleben und im Gesamtplanverfahren in der
EGH im SGB XII.

Reformstufe 3 tritt am 01.01.2020 in Kraft. Sie beinhaltet die Einfihrung SGB IX Teil 2
(EHGneu) und den zweiten Schritt bei der Verbesserung in der Einkommens- und Vermo-
gensbertcksichtigung.

Reformstufe 4 tritt am 01.01.2023 in Kraft. Sie beinhaltet den leistungsberechtigten Per-
sonenkreis in der Eingliederungshilfe.

12/2016: Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen sowie zur Anderung des Zweiten
und des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch

Neuermittlung der Regelbedarfsstufen ab 2017
Referentenentwurf vom 29.08.2016

Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 21.09.2016

Stellungnahme des Bundesrates vom 04.11.2016

Bundestagsanhorung am 25.11.2016: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-

zelsachverstandigen vom 25.11.2016

Gesetz vom 22.12.2016

Inhalte:

Neuermittlung der Regelbedarfsstufen ab 2017 auf der Grundlage der Sonderauswertung
der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2013 und

Konkretisierung der Regelbedarfsstufen fir Erwachsene nach dem SGB XII,

Berucksichtigung von Bedarfen fir Unterkunft und Heizung nach dem Vierten Kapitel des
SGB XIllI flr erwachsene Leistungsberechtigte, die im Haushalt ihrer Eltern leben,

Die fur 2013 ermittelten regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben werden mit der Veran-
derungsrate des Mischindex auf den 1. Januar 2017 fortgeschrieben. Die neuen Regelbedarfe
erreichen die folgenden Werte:
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Jahr| Alleinstehende/  Ehegatten/ Erwachsene Jugendli- Kinder Kinder
Alleinerziehende Lebens- Leistungsberech- che 6-14 unter 6
partner tigte 14-18 Jahre Jahre
Jahre
Regelbedarfs- RBS 2 RBS 3 RBS 4 RBS 5 RBS 6
stufe
RBS 1
2017 409 368 327 311 291 237
2016 404 364 324 306 270 237

12/2016: Gesetz zur Regelung von Anspriichen auslandischer Personen in der Grund-
sicherung (SGB II/SGB XIl)

Ausschluss einzelner Gruppen von Ausldndern von Leistungen des SGB Xll und SGB

Referentenentwurf der Bundesregierung vom 28.04.2016

Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 07.11.2016

Bundestagsanhorung zum Gesetzentwurf am 25.11.2016: Schriftliche Stellungnahmen von

Verbanden und Einzelsachverstindigen

Gesetz vom 28.12.2016

Inhalte:

Von den Leistungen des SGB Il sind ausgeschlossen: Personen,

- die sich ohne materielles Aufenthaltsrecht aus dem Freizigigkeitsgesetz/EU in
Deutschland befinden,

- die sich mit einem Aufenthaltsrecht allein zur Arbeitsuche in Deutschland aufhalten,

- die ihr Aufenthaltsrecht nur aus Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 492/2011 ableiten.

Im SGB Il entsteht ein Leistungsanspruch nach eingetretener Verfestigung des Aufenthal-
tes, der nach einem Aufenthalt von funf Jahren in Deutschland angenommen wird.

Vom Leistungen des SGB XlIl ausgeschlossen werden Auslanderinnen und Auslander
sowie deren Familienangehdrige

- in den ersten drei Monaten ihres Aufenthalts, soweit sie nicht bereits als ArbN oder
Selbststandige erwerbstatig sind,

- oder wenn sie Uber kein (unionsrechtliches) Aufenthaltsrecht verfligen,

- Uber ein Aufenthaltsrecht nur zum Zweck der Arbeitsuche verfiigen,

- nur Uber ein Aufenthaltsrecht als Kinder ehemaliger Arbeitnehmer oder Selbststandiger
bis zum Abschluss einer Ausbildung verfligen

- eingereist sind, um Sozialhilfe zu erlangen

Dies gilt nicht fir Personen, die seit mindestens fiinf Jahren ihren gewdhnlichen Aufenthalt
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in Deutschland haben.

o Die Betroffenen erhalten bis zur Ausreise, langstens jedoch fiir einen Zeitraum von einem
Monat, einmalig innerhalb von zwei Jahren eingeschrénkte Hilfen (Uberbriickungsleistun-
gen). Neben den Uberbriickungsleistungen werden auf Antrag auch die angemessenen
Kosten der Rickreise darlehensweise Gibernommen.

10/2016: Erste Verordnung zur Anderung der Unbilligkeitsverordnung
Verordnung vom 04.10.2016

Inkrafttreten: 01.01.2017

Inhalt:

Kunftig muss eine Altersrente nur noch dann vorzeitig beantragt werden, wenn sie trotz dieser
vorzeitigen Inanspruchnahme und der damit verbundenen Abschlage bedarfsdeckend ist. Sie
muss dagegen nicht mehr vorzeitig in Anspruch genommen werden, wenn die Héhe dieser
Rente zum (ergdnzenden) Bezug von Leistungen der Grundsicherung im Alter fihren wirde.

07/2016: Integrationsgesetz

Bleiberecht bei Berufsausbildung, Arbeitsgelegenheiten, begrenzter Verzicht auf Vor-
rangpriifung, verbesserte Regeln fiir die Ausbildungsféorderung

Referentenentwurf vom 14.4.2016

Eckpunkte Integrationsgesetz (Koalitionsausschuss am 13.4.2016)

Entwurf einer Verordnung zum Integrationsgesetz vom 29.04.2016

Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU und SPD vom 31.05.2016 (Bundestagsdrucksache
18/8615)

Gesetz vom 31.07.2016
Inkrafttreten: Im Wesentlichen ab 01.08.2016
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Wesentliche Inhalte (in Bezug auf das Asylbewerberleistungsgesetz und auf das SGB

1)

Geduldete bekommen ein Bleiberecht fiir die gesamte Dauer der Berufsausbildung und
die anschlielRende Beschaftigung

Befristete Aussetzung der Vorrangpriifung abhangig von der regionalen Arbeitsmarktlage

Bundesprogramm "Flichtlingsintegrationsmafinahmen" fir 100.000 Arbeitsgelegenhei-
ten.

Die Bundesagentur fir Arbeit verzichtet fir drei Jahre abhangig von der regionalen Ar-
beitsmarktlage auf die Vorrangprifung.

Jeder Flichtling, der eine Berufs- bzw. Hochschulausbildung oder eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschaftigung mit einem Umfang von mindestens 15 Stunden wdchentlich
aufnimmt, die den durchschnittlichen Bedarf einer Einzelperson in der Grundsicherung flr
Arbeitsuchende flir Regelbedarf und Kosten der Unterkunft deckt, ist von der Wohnsitz-
Zuweisung ausgenommen

Die Pflicht zur Mitarbeit bei angebotenen IntegrationsmafRnahmen (FIM) kann eingefordert
werden kann. Die Teilnahme an FIM und an Integrationskursen ist verpflichtend. Wird
diese Pflicht verletzt, fihrt dies zu einer Leistungsabsenkung im Asylbewerberleistungs-
gesetz. Auch Flichtlinge, die bereits einfache Sprachkenntnisse erworben haben, kdnnen
zu einem Integrationskurs verpflichtet werden.

07/2016: Neuntes Gesetz zur Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch -
Rechtsvereinfachung

Referentenentwurf des Bundesministeriums fir Arbeit und Soziales vom 12.10.2015

Kabinettsbeschluss vom 03.02.2016

Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 05.02.2016 (Bundesratsdrucksache 66/16)

Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 06.04.2016 (Bundestagsdrucksache 18/8041)

Bundestaganhdrung am 30.05.2016: Schriftliche Stellungnahmen von Verbidnden und Ein-

zelsachverstandigen

Gesetz vom 26.07.2016

Inkrafttreten am 01.08.2016 bzw. 01.01.2017

Wesentliche Inhalte:

Leistungsgrundsatze werden neu justiert: Bei der Beantragung von Leistungen der Grund-
sicherung fir Arbeitsuchende sollen unverziglich Eingliederungsleistungen erbracht wer-
den. Hervorgehoben wird der Anspruch, Personen ohne Berufsabschluss eine Ausbil-
dungsvermittlung anzubieten.

Verpflichtung zur Hinwirkung der Jobcenter auf die Teilnahme an einem Integrationskurs
oder Kurs der berufsbezogenen Deutschsprachférderung.

Entzug von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts bei fehlender Mitwirkung zur
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Beantragung vorrangiger Leistungen.

o Personen, die neben dem Arbeitslosengeld oder Teilarbeitslosengeld Arbeitslosengeld I
beziehen, erhalten zukiinftig Leistungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik von den Ar-
beitsagenturen gem. SGB IlI.

e Zukunftig erhalten (aufstockend) Arbeitslosengeld Il auch diese Personengruppen: Aus-
zubildende bzw. junge Menschen, deren Berufsausbildung oder Berufsausbildungsvorbe-
reitung mit Berufsausbildungsbeihilfe oder Ausbildungsgeld férderungsfahig ist; BAf6G-
beziehende Studierende/Auszubildende, die noch bei ihren Eltern wohnen.

e Bei einem Einkommen Uber 400 € wird ein héherer Absetzbetrag als der pauschalierte
Absetzbetrag in Héhe von 100 € nur noch dann gewahrt, wenn das erzielte Einkommen
aus Erwerbstatigkeit stammt.

o Neue Festlegung, wonach eine bestehende Eingliederungsvereinbarung alle 6 Monate zu
aktualisieren ist. Die bisherige Regelung zur standardmafigen Laufzeit einer Eingliede-
rungsvereinbarung Uber 6 Monate hinweg entfallt.

o Erwerbsfahige Leistungsberechtigte dirfen nicht langer als insgesamt 24 Monate in einem
Zeitraum von funf Jahren in Arbeitsgelegenheiten zugewiesen werden. Die Foérderdauer
kann kunftig einmalig flr weitere maximal 12 Monate verlangert werden.

e In den ersten sechs Monaten nach einer Beschaftigungsaufnahme kénnen unterschiedli-
che Leistungen, von der Beratung und Vermittlung bis hin zur Betreuung am Arbeitsplatz,
erbracht werden, um das neue Beschéaftigungsverhaltnis zu stabilisieren.

o Neuer Fordertatbestand zur Férderung schwer zu erreichender junger Menschen unter 25
Jahren

e Junge Menschen, die von den Sozialleistungssystemen derzeit nicht erreicht werden, sol-
len passgenaue Betreuungs- und Unterstlitzungsleistungen in Abstimmung mit dem Tra-
ger der o6ffentlichen Jugendhilfe erhalten.

e Die Zusammenarbeit der Jobcenter mit den Tragern der sozialen Arbeit und den Akteuren
am Arbeitsmarkt wird gesetzlich verbindlicher (z.B. mit den Tragern der Wohlfahrtspflege).

o Der Regelbewilligungszeitraum fir Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts wird
auf zwolIf (bisher: sechs) Monate verlangert. Dieser Zeitraum soll insbesondere in den
Fallen auf sechs Monate verkiirzt werden, in denen Uber den Leistungsanspruch vorlaufig
entschieden wird (z.B. Einkommen aus selbstandiger Erwerbstatigkeit) oder die Aufwen-
dungen fur Unterkunft und Heizung unangemessen sind.

e Die Bestimmungen zur Schadenersatzpflicht beim Abbruch von BildungsmafRhahmen
werden aufgehoben.

e An Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkiinften ohne Selbstversorgungsmaglich-
keit kann der Anspruch auf ALG Il und Sozialgeld, soweit er sich auf Erndhrung und Haus-
haltsenergie bezieht, bis Ende 2018 in Form von Sachleistungen erbracht werden.

o Der Wert der Sachleistung betragt

1. bei Erwachsenen, bei denen der Regelbedarf flr eine alleinstehende Person aner-
kannt wird, 156 Euro,

2. bei den ubrigen Erwachsenen 140 Euro,

3. bei Kindern von 0 bis unter 6 Jahren 83 Euro,

4. bei Kindern von 6 bis unter 14 Jahren 106 Euro und

5. bei Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahren 137 Euro.
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Der Wert der Sachleistung entspricht den jeweils auf ganze Euro abgerundeten, regel-
bedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben fir Nahrungsmittel und alkoholfreie Getranke
sowie fir Haushaltsstrom. Die Werte ergeben sich aus den Sonderauswertungen der
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2008; es ist vorgesehen, diese Werte im
Zusammenhang mit der Auswertung der EVS 2013 auf den Stand der Verbrauchsaus-
gaben im Jahr 2013 anzupassen. Eine Fortschreibung der Betrage erfolgt nicht. Es han-
delt sich um eine befristete Ubergangsregelung, die allein mit der besonderen Unterbrin-
gungssituation der Fluchtlinge zusammenhangt.

10/2015: Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz

Anderungen des Asylverfahrensgesetzes, des Asylbewerberleistungsgesetzes und
weiterer Gesetze

Referentenentwurf vom 21.09.2015

Gesetzentwurf vom 29.09.2015 (Bundestagsdrucksache 18/6185)

Bundestagsanhorung am 12.10.2015: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-

zelsachverstandigen

Gesetz vom 20.10.2015

Inkrafttreten: 24.10.2015

Inhalte:

Anderungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes

Asylbewerber, die abgeschoben werden sollen, haben nur noch Anspruch auf Leistun-
gen zur Deckung ihres Bedarfs an Erndhrung und Unterkunft sowie Kérper- und Ge-
sundheitspflege

In Aufnahmeeinrichtungen erhalten Leistungsberechtigte Leistungen zur Deckung des
Bedarfs an Ernahrung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege und Ge-
brauchs- und Verbrauchsgitern des Haushalts sowie Leistungen zur Deckung persoénli-
cher Bedurfnisse des taglichen Lebens (notwendiger personlicher Bedarf) als Sachleis-
tungen oder durch Wertgutscheine. Soweit die Leistungen des notwendigen personli-
chen Bedarfs durch Geldleistungen gedeckt werden, gelten folgende Monatsbetrage.

www.sozialpolitik-aktuell.de Institut Arbeit und Qualifikation/Universitat Duisburg-Essen


http://www.sozialpolitik-aktuell.de/
http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/AsylverfBeschleunigungsGE_210915.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/061/1806185.pdf
http://www.portal-sozialpolitik.de/uploads/sopo/pdf/2015/2015-10-12_Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz_schriftliche_Stellungnahmen.pdf
http://www.portal-sozialpolitik.de/uploads/sopo/pdf/2015/2015-10-12_Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz_schriftliche_Stellungnahmen.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%255B@attr_id='bgbl115s1722.pdf'%255D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl115s1722.pdf'%5D__1461796505821

Grundsicherung/Sozialhilfe & Wohngeld 71

notwendiger monatli-

cher Bedarf

Alleinstehende 143 €
Zwei erwachsene Leistungsberechtigte, die als Partner einen ge-

) N . 129 €
meinsamen Haushalt flhren, je
weitere erwachsene Leistungsberechtigte, ohne eigenen Haus- 113 €
halt, je
Leistungsberechtigte im Alter zwischen 14 und 17 Jahren 85 €
Leistungsberechtigte im Alter von 6 bis 13 Jahren 92 €
Leistungsberechtigte im Alter von unter 6 Jahren 84 €

e Bei einer Unterbringung auf3erhalb von Aufnahmeeinrichtungen sind vorrangig Geldleis-
tungen zu gewahren. Fur den notwendigen Bedarf gelten folgende Monatsbetrage

notwendiger monatlicher

Bedarf

Alleinstehende 216 €
Zwei erwachsene Leistungsberechtigte, die als Partner einen ge-

. N . 194 €
meinsamen Haushalt flhren, je
weitere erwachsene Leistungsberechtigte, ohne eigenen Haus- 174 €
halt, je
Leistungsberechtigte im Alter zwischen 14 und 17 Jahren 198 €
Leistungsberechtigte im Alter von 6 bis 13 Jahren 157€
Leistungsberechtigte im Alter von unter 6 Jahren 133 €
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10/2015: Fortschreibung der Regelbedarfsstufen 2016 (Verordnung)
Erh6hung der Regelbedarfe 2016

Verordnung vom 14.10.2015

Inkrafttreten: 01.01.2016

Inhalt:

e Die Regelbedarfe werden nach Mal3gabe des Regelbedarfs-Ermittlungsgesetzes (auf der
Grundlage eines Mischindex aus Preis- und Lohnentwicklung) fur das Jahr 2016 um 1,24
% erhoht.

e > siehe Tabelle IIl.16

Regelbedarfs-
stufe 1

Regelbedarfs-
stufe 2

Regelbedarfs-
stufe 3

Regelbedarfs-
stufe 4

Regelbedarfs-
stufe 5

Regelbedarfs-
stufe 6

404,00 € 364,00 € 324,00 € 306,00 € 270,00 € 237,00 €

320 EUR (RS 3 — bisher: 313 EUR), 302 EUR (RS 4 — bisher: 296 EUR), 267 EUR (RS 5 —
bisher: 261 EUR) bzw. 234 EUR (RS 6 — bisher: 229 EUR).

10/2015: Gesetz zur Reform des Wohngeldrechts und zur Anderung des Wohnraumfér-
derungsgesetzes (WoGRefG)

Erhéhung des Wohngelds, Ausweitung des Empfangerkreises
Gesetzentwurf vom 13.05.2015 (Bundestagsdrucksache 18/4897)

Bundestagsanhorung am 10.06.2015: Schriftliche Stellungnahmen von Verbidnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 02.10.2015
Inkrafttreten: 01.01.2016

Inhalt:

e Anpassung der Tabellenwerte an die Entwicklung der Wohnkosten und der Verbraucher-
preise

e Anhebung der Miethéchstbetrage, gestaffelt nach Regionen und Mietstufen
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12/2014: Gesetz zur weiteren Entlastung von Landern und Kommunen und zum quanti-
tativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung

Hohere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Artikel 2)
Gesetzentwurf vom 22.09.2014 (Bundestagsdrucksache 18/2586)

Gesetz vom 22.12.2014

Inkrafttreten: 01.01.2015

Inhalte:
e Im Jahr 2014 sowie ab dem Jahr 2015 liegt die Beteiligung bei 27,6 %
e Inden Jahren 2015 bis 2017 erhdht sich diese Beteiligung um 3,7 % auf 31,3 %

e (Jeweils ohne Darstellung der Sonderregelungen fir Baden-Wirttemberg und Rhein-
land-Pfalz)

12/2014: Gesetz zur Anderung des Asylbewerberleistungsgesetzes und des Sozialge-
richtsgesetzes

Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts: Anhebung der Leistungs-
satze, Fortschreibung nach dem Mischindex wie beim SGB Il, Begrenzung der Dauer
des Bezugs der Grundleistung auf 15 Monate, Einfiihrung eines kleineren Vermégens-
freibetrages

Gesetzentwurf vom 22.09.2014 (Bundestagsdrucksache 18/2592)

Bundestagsanhorung am 03.11.2014: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 10.12.2014
Inkrafttreten: Im Wesentlichen 01.04.2015

Inhalt:

e Erhdhung der Leistungen flr den Lebensunterhalt fir Flichtlinge und in Deutschland
Geduldete

o Die Dauer des Leistungsbezugs wird von 48 Monaten auf 15 Monate gekurzt. Anschlie-
Rend besteht Anspruch auf Leistungen nach Sozialhilfeniveau.

e Beim anzurechnenden Vermdgen wird ein Freibetrag von 200 € fir jedes im Haushalt
lebende Familienmitglied gewahrt.

o Als Erwerbstatigen-Freibetrag werden 25 % des Einkommens und hdchstens 50 % der
mafgeblichen Bedarfsstufe des Bargeldbedarfs plus des monatlichen Regelbedarfs ge-
wahrt.

e Fur die Nothilfe wird ein Aufwendungsersatzanspruch (z.B. fiir arztliche Behandlung)
eingeflhrt.
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Bargeldan- notwendiger monat-
spruch licher Bedarf

Alleinstehende 140 € 212 €
Zwei erwachsene Leistungsberechtigte, die als Partner

. . N . 126 € 170 €
einen gemeinsamen Haushalt fihren, je
weitere er\./vachsene Leistungsberechtigte, ohne eigenen 111 € 170 €
Haushalt, je
Leistungsberechtigte im Alter zwischen 14 und 17 Jah- 83 € 194 €
ren
Leistungsberechtigte im Alter von 6 bis 13 Jahren 90 € 154 €
Leistungsberechtigte im Alter von unter 6 Jahren 82 € 130 €

10/2014: Fortschreibung der Regelbedarfsstufen 2015 (Verordnung)
Erh6hung der Regelbedarfe 2015

Verordnung vom 14.10.2014

Inkrafttreten: 01.01.2015

Inhalt:

e Die Regelbedarfe werden nach Mal3gabe des Regelbedarfs-Ermittlungsgesetzes (auf der
Grundlage eines Mischindex aus Preis- und Lohnentwicklung) fur das Jahr 2015 um 2,12
% erhoht.

o > siehe Tabelle IIl.16

Regelbedarfs-
stufe 1

Regelbedarfs-
stufe 2

Regelbedarfs-
stufe 3

Regelbedarfs-
stufe 4

Regelbedarfs-
stufe 5

Regelbedarfs-
stufe 6

399,00 € 360,00 € 320,00 € 302,00 € 267,00 € 234,00 €
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09/2013: Fortschreibung der Regelbedarfsstufen 2014 (Verordnung)
Erh6hung der Regelbedarfe 2014

Verordnung vom 04.09.2013

Inkrafttreten: 01.01.2014

Inhalt:

o Die Regelbedarfe werden nach Maltgabe des Regelbedarfs-Ermittlungsgesetzes (auf der
Grundlage eines Mischindex aus Preis- und Lohnentwicklung) fur das Jahr 2014 um 2,27
% erhoht.

. siehe Tabelle 1I1l.16

Regelbedarfs-
stufe 1

Regelbedarfs-| Regelbedarfs-
stufe 2 stufe 3

Regelbedarfs-
stufe 4

Regelbedarfs-| Regelbedarfs-
stufe 5 stufe 6

391,00 € ‘ 353,00 € 313,00 € ‘ 296,00 € ‘ 261,00 € 229.00 €

12/2012:Gesetz zur Anderung des Zwélften Buches Sozialgesetzbuch

Ubernahme der Ausgaben fiir die Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsmin-
derung durch den Bund

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/10748 vom 24.09.2012)
Gesetz vom 20.12.2012
Inkrafttreten: Im Wesentlichen 01.01.2013

Inhalt:

e Die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung werden
vom Bund Ubernommen: Im Jahr 2013 zu 75 % und ab 2014 zu 100 %
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10/2012: Fortschreibung der Regelbedarfsstufen-2013 (Verordnung)
Erhohung der Regelbedarfe 2013

Verordnung vom 24.10.2012

Inkrafttreten: 01.01.2013

Inhalt:

e Die Regelbedarfe werden nach Mal3gabe des Regelbedarfs-Ermittlungsgesetzes (auf der
Grundlage eines Mischindex aus Preis- und Lohnentwicklung) fur das Jahr 2013 um 2,26
% erhoht.

e > siehe Tabelle II.16

‘Regelbedarfs- Regelbedarfs- Regelbedarfs- Regelbedarfs- Regelbedarfs- Regelbedarfs-
stufe 1 stufe 2 stufe 3 stufe 4 stufe 5 stufe 6

382,00 € 345,00 € 306,00 € 289,00 € 255,00 € 224,00 €

01/2012: Zweiter Schritt zur Umsetzung der Jobcenter-Reform

vdl. Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende
von 2010

e Zum 1. Januar 2012 nehmen zusatzlich zu den derzeit bereits bestehenden 67 zugelas-
senen kommunalen Tragern (Optionskommunen) weitere 41 Landkreise und kreisfreie
Stadte die Aufgaben der Grundsicherung fur Arbeitsuchende (SGB Il) in kommunaler Ei-
genregie wahr.

e Damit sind ab dem Jahr 2012 25 Prozent aller ortlichen Jobcenter im SGB Il als Options-
kommunen organisiert. 75 Prozent der Jobcenter bleiben als gemeinsame Einrichtungen
bestehen, die vor Ort von den Agenturen fir Arbeit und den Kommunen gebildet werden.

e Unabhangig von der értlichen Organisationsstruktur ist fir die Buirgerinnen und Birger die
fur die Leistungserbringung zustandige Stelle immer an der Bezeichnung ,Jobcenter er-
kennbar.

o Die gesetzliche Erweiterung des Optionsmodells im SGB Il mit Wirkung zum 1. Januar
2012 wurde von Bundestag und Bundesrat im Rahmen der Jobcenter-Reform im Jahr
2010 beschlossen.
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11/2011: Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt
(Instrumentenreform)

Neuordnung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente im SGB lll und SGB Il, Ausga-
beneinsparungen

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/6277 vom 24.06.2011)

Gesetz vom 20.11.2011

Bundestagsanhorung am 05.10.2011: Schriftliche Stellungnahme von Verbanden und Einzel-

sachverstandigen

Inkrafttreten: (Mit Ausnahmen) 01.04.2011

Wesentliche Inhalte:

SGB Il > siehe Neuregelungen Arbeitsforderung/SGB llI
SGB Il (Artikel V)

Die ,Instrumente der offentlich geférderten Beschaftigung“ werden zu zwei Instrumenten
zusammengefasst. Geférdert werden (a),Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsent-
schadigung“ (also Wegfall der Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante) und (b) ,Ar-
beitsverhaltnisse von zugewiesenen Leistungsberechtigten durch Zuschisse an deren Ar-
bGeb“ (bisher: Beschaftigungszuschuss bzw. Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvari-
ante).

Eine Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt steht im Vordergrund. Kiinftig sollen vor
dem Einsatz von Arbeitsgelegenheiten und der Férderung von Arbeitsverhaltnissen die
Pflichtleistung der Vermittlung sowie die Ermessensleistungen zur Eingliederung, die auf
eine unmittelbare Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt zielen, vorrangig genutzt
werden.

Die BA kann Zugewiesene umgehend abberufen, wenn sie diese in Arbeit oder Ausbil-
dung vermitteln kann; Zugewiesene kénnen ihrerseits das Arbeitsverhaltnis ohne Einhal-
tung einer Kiindigungsfrist beenden, wenn sie eine Arbeit oder Ausbildung aufnehmen.

Die Férderung von Arbeitsverhaltnissen erfolgt in Abhangigkeit von der individuellen Leis-
tungsfahigkeit bis zu 75% des berilcksichtigungsfahigen Arbeitsentgelts (das sind das zu
zahlende Arbeitsentgelt ohne einmalig gezahltes Arbeitsentgelt sowie der pauschalierte
Anteil des ArbGeb am Gesamt-SV-Beitrag abztiglich des Beitrags zur BA) und —bezogen
auf die geférderte Person

Die individuelle Zuweisungsdauer in Arbeitsgelegenheiten wird auf insgesamt 24 Monate
innerhalb eines Zeitraums von finf Jahren begrenzt (gilt fir Zuweisungen nach Inkrafttre-
ten der Neuregelung).

Im Rahmen der ,freien Forderung“ wird das Aufstockungs- und Umgehungsverbot (,Mal3-
nahmen durfen gesetzliche Leistungen nicht umgehen oder aufstocken®) fur den Perso-
nenkreis der Langzeitarbeitslosen vollstandig aufgehoben (bisher nur fir Langzeitarbeits-
lose, bei denen in angemessener Zeit von in der Regel sechs Monaten nicht mit Aussicht
auf Erfolg auf einzelne Gesetzesgrundlagen des SGB Il oder SGB 1l zuriickgegriffen wer-
den kann).
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Die Forderung ist durch ein Budget begrenzt. Hochstens 5% der auf ein Jobcenter entfal-
lenen Eingliederungsmittel kénnen fur die Férderung von Arbeitsverhaltnissen eingesetzt

werden.

03/2011: Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Anderung des Zweiten und
Zwolften Buches Sozialgesetzbuch

Neues System der Ermittlung der Regelbedarfe, Leistungen fiir Bildung und Teilhabe,
Anderungen im SGB Il und SGB XII

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/3958 vom 29.11.2010)

Bundestagsanhodrung am 22.11.2010: Schriftliche Stellungnahme von Verbanden und Einzel-

sachverstandigen

Gesetz vom 29.03.2011

Inkrafttreten: 01.01.2011 (mit Ausnahmen)

Wesentliche Inhalte:

Ermittlung der Regelbedarfe

Das Bundesverfassungsgericht hatte in seinem Urteil vom 09.02.2010 die Ermittlung der
Hohe der Regelleistungen nach dem SGB Il als mit dem Grundgesetz auf Gewahrleistung
eines menschenwurdigen Existenzminimums fir unvereinbar erklart. Mit dem vorliegen-
den Gesetz reagiert der Gesetzgeber auf das Urteil und setzte die Regelbedarfsermittlung
neu fest.

Die Ermittlung der Regelbedarfe erfolgt auf der Grundlage der Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe (EVS). Dabei werden der Ermittlung die Ausgaben von Einpersonen-
haushalten und Familienhaushalten (Paare mit einem Kind) zugrunde gelegt.

Fir die Ermittlung der Regelbedarfe werden Haushalte, in denen Leistungsberechtigte
leben, die Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XllI), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung (SGB XIllI), Arbeitslosengeld Il (SGB Il) oder Sozialgeld (SGB Il) bezogen ha-
ben, nicht berucksichtigt.

Diese Haushalte werden nur dann berticksichtigt, wenn sie zusatzliches Erwerbseinkom-
men hatten, das nicht als Einkommen bertcksichtigt wurde, wenn sie den befristeten Zu-
schlag nach §24 SGB Il bezogen haben (bis 31.12.10), wenn sie Elterngeld bezogen ha-
ben oder wenn sie Anspruch auf eine Eigenheimzulage haben. In diesen Fallen wird an-
genommen, dass das Haushaltseinkommen tber dem Grundsicherungsniveau liegt.

Die Abgrenzung unterer Einkommensschichten erfolgt, indem die nach Haushaltsnetto-
einkommen geschichteten Verteilungen um 15% der unteren Einpersonenhaushalte und
um die unteren 20% der Familienhaushalte bereinigt werden.

Regelbedarfsrelevante Verbrauchsausgaben nach Abteilung in Euro pro Monat und Per-
son
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. Erwachsene . Kind 7-  Kind 15-

Abteilung Person Kind 0-6 14 18
A1 Nahrungsmittel, alkoholfreie Getranke 128,46 € 78,67 € | 96,55€ | 124,02 €
A3 Bekleidung und Schuhe 30,40 € 31,18€ 33,32€ 37,21€
A4 Wohnen, Energie und Wohnungsin- 30,24 € 704 € 1107€ 1534 €
standhaltung
A5 Innenauss{tattung, Haushaltsgerate 2741 € 13.64€ 1177€ 1472€
und -gegenstande
A6 Gesundheitspflege 15,65 € 6,09 € 495 € 6,56 €
A7 Verkehr 22,78 € 11,79€ 14,00€ 12,62€
A8 Nachrichtenibermittlung 31,96 € 15,75€ 15,35€ 15,79€
A9 Freizeit, Unterhaltung, Kultur 39,96 € 3593€ 41,33€ 3141¢€
A10 Bildung 1,39 € 0,98 € 1,16 € 0,29 €
A11 Beherbergungs- und Gaststattenleis- 716 € 144 € 3.51¢€ 478 €
tungen
A12 Andere Waren und Dienstleistungen 26,50 € 9,18 € 7,31 € 10,88 €
Summe 361,81 € 211,69 € 240,32 € 273,62 €

o Die aus den regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben abgeleiteten Regelbedarfsstu-

fen, die monatlich ausgezahlt werden:

Regelbedarfsstufe Personenkreis Betrag

Eine erwachsene leistungsberechtigte Person, die als al-
Regelbedarfs- ) . . ) .

leinstehende oder alleinerziehende Person einen eigenen | 364 €
stufe 1 -

Haushalt fuhrt.

Zwei erwachsene Leistungsberechtige, die als Ehegatten/
Regelbedarfs- . . o ]

Lebenspartner/ in eheahnlicher oder lebenspartnerschaftli- | je 328 €
stufe 2 . . .

cher Gemeinschaft einen Haushalt flhren.

Eine erwachsene leistungsberechtige Person, die weder
Regelbedarfs- einen eigenen noch einen partnerschaftlichen Haushalt 291 €
stufe 3 fuhrt (Jugendlicher nach der Vollendung des 18. Lebens-

jahres)
Regelbedarfs- Ein leistungsberechtigter Jugendlicher im Alter zwischen 275 €
stufe 4 15 und 18 Jahren
Regelbedarfs- Ein leistungsberechtigtes Kind im Alter von 7 bis 14 Jahren 242 €
stufe 5
Regelbedarfs- Ein leistungsberechtigtes Kind bis zur Vollendung des 6.

. 213 €

stufe 6 Lebensjahres
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Die Weiterentwicklung des Regelsatzes erfolgt mit der nachsten Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe im Jahr 2013.

Regelbedarfe nach §28 SGB XiIl:

Liegen die Ergebnisse der EVS vor, wird die Hoéhe der Regelbedarfe in einem Bundesge-
setz neu ermittelt. Bei der Ermittlung der Regelbedarfsstufen sind Stand und Entwicklung
von Nettoeinkommen, Verbraucherverhalten und Lebenshaltungskosten zu beriicksichti-
gen. Grundlage hierfir sind die durch die EVS nachgewiesenen tatsachlichen Ver-
brauchsausgaben unterer Einkommensgruppen.

Fir die Ermittlung der Regelbedarfsstufen werden Haushalte unterer Einkommensgrup-
pen mit einer erwachsenen Person sowie Haushalte von Paaren mit einem Kind bertck-
sichtigt. Dabei werden leistungsberechtigte Haushalte aus der Analyse ausgeschlossen
(siehe weiter oben).

Die so ermittelten Ausgaben der Referenzhaushalte sind als regelbedarfsrelevant zu be-
ricksichtigen, soweit sie zur Sicherung des Existenzminimums notwendig sind und eine
einfache Lebensweise ermdglichen, wie sie einkommensschwache Haushalte aufweisen.

Nicht als regelbedarfsrelevant zu berlicksichtigen sind Verbrauchsausgaben der Refe-
renzhaushalte, wenn sie bei Leistungsberechtigen nach SGB Il und SGB XlI nicht anfal-
len, da sie entweder durch bundes- oder landesgesetzliche Leistungen gedeckt sind und
nicht als Einkommen angerechnet werden oder wenn bundesweit in einheitlicher Hohe
Vergulinstigungen gelten (bspw. GEZ-Befreiung).

In Jahren, in denen keine Neuermittlung erfolgt, werden die Regelsatze fortgeschrieben.
Die Fortschreibung erfolgt aufgrund der Entwicklung der Preise flr regelbedarfsrelevante
Giuter und Dienstleistungen sowie der Entwicklung der Nettoldhne und -gehalter je be-
schaftigten Arbeitnehmer nach der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR).

Die neu festgesetzten Regelsatze nach §28 gelten als Regelbedarfsstufen solange die
Lander keine abweichenden Neufestsetzungen vornehmen.

Leistungen fiir Bildung und Teilhabe SGB Il und SGB XII

§4 SGB II: Die zustandigen Trager sollen darauf hin wirken, dass Kinder und Jugendliche
Zugang zu geeigneten vorhandenen Angeboten der gesellschaftlichen Teilhabe erhalten.
Die Trager sollen Eltern unterstiitzen und in geeigneter Weise dazu beitragen, dass Kinder
und Jugendliche Leistungen fir Bildung und Teilhabe mdglichst in Anspruch nehmen.

§7 SGB Il / §34a SGB XlI: Zur Deckung der Bedarfe flir Bildung und Teilhabe, erhalten
Personen auch dann Leistungen, wenn sonst keine Regelsatze zu gewahren sind, da sie
ihren sonstigen Lebensbedarf durch eigenes Einkommen oder Vermdgen decken kénnen.

§28 SGB 1l/ §34 SGB XII: Bedarfe fir Bildung werden nur bei Personen berticksichtigt, die
das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemeine oder berufsbildende
Schule besuchen und keine Ausbildungsférderung erhalten (Schiler und Schilerinnen).

o Bei Schilern werden die tatsachlichen Aufwendungen fiir Schulausfliige und mehrta-
gige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen anerkannt.

o Fur die Ausstattung mit Schulbedarf werden pro Schiler zum Schuljahresbeginn 70 €
und zum Beginn des Halbjahres 30 € beriicksichtigt.
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o Fahrtkosten zur nachstgelegenen Schule kdnnen ebenfalls berlcksichtigt werden,
wenn sie nicht von Dritten oder aus den eigenen Mitteln finanziert werden kdnnen.

o Eine schulische Angebote erganzende angemessene Lernférderung (Nachhilfe) kann
bertcksichtigt werden, sofern sie notwendig ist um die Lernziele zu erreichen.

o Die Teilnahme an einer schulisch organisierten Mittagsverpflegung kann unterstutzt
werden.

o Leistungsberechtige unter 18 erhalten 10 € monatlich flr den Bedarf zur Teilhabe am
sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft, also fir Mitgliedsbeitrage, Unter-
richt in kinstlerischen Fachern und die Teilnahme an Freizeiten.

§29 SGB Il /34a SGB XIlI: Leistungen zur Deckung der Bedarfe flir Bildung und Teilhabe
werden auf Antrag gewahrt. Sie werden durch Sach- und Dienstleistungen, insbesondere
in Form von personalisierten Gutscheinen oder Direktzahlungen an Anbieter von Leistun-
gen zur Deckung dieser Bedarfe, erbracht. Die zustandigen Trager der Sozialhilfe bestim-
men in welcher Form die Leistung erbracht wird.

Weitere Anderungen des SGB II

Die Grundsicherung fir Arbeitssuchende soll es Leistungsberechtigten ermoglichen, ein
Leben zu fuhren, das der Wiirde des Menschen entspricht. Gleichzeitig sind die Leistun-
gen der Grundsicherung so auszurichten, dass Anreize zur Aufnahme und Ausibung ei-
ner Erwerbstétigkeit geschaffen und aufrechterhalten werden.

Erwerbsfahige Leistungsberechtigte erhalten keine Leistungen, wenn sie sich ohne Zu-
stimmung des zustandigen Tragers aulerhalb des zeit- und ortsnahen Bereiches aufhal-
ten und deshalb nicht fur die Eingliederung in Arbeit zur Verfigung stehen. Die Erlaubnis
kann aber erteilt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, wie zum Beispiel Teilnahme
an einer arztlich verordneten MalRnahme, Teilnahme an einer Veranstaltung (staatspoli-
tisch, kirchlich, gewerkschaftlich) oder die Ausiibung einer ehrenamtlichen Tatigkeit. Au-
3erdem kann Abwesenheit auch ohne wichtigen Grund erlaubt werden (Urlaub), darf aber
in der Regel 3 Wochen pro Jahr nicht Gberschreiten.

Einmalige Einnahmen sind in dem Monat, in dem sie zuflie3en, zu berlcksichtigen. Es sei
denn, dass sie zum Entfall der Leistungen in diesem Monat fihren wirden. In diesem Fall
werden sie zu gleichen Teilen auf 6 Monate geteilt und dann angerechnet.

Vom Einkommen abzusetzen sind Aufwendungen zur Erflllung von gesetzlichen Unter-
haltspflichten bis zu der amtlich festgelegten H6he sowie der Einkommensanteil, der beim
BAfGG als elterlicher Anteil am Unterhalt des Kindes festgelegt wird.

o Bei der Verteilung einer einmaligen Einnahme sind die auf die einmalige Einnahme im
Zuflussmonat entfallenden Betrage (Steuern, Sozialversicherung, Versicherung, Al-
tersvorsorge und Unterhaltspflichten) vorweg abzusetzen.

o Erwerbsfahige Leistungsberechtigte missen/kdnnen einen Pauschalbetrag von 100 €
(steuerfreier Verdienst 175 €) absetzen, es sei denn sie kbnnen nachweisen, dass ihre
tatsachlichen Ausgaben fiir Versicherungspramien, ihre Altersvorsorge und die mit der
Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen Ausgaben Uber diesem Betrag
liegen.

Als Einkommen nicht berlicksichtigt werden Zuwendungen, die ein anderer erbringt, ohne
hierzu eine rechtliche oder sittliche Pflicht zu haben, soweit ihre Berticksichtigung grob
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unbillig ware oder sie die Lage der Leistungsberechtigen nicht so glinstig beeinflussen,
dass daneben Leistungen nach diesem Buch nicht gerechtfertigt waren.

e Der Grundfreibetrag flr persénliches Vermdgen der Leistungsberechtigten betragt nur
noch 150 € pro Lebensjahr, mindestens aber 3.100 €.

o Leistungsberechtigte sind nicht verpflichtet bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres in
Rente zu gehen sowie Wohngeld oder Kinderzuschlag in Anspruch zu nehmen, wenn
dadurch nicht die Hilfebedurftigkeit aller Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft flir mindes-
tens 3 Monate beseitigt wiirde.

o Bestehen im Einzelfall Mehrbedarfe, die weder abgestellt noch selbst finanziert werden
kénnen, dann kénnen diese geltend gemacht werden. Zudem kénnen die Wasserkosten,
die durch einen Durchlauferhitzer entstehen, (anteilig) Gbernommen werden.

e Als Bedarf flr Unterkunft werden auch unabweisbare Aufwendungen fir Instandhaltung
und Reparatur bei selbst bewohntem Wohneigentum anerkannt, soweit die Aufwendun-
gen sonst angemessen sind.

o Die Rickzahlungen und Guthaben aus der Nebenkostenabrechnung werden mit den
Aufwendungen fur Unterkunft und Heizung des Folgemonats verrechnet.

o Personen unter 25 Jahren erhalten nur Wohn- und Heizungskosten gedeckt, wenn ein
schwerwiegender Grund fiir den Auszug vorliegt.

o Soweit Leistungsberechtigten der sofortige Verbrauch oder die sofortige Verwertung von
zu berucksichtigendem Vermogen nicht moglich ist oder eine besondere Harte bedeuten
wurde sind Leistungen als Darlehen zu erbringen.

o Pflichtverletzung sind:

o die Verweigerung der Erfullung der vereinbarten Pflichten (Eingliederungsvereinba-
rung)

o die Weigerung eine zumutbare Arbeit anzunehmen

o das Nicht-Antreten einer zumutbaren Mal3nahme zur Eingliederung bzw. das Abbre-
chen einer solchen Ma3nahme

o eine Verminderung des personlichen Einkommens, um leistungsberechtigt zu sein
o die Fortsetzen eines unwirtschaftlichen Verhaltens
o das Ruhen oder Erloschen des Anspruch auf Arbeitslosengeld | wegen einer Sperrzeit

o das Erfillen der im SGB Il genannten Voraussetzungen fiir das Eintreten einer Sperr-
zeit.

o Bei Vorliegen einer Pflichtverletzung, mindert sich das Arbeitslosengeld Il in der 1. Stufe
um 30%, in der 2. Stufe um 60% und in der 3. Stufe entfallt es vollstandig.

o Bei Leistungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wir das
ALG Il in der 1. Stufe beschrankt und in der 2. Stufe entfallt es vollstandig.

o Bei einer Minderung des ALGII um mehr als 30%, kann der Trager auf Antrag in ange-
messenem Umfang ergdnzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen erbringen.
Lebt der Leistungsberechtige mit minderjahrigen Kindern im Haushalt, ist der Trager
zur Erbringung der Leistungen verpflichtet.
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Kommen Leistungsberechtigte einer Aufforderung des Tragers, sich bei ihm zu melden
oder bei einem arztlichen oder psychologischen Untersuchungstermin zu erscheinen,
nicht nach, mindert sich das ALG Il jeweils um 10%.

Wer nach Vollendung des 18. Lebensjahres vorsatzlich oder grob fahrlassig die Voraus-
setzungen flr die Gewahrung von Leistungen nach diesem Buch an sich oder an Perso-
nen, die mit in einer Bedarfsgemeinschaft leben, ohne wichtigen Grund herbeigeflihrt hat,
ist zum Ersatz der deswegen gezahlten Leistungen verpflichtet. Die Ersatzpflicht geht im
Todesfall des Leistungsberechtigten auf den Erben Uber. Die Ersatzpflicht erlischt erst drei
Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Leistungen erbracht worden sind.

Selbiges gilt fur rechtswidrig erhaltene Leistungen, allerdings betragt die Verjahrungs-
dauer hier 4 Jahre.

Darlehen werden nur erbracht, wenn ein Bedarf weder durch Vermoégen noch auf andere
Weise gedeckt werden kann. Solange die Darlehensnehmer Leistungen beziehen, wer-
den Rickzahlungsanspriche durch monatliche Aufrechnungen von 10% des Regelbe-
darfs getilgt. Nach der Beendigung des Leistungsbezuges ist der noch offene Darlehens-
betrag sofort fallig. Uber die Riickzahlung wird eine Vereinbarung getroffen, die die wirt-
schaftliche Leistungsfahigkeit des Darlehensnehmers bericksichtigt.

Weitere Anderungen des SGB XII

Die Leistungen werden erbracht in Form von Dienstleistungen, Geldleistungen und Sach-
leistungen. Wobei Geldleistungen Vorrang vor Gutscheinen oder Sachleistungen haben
soweit mit ihnen das Ziel der Sozialhilfe nicht erheblich besser oder wirtschaftlicher er-
reicht werden kann.

Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebens-
unterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kraften und Mitteln, insbesondere aus
ihrem Einkommen und Vermogen, bestreiten kénnen. Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung ist Personen zu leisten, die die Altersgrenze erreicht haben oder das
18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, sofern sie ihren
notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kraften und Mit-
teln bestreiten kdnnen. Dabei gehen die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung den Leistungen der HLU voraus.

Der Bedarf umfasst: Ernahrung, Kleidung, Koérperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie
(Strom), personliche Bedirfnisse des taglichen Lebens sowie Unterkunft und Heizung.

o Zu den personlichen Bedlrfnissen des taglichen Lebens gehort in vertretbarem Um-
fang eine Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Fir Schuler
sind auch die erforderlichen Hilfen flr den Schulbesuch enthalten.

o Der notwendige Lebensunterhalt in Einrichtungen umfasst die dort erbrachten notwen-
digen Leistungen vollstandig. Zudem wird den Leistungsberechtigen ein kleiner Barbe-
trag zugestanden.

Fir Leistungsberechtigte wird ein Mehrbedarf anerkannt, wenn die Warmwasserversor-
gung dezentral erfolgt (Durchlauferhitzer).

Leistungen fir die Unterkunft werden in Hohe der tatsachlichen Aufwendungen erbracht.
Auf Antrag oder bei besonderem Bedarf zur Sicherung der Unterkunft, werden die Leis-
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tungen direkt an den Vermieter gezahlt. Das gilt insbesondere bei Mietriickstdnden, Ener-
giekostenrickstanden, Anhaltspunkten flr ein krankheits- oder suchtbedingtes Unvermé-
gen und bei Anhaltspunkten flr eine unsachgemafe Verwendung der Mittel.

o Ubersteigen die Aufwendungen fiir die Unterkunft den angemessenen Umfang, sind sie
(insoweit) als Bedarf der Person zu werten. Dies gilt solange ihnen ein Umzug nicht zuzu-
muten ist und die Kosten auch sonst nicht reduziert werden kénnen, allerdings héchstens
6 Monate lang.

e Vor Abschluss eines Vertrages Uber eine Unterkunft muss der zustandige Trager Uber die
malfigeblichen Umstande in Kenntnis gesetzt werden. Wohnungsbeschaffungskosten,
Mietkautionen und Umzugskosten kénnen bei vorheriger Zustimmung des Tragers Uber-
nommen werden.

e Der Trager der Sozialhilfe kann die Leistungen flir die Unterkunft durch monatliche Pau-
schalen abgelten, wenn ausreichend angemessener freier Wohnraum verfiigbar ist.

e Leistungen fur Heizung und zentrale Warmwasserversorgung werden in tatsachlicher
Hohe erbracht, soweit sie angemessen sind. Diese Leistungen kénnen auch durch eine
monatliche Pauschale abgegolten werden.

e Schulden kénnen nur ibernommen werden, wenn diese zur Sicherung der Unterkunft o-
der zur Behebung einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt sind.

e Der Trager der Sozialhilfe Gbernimmt flir Leistungsberechtigte die jeweils von ihnen bis
zur Belastungsgrenze zu leistenden Zuzahlungen zu Medikamenten etc. in Form eines
erganzenden Darlehens, sofern der Leistungsberechtigte nicht widerspricht. Fir die Riick-
zahlung des Darlehens kénnen von den monatlichen Regelsatzen Teilbetrage bis zur
Hohe von 5% der Regelbedarfsstufe 1 einbehalten werden.

e Lebt eine nachfragende Person gemeinsam mit anderen Personen in einer Wohnung, so
wird vermutet, dass sie gemeinsam wirtschaften und dass die nachfragende Person von
den anderen Personen Leistungen zum Lebensunterhalt erhalt, soweit dies nach deren
Einkommen und Vermdgen erwartet werden kann. Soweit nicht gemeinsam gewirtschaftet
wird oder die Leistungen der anderen Personen nicht ausreichen, ist der nachfragenden
Person HLU zu gewahren.

o Erhalt eine leistungsberechtigte Person mindestens aus einer Tatigkeit Beziige oder Ein-
nahmen, die nach dem Einkommensteuergesetz steuerfrei sind, ist ein Betrag von bis zu
175 € monatlich nicht als Einkommen zu berlcksichtigen.

10/2010: Haushaltsbegleitgesetz 2011 (Artikel 14)

Anrechnung des Elterngeldes auf Leistungen der Grundsicherung, Streichung des Zu-
schlags beim Wechsel von ALG auf ALGII

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/3030 vom 27.09.2010)

Bundestagsanhdrung am 04.10.2010: Schriftliche Stellungnahme von Verbanden und Sach-

verstandigen;
Teil 1 Teil 2 Teil 3

Gesetz vom 09.12.2010
Inkrafttreten: 01.01.2011
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Inhalt (Artikel 14):

e Anrechnung des Elterngeldes: Das Elterngeld (300 Euro bzw. 150 Euro) wird zuklinftig
bei der Ermittlung von Arbeitslosengeld I, Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe) und Kin-
derzuschlag voll angerechnet. Der Betrag wird zwar weiterhin gezahlt, aber die Grundsi-
cherungsleistung wird entsprechend vermindert. Das gilt nicht fir die leistungsberechtig-
ten Mutter bzw. Vater, bei denen das Elterngeld ganz oder teilweise ein vorheriges Er-
werbseinkommen ersetzt.

e Streichung des befristeten Zuschlags beim Ubergang von ALG | auf ALG IlI: Dieser auf
maximal zwei Jahre befristete Zuschlag von maximal 160 Euro (Alleinstehende) bzw. 320
Euro (Paare) und zuzuglich bis zu 60 Euro pro Kind, der einen abrupten Absturz von der
Lohnersatzleistung ALG | auf das existenzminimale ALG |l abfedern sollte, fallt ersatzlos
weg. Wenn die am vormaligen Nettolohn bemessene Versicherungsleistung Arbeitslosen-
geld wegfallt bzw. auslauft, werden die Betroffenen (bei Bedurftigkeit!) dann ausschlief3-
lich auf die Leistungssatze des SGB Il verwiesen.

08/2010: Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung fiir
Arbeitsuchende

Dauerhafte Neuorganisation der Aufgabenwahrnehmung von Kommunen und Bunde-
sagentur fiir Arbeit im SGBII, Ausweitung von Optionskommunen

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/1555 vom 04.05.2010)

Bundestagsanhorung am 07.06.2010: Schriftliche Stellungnahmen von Verbidnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 03.08.2010
Inkrafttreten: 01.01.2011

Wesentliche Inhalte:

e Inseinem Urteil vom 20.12.2007 hat das Bundesverfassungsgericht die gemeinsame Auf-
gabenwahrnehmung zwischen den Agenturen fir Arbeit und den kommunalen Tragern im
SGB Il als eine unzuladssige Form der Mischverwaltung beanstandet. Der Gesetzgeber
wurde aufgefordert, bis Ende 2010 eine verfassungskonforme Regelung zu schaffen. Um
die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung auch weiterhin zu ermdoglichen, musste das
Grundgesetz geandert werden (Zwei Drittel Mehrheit im Bundestag)

o Die Aufgaben der Grundsicherung fur Arbeitsuchende werden grundsétzlich gemeinsam
von Agentur fur Arbeit und kommunalem Trager durchgefihrt werden (Regel). Hierzu wer-
den sogenannte gemeinsame Einrichtungen mit der Namensbezeichnung Job-Center auf-
gebaut. Es handelt sich um Mischbehérden aus Bundes- und Landesbehérden nach dem
neuen Art.91e des Grundgesetzes.

e Gleichzeitig werden die Optionskommunen als alleinige Leistungstrager des SGBII auf
unbefristete Zeit verlangert und in ihrer Zahl deutlich ausgeweitet. Ein Viertel aller kom-
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munalen Trager kénnen Optionskommunen sein, d.h. dass zu den bestehenden 69 Opti-
onskommunen weitere 41 hinzu kommen werden. Die bisherige getrennte Aufgabenwahr-
nehmung in 23 Fallen wird beendet und muss entweder in eine gemeinsame Einrichtung
(JobCenter-Neu) oder in eine Optionskommune Uberfihrt werden. Leistungstrager, die
bisher ihre Aufgaben der Grundsicherung fir Arbeitssuchende getrennt wahrnehmen,
mussen sich bis Ende 2011 entscheiden.

e Die Optionskommunen missen bestimmte Anforderungen erflillen: Fir die Entscheidung,
Optionskommune werden zu wollen, ist eine Zweidrittelmehrheit in der kommunalen Ver-
tretungskorperschaft erforderlich; dariiber hinaus die Ubernahme von 90 Prozent der Be-
schaftigten der Agentur fir Arbeit, die bisher in der ARGE aktiv waren, die Verpflichtung
zum Abschluss von Zielvereinbarungen, die bundeseinheitliche Datenerhebung und Da-
tenerfassung. Fir die Feststellung der Eignung als Optionskommune und das Zulas-
sungsverfahren wird eine Verordnung erlassen.

e Die Kompetenzen des Bund-Lander-Ausschusses werden erweitert. Das Gremium soll
nicht mehr nur Gber Fragen der Aufsicht und Zielvereinbarungen beraten, sondern sich
auch mit dem Kennzahlenvergleich und den flr die Grundsicherung erhobenen Daten be-
fassen.

e Zur Koordinierung werden verschiedene Gremien eingerichtet. Kooperationsausschuss:
Bundesministerium fur Arbeit und Soziales und oberste Landesbehdrde koordinieren hier
die Umsetzung der Grundsicherung fir Arbeit und Soziales auf Landesebene. Bund-Lan-
der-Ausschuss: Er beobachtet und berat die zentralen Fragen der Umsetzung der Grund-
sicherung flr Arbeitsuchende.

o Die gemeinsame Einrichtung hat eine Tragerversammlung. In der Tragerversammlung
sind Vertreter der Agentur fur Arbeit und des kommunalen Tragers je zur Halfte vertreten.
Sie entscheidet u. a. Uber die Bestellung und Berufung des Geschéaftsfihrers, die Verwal-
tungsablaufe und die Organisation, den Standort der gemeinsamen Einrichtung, die Ar-
beitsplatzgestaltung usw.

o Die bisher freiwilligen Beirate bei den lokalen Stellen fiir die Grundsicherung werden den
gemeinsamen Einrichtungen verbindlich vorgegeben. Vertreten in ihnen sind: Wohlfahrts-
organisationen, Sozialparteien, Kammern und berufsstandische Organisationen. Der Bei-
rat berat die Einrichtung bei der Auswahl und Gestaltung der Eingliederungsinstrumente
und -mafnahmen.

05/2010: Gesetz zur Abschaffung des Finanzplanungsrates (Artikel 3a: SGB Il)
Hartefallregelung fur auBergewohnliche Bedarfe

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/983 vom 10.03.2010)

Gesetz vom 27.05.2010
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Inhalte (Artikel 3a):

o Das Bundesverfassungsgericht hatte in seinem Urteil zu den Hartz IV — Regelleistungen
vom 9. Februar 2010 festgestellt, dass die Methode der Festsetzung der Regelleistungen
verfassungswidrig ist und es aufierdem an einer Hartefallklausel mangelt.

e Nunmehr wird in §21 des SGB Il ein neuer Absatz sechs eingefuhrt: ,(6) Erwerbsfahige
HilfebedUrftige erhalten einen Mehrbedarf, soweit im Einzelfall ein unabweisbarer, laufen-
der, nicht nur einmaliger besonderer Bedarf besteht. Der Mehrbedarf ist unabweisbar,
wenn er insbesondere nicht durch die Zuwendungen Dritter sowie unter Berlcksichtigung
von Einsparmdglichkeiten der Hilfebedurftigen gedeckt ist und seiner Héhe nach erheblich
von einem durchschnittlichen Bedarf abweicht.”

04/2010: Sozialversicherungs-Stabilisierungsgesetz (Artikel 2: SGB Il)
Erhohung der Freibetrage fiir die Altersvorsorge

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/507 vom 25.01.2010)

Gesetz vom 14.04.2010

Inkrafttreten: 17.04.2010

Inhalt (Artikel 2):

e Anhebung der Freibetrage fir die Altersvorsorge von 250 Euro pro Lebensjahr auf 750
Euro pro Lebensjahr. Dieses Schonvermdgen muss auch nach Beendigung des Bezugs
von ALG Il "unwiderruflich" der Altersvorsorge dienen.

12/2009: Sechstes Gesetz zur Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
Bundesbeteiligung an den Kosten fiir Unterkunft und Heizung fiir das Jahr 2010
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/41 vom 18.11.2009)

Bundestagsanhorung am 30.11.2009: Schriftliche Stellungnahmen von Verbidnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 09.10.2009
Inkrafttreten: 01.01.2010

Inhalt:

o Die Bundesbeteiligung an den kommunalen Leistungen fur Unterkunft und Heizung fur
das Jahr 2010 betragt im Land Baden-Wdirttemberg 27,0%, im Land Rheinland-Pfalz
33,0% und in den Ubrigen Landern 23,0%
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07/2009: Zweite Verordnung zur Anderung der Verordnung zur Berechnung von Ein-
kommen sowie zur Nichtberiicksichtigung von Einkommen und Vermégen beim Ar-
beitslosengeld ll/Sozialgeld

Einkommensanrechnung bei minderjahrigen Hilfebediirftigen
Verordnung vom 23.07.2009
Inkrafttreten: 01.08.2009

Inhalt:

o Die bisherige Regelung, dass vom Einkommen minderjahriger Hilfebedurftiger ein Pau-
schalbetrag von 30 Euro im Monat fiir Beitrage zu privaten Versicherungen anrechnungs-
frei bleiben wird sofern diese nicht mit einemvolljahrigen Hilfebedirftigen in Bedarfsge-
meinschaft leben wird dahingehend geandert, dass dieser Betrag fortan anrechnungsfrei
bleibt, wenn eine entsprechende Versicherung tatsachlich abgeschlossen wurde, die nach
Grund und Héhe angemessen ist.

07/2009: Gesetz zur verbesserten steuerlichen Beriicksichtigung von Vorsorgeaufwen-
dungen (Burgerentlastungsgesetz Krankenversicherung) (Artikel 5)

Schulstarterpaket

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/12254 vom 16.03.2009)
Gesetz vom 16.07.2009

Inkrafttreten: 23.07.2009

Inhalte (Artikel 5):

o Die Regelung zum ,Schulstarterpaket” (zusatzliche Einmalleistung von 100 Euro) wird er-
weitert:

o Sozialhilfe (SGB Xll): Schilerinnen und Schiler, die eine allgemein- oder berufsbil-
dende Schule besuchen und denen im Monat, in dem der erste Schultag liegt, Hilfe
zum Lebensunterhalt geleistet wird. Bisher war die Leistung bis zur 10. Jahrgangsstufe
begrenzt. Die Leistung wird somit auch auf Félle des Bezuges von Leistungen zur
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ausgedehnt (durch die Einbezie-
hung berufsbildender Schulen).

o Grundsicherung fir Arbeitsuchende (SGB Il): Einbeziehung aller Schilerinnen und
Schiler von allgemein- und berufsbildenden Schulen unter 25 Jahren (bisher: bis zur
10. Jahrgangsstufe), die in dem Monat, in dem der erste Schultag liegt, leistungsbe-
zugsberechtigt sind. Auszubildende im dualen System mit einer Ausbildungsvergutung
bleiben von dieser Regelung ausgeschlossen.
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o Bundeskindergeldgesetz (BKGG): Ausweitung des ,Schulstarterpakets* auf Kinder, die
im August des jeweiligen Jahres Anspruch auf den Kinderzuschlag besteht, und die
eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen. Der Anspruch gilt nicht, wenn
eine Ausbildungsvergltung bezogen wird oder ein gleichzeitiger Anspruch nach dem
SGB Il besteht.

Anmerkung:

Die mit dieser Neuregelung aufgehobene vorherige Begrenzung der Leistung bis zur 10. Jahr-
gangsstufe wurde im Dezember 2008 durch die Verabschiedung des ,Familienleistungsgeset-
zes“ geregelt, das daher nicht weiter ausgefiihrt wird.

03/2009: Gesetz zur Sicherung von Beschiftigung und Stabilitat in Deutschland (,,Kon-
junkturpaket 11“) (Artikel 8)

Dritte Altersstufe bei den Regelsatzen
Gesetz vom 02.03.2009
Inkrafttreten: 05.03.2009

Inhalt (Artikel 8):

e EinfUhrung einer dritten Altersstufe zum 01.07.2009: 6-13 Jahrige Kinder im Leistungsbe-
zug erhalten fortan 70 statt bisher 60% des Eck-Regelsatzes.

e Zeitliche Begrenzung dieser Regelung bis zum Jahresende 2011 (da anschlief3end an-
hand der dann vorliegenden Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008 die Regels-
atze Uberpruft werden sollen).
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12/2008: Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente

Neuordnung/Modifizierung der Erbringung von Eingliederungsleistungen im Bereich
der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende (SGB II)

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/10810 vom 08.11.2008)

Bundestagsanhorung am 24.11.2008: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-

zelsachverstandigen

Gesetz vom 21.12.2008

Inkrafttreten: 21.12.2008

Wesentliche Inhalte (SGB ll):

Seitens der Arbeitsagentur besteht die Mdglichkeit, erwerbsfahige Hilfebedurftige, die
nicht tGber die notwendigen Grundkenntnisse der deutschen Sprache zur Aufnahme einer
Erwerbstatigkeit verfigen, mittels Eingliederungsvereinbarung zur Teilnahme an einem
Sprachkurs zu verpflichten.

Eine zugewiesene Erwerbstatigkeit kann auch dann zumutbar sein, wenn sie eine bishe-
rige Tatigkeit beendet, es sei denn, dass eine kiinftige Beendigung der Hilfebedurftigkeit
durch die bisherige Tatigkeit zu erwarten ist.

Es wird klar gestellt, welche Leistungen der Arbeitsforderung nach dem SGB Il weiterhin
und zu welchen Bedingungen fir erwerbsfahige Hilfebedurftige gelten.

Erganzung/Modifizierung der ,Leistungen zur Eingliederung® u.a.:

o Leistungen zur Eingliederung in eine selbststandige, hauptberufliche Tatigkeit. Diese
werden nur erbracht, wenn die Tragfahigkeit der selbststandigen Tatigkeit von fach-
kundiger Stelle bestatigt wird. Zur Beschaffung von Sachgultern kénnen Darlehen oder
Zuschisse in Hohe von max. 5.000 Euro geleistet werden.

o Den Agenturen fiir Arbeit wird ermdglicht, 10% der auf sie entfallenden Eingliederungs-
mittel fur freie Leistungen einzusetzen, soweit die Ziele und Grundsatze des SGB Il
gewabhrt bleiben.

o Auch bei Wegfall der HilfebedUrftigkeit kann eine Eingliederungsmafinahme weiterge-
fuhrt werden, sofern der Erwerbsfahige die Mallnahme voraussichtlich erfolgreich ab-
schlief3en wird.

Aufhebung der aufschiebenden Wirkung von Widersprichen oder Anfechtungsklagen ge-
gen einen Verwaltungsakt, der

o Leistungen der Grundsicherung aufhebt, zurlicknimmt, widerruft oder herabsetzt oder
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit oder Pflichten des erwerbsfahigen Hilfebedurf-
tigen bei der Eingliederung in Arbeit regelt,

o den Ubergang eines Anspruchs bewirkt,
o mit dem zur Beantragung einer vorrangigen Leistung oder
o zur persdnlichen Meldung bei der Agentur flr Arbeit aufgefordert wird.

Bei Zweifeln an der Arbeitsunfahigkeit eines erwerbsfahigen Hilfebedlrftigen hat die
Agentur fUr Arbeit die Mdglichkeit, eine Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der
Krankenversicherung zu veranlassen.
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12/2008: Fiinftes Gesetz zur Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
Bundesbeteiligung an den Kosten fiir Unterkunft und Heizung fiir das Jahr 2010
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/10811 vom 07.11.2008)

Gesetz vom 20.12.2008

Inkrafttreten: 01.01.2009

Inhalt:

e Die Héhe der Bundesbeteiligung an den Kosten Leistungen fir Unterkunft und Heizung
wird fUr das Jahr 2009 auf 25,4% festgelegt (Ausnahme: die Bundeslander Baden-W(irt-
temberg (29,4%) und Rheinland-Pfalz (35,4%)).

09/2008: Gesetz zur Neuregelung des Wohngeldrechts und zur Anderung des Sozial-
gesetzbuchs (Artikel 2)

Kostenbeteiligung des Bundes an den Ausgaben fiir die Grundsicherung im Alter
Gesetz vom 24.09.2008
Inkrafttreten: 01.01.2009

Wesentliche Inhalte (Artikel 2: SGB Xll/Sozialhilfe):

e Neue Grundlage fir die Kostenbeteiligung des Bundes an den Ausgaben fir die Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Statt des urspriinglich geplanten Festbetrags
wird eine prozentuale Kostenbeteiligung an den grundsicherungsbedingten Mehraufwen-
dungen von

* 13% (im Jahr 2009)
* 14% (im Jahr 2010)
* 15% (im Jahr 2011 und )

* 16% (ab 2012) der grundsicherungsbedingten (Netto-)Mehrausgaben des Vorvorjahres
geleistet.
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09/2008: Gesetz zur Anderung des Bundeskindergeldgesetzes
Veranderungen beim Kinderzuschlag

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/8867 vom 22.04.2008)
Gesetz vom 24.09.2008

Inkrafttreten: 01.10.2008

Inhalte:
e Veranderungen der Bezugsvoraussetzungen des Kinderzuschlags:

o Erste Bezugsvoraussetzung: Die Mindesteinkommensgrenze (Bruttoeinkommen) der
Eltern wird auf 900 Euro (bzw. 600 Euro fur Alleinerziehende) abgesenkt.

o Der Absenkungsbetrag des Kinderzuschusses fir Einkommen, die die jeweilige Min-
desteinkommensgrenze Uberschreiten, wird von zuvor 70% auf 50% abgesenkt (Ab-
schmelzrate)

o Zweite Bezugsvoraussetzung: Bei der Prifung, ob durch den Kinderzuschlag Bedurf-
tigkeit nach dem SGB Il vermieden wird, werden Mehrbedarfszuschlage nicht berlck-
sichtigt, wenn kein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft Leistungen nach dem SGB Il oder
SGB XlI beantragt hat oder erhalt oder alle Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft fir
den Zeitraum des Bezugs des Kinderzuschlags auf Leistungen nach dem SGB Il oder
SGB XllI verzichten.

07/2008: Viertes Gesetz zur Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
Entfristung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/9690 vom 20.06.2008)

Gesetz vom 28.07.2008

Inkrafttreten: 01.08.2008

Inhalt:

o Die urspringlich bis 2010 befristet Bundesbeteiligung an den Kosten der Leistungen fur
Unterkunft und Heizung wird entfristet.
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06/2008: Gesetz zur Rentenanpassung
Erh6hung der Regelsatze SGBIl und SGB XiIi
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/8744 vom 08.04.2008)

Bundestagsanhorung am 30.04.2008: Schriftliche Stellungnahmen Verbanden und Einzel-
sachverstandigen

Gesetz vom 26.06.2008
Inkrafttreten: 01.07.2008

Inhalt:

o Da der Eckregelsatz der Grundsicherung flr Arbeitsuchende und der Sozialhilfe gemaf
der Veranderung des aktuellen Rentenwerts anzupassen ist, erhdht sich dieser zum
01.07.2008 um 4,- Euro von 347,- Euro auf dann 351,- Euro

04/2008: Siebtes Gesetz zur Anderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch und ande-
rer Gesetze

Zwangsverrentung von SGBII-Empfangern
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/7460 vom 11.12.2007)

Bundestagsanhorung am 16.01.2008: Schriftliche Stellungnahmen von Verbidnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 08.04.2008
Inkrafttreten: 01.01.2008

Inhalte (fiir den Bereich SGBII):

e Der Grundsatz der Vorrangigkeit des Bezugs anderer Sozialleistungen vor Leistungen
nach dem SGB Il wird dahingehend eingeschrankt, dass erwerbsfahige Hilfebedurftige
vor der Vollendung des 63. Lebensjahres nicht zum vorzeitigen Rentenbezug verpflichtet
werden durfen.

e Auslaufen der so genannten ,58er Regelung*:

o Erwerbsfahige Hilfebedurftige im Alter von 58 Jahren und alter sind unverziglich in
Arbeit oder Arbeitsgelegenheiten zu vermitteln.

o Haben erwerbsfahige Hilfebedirftige nach Vollendung des 58. Lebensjahres mindes-
tens fur die Dauer von 12 Monaten Leistungen nach dem SGB Il bezogen, ohne dass
ihnen eine sozialversicherungspflichtige Beschaftigung angeboten wurde, so gelten
diese nach Ablauf dieses Zeitraums fortan nicht mehr als arbeitslos.
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12/2007: Drittes Gesetz zur Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
Bundesbeteiligung an den Kosten fiir Unterkunft und Heizung fiir das Jahr 2008
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/7075 vom 12.11.2007)

Bundestagsanhorung am 07.11.2007: Schriftliche Stellungnahmen von Verbidnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 21.12.2007
Inkrafttreten: 01.01.2008

Inhalt:

o Festlegung der H6he des Bundeszuschusses zu den Kosten der Unterkunft und Heizung
der Empfangerinnen von Leistungen nach dem SGB Il fir das Jahr 2008:

o Baden-Wurttemberg: 32,6%
o Rheinland-Pfalz: 38,6%
o Ubrige Bundeslander: 28,6%

¢ Im Bundesdurchschnitt entsteht so ein Anteil von 29,1%, die erwarteten Gesamtkosten
betragen 3,9 Mrd. Euro

10/2007: Zweites Gesetz zur Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch

Neue arbeitsmarktpolitische Instrumente fiir Langzeitarbeitslose mit besonderen Ver-
mittlungshemmnissen

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/5715 vom 19.06.2007)

Bundestagsanhorung am 02.07.2007: Schriftliche Stellungnahmen von Verbidnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 15.10.2007
Inkrafttreten: 01.10.2007

Wesentliche Inhalte:
Beschaftigungszuschuss

e Ermessenleistung an Arbeitgeber zur Eingliederung von erwerbsfahigen Hilfebedurftigen
mit Vermittlungshemmnissen in Arbeit.

e Leistungsvoraussetzungen:

o Volljahrige langzeitarbeitslose Hilfebedirftige, die mindestens zwei weitere Vermitt-
lungshemmnisse aufweisen (z.B. Migrationshintergrund, fehlende schulische oder be-
rufliche Qualifikationen, gesundheitliche Einschrankungen oder Sucht- und Schulden-
probleme).

o Vorangehende mindestens sechsmonatige Betreuung auf Grundlage einer Eingliede-
rungsvereinbarung und unter Erhalt aller Eingliederungsleistungen.
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o Erwerbstatigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt innerhalb der nachsten 24 Monate
wahrscheinlich nicht maoglich.

o Vereinbarung eines Vollzeitarbeitsverhaltnisses (in Ausnahmefallen auch Teilzeit, min-
destens jedoch 50%) zu tarifgebundenen oder ortsiblichen Entgeltkonditionen.

o bis zum 31.03.2008 werden nur Arbeiten geférdert, die gemaR § 260 SGB Il zusatzlich
sind, im o&ffentlichen Interesse liegen und bei Tragern im Sinne des § 21 SGB Il durch-
geflhrt werden.

Leistungshdhe: Abhangig von der Leistungsfahigkeit des Hilfebedurftigen (der Zuschuss
soll fir den Arbeitgeber ein Ausgleich der zu erwartenden Minderleistung des Arbeitslosen
sein) bis zu 75% des berucksichtigungsfahigen Arbeitsentgeltes (inkl. pauschaliertem An-
teil des Arbeitgebers am Gesamtsozialversicherungsbeitrag abzlglich des Beitrags zur
Arbeitsforderung (daher fir diesen Zeitraum keine Anwartschaften auf Arbeitslosengeld

).

Leistungsdauer: Bis zu 24 Monaten, unbefristete Anschlusserbringung mdglich, wenn eine
Erwerbstatigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ohne diese Férderung innerhalb von
24 Monaten nicht moglich ist (Reduzierung um bis zu 10%, wenn die Leistungskraft des
Arbeitslosen entsprechend zugenommen hat).

Kindigung des Arbeitsverhaltnisses: Arbeithnehmer kénnen das Arbeitsverhaltnis kiindi-
gen, wenn sie eine Erwerbstatigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufnehmen kén-
nen; Arbeitgeber haben die Moglichkeit das Arbeitsverhaltnis zu kiindigen, wenn die For-
derung aufgrund der konkreten oder (auf Grundlage der jahrlichen Uberpriifung) realisti-
schen Mdglichkeit der Aufnahme einer zumutbaren Arbeit ohne Férderung aufgehoben
wird.

Sonstiges:

o Eine Befristung des Arbeitsvertrages fur die Dauer der Férderung wird als sachlicher
Grund anerkannt.

o Aufhebung der Leistung, wenn feststeht, dass der Hilfebedirftige ohne die Férderung
in eine konkrete zumutbare Arbeit vermittelt werden kann (alle 12 Monate zu prifen).

o Ausschluss der Foérderung, wenn ein Arbeitgeber ein anderes Arbeitsverhaltnis been-
det hat, um einen Beschaftigungszuschuss in Anspruch zu nehmen (Verhinderung von
Missbrauch).

Zuschuss zu sonstigen Kosten

Ermessensleistung an Arbeitgeber im Rahmen der oben beschriebenen Eingliederungs-
bemuhungen.

Leistungshdhe:

o fur die Kosten einer begleitenden Qualifizierung in pauschalierter Form bis zu 200,-
Euro monatlich.

o in besonders begriindeten Ausnahmefallen einmalig fir weitere notwendige Kosten
des Arbeitgebers flir einen besonderen Aufwand beim Aufbau von Beschaftigungsmog-
lichkeiten, wobei eine Ubernahme von Investitionskosten aber ausgeschlossen ist

Leistungsdauer: bis zu 12 Monaten je Arbeitnehmer.
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12/2006: Gesetz zur Anderung des Zwélften Buches Sozialgesetzbuch und anderer Ge-
setze

Weiterentwicklung der Regelsatzbemessung und Anderungen bei der Sozialhilfe
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/2711 vom 25.09.2006)

Bundestagsanhorung am 16.10.2006: Schriftliche Stellungnahmen von Verbidnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 02.12.2006
Inkrafttreten: 06.12.2006

Wesentliche Inhalte:
Regelsatzbemessung

o Auf der Grundlage der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003 (EVS) erfolgt nach
§ 28 Abs. 3 eine Weiterentwicklung der Regelsatzbemessung.

e In diesem Zusammenhang Aufgabe der Differenzierung zwischen alten und neuen Bun-
deslandern: ab 2007 gilt ein einheitlicher Regelsatz von 345 Euro, zuklnftigen Neube-
messungen, die jeweils im Juli vorgenommen werden, beruhen dann auf gesamtdeut-
schen Verbrauchsstrukturen.

e Im gleichen Zeitraum Anderung der Regelsatzverordnung (am 01.01.2007 in Kraft getre-
ten):

o Neuordnung der Anteile der regelsatzrelevanten Verbrauchsausgaben aufgrund der
durch die Auswertung der EVS zutage getretenen Anderungen im Verbraucherverhal-
ten

o Anderung der Héhe der Regelsatze bei zusammenlebenden Ehepaaren und Lebens-
partnern: bisher erhielten die Haushaltsvorstande 100% des Regelsatzes und die Part-
nerlnnen 80 %. Kunftig erhalten beide 90 %.

Hinzuverdienst
e EinfUhrung einer Kappungsgrenze fur Hinzuverdienste durch Erwerbstatigkeit

e Zuverdienste, die 50% des Eckregelsatzes uberschreiten, werden in vollem Umfang an-
gerechnet (zuvor: Anrechnung zu 30%)

Einkommenseinsatz bei Leistungen fiir Einrichtungen

e Begrenzung der Heranziehung des nicht getrennt lebenden Ehe- oder Lebenspartners zu
den Kosten der erbrachten Leistungen auf die tatsachlich eintretenden Einsparungen flr
den Lebensunterhalt, wenn eine Person in einer teilstationdren oder stationdren Einrich-
tung lebt

o Die Einkommensschonregel findet auch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsunfahigkeit Anwendung
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Darlber hinaus soll eine Aufbringung der Mittel in angemessenem Umfang verlangt wer-
den, wenn eine Person auf voraussichtlich 1angere Zeit Leistungen in einer stationaren
Einrichtung bedarf

Hinsichtlich der Hohe der angemessenen Beteiligung sollen die Umstande des Einzelfal-
les berticksichtigt werden. Dies betrifft neben den Aufwendungen und Belastungen des
Leistungsberechtigten auch die Lebenssituation der weiteren Haushaltsmitglieder.

12/2006: Gesetz zur Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und des
Finanzausgleichsgesetzes

Bundesbeteiligung an den Kosten fiir Unterkunft und Heizung fiir das Jahr 2007
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/3269 vom 07.11.2006)

Bundestagsanhorung am 17.11.2006: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-

zelsachverstandigen

Gesetz vom 22.12.2006

Inkrafttreten: 01.01.2007

Inhalte:

Der Bundeszuschuss zu den Kosten der Unterkunft steigt von 29,1% auf 31,2%

Davon abweichend erhalten die Lander Baden-Wirttemberg und Rheinland-Pfalz mit 35,2
% bzw. 41,2 % einen hoheren Zuschuss.

Ab 2008 wird die Veranderung des Bundeszuschusses durch Anpassungsformel geregelt.

Anpassungsformel in Abhangigkeit der Veranderung der Zahl der Bedarfsgemeinschaf-
ten: Bei einer Veranderung der Bedarfsgemeinschaftszahl um +/- 1 % erfolgt eine Anpas-
sung des Beteiligungssatzes um +/- 0,7& %.

Der so festgesetzte Zuschuss wird ab 2008 jeweils durch Bundesgesetz ,bestatigt*. Nur
wenn die Veranderung der Bedarfsgemeinschaften nicht Gber 0,5% gegenuber dem Vor-
jahr liegt, ist kein Bundesgesetz nétig.

Die Angemessenheit der Beteiligung des Bundes an den genannten Leistungen wird im
Jahr 2010 grundsatzlich Uberprift. Eine Neuregelung flr die Jahre ab 2011 erfolgt dem-
nach durch Bundesgesetz.
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07/2006: Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende

Neue Regelungen bei der Einkommens- und Vermdgensanrechnung, Uberpriifung von
Arbeitsfahigkeit, Verscharfung von Sanktionen

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/1410 vom 09.05.2006)

Bundestagsanhorung am 29.05.2006: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-

zelsachverstandigen

Gesetz vom 20.07.2006

Inkrafttreten: 01.08.2006

Wesentliche Inhalte:

Eingliederung Arbeitssuchender, Veranderungen im Leistungsrecht

Erwerbsfahigen Personen, die innerhalb der letzten zwei Jahre weder Arbeitslosengeld
noch Leistungen der Grundsicherung fuir Arbeitssuchende erhalten haben, soll kiinftig un-
verzuiglich nach der Antragstellung ein Angebot zur Eingliederung in Arbeit gemacht wer-
den.

Ubernahme der Arbeits- und Ausbildungsvermittlung fiir die Agenturen fiir Arbeit sowie
die kommunalen Trager als Pflichtleistung; weitere Eingliederungsleistungen bleiben auch
weiterhin Ermessensleistungen.

Es ist fortan mdglich, EingliederungsmaRnahmen nach Wegfall der Hilfebedurftigkeit bis
zu ihrem Abschluss weiter zu finanzieren, wenn dies wirtschaftlich erscheint und die Malf3-
nahme voraussichtlich erfolgreich abgeschlossen wird.

Gleichgeschlechtliche Partner einer lebenspartnerahnlichen Gemeinschaft zahlen kinftig
zur Bedarfsgemeinschaft. Das Bestehen einer Einstehensgemeinschaft ist demnach zu
vermuten, wenn die Partner langer als ein Jahr zusammenleben, mit einem gemeinsamen
Kind zusammenleben, Kinder oder Angehdrige im Haushalt versorgen oder befugt sind,
Uber Einkommen und Vermodgen des anderen zu verfligen. Die Beweislast liegt bei den
Leistungsbeziehern.

Leistungsrechtliche Anderungen bei der Feststellung der Hilfebedurftigkeit:
o Berlcksichtigung von Pflegegeld ab dem dritten Pflegekind.

o Abzug von Unterhaltsverpflichtungen vom zu berechnenden Einkommen des Unter-
haltsverpflichteten.

o Absenkung der Vermégensfreibetrage von 200,- Euro je vollendetem Lebensjahr auf
150,- Euro; jedoch mindestens 3.100,- Euro statt bisher 4.100 Euro. Die Héchstgrenze
des Schonvermdégens liegt nun bei 9.750,- Euro statt zuvor 13.000 Euro.

o Erhoéhte Freibetrage fir geldwerte Anspriche zur Altersversorgung: 250 statt 200 Euro
je Lebensjahr bei einem Hochstbetrag von 16.250 Euro (bisher 13.000 Euro).

o Kuinftig kdnnen auch die Empfangerinnen folgender Leistungen Zuschisse zu ihren
ungedeckten angemessenen Wohnkosten erhalten:

= Berufsausbildungsbeihilfe,
= Ausbildungsgeld nach dem SGB Il und
= BAf6G-Leistungen
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Verhinderung von Leistungsmissbrauch

e Einrichtung eines AulRendienstes durch die Trager der Grundsicherung fir Arbeitssu-
chende zur Uberpriifung von Sachverhalten, die nicht allein anhand der Aktenlage beur-
teilt werden kdnnen.

o Verscharfung der Sanktionsregeln:

o Absenkung der gesamten Regelleistung um 60% bei einer Weigerung, zumutbare Be-
schaftigung aufzunehmen.

o Bei jeder weiteren Pflichtverletzung Entfallen des kompletten Alg II.

o Bei dreimaliger Ablehnung eines zumutbaren Beschaftigungsangebotes Entfallen des
Anspruches auf des Alg Il

o Ermessensspielraum flr die Trager den Wegfall des Alg Il auf eine Reduzierung auf
60% zu verringern, wenn der erwerbsfahige Hilfebedurftige sich nachtraglich bereit er-
klart seinen Pflichten nachzukommen

o Erweiterung der Kontrollbefugnisse der jeweiligen Trager der Grundsicherung fur Arbeits-
suchende: Datenabgleich auf Grundlage der Zinsinformationsverordnung um Informatio-
nen (ber mogliche verschwiegene Konten oder Depots zu erhalten, Uberpriifung von
Kraftfahrzeughalterdaten beim Kraftfahrzeug-Bundesamt sowie Einsicht in das Melde- o-
der Auslanderzentralregister.

03/2006: Gesetz zur Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Ge-
setze

Angleichung der Regelleistungen Ost an das West-Niveau, Ausweitung der Bedarfsge-
meinschaften auf Kinder unter 25 Jahren

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/99 vom 29.11.2005)

Bundestagsanhorung am 13.02.2006: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 24.03.2006
Inkrafttreten: 01.07.2006

Wesentliche Inhalte:

e Angleichung der Regelleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes in Ost und West
auf einheitlich 345,00 Euro am 01.07.2006

e Unverheiratete Kinder unter 25 Jahren, die im Elternhaushalt leben, bilden mit den El-
tern eine Bedarfsgemeinschaft. Ihr Regelbedarf liegt entsprechend nicht bei 100% son-
dern bei 80%. Zuvor: Geltung nur fir minderjahrig
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12/2005: Erstes Gesetz zur Anderung des zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB Il)
Beteiligung des Bundes an den Kosten fiir Unterkunft und Heizung

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/162 vom 09.12.2005)

Gesetz vom 22.12.2005

Inkrafttreten: 01.01.2006

Wesentliche Inhalte:

e Die Beteiligung des Bundes an den Unterkunfts- und Heizungskosten flir Empfangerinnen
der Grundsicherung fiir Arbeitssuchende fur das Jahr 2005 wird nicht revidiert.

e Durch eine Anderung des § 46 Abs. 6 SGB Il wird die Beteiligung des Bundes von 29,1%
der Kosten auch fir 2006 beibehalten.

e Laut § 46 Abs. 7 SGB Il wird der Anteil des Bundes an den Kosten fir Unterkunft und
Heizung fir das Jahr 2007 durch Bundesgesetz neu geregelt werden (vgl. Gesetz zur
Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und des Finanzausgleichsgesetzes).

08/2005: Freibetragsneuregelungsgesetz

Regelung der Erwerbstatigenfreibetrage

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/5446 vom 12.05.2006)
Gesetz vom 14.08.2005

Inkrafttreten: 01.10.2005

Inhalte:

e EinfUhrung eines Grundfreibetrages von 100 Euro, bis zu dem ein Einkommen erwerbs-
tatiger Alg Il - Empfangerinnen anrechnungsfrei bleibt. Bei einem Einkommen tber 400
Euro kénnen jedoch héhere Betrage (z. B. aufgrund von Werbungskosten) geltend ge-
macht werden.

e Vom Bruttoeinkommen zwischen 100,01 Euro und 800 Euro bleiben 20%, vom Bruttoein-
kommen zwischen 800,01 und 1200 Euro (1500 Euro wenn mindestens ein minderjahri-
ges Kind in der Bedarfsgemeinschaft lebt) bleiben 10% auf den SGB II-Bedarf anrech-
nungsfrei.
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07/2004: Gesetz zur optionalen Tragerschaft von Kommunen nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch

Optionale Tragerschaft der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende durch Kommunen
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/2816 vom 30.03.2004)

Bundestagsanhorung am 26.04.2004: Schriftliche Stellungnahmen von Verbidnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 30.07.2004
Inkrafttreten: 01.08.2004

Wesentliche Inhalte:

e Bis zu 69 Kommunen haben die Méglichkeit, im Rahmen einer so genannten ,Experimen-
tierklausel“ die Ubernahme aller Aufgaben im Rahmen der Grundsicherung fiir Arbeitssu-
chende zu beantragen. Der Antrag ist an die Zustimmung der obersten Landesbehérde
gebunden.

e Wesentliche Voraussetzung fir die Wahrnehmung des Optionsrechts ist eine ausrei-
chende Finanzausstattung. § 46 SGB Il regelt daher die Bereitstellung der finanziellen
Mittel und die Grundséatze fir die Bestimmung des Umfangs der Erstattungen:

e Zuweisung von Mitteln nach gleichen Mal3staben wie fiir die Agenturen fir Arbeit. Eine
Pauschalierung der Eingliederungsleistungen und der Verwaltungskosten ist zulassig.

o Die Zuweisung der Mittel erfolgt abhangig von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften.

e Nicht verausgabte Mittel kdnnen innerhalb eines gewissen Rahmens zweckgebunden ins
Folgejahr Gbertragen werden.

e An den Leistungen fir Unterkunft und Heizung, die auch alle ibrigen Kommunen zu tra-
gen haben, beteiligt sich der Bund zweckgebunden mit bis zu 2,5 Mrd. Euro.

e Zulassungsantrage sind bis spatestens 15.09.2004 zu stellen, um die erforderlichen orga-
nisatorischen Vorbereitungen zum 01.01.2005 fir eine eigenstandige Betreuung der Emp-
fangerinnen des Arbeitslosengeldes Il zu gewahrleisten.

12/2003: Viertes Gesetz fur moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt/SGB Il =
Grundsicherung fiir Arbeitssuchende

Zusammenfiihrung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe in einem neuen Leistungssystem
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/1516 vom 05.09.2003)

Bundestagsanhorung am 07.10.2003: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 24.12.2003
Inkrafttreten: 01.01.2005 (mit Ubergangsregelungen)
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Wesentliche Inhalte:

Anspruchsberechtigte und Leistungsarten

Die Grundsicherung fir Arbeitssuchende qilt fir alle erwerbsfahigen Arbeitssuchenden
zwischen 15 und 65 Jahren und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden nicht
erwerbstatigen Angehdrigen - fur den Fall, dass der Lebensunterhalt nicht aus eigenen
Mitteln bestritten werden kann.

Die Grundsicherung flir Arbeitssuchende umfasst 1. Leistungen zur Beendigung oder Ver-
ringerung der Hilfebedurftigkeit, insbesondere durch Eingliederung in Arbeit, und 2. Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts.

Leistungshohe: Arbeitslosengeld Il und Sozialgeld

Erwerbsfahige, hilfebedrftige Personen erhalten Arbeitslosengeld Il; nicht erwerbsfahige
Personen, die mit dem/ der Arbeitslosen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten So-
zialgeld. Die Leistungen entsprechen in etwa dem Niveau der Sozialhilfe.

Die monatliche Regelleistung des Arbeitslosengelds Il betragt 345 bzw. 331 Euro fur Al-
leinstehende (West, einschl. Berlin/ Ost). Das Sozialgeld betragt - bezogen auf den Re-
gelsatz des Arbeitslosengelds Il - 60% flr Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
und 80% ab dem 15. Lebensjahr. Fur volljahrige (Ehe-) Partner liegt es bei 90% der mo-
natlichen Regelleistung. Das Arbeitslosengeld Il wird jahrlich zum 1. Juli entsprechend der
Anderung des aktuellen Rentenwerts in der gesetzlichen Rentenversicherung dynami-
siert.

Als Bedarfskomponenten der mafligebenden Regelleistung (Arbeitslosengeld Il bzw. So-
zialgeld) kommen hinzu: Mehrbedarfe fur Alleinerziehende (36% bzw. 12% der mafRge-
benden Regelleistung je Kind; max. 60%), fur behinderte Menschen (35%) und flr
Schwangere (17%) sowie die tatsachlichen Kosten fur Unterkunft und Heizung, soweit sie
angemessen sind.

Befristeter Zuschlag zum Arbeitslosengeld Il

Far die ersten zwei Jahre nach dem Ende des Bezugs von Arbeitslosengeld wird zusatz-
lich zum Arbeitslosengeld Il ein Zuschlag gezahlt. Nach dem ersten Jahr wird der Zuschlag
um 50% reduziert. Die Hochstgrenzen fur den Zuschlag liegen bei 160 Euro fur Alleinste-
hende (320 Euro Ehepartner) und 60 Euro pro minderjahrigem Kind.

Der Zuschlag betragt fir das erste Jahr Zweidrittel der Differenz aus dem zuletzt bezoge-
nen Arbeitslosengeld zuziglich erhaltenem Wohngeld und dem Arbeitslosengeld Il plus
Sozialgeld.

Bediirftigkeitspriifung/Beriicksichtigung von Einkommen und Vermoégen

Als Einkommen zu berucksichtigen sind grundsatzlich alle Einnahmen in Geld oder Gel-
deswert. Vom Einkommen abzusetzen sind u. a. auf das Einkommen zu entrichtende
Steuern, Pflichtbeitrage zur Sozialversicherung sowie bei erwerbstatigen Beziehern und
Bezieherinnen von Arbeitslosengeld Il ein Erwerbstatigenfreibetrag.

Als Vermdgen sind alle verwertbaren Vermogensgegenstande zu bertcksichtigen. Als
nicht anzurechnendes Vermogen (Schonvermdogen) gilt insbesondere folgendes Vermo-

www.sozialpolitik-aktuell.de Institut Arbeit und Qualifikation/Universitat Duisburg-Essen


http://www.sozialpolitik-aktuell.de/

Grundsicherung/Sozialhilfe & Wohngeld 103

gen: Barvermdgen des Erwerbsfahigen und seines Partners in Héhe von 200 Euro je voll-
endetem Lebensjahr (mind 4.100 Euro, héchstens 13.000 Euro pro Partner), der Alters-
vorsorge dienende Ansprliche bis héchstens 13.000 Euro pro Partner, Vermégen aus der
"Riester"-Altersvorsorge (ohne Obergrenze) und ein Freibetrag von 750 Euro fir notwen-
dige Anschaffungen fur jeden in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehdrigen. Hinzu
kommt der Besitz eines angemessenen Kraftfahrzeugs und angemessenen Hausrats so-
wie eines selbst genutzten angemessenen Wohneigentums.

Hinzuverdienstgrenzen bei Erwerbstitigkeit

o Erwerbstatige, die Arbeitslosengeld Il beziehen, kénnen von ihrem monatlichen Einkom-
men folgende Betrage behalten: 15% bei einem Bruttolohn bis 400 Euro, zusatzlich 30%
fur den Teil des Betrags zwischen 400 und 900 Euro und 15% fur den Betrag zwischen
900 bis hochsten 1500 Euro.

Unterhaltsriickgriff

e Ein Unterhaltsriickgriff gegeniuber Verwandten findet grundsatzlich nicht statt. Hiervon
ausgenommen sind Unterhaltsanspruche von minderjahrigen Kindern sowie Kindern, die
das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und die Erstausbildung noch nicht abgeschlossen
haben, gegenilber ihren Eltern.

e  Ein Unterhaltsruckgriff ist auRerdem mdglich, wenn der/die Anspruchsberechtigte den Un-
terhaltsanspruch selbst geltend macht.

Soziale Sicherung

e Bezieher/-innen von Arbeitslosengeld Il werden in der gesetzlichen Rentenversicherung
auf der Basis der Mindestbeitrags pflichtversichert. Sie sind darliber hinaus in der gesetz-
lichen Kranken- und Pflegeversicherung pflichtversichert.

Kinderzuschlag

e Neu eingeflihrt wird ein sog. Kinderzuschlag im Rahmen der Novellierung des Bundeskin-
dergeldgesetzes, mit dessen Hilfe Familien in bestimmten Einkommenssituationen von
Arbeitslosengeld Il bzw. Sozialgeld unabhangig werden sollen.

e Den Kinderzuschlag erhalten Familien, die ohne ihn - allein wegen des Unterhaltsbedarfes
fur ihre Kinder - Anspruch auf Arbeitslosengeld Il oder Sozialgeld hatten. Der Kinderzu-
schlag betragt 140 Euro pro Monat und Kind und wird fir die Dauer von maximal drei
Jahren gezahlt.

Zumutbarkeitsregelung und Sanktionen

e Die Zumutbarkeitsregelungen werden so gefasst, dass jede Arbeit dem Erwerbsfahigen
zumutbar ist. Eine Entlohnung unterhalb des Tariflohns oder des ortstiblichen Entgelts ist
maoglich. Zumutbar sind ebenfalls samtliche sozialrechtlichen Arbeitsverhaltnisse (Bezug
von Arbeitslosengeld Il zuzlglich einer Mehraufwandsentschadigung). Die bisherige Qua-
lifikation des/ der Arbeitslosen, die Entfernung zur neuen Arbeitsstelle oder unglinstigere
Arbeitsbedingungen sind unerheblich.
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e Bei Ablehnung einer zumutbaren Erwerbstatigkeit oder Eingliederungsmallnahme sowie
bei fehlendem eigenem Bemuhen um eine Arbeitsstelle wird die Regelleistung des Ar-
beitslosengelds Il in einem ersten Schritt um 30% fur drei Monate gekurzt (rd. 100 Euro).
Wahrend dieser Zeit entfallt auch der im Anschluss an den Bezug von Arbeitslosengeld
ggaf. gezahlte zeitlich befristete Zuschlag fur ehemalige Arbeitslosenhilfebezieher/-innen.

e Bei erneuter Ablehnung zumutbarer Arbeit sowie weiteren gesetzlich definierten Pflicht-
verletzungen wird das Arbeitslosengeld Il zusatzlich um jeweils den Prozentsatz gemin-
dert, um den es in der ersten Stufe gemindert wurde. Von der Kiirzung betroffen sein
kénnen in dieser Stufe auch die Leistungen flir Mehrbedarf sowie flr Unterkunft und Hei-
zung. Bei einer Minderung der Regelleistung um mehr als 30% kann das Arbeitsamt er-
ganzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen (Lebensmittelgutscheine) gewah-
ren. Wenn der Bezieher von Arbeitslosengeld Il mit minderjahrigen Kindern in einer Be-
darfsgemeinschaft lebt, soll das Arbeitsamt diese Leistungen erbringen.

o Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 15 bis unter 25 Jahren, die eine
zumutbare Erwerbstatigkeit oder Eingliederungsmafnahmen ablehnen, wird die Regel-
leistung fir die Dauer von drei Monaten ganzlich gestrichen.

o Eswerden lediglich die Kosten fur Unterkunft und Heizung ibernommen, die in dieser Zeit
unmittelbar an den Vermieter gezahlt werden. Vom Arbeitsamt sollen in diesen Fallen
ebenfalls erganzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen (Lebensmittelgut-
scheine) zugeteilt werden.

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

o Bezieher/-innen von Arbeitslosengeld haben Anspruch auf alle Eingliederungsleistungen
nach dem SGB lll. Fur diejenigen, die keine Arbeit finden kénnen, sollen sog. Arbeitsge-
legenheiten geschaffen werden. Diese kbnnen im Rahmen eines Arbeitsverhaltnisses, als
ABM oder in einem Sozialrechtsverhaltnis (Pflichtarbeit mit Mehraufwandsentschadigung)
bestehen. Gezahlt werden kann auch ein zeitlich befristeter Arbeitnehmerzuschuss fur die
Dauer von héchstens zwei Jahren (sog. Einstiegsgeld/ Ermessensleistung). Die Hohe des
Einstiegsgelds wird durch Rechtsverordnung bestimmt.

o Die Agentur fir Arbeit soll mit jedem erwerbsfahigen Arbeitslosen eine Eingliederungsver-
einbarung flr die Dauer von sechs Monaten abschliel3en. In ihr wird festgelegt, welche
Wiedereingliederungsleistungen die/ der Arbeitssuchende erhalt, in welcher Form und
Haufigkeit sie/ er eigene Bemuhungen unternimmt und wie diese nachzuweisen sind.

e Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren sind unverziglich ab Antragstellung
auf Leistungen der Grundsicherung fir Arbeitssuchende in Arbeit, Ausbildung oder in eine
Arbeitsgelegenheit zu vermitteln.

o Als weitere Leistungen zur Eingliederung kdnnen die Trager u. a. auch Kinderbetreuungs-
leistungen, psychosoziale Betreuung, Schuldnerberatung und Suchtberatung erbringen
lassen. Werden Dritte von den Agenturen fir Arbeit fir die Eingliederung in Arbeit beauf-
tragt, haben jene daflir zu sorgen, dass die Leistungen wirtschaftlich erbracht werden und
entsprechenden Qualitatsstandards gentigen. Hierzu sollen die Agenturen fir Arbeit Ver-
einbarungen abschlielen.
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Tragerschaft und Finanzierung

Die Grundsicherung fur Arbeitssuchende wird von zwei Tragern erbracht. Die kommuna-
len Trager sind zustandig fir die Ubernahme von einmaligen Bedarfen, die nicht von der
Regelleistung umfasst werden, sowie fir Leistungen fir Unterkunft und Heizung, die Kin-
derbetreuungsleistungen, die Schuldner- und Suchtberatung und die psychologische Be-
treuung.

Die Bundesagentur ist zustandig fur alle Gbrigen Leistungen, insbesondere flr die Einglie-
derungsleistungen sowie fir Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Arbeitslo-
sengeld I, Sozialgeld, befristete Zuschlage, Sozialversicherungsbeitrage).

Der Bund tragt die Kosten der Grundsicherung fir Arbeitssuchende, sofern die Leistungen
von der Bundesagentur erbracht werden sowie die Verwaltungskosten. Die Kommunen
finanzieren die von ihnen zu erbringenden Leistungen.

Optionen kommunaler Tragerschaft

Den Kommunen (kreisfreie Stadte und Kreise) wird die Option eingeraumt, anstelle der
Agenturen fir Arbeit auch deren Aufgaben - und damit alle Aufgaben der Grundsicherung
fur Arbeitsuchende - zu Gbernehmen.

Hierzu sind die kreisfreien Stadte und Kreise auf ihren Antrag und mit Zustimmung der
obersten Landesbehérden vom Bundesministerium fir Wirtschaft und Arbeit (BMWA)
durch Rechtsverordnung als Trager der Aufgaben zuzulassen. Die Einzelheiten sind noch
durch ein Bundesgesetz zu regeln. Vorgesehen ist hierzu nach einer vom Bundestag ver-
abschiedeten Entschlielung, dass die kommunalen Trager von der Option bis spatestens
31. August Gebrauch machen und sich fiir finf Jahre zur Ubernahme der Aufgaben ver-
pflichten.

Inkrafttreten

Die Grundsicherung fiir Arbeitssuchende tritt stufenweise in Kraft:

o Ab 1.1.2004 treten die Regelungen zur Bestimmung der Trager und der von ihnen zu
erbringenden Leistungen in Kraft.

o Ab 1.1.2005 werden insbesondere folgende Regelungen in Kraft: die Leistungen der
Grundsicherung (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit sowie zur Sicherung des Le-
bensunterhalts: Arbeitslosengeld Il und Sozialgeld), die Wahrnehmung der Option
"kommunale Tragerschaft" sowie die Anderungen des Bundeskindergeldgesetzes.

Eigene Darstellungen:

Svynopse: Soziale Absicherung bei Langzeitarbeitslosigkeit
Arbeitslosenhilfe (alt), Sozialhilfe (alt) und Arbeitslosengeld Il im Vergleich Gerhard Ba-
cker/ Angelika Koch (10/2004)

Arbeitslosengeld Il - Grundsicherung fir Arbeitsuchende. Zusammenfassende Darstel-
lung von Gerhard Backer (07/2004)
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12/2003: Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch

Reform des Sozialhilferechts und Einordnung als Zwélftes Buch in das Sozialgesetz-
buch, Aussteuerung der erwerbsfahigen Hilfebediirftigen in das neue SGB I

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/1514 vom 05.09.2003)

Bundestagsanhorung am 16.09.2003: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 27.12.2003

Wesentliche Inhalte:

o Personenkreis: Die Sozialhilfe soll den Lebensunterhalt von Menschen sichern, die die
Bedurftigkeitskriterien erflllen und keine vorgelagerte Leistung erhalten

o Personen, die zwischen 15 und 65 Jahre alt und erwerbsfahig und bedurftig sind, er-
halten zukiinftig Leistungen nach dem SGB Il (Arbeitslosengeld I, minderjahrige oder
nicht erwerbsfahige Angehdrigen erhalten Sozialgeld).

o Personen, die Uber 65 Jahre alt oder im Sinne des Rentenrechts dauerhaft voll er-
werbsgemindert sind, erhalten bei Bedlirftigkeit die Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung

Festlegung neuer Regelsitze

e Hohe des neuen Regelsatzes: 345 Euro in den alten Bundeslandern, 331 Euro in den
neuen Bundeslandern

o Einbezug bisheriger einmaliger Leistungen (z.B. fir Bekleidung und Hausrat) als pauscha-
lierter Betrag, hierdurch entfallen detaillierte Bedarfspriifungen und Einzelfallentscheidun-
gen; auf diesem Weg soll eine Vereinfachung fiir Amter und Leistungsberechtigte erreicht
werden (Verwaltungsvereinfachung)

o Erhalt einiger weniger einmaliger Leistungen, z.B. fir mehrtagige Klassenfahrten oder fiir
die Erstausstattung bei der Geburt eines Kindes

e Ableitung der Regelsatze fir Haushaltsangehdrige weiterhin vom Regelsatz des Haus-
haltsvorstandes, jedoch Vereinfachung der Altersstufen minderjahriger Angehdriger von
vier auf zwei Stufen (Kinder unter 14 J. und von 15 bis unter 18 Jahre

o Die Regelsatze der Sozialhilfe dienen kinftig auch als Referenzsystem flr die Leistungs-
héhe der anderen steuerfinanzierten Sozialleistungen (Alg Il, GiG)

Verscharfung der Regelungen zum Bezug von Sozialhilfe fiir Deutsche im Ausland

e Deutsche im Ausland erhalten kiinftig im Falle von Bedurftigkeit nur noch Sozialhilfeleis-
tungen, wenn sie nach Deutschland zurtickkehren

e Hiervon kann nur in drei Ausnahmefallen abgewichen werden, dies sind:
o Eltern, deren Kind aus rechtlichen Griinden im Ausland bleiben muss

o Personen, die stationar behandelt bzw. gepflegt werden
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o Opfer hoheitlicher Gewalt im Ausland

Ubergang der Zustéandigkeit von den Verwaltungs- zu den Sozialgerichten

Einrichtung eines trageriibergreifenden Personlichen Budgets

Behinderten und pflegebedurftigen Menschen werden regelmafige Geldzahlungen zur
Verflgung gestellt, aus denen sie bestimmte Betreuungsleistungen selbst organisieren
und planen kdénnen

Von Juli 2004 bis Jahresende 2006 wird dieses Modell erprobt, ab 2008 besteht ein
Rechtsanspruch

Das Personliche Budget wird im SGB IX (Rehabilitation und Teilnahme behinderter Men-
schen) verankert

06/2001: Gesetz liber eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung

Einfuhrung einer bedarfsorientierten Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Er-
werbsminderung

Gesetz vom 26.06.2001 (Artikel 12 des Altersvermogensgesetzes)

Inkrafttreten ab 01.01.2003

Wesentliche Inhalte:

Es handelt sich um ein eigenstandiges, der Sozialhilfe vorgelagertes Leistungsgesetz

Anspruchsberechtigt sind Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, oder Perso-
nen (ab Vollendung des 18. Lebensjahres), die - unabhangig von der Arbeitsmarktlage
und ohne Aussicht auf Behebung - voll erwerbsgemindert sind.

Anspruch auf Leistungen besteht unabhangig von einer Rentenberechtigung.

Die Leistungen sind wie bei der Sozialhilfe bedurftigkeitsgeprift: Anspruch besteht nur
dann, wenn der Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermogen bestritten
werden kann. Zu berilcksichtigen sind auch Einkommen und Vermogen des nicht getrennt
lebenden Ehegatten oder Partners einer eheahnlichen Gemeinschaft.

In Abweichung von der Sozialhilfe bleiben bei der Bedarfsermittiung Unterhaltsanspriiche
der Berechtigten gegentber ihren Kindern oder Eltern unberiicksichtigt, sofern deren jahr-
liches Gesamteinkommen unter 100.000 Euro liegt. Zu Gunsten der Antragsberechtigten
gilt die (widerlegbare) Vermutung, dass das Einkommen des Unterhaltspflichtigen diese
Grenze nicht Uberschreitet.

Keinen Anspruch auf Leistungen haben Antragsberechtigte, die in den letzten 10 Jahren
ihre Bedurftigkeit vorsatzlich oder grob fahrlassig herbeigefiihrt haben.

Die bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sieht - in enger
Anlehnung an die Regelungen des BSHG - als Leistungen vor:
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o Regelsatze zur Abdeckung des laufenden Bedarfs wie im BSHG;
o Ubernahme der angemessener Kosten fiir Unterkunft und Heizung;

o Laufende Auszahlung eines Pauschalbetrages in Héhe von 15 % des Eckregelsatzes
zur Abdeckung des einmaligen Bedarfs. Ist dartiber hinausgehend Bedarf vorhanden,
muss/kann auf das BSHG zuruckgegriffen werden;

o Ubernahme von Beitragen zur Kranken- und Pflegeversicherung;

o Mehrbedarfszuschlag von 20 % des mallgebenden Regelsatzes fur gehbehinderte An-
tragsberechtigte

o Die Leistungsbewilligung erfolgt flr ein Jahr, in der Regel fur den Zeitraum vom 1. Juli bis
zum 31. Juni des Folgejahres.

e  Zustandig fur die Durchflihrung der Leistung (Trager der Grundsicherung) sind die kreis-
freien Stadte und Gemeinden. Es bleibt den Stadten und Gemeinden Uberlassen, wie die
Durchflihrung administriert wird - etwa Uber ein eigenstandiges Amt oder - was wahr-
scheinlich sein duirfte - durch das Sozialamt.

e Rentenversicherung und Trager der Grundsicherung sind zur engen Abstimmung ver-
pflichtet. Der Rentenversicherungstrager muss die Versicherten Uiber Leistungsvorausset-
zungen und Verfahren der Grundsicherung informieren. Bei niedrigen Renten ist der In-
formation ein Antragsformular fir die Gewahrung der Grundsicherung beizufligen.

12/2000: Gesetz zur Anderung des Wohngeldgesetzes und anderer Gesetze — Artikel 2
Gesetz vom 19.12.2000

Zum 1. Juli 2000 und zum 1. Juli 2001 erhéhen sich die Regelsatze der Sozialhilfe um den
Prozentsatz, um den sich der AR in der GRV verandert (Inflationsrate des jeweiligen Vorjah-
res).

11/2000: Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Arbeitsamtern und Tra-
gern der Sozialhilfe

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/3765 vom 04.07.2000)
Gesetz vom 20.11.2000
Inkrafttreten: 01.12.2000
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Inhalt:

Die Verbesserung der Zusammenarbeit wird zu einer ausdricklichen Aufgabe der 6rtlich zu-
standigen AA und Trager der Sozialhilfe. Zu diesem Zweck erdffnet das Gesetz befristete Ex-
perimentierklauseln und férdert das BMA befristet bis Ende 2004 regionale Modellvorhaben.

12/1999: Gesetz zur Familienforderung — Artikel 2a
Gesetz vom 22.12.1999

Kindergeld zahlt in der Sozialhilfe grundsatzlich als (bedarfsminderndes) Einkommen. Um
aber Eltern im Sozialhilfebezug nicht von der Kindergelderhéhung ab dem Jahre 2000 um 20
DM fir das erste und zweite Kind auszuschlieRen, ist in der Zeit bis zum 30. Juni 2002 (bis
dahin soll ein neuen Bemessungssystem fir die Regelsatze vorliegen) fir minderjahrige, un-
verheiratete Kinder ein Betrag in Héhe von 20 DM/Monat bei einem Kind und von 40 DM/Monat
bei zwei oder mehr Kindern in einem Haushalt vom anrechenbaren Einkommen abzusetzen
(Abzugsbetrag).

06/1999: 7. Gesetz zur Anderung des BSHG
Gesetz vom 25.06.1999

Die mit Ablauf des Monats Juni endende Ubergangsregelung fiir die Regelsatzerhéhung wird
um zwei Jahre verlangert; die Regelsatze erhohen sich damit zum 1.7.1999 und zum 1.7.2000
um den Prozentsatz, um den sich die der jeweiligen Rentenanpassung zugrundeliegenden
Nettoldhne des Vorjahres in den alten Bundeslandern verandert haben. Damit wird auch die
Umsetzung des 1996 beschlossenen neuen Bemessungssystems fiir die Regelsatze entspre-
chend hinausgeschoben.
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12/2019: Gesetz zur Einfiihrung eines Freibetrags in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung zur Forderung der betrieblichen Altersvorsorge

Einfiihrung eines Freibetrages bei der Verbeitragung von Betriebsrenten
Referentenentwurf vom 15.01.2019

Gesetzentwurf vom 25.11.2019

Gesetzesentwurf vom 03.12.2019

Bundestagsanhoérung am 09.12.2019: Schriftliche Stellungnahme von Verbanden und Einzel-
sachverstandigen

Gesetz vom 21.12.2019
Inkrafttreten: 01.01.2020

Wesentliche Inhalte:

o Auf Betriebsrenten werden bis zu 159,25 Euro keine Krankenkassenbeitrage mehr be-
zahlt Der Freibetrag wird jahrlich der Lohnentwicklung angepasst.

e Die Mindereinnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung sollen 2020 in vollem Um-
fang, in den Folgejahren nur noch in Teilen aus der Liquiditatsreserve des Gesundheits-
fonds kompensiert werden. Von 2020 bis 2023 macht das etwa drei Milliarden Euro aus.
Die Kompensationszahlungen werden jahrlich weniger. 2021 sind im Gesetzentwurf
noch 900 Millionen Euro eingeplant, 2022 sollen es nur noch 600 Millionen Euro sein,
2023 schlieRlich lediglich 300 Millionen Euro. Ab 2024 mussen die Krankenkassen die
Beitragsausfalle in voller Hohe selbst tragen.

e Die Mindestreserve des Gesundheitsfonds sinkt von derzeit 25 Prozent auf 20 Prozent
der durchschnittlichen Ausgaben.

07/2019: Rentenanpassung (Rentenwertbestimmungs-Verordnung)
Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung
Inkrafttreten: 01.07.2019

Inhalt:
e Alte Lander: Die Renten steigen um 3,18%. Der aktuelle Rentenwert betragt 33,05 Euro.

e Neue Lander: Die Renten steigen um 3,91%. Der aktuelle Rentenwert (Ost) betragt
31,89 Euro.
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11/2018: Gesetz liber Leistungsverbesserungen und Stabilisierung in der gesetzlichen
Rentenversicherung (RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz)

Ausweitung der Zurechnungszeit, Ausweitung der Kindererziehungszeiten fiir vor 1992
geborene Kinder ("Miitterrente II"), doppelte Haltelinie fir Rentenniveau und Beitrags-
satz bis 2025 , Sonderzahlungen des Bundes an die allgemeine RV 2022 bis 2025, Ver-
langerung der bisherigen Gleitzone in einen Ubergangsbereich von 850 Euro auf 1.300
Euro

Referentenentwurf vom 12.07.2018
Gesetzentwurf vom 28.08.2018
Gesetzentwurf vom 01.10.2018

Bundestagsanhoérung am 05.11.2018: Schriftliche Stellungnahme von Verbanden und Einzel-
sachverstandigen

Gesetz vom 28.11.2018
Inkrafttreten: 01.01.2019, bzw. 01.07.2019

Wesentliche Inhalte:
Haltelinien

e Das Sicherungsniveau vor Steuern darf bis zum Jahr 2015 48 % nicht unterschreiten.
Zugleich darf der Beitragssatz bis zu diesem Jahr den Wert von 20 % nicht Uberschreiten.
Wird die ,Haltelinie“ des Niveaus in Folge der Wirkung der Rentenanpassungsformel un-
terschritten, muss der aktuelle Rentenwert entsprechend angehoben werden.

e Der Beitragssatz wird fur 2019 auf 18,6 % festgeschrieben.

e  Zur Absicherung der Beitragssatzobergrenze zahlt der Bund (im Bedarfsfall) in den Jahren
2022 bis 2025 zusatzlich zu den Bundeszuschissen jeweils 500 Mio. Euro an Sonderzah-
lungen an die allgemeine Rentenversicherung. 2023 bis 2025 werden diese Betrage dy-
namisiert.

Miitterrente Il

e Miatter - wie auch Vater - erhalten ab 2019 fir ihre vor 1992 geborenen Kinder auch fur
das dritte Jahr Kindererziehungsleistungen anerkannt. Je Kind kommt ein halber Entgelt-
punkt hinzu.

e Die entstehenden Mehrausgaben werden vorrangig aus Beitrags- und nicht aus Steuer-
mitteln finanziert.

Verlangerte Zurechnungszeiten bei Erwerbsminderungsrenten

e Die Zurechnungszeiten bei Renten wegen Erwerbsminderung werden ab 2019 in einem
ersten Schritt auf 65 Jahre und 8 Monate erhéht. AnschlieRend erfolgt eine schrittweise
Erhdhung auf 67 Jahre im Jahr 2030.

e Dies gilt — wie auch schon bei den vorherigen Regelungen zur Erhéhung der Zurech-
nungszeiten — nur fir Rentenneuzugange und nicht flr den Bestand.
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Ubergangsbereich - ohne verringerte Rentenanspriiche

o Die Obergrenze der vergunstigten Beitragsbelastung fir Arbeithehmer im Midijob wird von
heute 850 Euro auf 1.300 Euro angehoben. Die volle Abgabenbelastung trifft Arbeitneh-
mer damit erst bei einem monatlichen Arbeitsentgelt von 1.300 Euro. Geringverdienerin-
nen und Geringverdiener werden entsprechend bei den Sozialabgaben entlastet.

« Die monatliche Beitragsentlastung steigt im Ubergangsbereich fir Verdienste zwischen
450 und 850 monatlich zunachst auf bis 23 Euro an und sinkt anschliel’end wieder schritt-
weise ab. Arbeitgeber von Midijobbern zahlen auch weiterhin den vollen Beitragsanteil.

o Die reduzierten Rentenversicherungsbeitrage fihren nicht mehr zu geringeren Rentenan-
sprichen. Davon profitieren sowohl die bisher in der bisherigen Gleitzone bis 850 Euro
Beschaftigten als auch diejenigen im neuen Ubergangsbereich bis 1 300 Euro.

e Es wird mit Mindereinnahmen der Sozialversicherung von 400 Millionen Euro gerechnet.
Diese Mindereinnahmen werden aus Beitragsmitteln finanziert. Das gilt auch fur die spa-
teren Mehrausgaben bei der Rentenversicherung.

07/2018: Rentenanpassung (Rentenwertbestimmungs-Verordnung)

Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung

Inkrafttreten: 01.07.2018

Inhalt:

e Alte Lander: Die Renten steigen um 3,22%. Der aktuelle Rentenwert betragt 32,03 Euro.

e Neue Lander: Die Renten steigen um 3,75%. Der aktuelle Rentenwert (Ost) betragt 30,69
Euro.

08/2017: Gesetz zur Stirkung der betrieblichen Altersversorgung und zur Anderung
anderer Gesetze (Betriebsrentenstarkungsgesetz)

Grundlegender Richtungswechsel in der betrieblichen Altersversorgung: Ermégli-
chung von reinen Beitragszusagen (Sozialpartnermodell) und weitere Veranderungen

Referentenentwurf vom 25.10.2016
Referentenentwurf vom 04.11.2016
Kabinettsentwurf vom 21.12.2016

Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 22.02.2017

Bundestagsanhérung zum Gesetzentwurf am 24.03.2017: Schriftliche Stellungnahmen von
Verbanden und Einzelsachverstandigen (Ausschussdrucksache 18(11)971)

Das Betriebsrentenstarkungsgesetz - Umsetzung und Folgen. Antwort der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Fraktion Blindnis 90/Die Griinen (Drucksache 18/12044 vom
24.04.2017)
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Entwurf eines Anderungsantrages der Fraktionen der CDU/CSU und SPD zu dem Entwurf

eines Gesetzes zur Starkung der betrieblichen Altersversorgung und zur Anderung anderer

Gesetze (Ausschussdrucksache 18(11)1064 vom 20.05.2017)
Gesetz vom 17.08.2017

Inkrafttreten: 01.01.2018

Wesentliche Inhalte:

Ziel: Verbesserung der Rahmenbedingungen fur eine Verbreiterung der betrieblichen Alters-
versorgung und fur eine Starkung der kapitalfundierten Alterssicherung unter den Bedingun-
gen eines sinkenden Rentenniveaus

l. Sozialpartnermodell als neuer, zusatzlicher Durchfilhrungsweg der Betriebsrente

1. Reine Beitragszusage (,pay and forget”)

2

Einfihrung einer reinen Beitragszusage ohne subsididare Haftung des Arbeitgebers statt
der bisherigen (und weiter geltenden) Zusagen (Leistungszusage, beitragsorientierte
Leistungszusage, Beitragszusage mit Mindestleistung).

Der Arbeitgeber ist allein verpflichtet, die zugesagten Beitrdge an einen externen Versor-
gungstrager (Pensionsfonds, Pensionskasse oder Direktversicherung) zu zahlen.

Verbot der Zusage einer bestimmten Versorgungsleistung (Mindest- oder Garantieleistun-
gen).
Verlagerung des Anlagerisikos auf die Beschaftigten; die Hohe der Betriebsrente nicht nur

beim Erstbezug, sondern auch wahrend der Auszahlungsphase ist allein abhangig vom
Erfolg der Kapitalanlage.

Als Ausgleich des entfallenen Haftungsrisikos sollen (und nicht missen) die Arbeitgeber
im Rahmen tarifvertraglicher Regelungen einen Sicherungsbeitrag an den Versorgungs-
trager zahlen, der nicht unmittelbar den einzelnen Arbeitnehmern zugerechnet wird.

. Optionssystem

EinfUhrung der Mdglichkeit einer tarifvertraglich geregelten automatischen Entgeltum-
wandlung, die alle Arbeitnehmer eines Betriebes (oder auch einzelne Gruppen) umfasst.

Die Beschaftigten konnen innerhalb bestimmter Fristen widersprechen (opting-out)

3. Weitergabe der Sozialversicherungsersparnis

Bei einer Entgeltumwandlung fur eine reine Beitragszusage im Rahmen des Sozialpart-
nermodells muss der Arbeitgeber als Ausgleich flr die eingesparten Sozialversicherungs-
beitrage (Arbeitgeberbeitrag) einen Zuschuss in Héhe von 15 % des sozialversicherungs-
freien Entgelts an die Versorgungseinrichtung zahlen.
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4. Tarifvorbehalt

e Die reine Beitragszusage kann nur durch Tarifvertrag vorgenommen oder durch Tarifver-
trag in einer Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung zugelassen werden.

e Die Tarifvertragsparteien mussen sich an der Durchfihrung und Steuerung dieser Be-
triebsrente beteiligen, sie kdonnen dazu gemeinsame Einrichtungen griinden bzw. vorhan-
dene nutzen oder auch externe Versorgungstrager.

5. Offnung fiir nichttarifgebundene Betriebe

e Mdglichkeit der Nutzung bzw. Anwendung der einschlagigen tariflichen Regelungen auch
fur nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Beschaftigte

Il. Foérderbetrag fiir Geringverdiener

e Zahlt der Arbeitgeber flir zusatzliche Altersvorsorge (Pensionsfonds, Pensionskasse oder
Direktversicherung) mindestens 240 Euro, hdchstens 480 Euro ein, so erhalt er eine steu-
erliche Entlastung von 30 % dieses Betrags.

e Diese steuerliche Forderung von mindestens 72 Euro bis maximal 144 Euro im Kalender-
jahr gilt fir Geringverdiener (bis zu 2.200 Euro Bruttomonatseinkommen)

lll. Anhebung des steuerfreien Dotierungsrahmens

e Der steuerfreie Dotierungsrahmens fiir Zahlungen des Arbeitgebers an Pensionskassen,
Pensionsfonds oder Direktversicherungen wird auf 8 % der Beitragsbemessungsgrenze
angehoben.

o Der beitragsfreie Hochstbetrag bei der Entgeltumwandlung verbleibt bei 4 %.

IV. Arbeitgeberzuschuss bei Entgeltumwandlung

o Beieiner Entgeltumwandlung jenseits der reinen Beitragszusage werden Arbeitgeber ver-
pflichtet, den ersparten Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung in Héhe von 15% des
sozialversicherungsfreien Entgelts an die Versorgungseinrichtung zu zahlen.

e Anders der gesetzlich verpflichtende Zuschuss bei einer reinen Beitragszusage ist diese
Regelung tarifdispositiv.

e Geltung: Fur neue Entgeltumwandlungsvereinbarungen ab 2019, fir bestehende Verein-
barungen ab 2022, tarifliche Regelungen, auch ungunstigere, bleiben gultig.

V. Freibetrage in der Grundsicherung/Sozialhilfe

o Beider Berechnung der Hohe der aufstockenden Leistungen der Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung sowie bei der Hilfe zum Lebensunterhalt bleiben Betrage an-
rechnungsfrei.

e Der Grundbetrag betragt 100 Euro zuztglich 30 % des UberschieRenden Betrags bis ma-
ximal 50 % des Bedarfs der Regelbedarfsstufe 1 = 204,50 Euro/2017.
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e Anrechnungsfrei bleiben ausschlieBlich Leistungen der zusatzlichen Altersvorsorge (Be-
triebs-, Riester-, Rirup-Renten sowie Renten aus einer freiwilligen GRV-Versicherung o-
der einer Versicherungspflicht auf Antrag.

VI. Anhebung der Grundzulage der Riester-Rente

e Die jahrliche Grundzulage wird von gegenwartig 154 Euro auf 175 Euro angehoben.

07/2017: Gesetz zur Verbesserung der Leistungen bei Renten wegen verminderter Er-
werbsfahigkeit und zur Anderung anderer Gesetze (EM-Leistungsverbesserungsge-
setz)

Ausweitung der Zurechnungszeiten

Referentenentwurf vom 12.01.2017

Gesetzentwurf vom 15.02.2017

Gesetzentwurf vom 12.04.2017 (Bundestagsdrucksache 18/11926)

Bundestagsanhoérung am 12.05.2017: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen

darunter Stellungnahme von

Prof. Dr. Gerhard Backer/IAQ (Einzelsachverstandiger) in: IAQ-Standpunkte 02/2017
Gesetz vom 17.07.2017

Inkrafttreten: 01.01.2018

Inhalt

o Besserstellung der Versicherten mit verminderter Erwerbsfahigkeit durch Verlangerung
der Zurechnungszeit auf das vollendete 65. Lebensjahr (bislang 62. Lebensjahr).

o Betroffen sind Neuzugéange in EM-Renten ab 01.01.2018; Bestandsrentenbleiben davon
unberuhrt.

o Die Anhebung folgt der Anhebung des Referenzalters fiir die Abschlagsfreiheit der Renten
wegen Erwerbsminderung und vollzieht sich in sieben Stufen: Begonnen wird 2018 und
2019 mit einer Anhebung um jeweils drei Monate je Kalenderjahr. In den folgenden Jahren
betragt die Anhebung jeweils sechs Monate je Kalenderjahr. Bei einem Rentenbeginn ab
2024 endet die Zurechnungszeit mit der Vollendung des 65. Lebensjahres.
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07/2017: Gesetz iiber den Abschluss der Renteniiberleitung (Renteniiberleitungs-Ab-
schlussgesetz)

Einheitliche Rentenwerte in den alten und neuen Bundeslandern ab 2025
Referentenentwurf vom 19.07.2016

Referentenentwurf vom 13.01.2017

Gesetzentwurf vom 15.02.2017

Gesetzentwurf vom 12.04.2017 (Bundestagsdrucksache 18/119237

Bundestagsanhoérung am 12.05.2017: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen

darunter Stellungnahme von

Prof. Dr. Gerhard Backer/IAQ (Einzelsachverstandiger) in: IAQ-Standpunkte 02/2017
Gesetz vom 17.07.2017

Inkrafttreten: Beginnend 01.07.2018

Inhalt:

e Angleichung des aktuellen Rentenwerts (Ost) an den aktuellen Rentenwert (West) in sie-
ben Schritten, beginnend ab 1. Juli 2018, endend am 1. Juli 2014. Anhebung des aRW
(Ost) um einen festgelegten Prozentsatz des Westwertes: ab 01.07.2018 auf 95,8%. In
den Folgejahren steigt dieser Prozentsatz um jeweils 0,7 Prozentpunkte.

o Die BezugsgroRRe und die Beitragsbemessungsgrenze werden zeitgleich entsprechend
angehoben.

e Die Rentenanpassung und die Fortschreibung der Bezugsgrofie und Beitragsbemes-
sungsgrenze erfolgen ab 2025 auf Grundlage der gesamtdeutschen Lohnentwicklung.

e Ab Januar 2019 schrittweise Abschmelzung des Umrechnungsfaktors fiir die Hochwer-
tung der Entgelte von Beschaftigten in den neuen Bundeslandern bis 2025. Die bis zum
31.12.2024 hochgewerteten Entgelte bzw. Entgeltpunkte bleiben erhalten.

e Finanzierung der Renteniberleitung gemischt bzw. zeitversetzt: Bis 2021 allein aus den
Einnahmen der Rentenversicherung (Beitragseinnahmen und reguldare Bundeszu-
schisse), ab 2022 aus zusatzlichen Steuermitteln Im ersten Jahr soll der Bundeszuschuss
um 200 Mio. Euro erhéht werden, in den nachfolgenden Jahren 20123 bis 2025 um Jahr-
lich 600 Mio. Euro. Mit dem dann erreichten Gesamtbetrag eines zusatzlichen Bundeszu-
schusses von 2 Mrd. Euro wird damit die Halfte der Kosten der Rentenangleichung abge-
deckt.

07/2017: Rentenanpassung (Rentenwertbestimmungs-Verordnung)
Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung
Inkrafttreten: 01.07.2017

www.sozialpolitik-aktuell.de Institut Arbeit und Qualifikation der Universitat Duisburg-Essen


http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2016_07_19_Referentenentwurf_Rentenueberleitungs_Abschlussgesetz.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2017_01_Rentenueberleitungs_Abschlussgesetz_Referentenentwurf.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2017_02_Rentenueberleitungs_Abschlussgesetz_Kabinett.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/119/1811923.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2017_05_BuTa_Stellungnahmen_Rentenueberleitung.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2017_05_BuTa_Stellungnahmen_Rentenueberleitung.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2017_05_BuTa_Stellungnahme_Baecker.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s2575.pdf

Rentenversicherung/Alterssicherung 118

Inhalt:
e Alte Lander: Die Renten steigen um 1,9%. Der aktuelle Rentenwert betragt 31,03 Euro.

e Neue Lander: Die Renten steigen um 5,95%. Der aktuelle Rentenwert (Ost) betragt
29,69 Euro.

12/2016: Gesetz zur Flexibilisierung des Ubergangs vom Erwerbsleben in den Ruhe-
stand und zur Starkung von Pravention und Rehabilitation im Erwerbsleben

Neuregelung (Flexibilisierung) der Teilrenten, Versicherungspflicht von Vollrentnern
vor Erreichen der Regelaltersgrenze, Moglichkeit freiwilliger Zusatzzahlungen zum
Ausgleich von Rentenabschlagen ab 50 Jahren, Entrichtung von Arbeitnehmerbeitra-
gen zur Rentenversicherung bei Weiterarbeit nach Bezug der Regelaltersgrenze (opt-
in), Starkung von Pravention und Rehabilitation, befristeter Wegfall der gesonderten
Arbeitgeberbeitriage zur Arbeitslosenversicherung fiir Beschiftigte jenseits der Regel-
altersgrenze.

Referentenentwurf vom 18.07.2016
Referentenentwurf vom 06.09.2016

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Bundestagsdrucksache 18/9787 vom
27.09.2016)

Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Einzelsachverstandigen vom 14.10.2016

darunter Stellungnahme von

Jutta Schmitz/IAQ (Einzelsachverstandige): "Flexibilitdt im Rententubergang und bei der
Rentner(innen)erwerbstétigkeit — Neuregelungen fiir ausgewahlte Personengruppen” in: IAQ-
Standpunkte 05/2016

Gesetz vom 08.12.2016
Inkrafttreten: 01.01.2017 bzw. 01.07.2017 (Hinzuverdienst)

Inhalte
Teilrenten

Die bisherige starre Stufenregelung bei der Berechnung von Teilrenten wird ersetzt durch ein
gleitendes Berechnungsverfahren. Vor Erreichen der Regelaltersgrenze kdnnen bis zu 6.300
Euro im Jahr ohne Kirzung der Alters-rente hinzuverdient werden.

e Ein Uber diesen Betrag hinausgehender Verdienst wird zu 40% auf die Monatsrente an-
gerechnet. Wenn die Summe aus gekurzter Rente und dem Hin-zuverdienst Gber dem
bisherigen Einkommen (bestes Einkommen der letzten 15 Kalenderjahre) liegt, wird der
daruber liegende Hinzuverdienst zu 100% auf die verbliebene Teilrente angerechnet und
die Altersrente entfallt vollig.
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e  Zur Bestimmung des Hinzuverdienstes prognostiziert die Deutsche Rentenversicherung
zu jedem 1. Juli eines Jahres den voraussichtlichen Verdienst im laufenden und im fol-
genden Jahr, stellt inn jeweils der jahrlichen Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro gegen-
Uber und setzt die Rente fir die Zeit ab 1. Juli und ab kommenden 1. Januar fest.

o Die Einkommensprognosen fur das Vorjahr werden zum darauf folgenden 1. Juli mit dem
tatsachlich erzielten Hinzuverdienst rlickschauend centgenau verglichen (,Spitzabrech-
nung®) und die Rente unter Berlicksichtigung des tatsachlichen Hinzuverdienstes neu be-
rechnet. Gegebenenfalls entstehende Uberzahlungen werden zuriickgefordert, Nachzah-
lungen werden ausgezahlt. Der in Anspruch genommene Rententeil wird um Abschlage
gemindert. Dies gilt aber nicht fur die abschlagsfreie Altersrente flr besonders langjahrig
Versicherte.

Versicherungspflicht des Hinzuverdienstes vor Erreichen der Regelaltersgrenze

e Der Hinzuverdienst unterliegt in voller Héhe der Versicherungspflicht in der GRV und wirkt
deshalb rentensteigernd.

o Dies gilt auch fur Rentner, die ab 2017 ein Minijob-Arbeitsverhaltnis beginnen. Es besteht
jedoch die Méglichkeit, sich von der Rentenversicherungspflicht befreien zu lassen.

e Wenn dann nur der pauschale Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung in Héhe von 15%
gezahlt wird, wirkt sich dieser ab 2017 bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze dennoch
rentensteigernd aus.

Erwerbseinkommen und Beitragszahlung beim Bezug einer Regelaltersrente

o Das Erwerbseinkommen beim Bezug einer Regelaltersrente bleibt anrechnungsfrei. Es
mussen keine Arbeitnehmerbeitrage zur Renten- und Arbeitslosenversicherung entrichtet
werden. Aus dem Rentenversicherungsbeitrag der Arbeitgeber ergibt sich fir die betroffe-
nen Rentnerinnen und Rentner (auch bei Minijobs) kein Leistungsanspruch.

o Allerdings besteht die Moglichkeit, auf die RV-Versicherungsfreiheit zu verzichten. Durch
die eigenen und die vom Arbeitgeber gezahlten Rentenversicherungsbeitrage Beschaf-
tigte werden weitere EP in der GRV erworben. Die Rente wird entsprechend einmal jahr-
lich erhdht.

Ausgleichzahlungen zum Abschlagsausgleich

Versicherte kdnnen statt ab vollendetem 55. nunmehr ab vollendetem 50. Lebensjahr zusatz-
lich Beitrage in die Rentenversicherung einzahlen, um die Rentenabschlage ganz oder teil-
weise auszugleichen, die bei einer vorzeitigen Inanspruchnahme einer Altersrente anfallen.
Dies gilt auch flr Bezieher einer vorgezogenen Altersvoll- oder Teilrente bis zum Erreichen
der Regelaltersgrenze.

Befristeter Wegfall des gesonderten Arbeitgeberbeitrags zur ALV

Der bisher anfallende gesonderte Arbeitgeberbeitrag zur Arbeitslosenversicherung fir Be-
schéaftigte jenseits der Regelaltersgrenze entfallt fur funf Jahre. Bei der BA entstehen entspre-
chend Beitragsmindereinnahmen.
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Pravention und Rehabilitation

Neue Regelungen im Bereich der Pravention und der Rehabilitation sollen die Leistungen
der Rentenversicherung zur Teilhabe starken.

07/2016: Rentenanpassung (Rentenwertbestimmungs-Verordnung)
Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung
Inkrafttreten: 01.07.2016

Inhalt:
e Alte Lander: Die Renten steigen um 4,25%. Der aktuelle Rentenwert betragt 30,45 Euro.

e Neue Lander: Die Renten steigen um 5,95%. Der aktuelle Rentenwert (Ost) betragt 28,66
Euro.

12/2015: Gesetz zur Umsetzung der EU-Mobilitatsrichtlinie

Abbau von Mobilitatshindernissen fiir Arbeithehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich
aus Regelungen zur betrieblichen Altersversorgung (insbesondere Dauer der Anwart-
schaftszeit, bevor betriebliche Altersvorsorgebeitriage portabel werden) ergeben kon-
nen.

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 18/6283 vom 08.10.2015)
Gesetz vom 21.12.2015
Inkrafttreten: 01.01.2018

Inhalt:

o Arbeitgeberfinanzierte Betriebsrentenanwartschaften sollen nach dem Gesetzentwurf be-
reits dann unverfallbar sein, wenn die Zusage 3 Jahre bestanden hat (bislang war die Frist
5 Jahre). Darlber hinaus wird das Lebensalter, zu dem man dabei frihestens den Arbeit-
geber verlassen darf, ohne dass die Anwartschaft verfallt, vom 25. auf das 21. Lebensjahr
abgesenkt. Auf diese Weise sollen junge Beschaftigte schneller und friher unverfallbare
Betriebsrentenanwartschaften erwerben kénnen. An die Neuregelung wird das Ziel ge-
knupft, dass die Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge auch unter jingeren Arbeit-
nehmerinnen und Arbeithehmern in Zukunft zunimmt.

o Betriebsrentenanwartschaften ausgeschiedener Arbeithehmerinnen und Arbeitnehmer
dirfen nicht anders behandelt werden als die Anwartschaften von weiterhin bei diesem
Arbeitgeber Angestellte. (Ehemalige) Beschaftigte missen also nicht mehr beflrchten,
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dass ein Arbeitgeberwechsel zu Benachteiligungen hinsichtlich ihrer betrieblichen Anwart-
schaften flhrt.

Der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf deren Anfrage Gber
die betriebliche Altersvorsorge informieren (Erwerben von Anwartschaften, Héhe der Be-
triebsrente, Auswirkungen eines Arbeitgeberwechsels, weitere Entwicklung der Anwart-
schaft nach Beendigung des Arbeitsvertrages). Die Abfindungs- und Auskunftsrechte wer-
den also zugunsten der Beschaftigten erweitert.

Die Mobilitats-Richtlinie der EU (2014/50/EU) muss spatestens bis zum 21. Mai 2018 von
den Mitgliedstaaten umgesetzt werden (Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie). Um den Be-
triebsrentensystemen ausreichend Zeit fur die erforderlichen Umstellungen einzurdumen
und die Arbeitgeber finanziell moglichst wenig zu belasten, soll diese Frist weigehend
ausgenutzt werden. Dementsprechend sieht der Gesetzentwurf das Inkrafttreten des Ge-
setzes zum 1. Januar 2018 vor.

07/2015: Rentenanpassung 2015 (Rentenwertbestimmungs-Verordnung)

Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung
Inkrafttreten: 01.07.2015

Inhalt:

Alte Lander: Die Renten steigen um[nbsp]2,1 %. Der aktuelle Rentenwert betragt 29,21
Euro.

Neue Lander: Die Renten steigen um 2,5%. Der aktuelle Rentenwert (Ost) betragt 27,05
Euro.

07/2014: Rentenanpassung 2014 (Rentenwertbestimmungs-Verordnung)

Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung

Inkrafttreten: 01.07.2014

alte Lander:

Die Renten steigen um 1,67 %. Der aktuelle Rentenwert betragt 28,61 Euro.

neue Lander:

Die Renten steigen um 2,53%. Der aktuelle Rentenwert (Ost) betragt 26,39 Euro
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06/2014: Rentenversicherungs-Leistungsverbesserungsgesetz

Abschlagsfreie Altersrente ab 63, Miitterrente, Ausweitung der Zurechnungszeiten

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 1809 vom 25.03.2014)

Bundestagsanhoérung vom 07.05.2014: Schriftliche Stellungnahmen von Verbanden und Ein-
zelsachverstandigen

darunter Stellungnahme von

Prof. Dr. Gerhard Backer/IAQ (Einzelsachverstandiger): "Das Rentenpaket der schwarz-ro-
ten Bundesregierung: Leistungsverbesserungen - aber kein Gesamtkonzept " in: IAQ-Stand-
punkte 02/2014

Gesetz vom 23.06.2014
Inkrafttreten: 01.07.2014

Wesentliche Inhalte:

Anerkennung eines zweiten Jahres Kindererziehungsleistungen fiir Geburten vor 1992
(,,Mitterrente®)

o Mutter - wie gegebenenfalls auch Vater - erhalten ab Juli 2014 fiir ihre vor 1992 geborenen
Kinder ein zweites Jahr Kindererziehungsleistungen. Je Kind kommt ein Entgeltpunkt
hinzu, was zu einer héheren Bruttorente von 28,61 Euro (West) bzw. 26,39 Euro (Ost)
fuhrt.

e Wourden bislang die allgemeine Wartezeit von flnf Jahren nicht erfullt, kann dies durch die
Ausweitung der Kindererziehungszeiten moglich sein. Diese Leistungsverbesserung be-
trifft nicht nur die Rentenzugange sondern auch den Rentenbestand.

Abschlagsfreie Altersrente mit 63 Jahren bei 45 Versicherungsjahren

e Fur die im geltenden Rentenrecht verankerte Regelung einer abschlagsfreien Rente flr
besonders langjahrig Versicherte (45 Beitragsjahre) mit 65 Jahren gibt es eine zeitlich
befristete Ausweitung: Der abschlagsfreie Rentenbezug ist bereits mit 63 Jahren mdglich,
wenn eine besondere Wartezeit von 45 Versicherungsjahren erreicht ist.

o Diese Ausweitung gilt allerdings nur fiir Versicherte, die zwischen Juli 1951 und Dezember
1952 geboren sind. Fur die spater geborenen Jahrgange zwischen 1953 und 1963 wird
im Zuge der Anhebung der Regelaltersgrenze das Zugangsalter schrittweise wieder auf
65 Jahre angehoben. Flr Jahrgange ab 1964 gilt dann wieder die bisherige Regelung der
Altersgrenze fir besonders langjahrig Versicherte.

e Zuden 45 Jahren zahlen:
Pflichtbeitrage aus Beschaftigung
Pflichtbeitrage aus selbststandiger Tatigkeit

Freiwillige Beitrage (beim Vorliegen von mindestens 18
Jahren Pflichtbeitrage)

Zeiten der Kindererziehung bis zum 10. Lebensjahr

Zeiten der nichterwerbsmaRigen Pflege von Angehdrigen
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Zeiten von Entgeltersatzleistungen (u.a. Krankengeld, Arbeitslosengeld, Kurzarbeiter-
geld, Schlechtwettergeld, Insolvenzgeld)

Leistungen bei beruflicher Weiterbildung

Nicht dazu zahlen:

Zeiten des Bezugs von Arbeitslosenhilfe und von ALG Il
Anrechnungszeiten wegen Schule, Studium usw.

Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld in den letzten beiden Jahren vor Rentenbeginn
(es sei denn, es kommt zur Insolvenz des Betriebes oder zu einer vollstandigen Ge-
schaftsaufgabe)

Verbesserungen fiir Erwerbsminderungsrentner

Bei den ab Juli 2014 neu zugehenden Erwerbsminderungsrenten wird die Zurechnungs-
zeit um zwei Jahre auf das 62. Lebensjahr verlangert. Dies bedeutet, dass die Betroffenen
zukunftig bei der Berechnung der Rentenhohe so gestellt werden, als hatten sie bis zum
62. Lebensjahr (und nicht wie bislang zum 60. Lebensjahr) gearbeitet. Im Ergebnis kommt
es durch die ausgeweiteten Zurechnungszeiten dazu, dass sich die EM-Renten um etwa
42 Euro (West) und 38 Euro (Ost) erhéhen werden.

Fur Bestandsrentnerlnnen (mit Erreichen der Regelaltersrente werden EM-Renten in Al-
tersrenten umgewandelt) gilt diese Regelung nicht.

Es erfolgt eine sog. Gunstigerprifung: etwaige Einkommens- bzw. Entgeltpunktminderun-
gen in den letzten vier Jahren vor Eintritt in die EM-Rente werden sich im Rahmen der
Gesamtleistungsbewertung nicht Ianger negativ auswirken.

Finanzierung

Die Mehrausgaben werden aus dem Haushalt der Rentenversicherung finanziert. Einen
zusatzlichen Bundeszuschuss oder eine Erstattung des Bundes fiir die Kosten der Mut-
terrente gibt es nicht.

Rentenniveau

Die Rentenanpassungsformel hat zur Folge, dass die Mehrausgaben zu einem zusatzli-
chen Absinken des Rentenniveaus fihren. Infolge des steigenden Rentenvolumens und
der absehbaren Beitragssatzsteigerungen werden die Anpassungssatze zusatzlich ge-
dampft. Die Bundesregierung berechnet, dass das Rentenniveau im Jahr 2015 um 0,2
Prozentpunkte (das entspricht 0,4 %) niedriger aus-fallt, als im letzten Rentenanpas-
sungsbericht angegeben. Auf Iangere Sicht, ndmlich bis 2030, sinkt das Rentenniveau um
0,7 Prozentpunkte starker (das entspricht 1,6 %) als nach der alten Berechnung.

Aufgeschobener Renteneintritt liber die Regelaltersgrenze hinaus

Méoglichkeit einer (mehrmals) befristeten Verlangerung des Arbeitsverhaltnisses, wenn
beide Seiten dies wollen.
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03/2014: Gesetz zur Festsetzung der Beitragssatze in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung fir das Jahr 2014

Festsetzung des Beitragssatzes zur GRV auf 18,9 % im Jahr 2014

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 18/187 vom 18.12.2013)

Bundestagsanhoérung vom 17.02.2014: Schriftliche Stellungnahmen von Verbanden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 26.03.2014
Inkrafttreten: Rickwirkend zum 01.01.2014

Inhalt:

e Festschreibung des Beitragssatzes fir das Jahr 2014 auf 18,9 %.

07/2013: Rentenanpassung 2013 (Rentenwertbestimmungs-Verordnung)
Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung
Inkrafttreten: 01.07.2013

alte Lander:
o Die Renten steigen um 0,25 %. Der aktuelle Rentenwert betragt 28,14 Euro.
neue Lander:

e Die Renten steigen um 3,29 %. Der aktuelle Rentenwert (Ost) betragt 25,74 Euro.
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06/2013: Gesetz zur Verbesserung der steuerlichen Féorderung der privaten Altersvor-
sorge (Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz)

Einfiilhrung eines Produktinformationsblatts liber geforderte Altersvorsorgeprodukte,
Begrenzung der Wechselkosten bei Riester-Vertragen, steuerliche Férderung einer
Absicherung gegen Berufs- und Erwerbsunfahigkeit

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/10818 vom 16.10.2012)

Bundestagsanhoérung vom 26.11.2012: Schriftliche Stellungnahmen von Verbanden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 24.06.2013
Inkrafttreten: 01.07.2013

Wesentliche Inhalte:
Einfiihrung eines Produktinformationsblatts

e Einfihrung eines Produktinformationsblatts fir alle Produktgruppen zertifizierter steuerlich
geforderter Altersvorsorge-Vertrage: Versicherungsunternehmen, Banken, Fondsgesell-
schaften, Bausparkassen und Genossenschaften missen ihre Kunden in einheitlicher
Form Uber die wesentlichen Merkmale der angebotenen Altersvorsorgeprodukte informie-
ren.

o Dieses Blatt bildet neben den Leistungen, Garantien, Renditen und Kosten den prognos-
tizierten Vertragsverlauf auf der Grundlage der vom Verbraucher geplanten Einzahlungen
und Dauer bis zum Beginn der Auszahlungsphase ab. Beziffert werden die Effektivkosten,
ausgewiesen wird in einem Prozentsatz aus, wie sich die Gesamtkosten langfristig auf die
Rendite des Produkts auswirken. Die Produkte werden aulerdem in Chancen-Risiko-
Klassen eingeteilt. Verbraucher sollen damit die verschiedenen Angebote — auch unter-
schiedlicher Anbieter — im Hinblick auf Chancen und Risiken, Garantien und Kosten bes-
ser vergleichen kdnnen.

o Verstolt der Anbieter gegen seine Informationspflichten oder sind die Angaben falsch,
kann der Verbraucher den Vertrag kiindigen und die eingezahlten Betrage zuzliglich Zin-
sen zurickfordern — und das bis zu zwei Jahre lang nach Vertragsabschluss.

e Begrenzung der Wechselkosten: Der Wechsel zu einem anderen Anbieter wird erleichtert,
da das bestehende Wechselrecht zum Teil mit hohen Wechselkosten erschwert worden
ist. Zukunftig werden beim ,alten“ Anbieter die Wechselkosten auf maximal 150€ gede-
ckelt. Der neue Anbieter darf maximal50% des Ubertragenen geférderten Kapitals fur die
Berechnung von Vertriebs- und Abschlusskosten heranziehen. Fir bereits abgeschlos-
sene Vertrage bleibt es allerdings bei den zwischen Anbieter und Anleger getroffenen
Vereinbarungen.

e Neben der Begrenzung von Wechselkosten wird auch eine zusatzliche Informationspflicht
des Anbieters zu Beginn der Auszahlungsphase eingefuhrt. Hierdurch soll dem Anleger
die Méglichkeit gegeben werden, zu Beginn der Auszahlungsphase den Anbieter zu wech-
seln, ohne dass er seine Anspriiche aus der Beitragszusage verliert. Um sicherzustellen,
dass der Anbieter die Interessen des Anlegers optimal bertcksichtigt, hat er den Anleger
spatestens drei Monate vor Beginn der Auszahlungsphase Uber die Auszahlungsbetrage
zu informieren. Dies gibt dem Anleger die Méglichkeit, zu Beginn der Auszahlungsphase
zu einem Anbieter mit gunstigeren Konditionen zu wechseln.
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Verbesserungen bei der Absicherung der Erwerbsminderung

Versicherte konnen Beitrage zur Berufsunfahigkeitsversicherung zukiinftig besser steuer-
lich geltend machen. Auch die Absicherung gegen Berufs- beziehungsweise Erwerbsun-
fahigkeit mit einer lebenslangen Leistung wird kinftig steuerlich geférdert.

Die bisher geltenden engen Voraussetzungen im Rahmen von Altersvorsorge-Vertragen,
sich steuerlich geférdert gegen das Risiko der Erwerbs- oder Berufsunfahigkeit abzusi-
chern, werden erweitert. Aufwendungen fur einen zertifizierten Absicherungsvertrag kon-
nen ab 2014 im Rahmen des Abzugsvolumens der Basisversorgung im Alter geltend ge-
macht werden. Der Vertrag muss im Versicherungsfall die Zahlung einer lebenslangen
Rente vorsehen. Ebenso muss er verschiedene verbraucherschitzende Regelungen be-
ricksichtigen.

Neben der Einflhrung einer neuen steuerlich beglnstigten eigenstandigen Absicherung
des Erwerbsminderungsrisikos werden die Mdglichkeiten erweitert, dieses Risiko im Rah-
men eines privaten Riester-Vertrags abzusichern.

Eigenheim-Rente/,,Wohn-Riester*

Entnahmemdglichkeiten: Ab dem 01.01.2014 kann das in einem privaten Riester-Vertrag
aufgebaute Altersvorsorgevermaogen flexibler fir den Aufbau von selbst genutztem Wohn-
eigentum eingesetzt werden. Hierzu werden u.a. die férderunschadlichen Enthahmemag-
lichkeiten erweitert. So kann das Altersvorsorgevermdgen dann jederzeit fur die Umschul-
dung eines fur die Anschaffung oder Herstellung der Wohnimmobilie aufgenommenen
Darlehens entnommen werden. Dies war bisher nur zu Beginn der Auszahlungsphase des
Riester-Vertrags zulassig. Eine Entnahme ist ab 2014 ebenso forderunschadlich fir die
Finanzierung eines barrierereduzierenden Umbaus der eigenen Wohnung maglich.

Entnahmebetrage: Die prozentualen Grenzen bei den Kapitalentnahmen entfallen. Bisher
darf das angesparte geférderte Altersvorsorgevermogen férderunschadlich in Héhe von
bis zu 75 % oder zu 100 % fur die Anschaffung, Herstellung oder Entschuldung einer
selbst genutzten Wohnung entnommen werden. Der Anleger kann — wie bisher — zwi-
schen der teilweisen und vollstandigen Kapitalentnahme wahlen. Entscheidet er sich, nur
einen Teil des geforderten Altersvorsorgevermogens fur die selbst genutzten Immobilie
einzusetzen, dann muss er mindestens 3.000 € auf dem Vertrag belassen. Der Rest kann
entnommen werden.

Reinvestition: Der Zulagenberechtigte kann, wenn er die selbst genutzte Wohnimmobilie
wechselt, die Férderung mithehmen, indem er einen Betrag in Hohe des Wohnférderkon-
tos in die neue selbst genutzte Wohnimmobilie investiert. Die Reinvestitionsfrist wird hier-
fur auf zwei Jahre vor und funf Jahre nach Ablauf des Veranlagungszeitraums, in dem er
die fruhere Wohnung letztmals selbst nutzt, verlangert.

Besteuerung: Die Besteuerung der Eigenheimrente wird ginstiger. So besteht zurzeit die
Maoglichkeit, sich zu Beginn der Auszahlungsphase fur eine Einmal-Besteuerung des in
der Wohnimmobilie gebundenen steuerlich geférderten Vermégens (= Stand des Wohn-
forderkontos) zu entscheiden. In diesem Fall erhalt der Anleger eine Steuerermaflligung
von 30%. Diese Mdglichkeit zur vorgezogenen Besteuerung wird auf die gesamte Aus-
zahlungsphase ausgedehnt. Der Steuerpflichtige muss sich also nicht mehr zu Beginn der
Auszahlungsphase festlegen, ob die Besteuerung des Wohnférderkontos einmalig oder
ratierlich bis zum 85. Lebensjahr erfolgen soll.
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12/2012: Beitragssatzgesetz 2013
Absenkung des Beitragssatzes
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/10743 vom 24.09.2012)

Bundestagsanhoérung am 22.10.2012: Schriftliche Stellungnahme von Verbanden und Einzel-
sachverstandigen

Gesetz vom 05.12.2012
Inkrafttreten: 01.01.2013

Inhalt:

o Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung wird ab 01.01.2013 von 19,6 % auf
18,9 % abgesenkt. Der Anstieg der Nachhaltigkeitsriicklage (bis 2003 als Schwankungs-
reserve bezeichnet) auf iber 150 % einer Monatsausgabe macht das moglich.

12/2012: Haushaltsbegleitgesetz 2013 - Artikel IV und V (SGB VI)
Kiirzung des Bundeszuschusses

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/10588 vom 03.09.2012)
Gesetz vom 20.12.2012

Inkrafttreten: 01.01.2013

Inhalt:

e Der (allgemeine) Bundeszuschuss an die Rentenversicherung wird im Jahr 2013 um 1
Mrd. Euro und in den Jahren 2014 bis 2016 um jeweils 1,25 Mrd. Euro gekirzt.

12/2012: Gesetz zu Anderungen im Bereich der geringfiigigen Beschiftigung

Anhebung der Geringfiigigkeitsgrenze auf 450 Euro, Spannweite der Minijob-Zone zwi-
schen 450 und 850 Euro, opt-out statt opt-in Regelung bei der Rentenversicherungs-
pflicht

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/10773 vom 25.09.2012)

Bundestagsanhdrung zum Gesetzentwurf und zu den Antrdgen von SPD, Die Linke, Biindnis
90/Die Griinen am 22. 10.2012: Schriftliche Stellungnahme von Verbanden und Einzelsach-
verstandigen darunter Stellungnahmen von

Prof. Dr. Gerhard Backer/IAQ (Einzelsachverstandiger): "Geringfugige Beschaftigung - Be-
grenzung statt Ausweitung" in: IAQ-Standpunkte 04/2012
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und Dr. Claudia Weinkopf/IAQ (Einzelsachverstandige): "Minijobs" in: IAQ Standpunkte
03/2012)

Gesetz vom 05.12.2012

Inkrafttreten: 01.01.2013 (mit Ubergangsregelungen fiir bestehende Arbeitsverhéltnisse)

Wesentliche Inhalte:
e Anhebung der Verdienstgrenze flr die Minijob-Regelung von 400 auf 450 Euro im Monat.

e Zugleich Anhebung des Beginns der Gleitzone von 401 auf 451 Euro und des Endes von
800 auf 850 Euro.

e (Neue) Mini-Jobs sind in der Gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig —
mit der Option des Verzichts auf die Versicherungspflicht auf Antrag (opt-out Regelung
statt der bisherigen opt-in Regelung). Bemessungsgrundlage fir die Beitragserhebung ist
das erzielte Arbeitsentgelt — mindestens jedoch 175 Euro.

Grafische Darstellung der neuen Mini- und Midi-Zone und der entsprechenden Beitragssatze:
Kommentierte Infografik

07/2012: Rentenanpassung 2012 (Rentenwertbestimmungs-Verordnung)
Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung
Inkrafttreten: 01.07.2012

alte Lander:
o Die Renten steigen um 2,18%. Der aktuelle Rentenwertbetragt 28,07 Euro.
neue Lander:

e Die Renten steigen um 2,26%. Der aktuelle Rentenwert (Ost) betragt 24,92 Euro.

12/2011: Beitragssatzverordnung 2012

Beitragssatzabsenkung

e Absenkung des Beitragssatzes zur allgemeinen Rentenversicherung von 19,9% auf
19,6%.
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07/2011: Rentenanpassung 2011 (Rentenwertbestimmungs-Verordnung)

Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung
Inkrafttreten: 01.07.2011

alte Lander:

Die Renten steigen um 0,99%. Der aktuelle Rentenwertbetragt 27,47 Euro.

neue Lander:

Die Renten steigen um 0,99%. Der aktuelle Rentenwert (Ost) betragt 24,37 Euro.

12/2010: Haushaltsbegleitgesetz 2011 - Artikel 19
Streichung der Rentenversicherungsbeitrage von Bezieher von ALG Il (Artikel 19)
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/3030 vom 27.09.2010)

Bundestagsanhoérung am 04.10.2010: Schriftliche Stellungnahme von Verbdnden und Sach-

verstandigen;
Teil 1 Teil 2 Teil 3

Damit im Zusammenhang: Bundestagsanhoérung zu den Antragen der Oppositionsfraktionen
zum Themenbereich: Rentenbeitrage flr Langzeitarbeitslose/Absicherung von Langzeitar-
beitslosen/Vermeidung von Altersarmut am 27.09.2010: Schriftliche Stellungnahmen von Ver-
banden und Einzelsachverstandigen

Gesetz vom 09.12.2010)

Inkrafttreten: 01.01.2011

Inhalt (Artikel 19):

Fir Bezieher von Arbeitslosengeld Il werden keine Rentenversicherungsbeitrage mehr
gezahlt.

Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld Il werden zu Anrechnungszeiten ohne Wert. Bis-
lang waren es Pflichtbeitragszeiten auf Basis eines fiktiven Verdienstes von monatlich 205
EUR (dem entsprach im Jahr 2010 nach einem Jahr ALG II-Bezug ein Rentenanspruch
von 2,09 Euro im Monat).

Durch den Bezug von ALG Il (unbewertete Anrechnungszeiten) kénnen keine Anspriiche
mehr auf Erwerbsminderungsrenten und Reha-Leistungen erworben werden. Allerdings
mindern die bislang gering bewerteten Pflichtversicherungszeiten den Wert einer Zurech-
nungszeit bei der Berechnung einer Rente wegen Erwerbsminderung auch nicht mehr.

Bereits erworbene Anspriiche auf Erwerbsminderungsrenten und Reha-Leistungen blei-
ben erhalten.
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06/2010: Rentenanpassung 2010 (Rentenwertbestimmungs-Verordnung)

Keine Rentenanpassung zum 01.07.2010, keine neuen aktuellen Rentenwerte
Inkrafttreten: 01.07.2010

e Die Renten werden ab 07/2010 nicht erhdht (Nullanpassung) - in Folge des Zusammen-
wirkens der sinkenden Verdienste der Beschaftigten im Vorjahr und modifizierten Renten-
anpassungsformel. Damit bleibt es auch bei den aktuellen Rentenwerten der Vorperiode.

07/2009: Rentenanpassung 2009 (Rentenwertbestimmungs-Verordnung)
Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung
Inkrafttreten: 01.07.2009

alte Lander:
o Die Renten steigen um 2,41%. Der aktuelle Rentenwertbetragt 27,20 Euro.
neue Lander:

e Die Renten steigen um 3,38%. Der aktuelle Rentenwert (Ost) betragt 24,13 Euro.

06/2009: Drittes Gesetz zur Anderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
Rentengarantie - Vermeidung von Rentenkiirzungen

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/8744 vom 08.04.2008)

Bundestagsanhoérung am 40.04.2008: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 26.06.2008
Inkrafttreten: 01.07.2008

Inhalt:

o Die Rentenanpassungsformel wird durch eine Schutzklausel (,Rentengarantie®) erganzt.
Eine Absenkung des aktuellen Rentenwertes, die dann zu einer nominellen Rentenkur-
zung flhren wirde, ist auch dann ausgeschlossen, wenn die nominellen Durchschnitts-
entgelte sinken (wlrden), also die Lohnentwicklung negativ ist. Durch die nunmehr gene-
relle Schutzklausel kann es nicht zu einer Absenkung des aktuellen Rentenwerts kom-
men.

e Die unterbliebene Dampfung des Anpassungssatzes wird in den Folgejahren mit kiinftigen
Rentenerhdhungen verrechnet (Ausgleichsbedarf).Der Anpassungssatz wird so lange
maximal halbiert, bis der Ausgleichsbedarf abgeschmolzen ist.
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06/2008: Rentenanpassung 2008
Veranderung der Rentenanpassungsformel
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/8744 vom 08.04.2008)

Bundestagsanhoérung am 30.04.2008: Schriftliche Stellungnahmen Verbdnden und Einzel-
sachverstandigen

Gesetz vom 26.06.2008
Inkrafttreten: 01.07.2008

Inhalte:

o Der Anstieg der sog. Riester-Treppe wird bei den Rentenanpassungen in der Jahren 2008
und 2009 ausgesetzt. Die Rentenanpassungen fallen dadurch héher aus.

o Die Begrenzung der Rentenanpassung unterhalb des Lohnanstiegs (Wirkung der dritten
und vierten Stufe des Riester-Faktors) wird in den Jahren 2012 und 2013 nachgeholt.

04/2008: Siebtes Gesetz zur Anderung des SGB lll und anderer Gesetze

Anhebung der Hinzuverdienstgrenzen auf die Geringfiigigkeitsgrenze (Minijob-Grenze)
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/7460 vom 11.12.2007)

Gesetz vom 08.04.2008

Inkrafttreten: 01.01.2008

Inhalt

o Die Hinzuverdienstgrenze beim Bezug einer vorgezogenen Altersrente (vor Erreichen des
65. Lebensjahres) wird auf 400 Euro erhéht und damit der Geringfiigigkeitsgrenze ange-
passt; eine entsprechende Regelung gilt auch fir die Rente wegen voller Erwerbsminde-
rung. Die Hinzuverdienstgrenze darf zweimal im Jahr um 400 Euro Uberschritten wer-
den[nbsp

12/2007: Gesetz zur Férderung der zusitzlichen Altersvorsorge und zur Anderung des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch

Entgeltumwandlung als dauerhafte Regelung, Absenkung des Lebensalters fiir die Un-
verfallbarkeit von Betriebsrentenanspriichen, Anhebung der Kinderzulage fiir die
"Riester-Rente"

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/6539 vom 28.09.2007)

Bundestagsanhoérung am 05.11.2007: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen
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Gesetz vom 10.12.2007
Inkrafttreten: Mit Ausnahmen 01.01.2008

Wesentliche Inhalte:

o Dauerhafte Fortschreibung der Beitragsfreiheit der fir Anwartschaften auf eine Betriebs-
rente umgewandelten Entgeltbestandteile in den Durchfihrungswegen Direktzusage und
Unterstlutzungskasse, soweit diese Entgeltteile 4% der jahrlichen Beitragsbemessungs-
grenze der allgemeinen Rentenversicherung nicht Ubersteigen..

e Dies gilt fortan auch fir die Entgeltumwandlung in den Durchfiihrungswegen Pensions-
kasse, Pensionsfonds und Direktversicherung sowie bei einer Pauschalbesteuerung von
Beitrdgen oder Zuwendungen fir eine Direktversicherung oder Pensionskasse.

o Das Lebensalter fur die Unverfallbarkeit von arbeitgeberfinanzierten Betriebsrentenan-
wartschaften wird vom 30. auf das 25. Lebensjahr abgesenkt. Die Mindestdauer der Ver-
sorgungszusage betragt 5 Jahre. Die Absenkung auf das 25. Lebensjahr findet jedoch
grundsatzlich nur fir Zusagen Anwendung, die ab dem 01.01.2009 erteilt werden. Aus-
nahmsweise bleibt die Anwartschaft aber auch in Altfallen bereits bei Vollendung des 25.
Lebensjahres erhalten, wenn die Zusage vor dem 01.01.2009 und nach dem 31.12.2000
erteilt worden ist und das Arbeitsverhaltnis ununterbrochen bis zum 31.12.2012 fortbe-
steht.

e Erhdhung der Kinderzulage fur die Riester-Rente fiir ab dem 01. Januar 2008 geborene
Kinder auf 300 Euro.

04/2007: Gesetz zur Anpassung der Regelaltersgrenze an die demografische Entwick-
lung und zur Starkung der Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversiche-
rung (RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz)

Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre von 2012 bis 2029, entsprechende An-
hebung vorgezogener Altersgrenzen und abschlagsfreier Erwerbsminderungsrenten

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/3794 vom 12.12.2006)

Bundestagsanhoérung am 26.02.2007: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 20.04.2007
Inkrafttreten: 01.01.2012

Wesentliche Inhalte:
Regelaltersgrenze

o Die Regelaltersgrenze wird schrittweise ab 2012 bis 2029 auf 67 Jahre angehoben. Be-
ginnend mit dem Geburtsjahrgang 1947 erfolgt die Anhebung ab 2012 zunachst in Ein-
Monats-, von 2024 an in Zwei-Monats-Schritten, so dass dann flr Versicherte ab Jahr-
gang 1964 die Regelaltersgrenze von 67 Jahren gilt.
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Schrittweise Anhebung der Regelaltersgrenze von 65 Jahre auf 67 Jahre

Geburtsjahrgang Anhebung um Monate auf Alter Jahr auf Alter Monat

1947 1 65 1
1948 2 65 2
1949 3 65 3
1950 4 65 4
1951 5 65 5
1952 6 65 6
1953 7 65 7
1954 8 65 8
1955 9 65 9
1956 10 65 10
1957 11 65 11
1958 12 66 0
1959 14 66 2
1960 16 66 4
1961 18 66 6
1962 20 66 8
1963 22 66 10
ab 1964 24 67 0

Vorgezogene Altersrenten

Altersrente flr langjahrig Versicherte: Schrittweise Anhebung auf 67 Jahre. Unter Anrech-
nung von Abschlagen ist eine vorzeitige Inanspruchnahme weiterhin ab 63 Jahren mog-
lich. Die maximale Abschlagshoéhe liegt bei 14,4% (4x3,6%).

Altersrente flr Schwerbehinderte: Schrittweise Anhebung auf 65 Jahre (bislang 63 Jahre).
Unter Anrechnung von Abschlagen ist eine vorzeitige Inanspruchnahme ab 62 Jahren
(bislang 60 Jahren) moglich. Die maximale Abschlagshéhe liegt bei 10,8% (3x3,6%).

Altersrente flir besonders langjahrige Versicherte: Einfiihrung einer neuen (abschlag-
freien) Rentenart mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Bezugsvoraussetzungen: Warte-
zeit von 45 Jahren, auf die Wartezeit von 45 Jahren werden angerechnet Pflichtbeitrage
aus Zeiten einer Beschaftigung, selbstandigen Tatigkeit und Pflege, sowie Zeiten der Er-
ziehung eines Kindes bis zum 10. Lebensjahr. Nicht bertcksichtigt werden Pflichtbeitrags-
zeiten aufgrund des Bezuges von Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld Il oder Arbeitslosen-
hilfe. Ebenfalls nicht berticksichtigt werden Zeiten aus dem Versorgungsausgleich oder
Rentensplitting sowie Zeiten mit freiwilligen Beitragen.
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Hinterbliebenenrenten, Erwerbsminderungsrenten

GrolRe Witwen-/Witwerrente: Anhebung der Altersgrenze von 45 auf 47 Jahre

Erwerbsminderungsrente: Anhebung der Altersgrenze fir den abschlagsfreien Bezug ei-
ner Rente wegen verminderter Erwerbsfahigkeit von bislang 63 Jahren (vollendetes 63.
Lebensjahr) auf 65 Jahre. Wird eine Erwerbsminderungsrente vor dem vollendeten 65.
Lebensjahr in Anspruch genommen, fallen Abschlage an. Die maximale Abschlagshdhe
liegt bei 10,8% (3x3,6%). Der Hochstabschlag fallt an , wenn der Beginn der Renten vor
dem vollendeten 62. Lebensjahr(bislang 60. Lebensjahr) liegt. Flir erwerbsgeminderte
Versicherte mit 35 Pflichtbeitragsjahren verbleibt es bei dem heute geltenden abschlags-
freien Alter von 63 Jahren. Ab 2024 gilt dies dann nur noch fur erwerbsgeminderte Versi-
cherte, die 40 Pflichtbeitragsjahre nachweisen kénnen. Als Pflichtbeitragszeiten gelten
grundsatzlich dieselben Zeiten wie bei der Altersrente fur besonders langjahrig Versi-
cherte

Bestandsprifungsklausel

Die Bundesregierung ist verpflichtet, von 2010 an alle vier Jahre einen Bericht Uber die
Beschaftigung alterer Arbeithnehmer vorzulegen und einzuschatzen, ob die Anhebung der
Regelaltersgrenze unter Berlcksichtigung der Entwicklung der Arbeitsmarktlage sowie
der wirtschaftlichen und sozialen Situation alterer Arbeitnehmer weiterhin vertretbar ist
und die getroffenen gesetzlichen Regelungen bestehen bleiben kénnen.

04/2007: Gesetz zur Verbesserung der Beschaftigungschancen alterer Menschen

MaBnahmen zur Férderung der Beschiftigung Alterer
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/3793 vom 12.12.2006

Bundestagsanhoérung am 26.02.2007: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-

zelsachverstandigen

Gesetz vom 19.04.2007

Inkrafttreten: (mit Ausnahmen) 01.01.2008

Wesentliche Inhalte:

Anderung im Gesetz iiber Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsvertrige

Die vom EuGH wegen Altersdiskriminierung abgewiesene Mdéglichkeit Beschaftigte ab 52
Jahren sachgrundlos zu befristen, erhalt einen Zusatz: kiinftig ist eine sachgrundlose Be-
fristung nur méglich, wenn vom Arbeitnehmer zuvor mindestens vier Monate Transferleis-
tungen als Lohnersatz bezogen wurden.

www.sozialpolitik-aktuell.de Institut Arbeit und Qualifikation der Universitat Duisburg-Essen


http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/037/1603793.pdf
http://doku.iab.de/externe/2007/k070226p14.pdf
http://doku.iab.de/externe/2007/k070226p14.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl_bgbl107s0538.pdf'%5D__1364627381800

Rentenversicherung/Alterssicherung 135

Anderungen im SGB Ill:

Die Weiterbildungsférderung Alterer wird durch Ausweitung auf Beschéftigte ausgeweitet,
die in Betrieben mit bis zu 250 Arbeitnehmern arbeiten (vorher Betriebe bis zu 100 AN).

Geforderte Arbeitnehmer erhalten Bildungsgutscheine.
Verlangerung der Weiterbildungsférderung Alterer bis 2010.

Arbeitgebern wird ein Eingliederungszuschuss gezahlt, wenn sie altere Arbeitnehmer ([gt]
50) einstellen, die zuvor mindestens 6 Monate arbeitslos waren, an Arbeitsmarktférder-
malnahmen teilgenommen haben oder Transferkurzarbeitergeld bezogen haben.

Liegt ein Vermittlungshemmnis vor, kann die Férderung auch bereits vor Ablauf der sechs-
Monats-Frist beginnen.

Begriindung der Forderung stets: Beschaftigungsverhaltnis ber mindestens 12 Monate.

Die Forderhdhe liegt zwischen 30- und 50 % berucksichtigungsfahigen Arbeitsentgelts.
Die Untergrenze von 30 % wird durch diese Gesetzeslage neu eingefiihrt.

Die Forderdauer wird auf bis zu 36 Monate ausgeweitet.

Die zeitliche Begrenzung des § 421f Abs. 3 SGB Il bis Ende 2009 sowie die sachliche
Orientierung auf Altere schwerstbehinderte Arbeitnehmer wird abgelést. Der Personen-
kreis (jetzt: alle besonders betroffenen schwerstbehinderten Menschen (§ 219 SGB lil))
und die Dauer des Instruments wird damit ausgeweitet. Arbeitgeber sind dadurch kuinftig
nicht mehr zur Rickzahlung der Eingliederungszuschisse bei vorzeitiger Beendigung des
Arbeitsverhaltnisses bei schwerstbehinderten Menschen sowie zur Nachbeschaftigung
verpflichtet.

Die Mindest-Anspruchsdauer auf Arbeitslosengeld als Voraussetzung zum Bezug des
sog. Kombilohn fiir Altere wird von 180 auf 120 Tage gekirzt, wodurch der Personenkreis
ausgeweitet wird.

Die Leistung wird erst ab einer Nettoentgeltdifferenz von 50 Euro bewilligt (vorher: ab dem
ersten Euro).

Die Entgeltsicherung wird flr zwei Jahre gewahrt (vorher: Dauer des verbliebenen Ar-
beitslosenanspruchs)

Im ersten Forderjahr betragt der Zuschuss 50% der Nettoentgeltdifferenz, im zweiten Jahr
30%. Wahrend des gesamten Forderzeitraumes werden die Rentenversicherungsbei-
trage auf 90% des fiir das Arbeitslosengeld mafigeblichen Bemessungsentgelts aufge-
stockt.

Beschaftigung bei einem friiheren Arbeitgeber ist mdglich, wenn die Tatigkeit mindestens
zwei Jahre zurlckliegt (zuvor: mindestens vier Jahre).
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12/2006: Beitragssatzgesetz 2007

Anhebung des Beitragssatzes zur gesetzlichen Rentenversicherung
Gesetz vom 21.12.2006

Inkrafttreten: 01.01.2007

Inhalt:

e Ab 2007 wird der Beitragssatz zur allgemeinen Rentenversicherung von 19,5% auf
19,9% erhoht.

12/2006: Gesetz zur Anderung des Betriebsrentengesetzes und anderer Gesetze - Arti-
kel 1 und 5

Finanzierung Pensions-Sicherungsverein; Keine Auswirkung mehr der "Ein-Euro-
Jobs" auf die Berechnung der Rentenanpassung

Gesetz vom 02.12.2006
Inkrafttreten 03.12.2006

Inhalt Artikel 1:

e Finanzierung des Pensions- Sicherungs-Vereins aG (PSVaG): Umstellung des Finanzie-
rungsverfahrens auf vollstandige Kapitaldeckung zur Ausfinanzierung der Versorgungs-
anwartschaften aus kinftigen Insolvenzen bereits im Jahr der Insolvenzeréffnung und Si-
cherstellung einer gerechten Umlage des bislang aufgelaufenen Schadensvolumens auf
die Mitgliedsarbeitgeber.

Inhalt Artikel 5:

o  Korrektur der Erfassung von Zusatzjobs in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung: Fir
die Anpassung der Renten nach den MalRgréfien der VGR gilt die Veranderung der Brut-
toléhne und -gehalter je Arbeitnehmer (bislang Bruttolohn- und -gehaltssumme je durch-
schnittlich beschéftigten Arbeitnehmer). Dadurch beeinflussen die Arbeitsgelegenheiten
nach dem SGBII (Ein-Euro-Jobs) die Anpassungsraten nicht.
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07/2006: Haushaltsbegleitgesetz 2006 - Artikel 11

Erhohung der Arbeitgeber-Pauschalbeitrage fiir geringfiigig Beschiftigte
Gesetz vom 29.06.2006

Inkrafttreten: 01.07.2006

Inhalt (Artikel 11):

o Der Arbeitgeber-Pauschalbeitrag fur geringflgig Beschaftigte wird ab Juli 2006 von 25%
auf 30% angehoben. Der Pauschalbeitrag gliedert sich auf: Rentenversicherung 15% statt
bislang 12%, Krankenversicherung 13% statt 11%, Pauschalsteuer 2 %.

06/2006: Gesetz liber die Weitergeltung der aktuellen Rentenwerte ab 1. Juli 2006
Keine Rentenanpassung zum 01. 07. 2006, keine neuen aktuellen Rentenwerte
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/794 vom 03.03.2006)

Gesetz vom 15.06.2006

Inkrafttreten: 23.06.2006

Inhalt:

e Die Renten werden ab 07/2010 nicht erhéht (Nullanpassung). Damit bleibt es auch bei
den aktuellen Rentenwerten der Vorperiode.

03/2006: Gesetz zur Anderung des Zweiten Buches SGB und anderer Gesetze
- Artikel 2

Kiirzung der Rentenversicherungsbeitrage fir ALGII-Empfanger
Gesetz vom 24.03.2006
Inkrafttreten: 01.01.2007 (Artikel 2)

Inhalte:

o Die Bemessungsgrundlage fiir die Rentenversicherungsbeitrage von Empfangern des AL-
Gll wird von monatlich 400 € auf 205 € abgesenkt.

o Die Rentenversicherungspflicht flr erwerbstatige ALG-II-Bezieher/Aufstocker wird abge-
schafft.
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08/2005: Gesetz zur Anderung des Vierten und Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

Einmaliges Vorziehen des Filligkeitstermins der Beitragszahlung

Bundestagsanhoérung am 13.06.2004: Schriftliche Stellungnahmen von Verbanden und Ein-

zelsachverstandigen

Gesetz vom 03.08.2005

Inkrafttreten: 01.01.2006

Inhalte:
Artikel 1

Die Zahlung der Gesamtsozialversicherungsbeitrage wird zum Monatsende fallig (spates-
tens am drittletzten Bankarbeitstag des Beschaftigungsmonats).

Artikel 2

Durch dieses Vorziehen des Falligkeitstermins der Beitragszahlung entsteht ein einmali-
ger positiver Finanzierungseffekt: Im Jahr 2006 gehen 13 Monatsbeitrage ein. Um durch
diesen Vorgang eine erhéhte Rentenanpassung im Jahr 2007 zu vermeiden, wird die Ren-
tenanpassungsformel fir das Jahr 2007 verandert.

Der aktuelle Rentenwert hat sich zum 7/2005 aufgrund der zu geringen Lohn- und Ge-
haltssteigerungen nicht erhdht und liegt wie 2004/2005 bei 26,13 € in den alten und 22,97
€ in den neuen Bundeslandern

12/2004: Gesetz zur Organisationsreform der gesetzlichen Rentenversicherung

Neue Organisationsstruktur der gesetzlichen Rentenversicherung, Uberwindung der
Trennung zwischen Angestelltenversicherung und Arbeiterrentenversicherung

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/3654 vom 24.08.2004)

Gesetz vom 09.12.2004

Inkrafttreten: 01.01.2005 (mit Ausnahmen)

Wesentliche Inhalte:

Die Arbeiterrentenversicherung und Angestelltenversicherung werden unter dem Namen
"Deutsche Rentenversicherung" zur allgemeinen Rentenversicherung zusammengefasst.

Die Zuordnung der Versicherten erfolgt im Rahmen der Vergabe der Versicherungsnum-
mer im Verhaltnis von 55 % (Regionaltrager) zu 40 % (Deutsche Rentenversicherung
Bund) und zu 5 % (Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See). Dadurch er-
halten alle Rentenversicherungstrager dauerhaft stabile Rahmenbedingungen.

Die Steuerungs- und Koordinierungsfunktion auf Bundesebene wird gestarkt durch den
Zusammenschluss des Verbandes Deutscher Rentenversicherungstrager e. V. und der
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Bundesversicherungsanstalt fir Angestellte zur Deutschen Rentenversicherung Bund, bei
der die Grundsatz- und Querschnittsaufgaben fir die gesamte Rentenversicherung mit
verbindlicher Entscheidungskompetenz gegenulber den Tragern geblindelt werden. Dazu
gehoren etwa die Vertretung der Rentenversicherung in ihrer Gesamtheit nach aul3en, die
Klarung grundsatzlicher Fach- und Rechtsfragen oder die Festlegung von Grundsatzen
und die Steuerung der Finanzausstattung und -verwaltung im Rahmen der Finanzverfas-
sung fir das gesamte System.

Bei der Deutschen Rentenversicherung Bund wird eine neue Selbstverwaltungsstruktur
geschaffen, die sich aus Vertreterversammlung, Vorstand und Geschéaftsfihrung zusam-
mensetzt.. Die Regionaltrager und die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See sind in die Entscheidungsgremien eingebunden, da sie an die verbindlichen Be-
schllisse der Deutschen Rentenversicherung Bund gebunden werden. Entscheidungen
zu Grundsatz- und Querschnittsaufgaben trifft die Vertreterversammlung, in welcher die
Bundestrager 45 % und die Regionaltrager 55 % der Stimmenanteile erhalten.

Durch eine Neuregelung der Finanzverfassung werden die Zahlungsstrome zwischen den
Rentenversicherungstragern reduziert. Die finanzielle Eigenstandigkeit der Trager bleibt
erhalten. Fir die Arbeitgeber entfallt im Rahmen des Beitragseinzugs die Differenzierung
nach Arbeitern und Angestellten.

Die Zahl der Bundestrager wird von vier auf zwei durch Vereinigung von Bundesknapp-
schaft, Bahnversicherungsanstalt und Seekasse reduziert (Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See). Im Bereich der Regionaltrager sind ebenfalls Zusammen-
schllsse vorgesehen.

07/2004: Gesetz zur Neuordnung der einkommenssteuerrechtlichen Behandlung von
Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbeziigen (Alterseinkiinftegesetz)

Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und spateren Rentenleistungen, Ver-
anderungen bei der Forderung von Riester- und Betriebsrenten

Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 06.03.2002

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/2563 vom 26.02.2004)

Gesetz vom 05.07.2004

Inkrafttreten: 01.01.2005

Wesentliche Inhalte:

Steuerrechtliche Behandlung von Beitragen und Renten

Die Pflichtbeitrage zur gesetzlichen Rentenversicherung kénnen 2005 zu 60 % als Son-
derausgabe steuerlich geltend gemacht werden. Der Prozentsatz erhdht sich im Zeitver-
lauf in jedem Jahr um zwei Prozentpunkte. Der steuerfreie Arbeitgeberbeitrag ist aller-
dings vollstandig von der steuerlich geltend zu machenden Summe abzuziehen.

Bsp.: Beitragspflichtiges Bruttoeinkommen 40000 €. RVB 2005 = 19,5 %, Gesamtbeitrag
von 7800 € (Arbeitgeber: 3900 €, Arbeitnehmer 3900 €), davon 60 % (4680 €) abzlglich
des steuerfreien Arbeitgeberbeitrages ergibt 780 Euro (= 20 % von 3900 €).
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Ab 2025 kann der komplette Arbeitnehmerbeitrag zur Rentenversicherung steuerrechtlich
geltend gemacht werden.

Ab dem 01. Januar werden parallel dazu auch die gesetzlichen Renten nachgelagert, also
beim Erhalt versteuert. Dabei sind die gesetzlichen Renten allerdings erst ab 2040 zu 100
% steuerpflichtig. Der Besteuerungsanteil der Rente wird schrittweise erhoht und orientiert
sich am Jahr des Rentenbeginns. Fiir den Rentenbestand und die Rentenzugange 2005
betragt er 50 % und wird fir jeden neu in die Rente eintretenden Jahrgang bis zum Jahre
2020 in Schritten von 2 % auf 80 % und im Anschluss daran in Schritten von 1 % bis zum
Jahre 2040 auf 100 % erhdht.

Vereinfachungen bei der Riester-Rente und den Betriebsrenten

Im Rahmen der Riester-Rente muss vom Anleger kiinftig nicht jedes Jahr ein neuer Zula-
genantrag gestellt werden. Vielmehr kann er den Anbieter eines ,Riester(fahigen)-Produk-
tes” (Versicherung, Bank) beauftragen, in seinem Namen die Zulage fur jedes Beitragsjahr
zu beantragen (Dauerzulageverfahren).

Im Vergleich zu 2003 verdoppeln sich die staatlichen Zulagen bei der Riester-Rente: Die
Grundzulage steigt von 38 € auf 76 € und die Kinderzulage von 46 € auf 92 €.

Die Bedingungen hinsichtlich der Férderfahigkeit einer privaten Altersvorsorge werden
gelockert. So kan bspw. bis zu 30 % des angesparten Kapitals auf einmal ausgezahlt
werden.

Fur (Neu-)Vertrage ab dem 01.01.2006 ist allerdings als zusatzliches Zertifizierungsmerk-
mal bzw. Forderkriterium die geschlechtsneutrale Berechnung der Rentenleistung erfor-
derlich (Unisex-Tarife).

Als eine weitere Variante der kapitalgedeckten Altersvorsorge wird auch der Aufbau von
Betriebrenten

steuerlich geférdert. Dabei kann ein Héchstbetrag von 4 % der Beitragsbemessungs-
grenze der Rentenversicherung geltend gemacht werden (5200 € (West); 4400 € (Ost)).

In die Steuerfreiheit kbnnen ab 2005 auch Beitrége zu einer Direktversicherung einbezo-
gen werden.

Fur die Inanspruchnahme der Steuerfreiheit wird auf eine arbeitgeberbezogene Betrach-
tungsweise umgestellt. Bei einem Wechsel des Arbeitgebers kann innerhalb eines Kalen-
derjahres der Hochstbetrag der steuerlichen Foérderung der betrieblichen Altersvorsorge
erneut in Anspruch genommen werden.

Die Méglichkeiten zur Ubertragung von Rentenanwartschaften und -verpflichtungen der
betrieblichen Altersvorsorge nach Beendigung eines Arbeitsverhaltnisses werden erwei-
tert. Kinftig kdnnen bei einem Arbeitgeberwechsel die Betriebsrentenanspriiche zum
neuen Arbeitgeber mitgenommen werden (sog. Portabilitat).

Dabei kann die Ubertragung entweder in Form der Ubernahme der Versorgungszusage
erfolgen oder der Wert der vom betroffenen Arbeitnehmer beim alten Arbeitgeber erwor-
benen unverfallbaren Rentenanwartschaften kann in einen Kapitalbetrag umgerechnet
und auf den neuen Arbeitgeber bzw. die entsprechende betriebliche Versorgungseinrich-
tung Uberfihrt werden. In diesem Fall ist der neue Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeit-
nehmer eine dem Ubertragungswert wertgleiche Zusage zu geben. Diese Neuregelung
besitzt fir Zusatzversorgungseinrichtungen des 6ffentlichen Dienstes keine Relevanz.
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Bei externen Durchfihrungswegen (Direktversicherung, Pensionsfonds etc.) hat der Ar-
beitnehmer ein Recht auf die Ubertragung deiner Anwartschaften bzw. seines angespar-
ten Kapitals, wenn er dies innerhalb eines Jahres nach Ausscheiden beim alten Arbeitge-
ber geltend macht.

Neuregelung fiir Ertréage aus kapitalbildenden Lebensversicherungen

Parallel zur geanderten Besteuerung von Alterseinkiinften werden auch die Ertrage von
nach 2004 abgeschlossenen Kapitallebensversicherungen nicht mehr steuerlich privile-
giert. Nach dem 31.12.2004 abgeschlossene Lebensversicherungen bzw. deren Ertrage
mussen daher mit dem personlichen Einkommenssteuersatz versteuert werden.

Wird die Versicherungsleistung erst nach Vollendung des 60. Lebensjahres und nach ei-
ner Mindestvertragslaufzeit von 12 Jahren in Anspruch genommen, so sind nur 50 % der
Ertragssumme zu versteuern.

Hohere staatliche Zulagen und ,,Unisex-Tarife* bei der ,,Riesterrente‘

Ab Januar 2006 beginnt die dritte Stufe der Riesterrente, die eine weitere Erhdhung der
staatlichen Zulagen sowie eine Anhebung des Sonderausgabenhdchstbetrages zur priva-
ten Altersvorsorge vorsieht.

Die Grundzulage wird von 76 € auf 114 € erhoht, die Kinderzulage von 92 € auf 138 € pro
Kind.

Die Sonderausgaben zur privaten Altersvorsorge kdnnen zusatzlich bis zu einer Hochst-
grenze von 1575 € steuerlich geltend gemacht werden.

Ab dem 1.1.06 gelten fir die private Altersvorsorge Uberdies so genannte ,Unisex-Tarife“.
Das bedeutet flr neu geschlossene Vertrage, dass Frauen und Manner flr die gleichen
Beitrage auch die gleichen monatlichen Leistungen bei Abschluss einer ,Riesterrente” er-
halten.

Auf Vertrage die vor dem ersten Januar 2006 abgeschlossen wurden haben diese Neure-
gelungen keinen Einfluss. Es besteht weder die Verpflichtung zur Umstellung auf Unisex-
Tarife noch entfallt die steuerliche Forderfahigkeit der Beitrdge, wenn nicht umgestellt
wird.

07/2004: Gesetz zur Sicherung der nachhaltigen Finanzierungsgrundlagen der gesetz-
lichen Rentenversicherung (RV-Nachhaltigkeitsgesetz)

Weitere Begrenzung der Rentendynamik durch Einfiihrung eines Nachhaltigkeitsfak-
tors in die Rentenanpassungsformel

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/2562 vom 26.02.2004)

Bundestagsanhoérung am 11.02.2004: Schriffliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-

zelsachverstandigen

Gesetz vom 21.07.2004
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Inkrafttreten: Im Wesentlichen 01.07.2005

Wesentliche Inhalte:

Neufassung der Rentenanpassungsformel durch einen Nachhaltigkeitsfaktor

Die jahrliche Anpassung des aktuellen Rentenwertes (AR) richtet sich ab 07/2005 nach
folgenden Faktoren:

- Entwicklung der Bruttolohne- und -gehalter

- Belastungsveranderungen bei der Altersvorsorge der aktiven Erwerbsbevélkerung

- Veranderung des Beitragssatzes zur GRV (RVB) und des Altersvorsorgeanteils (AVA)
und

- dem so bezeichneten Nachhaltigkeitsfaktor.

Die Anpassungsformel

BE . 100-AVA, . —RVB RQ. . )
AR, =AR 4 o—tko ] © Wb ”1 Sl
BE,_, 100-AVA _,-RVB, , =

Von Bedeutung sind die Veranderungen der entsprechenden Faktorwerte in den beiden
Jahren vor der aktuellen Rentenanpassung (t). Fur die Anpassung des Jahres 2005 wird
also Bezug genommen auf die Veranderungen der Faktorwerte 2003 (t-2) und 2004 (t-1).

Ab der Rentenanpassung 2006 orientiert sich die Anpassung der Renten zudem nicht
mehr an der Bruttolohn- und Gehaltssumme aller abhangig beschaftigten Arbeitnehme-
rinnen, in der auch die Arbeitsentgelte oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze sowie
die Bezlge flr die Beamten erfasst sind, sondern an der Veranderung der versicherungs-
pflichtigen Entgelte & damit fallt aller Voraussicht nach der Bruttoentgeltfaktor niedriger
aus.

Der in der Rentenanpassungsformel zu bertcksichtigende Altersvorsorgeanteil (AVA) ist
in seiner Hohe gesetzlich vorgegeben. Er erhdht sich seit seiner Einfuhrung 2002 (0,5 %)
jahrlich um 0,5 Prozentpunkte, bis auf 4,0 % im Jahre 2010.

Seit 2005 ist bei der Berechnung des aktuellen Rentenwertes 2005 zusatzlich der Nach-
haltigkeitsfaktor zu bericksichtigenden. Seine Hohe richtet sich hauptsachlich nach der
Veranderung des Rentnerquotienten (RQ) sowie eines Steuerparameters a (= 0,25).

Der Nachhaltigkeitsfaktor soll bei der jahrlichen Rentenanpassung die zahlenmafige Ent-
wicklung des Verhaltnisses von Rentnern zu Beitragszahlern (Rentnerquotient) berick-
sichtigen.

Die beiden neuen Anpassungsfaktoren (Riester-Faktor / Nachhaltigkeitsfaktor) sind nicht
anwendbar, wenn sie in ihrer Wirkung den bisher glltigen aktuellen Rentenwert verringern
oder einen (aufgrund einer sinkenden Bruttolohn- und —gehaltssumme) geringer festzu-
setzenden aktuellen Rentenwert weiter verringern.

Der aktuelle Rentenwert in den neuen Bundeslandern ist mindestens um den gleichen
Prozentsatz anzuheben, wie der aktuelle Rentenwert in den alten Bundeslandern.

Mit der Veranderung des Rentenanpassungsverfahrens ist hauptsachlich die Intention
verbunden, den Beitragssatz auf 20 % bis einschlie3lich 2020 und auf 22 % bis einschlief3-
lich 2030 zu begrenzen.
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Entsprechend wird auch die bisher gultige Niveausicherungsklausel (§ 154 Abs. 3 SGB
VI) fir das Standardrentenniveau (Netto) auf 67 % des letzten Arbeitsentgeltes gestrichen.

Als neue Mindestsicherungsziele werden fir 2020 ein Mindestrentenniveau vor Steuern
von 46 % bzw. fir 2030 von 43 % definiert.

Die Schwankungsreserve wird in Nachhaltigkeitsricklage umbenannt. Sie darf maximal
150 % einer Monatsausgabe betragen (Ho6chstnachhaltigkeitsricklage). Dies entspricht
einer Erhéhung der oberen Grenze der Schwankungsreserve von 0,7 auf 1,5. Die untere
Ruicklage grenze verbleibt bei dem 2002 abgesenkten Wert von 20 % einer Monatsaus-
gabe (Mindestnachhaltigkeitsriicklage)

Bezieher von Existenzgrindungszuschuissen (Ich-AG) unterliegen nicht den Bestimmun-
gen Uber die Versicherungsfreiheit bei geringflgiger selbststéandiger Tatigkeit.

Es besteht kein Anspruch auf eine Altersrente nach bindender Bewilligung oder wahrend
der Bezugszeiten einer anderen Altersrente. Ein Wechsel zwischen verschiedenen Alters-
renten ist somit ausgeschlossen.

Die Zeiten allgemeiner Schulausbildung sowie Fachhochschul- und Hochschulzeiten wer-
den ab 01.01.2009 nur noch als unbewertete Anrechnungszeiten in die Rentenbesteue-
rung einbezogen.

Neuregelungen zur Friihverrentung bei Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit

Um Anreize zur Frihverrentung zu verringern, wird die Altersgrenze fir den frihesten
Bezug einer vorzeitigen Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit ab dem
01. Januar 2006 schrittweise bis Ende 2008 vom 60. auf das 63. Lebensjahr erhoht. Dabei
erfolgt die Anhebung in Monatsschritten im Zeitraum von 2006 bis 2008.

Entsprechend kdnnen Beschaftigte, die im Januar 1946 geboren wurden eine dieser bei-
den Altersrenten frilhestens mit 60 Jahren und einem Monat beanspruchen, im Januar
1947 geborene mit 61 Jahren und einem Monat usw.. Im Dezember 1948 und spéater Ge-
borene kdnnen dann eine entsprechende Altersrente erst mit 63 Jahren beziehen.

Ein Rentenbezug vor diesem Zeitpunkt ist, auch unter Inkaufnahme héherer Abschlage,
bei diesen Formen der Altersrente grundsatzlich nicht mehr mdglich. Allerdings gelten fur
einen bestimmten Personenkreis Vertrauensschutzregelungen, d.h. fir diese Versicher-
ten werden die Altersgrenzen fir die friheste Inanspruchnahme einer der beiden Renten-
arten nicht erhoht. Vertrauensschutz genief3en versicherte Personen,

die vor dem 01. Januar 1952 geboren sind, und bei denen vor dem 01. Januar 2004 eine
rechtsverbindliche Vereinbarung (Aufhebungsvertrag, Vertrag tber Altersteilzeit etc.) Uber
die Beendigung ihres Arbeitsverhaltnisses vorlag, oder

die vor dem 01. Januar 2004 bzw. an diesem Tag arbeitslos waren.

12/2003: Zweites Gesetz zur Anderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und
anderer Gesetze

Aussetzung der Rentenanpassung 2004, volle Beitragszahlung fiir die Pflegeversiche-
rung, Absenkung der Schwankungsreserve
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Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/1830 vom 23.10.2003)

Gesetz vom 27.12.2003

Inkrafttreten: 01.01.2004

Wesentliche Inhalte:

Die Rentenanpassung zum 1. Juli 2004 wird ausgesetzt (Nullrunde).

Belastung der Rentner durch den vollen (bisher: hélftigen) Beitragssatzes zur sozialen
Pflegeversicherung ab April 2004.

Absenkung des unteren Zielwertes fir die Héhe der Mindestschwankungsreserve von 50
vom Hundert einer Monatsausgabe auf 20 vom Hundert einer Monatsausgabe.

Der Beitragssatz zur Krankenversicherung der Rentner (KVdR) andert sich jeweils drei
Monate nach Anderung des allgemeinen Beitragssatzes der Krankenkassen (ab April
2004)

Die Kirzung des Bundeszuschusses zur Rentenversicherung der Arbeiter und der Ange-
stellten durch das Haushaltsbegleitgesetz 2004 wird riickgangig gemacht.

Zur pauschalen Abgeltung fiir die Beitragszahlung fir Kindererziehungszeiten zahlt der
Bund an die gesetzliche Rentenversicherung im Jahr 2004 einen Betrag in HOhe von
11.842.984.000 Euro.

12/2003: Drittes Gesetz zur Anderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und an-
derer Gesetze

Verschiebung der Rentenauszahlung auf das Monatsende
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/1831 vom 23.10.2003)

Gesetz vom 27.12.2003

Inkrafttreten: 01.04.2004

Inhalt:

Der Auszahlungszeitpunkt der Rente wird flir Neurenten (ab April 2004) auf das Monats-
ende (bisher Monatsanfang) verschoben
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12/2003: Zwolftes Buch Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe einschlieBlich Grundsicherung
im Alter und bei Erwerbsminderung

SGB XIlI: Einordnung der Sozialhilfe in das Sozialgesetzbuch - einschlieBlich der
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Gesetz vom 27.12.2003 (Artikel 1 des Gesetzes zur Einordnung der Sozialhilfe in das Sozial-

gesetzbuch)

12/2003: Haushaltsbegleitgesetz 2004 - Artikel 22

Schwerpunkt: Kiirzung des Bundeszuschusses zur Rentenversicherung
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/1502 vom 08.09.2003)

Gesetz vom 29.12.2003

Inkrafttreten: 01.01.2004

Inhalt: (Artikel 22)

e Reduzierung der allgemeinen Bundeszuschiisse zur Rentenversicherung um jahrlich 2
Mrd. Euro

12/2002: Zweites Gesetz fiir moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
Neuregelungen der geringfiigigen Haupt- und Nebenbeschaftigung, Minijobs und Mi-
dijobs

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/26 vom 05.11.2002)

Gesetz vom 23.12.2002

Inkrafttreten: 01.04.2003

Wesentliche Inhalte:

Minijobs

o Die Grenze fir die geringfligige Beschéaftigung wird von 325 Euro auf 400 Euro monatlich
angehoben. Fir diejenigen, die am 31. Marz mehr als geringfligig beschaftigt waren, de-
ren Tatigkeit nach der Neufassung des Gesetzes aber unter die geringfligige Beschafti-

gung fallt, bleibt die Beschaftigung versicherungspflichtig. Auf Antrag werden sie von der
Versicherungspflicht befreit.

e Die Arbeitszeitschwelle von bisher unter 15 Stunden wéchentlich findet keine Anwendung
mehr.
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Die Arbeitgeber-Pauschalabgaben werden auf 25 % festgelegt (12 % GRV, 11 % GKV
und 2 % Steuern mit Abgeltungswirkung).

Mehrere geringfiigige Beschaftigungsverhaltnisse sowie Hauptbeschaftigungen sind mit
Ausnahme einer geringfugigen Beschaftigung zusammenzurechnen. Daraus folgt, dass

- bei einer Nebenbeschaftigung keine Beitragspflicht mehr besteht;

- bei mehreren geringfiigigen Beschaftigungsverhaltnissen neben einer Hauptbeschaf-
tigung ein Mini-Job abgabenfrei bleibt.

Bei geringfligiger Beschaftigung in Privathaushalten werden die Arbeitgeber-Pauschalab-
gaben reduziert: Hier sind Beitrage zur GKV und GRV in HOhe von jeweils 5 % des Ar-
beitsentgelts sowie 2 % Steuern (mit Abgeltungswirkung) zu zahlen.

Geringfligige Beschaftigung im Privathaushalt wird zudem durch einen Abzug von der
Steuerschuld gefordert. Dieser liegt bei 10 %, hochstens 510 Euro jahrlich, bei Inan-
spruchnahme eines Dienstleistungsunternehmens bei 20 % und hdchstens 600 Euro pro
Jahr.

Die Versicherten haben die Mdglichkeit, auf die Befreiung von der Beitragspflicht zu ver-
zichten und den halftigen Rentenversicherungsbeitrag zu tragen, um negative Wirkungen
auf die Rentenanwartschaften zu vermeiden. Dies muss schriftlich gegentuber dem Arbeit-
geber erklart werden und gilt fir die gesamte Dauer des Beschaftigungsverhaltnisses

Das Melde- und Beitragsverfahren flr Arbeitgeber wird vereinfacht: Beitrage zur Renten-
und Krankenversicherung sowie Steuern werden nur noch an eine Einzugsstelle (Bundes-
knappschaft) abgefiihrt.

Midi-Jobs: Neuregelung fiir Beschaftigung oberhalb der Geringfiigigkeitsgrenze

Oberhalb der Geringflgigkeitsgrenze steigt der Arbeithehmerbeitrag zur Sozialversiche-
rung fir das gesamte Bruttoarbeitsentgelt zwischen 400,01 Euro und 800 Euro gleitend
an. Der Startpunkt liegt zurzeit bei 4 % und steigt bis auf den halftigen Sozialversiche-
rungsbeitrag, aktuell sind dies 21 %. Fur Auszubildende gilt die Regelung nicht

Fir die Berechnung der Bemessungsgrundlage fiir den Arbeitnehmeranteil wird folgende
Formel angewandt:

F x 400 + (2-F) x (AE - 400). AE steht fur Arbeitsentgelt; F ist der Faktor, der sich ergibt,
wenn der Wert 25 vom Hundert durch den durchschnittlichen Gesamtsozialversicherungs-
beitrag des Kalenderjahres geteilt wird. Aufgrund des verringerten Arbeitnehmerbeitrags
ergibt sich ein entsprechend verringertes sozialversicherungspflichtiges Entgelt, das der
Rentenberechnung zugrunde gelegt wird. Damit reduziert sich die soziale Absicherung in
der Gesetzlichen Rentenversicherung.

Durch den Eigenbeitrag von mindestens 4 % wird verhindert, dass Beschaftigungsverhalt-
nisse in der Gleitzone von der gesamten Beitragsbelastung her nicht starker beglnstigt
werden als geringfligige Beschaftigungsverhaltnisse, bei denen eine Abgabenbelastung
von 25 % anfallt.

Der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung liegt in der Gleitzone konstant auf der H6he
der geltenden Beitragssatze.

Die Versicherten haben die Mdglichkeit, auf die Beglinstigung durch den geringeren So-
zZialversicherungsbeitrag zu verzichten und den halftigen Rentenversicherungsbeitrag zu
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tragen, um negative Wirkungen auf die Rentenanwartschaften zu vermeiden. Dies muss
schriftlich gegenuber dem Arbeitgeber erklart werden und gilt fir die gesamte Dauer des
Beschaftigungsverhaltnisses.

o Fur die Berechnung der Entgeltersatzleistungen in der Arbeitslosen- sowie in der Kran-
kenversicherung ergeben sich keine negativen Folgen durch die reduzierten Sozialversi-
cherungsbeitrage.

e Werden mehrere Beschaftigungen ausgelbt, ist das gesamte erzielte Arbeitsentgelt maf3-
gebend fur die sozialversicherungsrechtliche Absicherung. Die Auslibung einer geringfu-
gigen Beschaftigung als Nebentatigkeit ist von der Zusammenrechnung ausgeschlossen

o Die Besteuerung erfolgt individuell.

12/2002: Gesetz zur Sicherung der Beitragssatze in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung und in der gesetzlichen Rentenversicherung (Beitragssatzsicherungsgesetz) -
Artikel 2

Erhéhung des Beitragssatzes zur gesetzlichen Rentenversicherung auf 19,5%, Anhe-
bung der Beitragsbemessungsgrenze

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/28 vom 05.11.2002)
Gesetz vom 23.12.2002
Inkrafttreten: 01.01.2003

Wesentliche Inhalte:

o Die Beitragsbemessungsgrenze fur das Jahr 2003 wird in den alten Landern auf 5.100
Euro monatlich (61.200 Euro jahrlich) und in der knappschaftlichen Rentenversicherung
auf 6.250 Euro monatlich (75.000 Euro jahrlich) festgesetzt. In den neuen Landern liegt
die Beitragsbemessungsgrenze bei 4.250 Euro monatlich (51.000 Euro jahrlich) sowie bei
5.250 Euro monatlich (63.000 Euro jahrlich).

e Der Beitragssatz fur das Jahr 2003 wird von 19,1% auf 19,5% erhoéht.
e Die Schwankungsreserve wird von 70 auf 50 Prozent einer Monatsausgabe abgesenkt.

e Zur pauschalen Abgeltung fiir die Beitragszahlung flr Kindererziehungszeiten zahlt der
Bund an die ArV/AnV flr 2003 einen Betrag in Hohe von 11.875.710.850 €. Die Verande-
rung gegenuber 2002 entspricht den bisherigen gesetzlichen Vorgaben.

e Zeiten der Ausbildungssuche zahlen kiinftig zu den Anrechnungszeiten.

12/2001: Gesetz zur Bestimmung der Schwankungsreserve in der Rentenversicherung
Absenkung der Schwankungsreserve
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/7284 vom 06.11.2001)
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Gesetz vom 20.12.2001
Inkrafttreten: 01.01.2002

Inhalt:

e Der Korridor der Schwankungsreserve, der fur die Bestimmung der Beitragssatzhéhe
malfdgeblich ist, wird auf eine Bandbreite zwischen 0,8 und 1,2 Monatsausgaben reduziert

(bisher: 1,0 und 1,5 Monatsausgaben).

e Der Beitragssatz in der GRV wird damit mit 19,1 % auf Vorjahreshéhe gehalten (ohne die
Absenkung der Mindestreserve auf 0,8 Monatsausgaben hatte der Beitragssatz um etwa

0,3 Punkte erhdht werden mussen).

06/2001: Gesetz iiber eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung

Schwerpunkt: Einfiihrung einer besonderen Grundsicherung fiir Altere - mit abwei-
chenden Regelungen gegeniiber der Sozialhilfe

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/4595 vom 14.11.2000)
Gesetz vom 26.06. 2001 (Artikel12 des Altersvermdgensgesetzes)
Inkrafttreten: 01.01.2003

Wesentliche Inhalte:

e Es handelt sich um ein eigenstandiges, der Sozialhilfe vorgelagertes Leistungsgesetz.

e Anspruchsberechtigt sind Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, oder Perso-
nen (ab Vollendung des 18. Lebensjahres), die - unabhangig von der Arbeitsmarktlage

und ohne Aussicht auf Behebung - voll erwerbsgemindert sind.

e Anspruch auf Leistungen besteht unabhangig von einer Rentenberechtigung.

o Die Leistungen sind wie bei der Sozialhilfe bedurftigkeitsgeprtft: Anspruch besteht nur
dann, wenn der Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermogen bestritten
werden kann. Zu bericksichtigen sind auch Einkommen und Vermégen des nicht getrennt

lebenden Ehegatten oder Partners einer eheahnlichen Gemeinschaft.

e In Abweichung von der Sozialhilfe bleiben bei der Bedarfsermittlung Unterhaltsanspriiche
der Berechtigten gegentber ihren Kindern oder Eltern unberiicksichtigt, sofern deren jahr-
liches Gesamteinkommen unter 100.000 Euro liegt. Zu Gunsten der Antragsberechtigten
gilt die (widerlegbare) Vermutung, dass das Einkommen des Unterhaltspflichtigen diese

Grenze nicht Uberschreitet.

o Keinen Anspruch auf Leistungen haben Antragsberechtigte, die in den letzten 10 Jahren

ihre Bedurftigkeit vorsatzlich oder grob fahrlassig herbeigefiihrt haben.

e Die bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sieht - in enger

Anlehnung an die Regelungen des BSHG - als Leistungen vor:
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o Regelsatze zur Abdeckung des laufenden Bedarfs wie im BSHG;
« Ubernahme der angemessener Kosten fiir Unterkunft und Heizung;

o Laufende Auszahlung eines Pauschalbetrages in Héhe von 15 % des Eckregelsatzes
zur Abdeckung des einmaligen Bedarfs. Ist dariiber hinausgehend Bedarf vorhanden,
muss/kann auf das BSHG zurlickgegriffen werden;

« Ubernahme von Beitragen zur Kranken- und Pflegeversicherung;

o Mehrbedarfszuschlag von 20 % des malRgebenden Regelsatzes fir gehbehinderte An-
tragsberechtigte

e Die Leistungsbewilligung erfolgt fir ein Jahr, in der Regel flir den Zeitraum vom 1. Juli bis
zum 31. Juni des Folgejahres.

e  Zustandig fir die Durchflihrung der Leistung (Trager der Grundsicherung) sind die kreis-
freien Stadte und Gemeinden. Es bleibt den Stadten und Gemeinden Uberlassen, wie die
Durchfuhrung administriert wird - etwa Uber ein eigenstandiges Amt oder - was wahr-
scheinlich sein dirfte - durch das Sozialamt.

e Rentenversicherung und Trager der Grundsicherung sind zur engen Abstimmung ver-
pflichtet. Der Rentenversicherungstrager muss die Versicherten tber Leistungsvorausset-
zungen und Verfahren der Grundsicherung informieren. Bei niedrigen Renten ist der In-
formation ein Antragsformular fiir die Gewahrung der Grundsicherung beizufligen.

06/2001: Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Férderung
eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermogens (Altersvermogensgesetz)

Geforderte private und betriebliche Vorsorge als Teilersatz der Leistungen der umla-
gefinanzierten Rentenversicherung

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/4595 vom 14.11.2000)
Gesetz vom 26.06.2001
Inkrafttreten: 01.01.2002

Wesentliche Inhalte:

o Der Personenkreis, der beim Aufbau einer privaten, kapitalgedeckten Altersvorsorge gefor-
dert wird, lehnt sich eng an die Regelungen der Rentenversicherung an: Zum Kreis der
Beglnstigten gehdren alle Personen, die Pflichtbeitrage zur GRV zahlen (mit Ausnahme
der Arbeitnehmer im &ffentlichen Dienst); dies schliefdt u.a. Versicherte in Kindererzie-
hungszeiten, Pflegepersonen, versicherungspflichtige Selbstandige, Wehr- und Zivildienst-
leistende sowie Bezieher von Lohnersatzleistungen ein.

e Die steuerlich Férderung wird nur dann gewahrt, wenn die Altersvorsorgevertrage (als Al-
tersvorsorgeprodukte kommen in erster Linie die Angebote von Lebensversicherungen und
Investmentfonds/Banksparplanen in Frage) festgelegten Kriterien - geprift durch das Bun-
desamt fiir das Versicherungswesen als Zertifizierungsbehdrde - entsprechen.

e Zu den Forderkriterien zahlen u.a.
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o die Garantie der eingezahlten nominalen Beitrage bei Beginn der Auszahlung und die
Zusage laufender monatlicher Zahlungen wahrend der Auszahlungsphase

o die Absicherung des biometrischen Risikos (die Anlagen missen bis zur Vollendung des
60. Lebensjahrs bzw. bis zu Beginn der Altersrente gebunden sein; die Anlageformen
mussen ab Auszahlungsbeginn eine lebenslang gleichbleibende oder steigende monat-
lich Rente zusichern in Form einer Leibrente oder eines Auszahlungsplans mit Restka-
pitalverrentung),

e der Schutz der Anlagen in der Ansparphase vor Pfandung sowie Anrechnung bei der
Sozial- und Arbeitslosenhilfe

o das Recht des Vertragsnehmers, den Vertrag ruhen zu lassen.

Die Forderung erfolgt in Form einer Zulage bzw. als Sonderausgabenabzug. Es gilt - in
Analogie zum Familienleistungsausgleich - die jeweils glinstigste Variante, wobei das Fi-
nanzamt die Prifung vornimmt. Die Anspruchsberechtigten kénnen

o entweder eine Zulage beantragen, die sich aus einer Grundzulage (in der Endstufe ab
2008: 154 € fur eine Einzelperson, 308 € flr Ehepaare) Kinderzulage (ab 2008: 185 € je
Kind) zusammensetzt

» oder - wenn sich dies bei héheren Einkommen als gunstiger erweist - bis zu 2.100 € (in
der Endstufe der Férderung im Veranlagungszeitraum 2008) als private Altersvorsorge-
aufwendungen als Sonderausgaben von der Steuer absetzen.

Die volle Zulage erhalt, wer ab 2002 ein Prozent, ab 2004 zwei Prozent, ab 2006 drei Pro-
zent und ab 2008 vier Prozent seines Vorjahresbruttoeinkommens (bis zur Beitragsbemes-
sungsgrenze) investiert. Eigene Sparleistung und staatliche Forderung werden dabei zu-
sammen gerechnet. Durch einen (nach der Berticksichtigung von Kindern gestaffelten) So-
ckelbetrag als Mindesteigenbeitrag soll sichergestellt werden, dass die Vorsorge nicht nur
aus der staatlichen Forderung gespeist wird.

Bei zusammen veranlagten Ehegatten, bei denen nur einer pflichtversichert ist, steht auch
dem anderen Ehegatten die volle Zulage zu, wenn der pflichtversicherte Ehepartner seine
Mindesteigenbeitrage gezahlt hat.

Die steuerliche Férderung der privaten Altersvorsorge gilt auch fir die betriebliche Alters-
versorgung (mit Ausnahme der Durchfiihrungswege Direktzusage/Pensionsrickstellungen
und Unterstutzungskasse):

Rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer erhalten ab 2002 einen individuellen Rechts-
anspruch gegeniber ihrem Arbeitgeber, kiinftige Entgeltanspriiche bis zu einer Hohe von
(bereits ab 2002!) 4% der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze fiir eine betriebliche Al-
tersversorgung verwenden zu kdnnen. Bei Tarifentgelten gilt ein Tarifvorrang.

Die Entgeltumwandlung kann entweder steuer- und sozialversicherungsfrei erfolgen, dies
allerdings zeitlich begrenzt bis 2008, oder aber die steuerliche Férderung kann in Anspruch
genommen werden.

Als funfter Durchfihrungsweg werden Pensionsfonds eingefiihrt. Anwartschaften in den
Durchfuhrungswegen Direktzusage und Unterstitzungskasse kdnnen steuer- und beitrags-
frei auf einen Pensionsfonds Ubertragen werden.

Neu ist die Moglichkeit, dass Arbeitgeber Aufwendungen, die zusatzlich zum Entgelt aufge-
bracht werden, bis zu 4% der Beitragsbemessungsgrenze steuer- und beitragsfrei an eine
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Pensionskasse oder einen Pensionsfonds zuflihren kénnen. Eine zeitliche Befristung be-
steht hier nicht.

Die Unverfallbarkeitsfristen bei arbeitgeberseitigen Zusagen werden auf 5 Jahre Betriebs-
zugehdrigkeit und einem Alter ab 30 Jahren beim Ausscheiden gesenkt. Fir die durch Ent-
geltumwandlung (arbeithehmerseitige Finanzierung) erworbenen Anwartschaften wird die
sofortige gesetzliche Unverfallbarkeit eingefihrt.

03/2001: Gesetz zur Ergédnzung des Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Rentenver-
sicherung und zur Férderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermogens (Al-
tersvermogenserganzungsgesetz)

Anderung der Rentenanpassungsformel (Riester-Faktor), Absenkung des Rentenni-
veaus, Einschrankungen bei der Hinterbliebenenrente

Gesetz vom 21.03.2001

Inkrafttreten: 01.01.2002

Wesentliche Inhalte:

Rentenanpassung/Riester-Faktor und Rentenniveau

Ab 2001 richtet sich die Rentenanpassung nicht mehr nach der Entwicklung der durch-
schnittlichen Nettoarbeitsentgelte (Nettoanpassung), sondern nach der Veranderung der
Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich beschaftigten Arbeitnehmer (BE) im
Vorjahr zum vorvergangenen Jahr multipliziert mit dem Faktor fir die Veranderung des
Beitragssatzes zur Rentenversicherung (RVB) und des Altersvorsorgeanteils (AVA).

Der Altersvorsorgeanteil (=Riester-Faktor) wird ermittelt, indem der jahresdurchschnittli-
che Beitragssatz des Vorjahres von der Differenz aus 100% minus AVA des Vorjahres
subtrahiert wird und durch den entsprechenden Wert des vorvergangenen Jahres dividiert
wird (modifizierte Bruttolohnanpassung). Der fur die Anpassungsformel malRgebliche AVA
betragt fur die Jahre vor 2002 0,0%, 2002 0,5%, 2003 1,0%, 2004 1,5%, 2005 2,0%, 2006
2,5%, 2007 3,0%, 2008 3,5% und 2009 4,0%.

Anderungen bei der steuerlichen Belastung der Arbeitsentgelte wie auch der Renten so-
wie Anderungen der Beitragssatze zur KV/PV und BA haben damit keinerlei Auswirkung
mehr auf die H6he der Rentenanpassung.

Das Nettorentenniveau wird neu definiert als Verhaltniswert aus einer jahresdurchschnitt-
lichen verfligbaren Standardrente (= Regelaltersrente aus 45 EP abziglich des durch-
schnittlichen Anteils zur KV und zur PV sowie die ohne Berlicksichtigung weiterer Ein-
kiinfte durchschnittlich auf die Standardrente entfallenden Steuern) unter Berlcksichti-
gung des AVA berechneten jahresdurchschnittlichen Nettoentgelt.

Die Bundesregierung hat den gesetzgebenden Kérperschaften geeignete Malinahmen
vorzuschlagen, wenn in der sog. mittleren Variante des 15-jahrigen Vorausberechnungs-
zeitraums des Rentenversicherungsberichts der Beitragssatz zur RV 20% (bis 2020) bzw.
22% (bis 2030) Uberschreitet bzw. das neu definierten Nettorentenniveau 64% unter-
schreitet.
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Hinterbliebenenrenten

Die Hinterbliebenenrenten werden gekirzt: Bei nach dem 31.12.2001 geschlossenen
Ehen sowie bei am 31.12.2001 bestehenden Ehen, wenn beide Partner nach dem
1.1.1962 geboren sind, sinkt der Versorgungssatz bei Witwen-/Witwerrenten auf 55% (bis-
her: 60%) der Versichertenrente des Verstorbenen.

Auf Hinterbliebenenrenten neuen Rechts werden zudem Uber die bisherige Anrechnung
von Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen (Renten der RV und Versorgungsbeziige)
hinaus grundsatzlich alle Einkommensarten (Erwerbs-, Erwerbsersatz- [v.a. betrAV und
private Versorgungsrenten] und Vermégenseinkommen) angerechnet

Die Einkommensfreibetrage fir Hinterbliebenenrenten neuen Rechts bleiben dynamisiert
und betragen weiterhin das 5,6fache des AR.

Witwen-/Witwerrenten neuen Rechts erhalten einen Zuschlag an persénlichen EP in Hohe
von 2,0 EP — persénliche EP(O), wenn den Zeiten der Kindererziehung ausschlielich
EP(O) zugrunde liegen — fiir das erste Kind, das der/die Hinterbliebene von dessen Geburt
an bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres erzogen hat und 1,0 EP fur die zweiten und
weiteren Kinder. — Kurrzere Erziehungszeiten (z.B. Tod des Kindes oder Adoption erst bei
Vollendung des 2. Lebensjahres) fliihren zu einem anteilig geringeren Zuschlag.

Die Witwen-/Witwerrente mit Zuschlag an personlichen EP darf die (Voll-) Rente des Ver-
storbenen nicht Ubersteigen (andernfalls ist der Zuschlag entsprechend zu verringern). —
Vertrauensschutz (= Hinterbliebenenrenten alten Rechts) erhalten Personen, deren Ehe
vor dem 1.1.2002 geschlossen worden ist und wenn mindestens einer der Ehegatten vor
dem 2.1.1962 geboren ist.

Die Einkommensfreibetrage bei Witwen-/Witwer-, Waisen und Erziehungsrenten bleiben
dynamisiert, wenn

o der (geschiedene) Ehegatte vor dem 1.1.2002 verstorben ist oder

o die (geschiedene) Ehe vor diesem Tag geschlossen wurde und mindestens einer
der (geschiedenen) Ehegatten vor dem 2.1.1962 geboren ist bzw.

o der/die Waise vor dem 1.1.2002 geboren ist.

Die Bezugsdauer der sog. kleinen Witwen-/Witwerrente (Witwe/Witwer ist unter 45 Jahre
alt, erzieht keine Kinder und ist nicht erwerbsgemindert) wird auf zwei Jahre begrenzt.
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Rentensplitting

Alternativ zur Witwen-/Witwerrente neuen Rechts kdnnen Ehegatten gemeinsam bestim-
men, dass die in der Ehezeit gemeinsam erworbenen anpassungsfahigen Rentenanspri-
che zwischen ihnen aufgeteilt werden (Rentensplitting unter Ehegatten). Ein Rentensplit-
ting ist zulassig, wenn

e die Ehe nach dem 31.12.2001 geschlossen worden ist oder

e die Ehe am 31.12.2001 bestand und beide Ehegatten nach dem 1.1.1962 geboren
sind.

Anspruch auf Durchfiihrung des Rentensplittings besteht, wenn
(a) erstmalig beide Ehegatten Anspruch auf eine Vollrente wegen Alters haben oder

(b) erstmalig ein Ehegatte Anspruch auf eine Vollrente wegen Alters hat und der andere
Ehegatte das 65. Lebensjahr vollendet hat oder

(c) ein Ehegatte verstirbt, bevor die vorgenannten Voraussetzungen vorliegen.

In Fallen des Rentensplitting wird dem Ehegatten, der einen Splittingzuwachs erhalten
hat, auf die Wartezeit die volle Anzahl an Monaten angerechnet, die sich ergibt, wenn die
Zahl der EP aus dem Splittingzuwachs durch die Zahl 0,0313 geteilt wird; die Anzahl zu-
satzlicher Wartezeit-Monate ist auf die Splittingzeit abzuglich bereits anderweitig ermittel-
ter Wartezeit-Monat begrenzt. — Auch fur Falle des Versorgungsausgleichs sowie flr die
Ermittlung der Wartezeit aus Arbeitsentgelten aufgrund einer versicherungsfreien gering-
fugigen Beschaftigung gilt ein Divisor von 0,0313 (Halbierung der bisherigen Werte und
damit schnellere Erfiillung der Wartezeit).

Personen mit mindestens 25 Jahren an rentenrechtlichen Zeiten erhalten fir nach 1991
liegende Kalendermonate

(1) mit niedrigen Pflichtbeitragen, die mit
(a) Berucksichtigungszeiten wegen Kindererziehung oder
(b) Zeiten nicht erwerbsmaRiger Pflege eines pflegebedurftigen Kindes (unter 18 Jahre)

zusammentreffen, eine Aufwertung um 50% — héchstens um zusatzlich 0,0278 EP (also
auf héchstens 100% des Durchschnittsentgelts);

(2) eine Gutschrift in Hohe von 0,0278 EP (abzuglich evtl. EP nach Ziff. (1)) fir die Zeit, in
der Zeiten nach (a) oder (b) fur ein Kind mit Zeiten nach (a) oder (b) flr ein anderes Kind
zusammentreffen (Beispiel: nicht erwerbstatige Frauen, die gleichzeitig zwei Kinder erzie-
hen, erhalten pro Jahr 1/3 EP gutgeschrieben). — Zeiten, fir die EP gutgeschrieben wor-
den sind, gelten als Beitragszeiten, auch wenn wahrend dieser Zeit eine Beitragszahlung
tatsachlich nicht vorlag.

Zeiten der Krankheit, Schwangerschaft/Mutterschaft oder der Arbeitslosigkeit nach dem
vollendeten 17. und vor dem vollendeten 25. Lebensjahr sind auch dann Anrechnungs-
zeiten, wenn ein Pflichtversicherungsverhaltnis durch diese Zeiten nicht unterbrochen wird
(beglinstigt jingere Versicherte, die noch nicht versicherungspflichtig waren). — Gleichzei-
tig kdnnen Beitragszeiten wegen Entgeltersatzleistungsbezugs vor vollendetem 25. Le-
bensjahr auch Anrechnungszeiten sein (sie gelten dann als beitragsgeminderte Zeiten
und kdnnen somit im Rahmen der sog. Gesamtleistungsbewertung héher bewertet wer-
den als dies bei Bewertung alleine als Beitragszeit moglich ware). — Unter Beibehaltung
der geltenden Bewertung von maximal 3 Jahren werden Zeiten schulischer Ausbildung
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um weitere bis zu 5 Jahre als unbewertete Anrechnungszeiten (wie z.B. Zeiten der Ar-
beitslosigkeit ohne Alg-/Alhi-Bezug) anerkannt.

o Beitragszeiten in den ersten 10 Lebensjahren eines Kindes werden bis zu 50 % hdher als
nach geltendem Recht bewertet.

12/2000: Beitragssatzverordnung 2001
Absenkung des Beitragssatzes

e Der Beitragssatz zur allgemeinen Rentenversicherung sinkt zum 01.01.2001 von 19,3%
auf 19,1%.

e  Zur pauschalen Abgeltung fur die Beitragszahlung fur Kindererziehungszeiten in 2001
zahlt der Bund an die Rentenversicherung 22,56 Mrd. DM.

12/2000: Gesetz zur Reform der Renten wegen verminderter Erwerbsfahigkeit

Ersetzung der bisherigen Renten wegen Berufs- und Erwerbsunfihigkeit durch eine
zweistufige Erwerbsminderungsrente, Einfiihrung von Abschlagen

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/4230 vom 09.10.2000)
Gesetz vom 20.12.2000
Inkrafttreten: 01.01.2001

Wesentliche Inhalte (ohne Darstellung der Vertrauensschutzregelungen):

e An die Stelle der bisherigen BU-/EU-Renten tritt (bis zur Vollendung des 65. Lebensjah-
res) eine zweistufige Erwerbsminderungsrente:

e Eine halbe Erwerbsminderungsrente erhalten Erwerbsgeminderte bei einem Restleis-
tungsvermdgen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt von 3 bis unter 6 Stunden taglich
(Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung).

e« Eine volle Erwerbsminderungsrente erhalten Erwerbsgeminderte bei einem Restleis-
tungsvermdgen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt von unter 3 Stunden taglich (Rente
wegen voller Erwerbsminderung). Eine volle Erwerbsminderungsrente erhalten auch teil-
weise Erwerbsgeminderte, die ihr Restleistungsvermogen wegen Arbeitslosigkeit nicht in
Erwerbseinkommen umsetzen kénnen (Beibehaltung der sog. konkreten Betrachtungs-
weise).

o Keine Erwerbsminderungsrente erhalten Versicherte bei einem Restleistungsvermégen
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt von 6 Stunden und mehr.

e Bestand am 31.12.2000 Anspruch auf eine BU-/EU-Rente, so bleibt dieser bis zur Vollen-
dung des 65. Lebensjahres unter Fortgeltung der bisherigen Hinzuverdienstregelungen
bestehen, sofern die Voraussetzungen fir die Leistungsbewilligung weiter vorliegen; dies
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gilt im Falle von Zeitrenten auch nach Ablauf der Befristung (also fir eine evtl. Neubewil-
ligung).

o Malstab fir die Feststellung des Leistungsvermogens ist die Erwerbsfahigkeit des Versi-
cherten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, d.h. in jeder nur denkbaren Téatigkeit, die es
auf dem Arbeitsmarkt gibt. Allerdings kommen dabei nur Tatigkeiten in Betracht, die auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt Ublich sind. Die subjektive Zumutbarkeit unter dem Ge-
sichtspunkt der Ausbildung und des Status der bisherigen beruflichen Tatigkeit ist ohne
Bedeutung (das Risiko der Berufsunfahigkeit wird nicht mehr durch die RV abgedeckt).

e Renten wegen verminderter Erwerbsfahigkeit sowie grofie Witwen-/Witwerrenten wegen
Minderung der Erwerbsfahigkeit werden grundsatzlich nur noch als Zeitrenten fir Iangsten
3 Jahre nach Rentenbeginn geleistet — die Befristung kann wiederholt werden; Zeitrenten
sind frihestens vom Beginn des 7. Monats nach Eintritt des Versicherungsfalles an zu
zahlen . Renten, auf die unabhangig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage ein Anspruch
besteht, konnen von Beginn an nur dann unbefristet geleistet werden, wenn unwahr-
scheinlich ist, dass die Leistungsminderung behoben werden kann (wovon auch nach ei-
ner Gesamtdauer der Befristung von 9 Jahren auszugehen ist).

o Erwerbsminderungsrenten, die vor dem vollendeten 63. Lebensjahr bezogen werden,
werden mit einem Rentenabschlag von 10,8 % belegt. Entsprechend mindern sich auch
die Hinterbliebenenrenten, wenn der Versicherte als Nichtrentenbezieher vor Vollendung
des 63. Lebensjahres stirbt.

o Die Altersgrenze bei der Altersrente fir Schwerbehinderte wird in monatlichen Schritten
um jeweils einen Monat vom vollendeten 60. auf das vollendete 63. Lebensjahr angeho-
ben (betroffen: Geburtsjahrgange ab 1941). Der Anspruch auf Schwerbehindertenalters-
ruhegeld wird zudem auf Schwerbehinderte begrenzt (bisher: auch Berufs- oder Erwerbs-
unfahige); bestand am 31.12.2000 Anspruch auf eine Altersrente fur Schwerbehinderte,
Berufsunfahige oder Erwerbsunfahige so besteht dieser als Anspruch auf Altersrente flr
Schwerbehinderte weiter.

o Die vorzeitige Inanspruchnahme der Rente ab Vollendung des 60. Lebensjahres bleibt —
unter Inkaufnahme von Rentenabschlagen von zu bis maximal 10,8% — weiterhin moglich.

e Bei Erwerbsminderungsrenten oder Renten wegen Todes wird die Zeit zwischen vollen-
detem 55. und 60. Lebensjahr kinftig (endgultig fir Rentenbeginn ab Dezember 2003) in
vollem Umfang als sog. Zurechnungszeit angerechnet.

e Aufgrund der Beibehaltung arbeitsmarktbedingter Erwerbsminderungsrenten (sog. kon-
krete Betrachtungsweise) wird ein Finanzausgleich zwischen BA und RV eingefihrt: Die
BA erstattet der RV pauschal die Halfte der Aufwendungen fur arbeitsmarktbedingte Er-
werbsminderungsrenten (einschliel3lich der darauf entfallenden Beteiligung der RV an den
Beitragen zur KV/PV) fur den Zeitraum der durchschnittlichen Dauer, fir den ansonsten
ein Alg-Anspruch bestanden hatte (Ausgleichsbetrag).
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12/1999: Gesetz zur Sanierung des Bundeshaushalts (Haushaltssanierungsgesetz) -
Artikel 22

Dampfung der Rentenanpassung, Absenkung des Beitragssatzes, zusiatzlicher Bundes-
zuschuss

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/1523 vom 31.08.1999)

Gesetz vom 22.12.1999

Inkrafttreten: 01.01.2000

Wesentliche Inhalte (Artikel 22):

Ab 01.01. 2000 betragt der Beitragssatz zur RV 19,3% (bisher: 19,5%).

Die Bemessungsgrundlage der RV-Beitrage fur Wehr-/Zivildienstleistende wird von 80%
auf 60% der Bezugsgrole gesenkt.

Die Bemessungsgrundlage der RV-Beitrage des Bundes fur Alhi-Empfanger wird von 80%
des dem Zahlbetrag der Alhi zugrundeliegenden Arbeitsentgelts auf den Zahlbetrag der
Alhi gekirzt.

Der zusatzliche Bundeszuschuss wird zur Entlastung des Bundeshaushalts gekdrzt
(2000: 1,1 Mrd. DM, 2001: 1,1 Mrd. DM, 2002: 1,3 Mrd. DM, 2002: 0,2 Mrd. DM).

Der zusatzliche Bundeszuschuss wird (mit dem Ziel der Beitragssatzsenkung/-stabilisie-
rung) um die Einnahmen des Bundes aus dem Gesetz zur Fortflihrung der dkologischen
Steuerreform - abzuglich eines Betrages von 2,5 Mrd. DM (2000) sowie eines Betrages
von 1,9 Mrd. DM (ab 2001) - erhéht (Erhéhungsbetrag). Die Erhdhungsbetrage verandern
sich ab dem Jahre 2004 mit der Veranderungsrate der Einnahmen des Bundes aus dem
Gesetz zur Fortfuhrung der 6kologischen Steuerreform.

Der aktuelle Rentenwert(Rentenanpassung) wird in den Jahren 2000 und 2001 nicht ent-
sprechend der Entwicklung der Nettoléhne in den alten bzw. neuen Landern - abziiglich
eines demographischen Faktors (2001) -, sondern entsprechend der Veranderung des
Preisniveaus flr die Lebenshaltung aller privaten Haushalte im Bundesgebiet fortge-
schrieben; prognostiziert wird eine Anpassung um 0,7% (2000) bzw. 1,6% (2001).

Die im Rahmen des Rentenreformgesetzes 1999 ab dem Jahre 2000 vorgesehene Me-
thodik fir die Beitragssatzfestsetzung (Verstetigung der Beitragssatzentwicklung durch
Festlegung eines Korridors firr die Schwankungsreserve von zwischen 1 und 1,5 Monats-
ausgaben) wird fiur die Beitragssatzfestsetzung der Jahre 2000 bis 2003 ausgesetzt; fur
diese Jahre ist der Beitragssatz so festzusetzen, dass sich die Schwankungsreserve zum
Ende des Jahres, flr den der Beitragssatz festgesetzt wird, auf eine Monatsausgabe be-
lauft. Damit soll erreicht werden, dass die zusatzlichen Mittel aus der Okosteuerreform in
vollem Umfang zur Beitragssatzsenkung eingesetzt werden kénnen.
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12/1999: Gesetz zur Forderung der Selbststandigkeit

Festlegung von Kriterien zur Ermittlung von Scheinselbststiandigkeit und von arbeit-
nehmerahnlicher Selbststiandigkeit

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/1855 vom 20.10.1999)

Gesetz vom 20.12.1999

Inkrafttreten: 01.01.1999

Wesentliche Inhalte:

Rickwirkend zum Jahresbeginn werden die Kriterien/Verfahren zur Feststellung von
Scheinselbstandigkeit geandert. Auf der Grundlage ihrer Amtsermittlungen hat die BfA
nach den von der Rechtsprechung entwickelten Abgrenzungskriterien im Rahmen einer
Gesamtwirdigung aller Umstande des Einzelfalles zu entscheiden, ob eine abhangige
Beschaftigung oder eine selbstandige Tatigkeit vorliegt. Es wird klargestellt, dass nur bei
Personen, die ihre Mitwirkungspflicht nicht erfiillen, eine abhangige Beschaftigung (wider-
legbar) vermutet wird (Umkehr der Beweislast), wenn mindestens drei der folgenden funf
Merkmale vorliegen:

o Die Person beschaftigt im Zusammenhang mit ihrer Tatigkeit regelmafig keinen versi-
cherungspflichtigen Arbeitnehmer, dessen Arbeitsentgelt aus diesem Beschaftigungs-
verhaltnis regelmafig 630 DM/Monat Ubersteigt (die bislang geltende Ausnahmerege-
lung flr Familienangehdrige entfallt);

 sie ist auf Dauer und im Wesentlichen nur flr einen Auftraggeber tatig;

e ihr (oder ein vergleichbarer) Auftraggeber lasst entsprechende Téatigkeiten regelmalig
durch von ihm beschéaftigte Arbeitnehmer verrichten;

 ihre Tatigkeit Iasst typische Merkmale unternehmerischen Handelns nicht erkennen;

o ihre Tatigkeit entspricht dem aufieren Erscheinungsbild nach der Téatigkeit, die sie flr
denselben Auftraggeber zuvor aufgrund eines Beschéaftigungsverhaltnisses ausgelibt
hatte.

Ruckwirkend zum Jahresbeginn werden die Kriterien flr rentenversicherungspflichtige "Ar-
beitnehmerahnliche" Selbstandige geandert; hierzu zahlen jetzt Personen, die im Zusam-
menhang mit ihrer selbstandigen Tatigkeit regelmanig keinen versicherungspflichtigen Ar-
beitnehmer beschaftigen, dessen Arbeitsentgelt aus diesem Beschaftigungsverhaltnis re-
gelmafig 630 DM/Monat Ubersteigt, und auf Dauer und im Wesentlichen nur fir einen
Auftraggeber tatig sind.
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03/1999: Gesetz zur Neuregelung der geringfiigigen Beschiftigungsverhaltnisse

Neue Entgeltgrenze von 630 DM, Versicherungspflicht von Nebenbeschaftigungen, Ver-
zichtsmoglichkeit auf Versicherungsfreiheit

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/280 vom 19.01.1999)
Gesetz vom 24.03.1999
Inkrafttreten: 01.04.1999

Wesentliche Inhalte:

o Die Entgeltgrenze fir geringfigige Dauerbeschaftigungen wird fur alle Sozialversiche-
rungszweige sowie einheitlich in den alten und neuen Bundeslandern bei 630 DM/Monat
festgeschrieben.

o Eine geringfugige Dauerbeschaftigung wird mit einer Hauptbeschaftigung zusammenge-
rechnet, sofern letztere Versicherungspflicht begriindet.

o Arbeitnehmerin geringflgiger Dauerbeschaftigung erhalten die Méglichkeit, auf die Versi-
cherungsfreiheit in der GRV (geringflgig versicherungsfrei Beschaftigte) zu verzichten;
Arbeitnehmer, die diese Méglichkeit wahrnehmen (geringfligig versicherungspflichtig Be-
schaftigte), missen den Pauschalbeitragssatz des Arbeitgebers auf den aktuell glltigen
Beitragssatz zur Rentenversicherung (April 1999: 19,5%) aufstocken (April 1999: AN-An-
teil 7,5%).

o Geringflgig versicherungspflichtig Beschaftigte erwerben aufgrund ihrer geringfligigen
Dauerbeschaftigung vollwertige (rentenbegriindende und rentensteigernde) Pflichtbei-
tragszeiten; die geringfligige Dauerbeschaftigung ist zudem anspruchsbegrindend fir
Reha-Leistungen, BU-/EU-Renten oder auch die Rente nach Mindestentgeltpunkten.

o Die sog. Geringverdienergrenze, wonach der Beitrag alleine vom ArbG getragen wird so-
lange das Entgelt ein Siebtel der monatlichen BezugsgroRRe nicht Ubersteigt, entfallt (Aus-
nahme: Azubi-Vergutung).

12/1998: Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Ar-
beitnehmerrechte

Absenkung des Beitragssatzes, Versicherungspflicht von Scheinselbststandigen und
arbeitnehmerahnlichen Selbststidndigen, Finanzierung der Kindererziehungszeiten

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/45 vom 17.11.1998)
Gesetz vom 19.12.1998
Inkrafttreten: 01.01.1999

Wesentliche Inhalte:
e Der Beitragssatz zur RV wird ab 1.4.1999 von 20,3% auf 19,5% gesenkt.
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e Der mit dem Rentenreformgesetz 1999 in die Rentenanpassungsformel eingeflihrte De-
mografiefaktor wird fur die Jahre 1999 und 2000 ausgesetzt.

e Die vorgesehene Neuordnung der Renten wegen verminderter Erwerbsfahigkeit ein-
schlieRlich der Anhebung der Altersgrenze fur Schwerbehinderte, Berufs- und Erwerbs-
unfahige wird fur das Jahr 2000 ausgesetzt.

e Bei Personen (Scheinselbstandige), die erwerbsmaRig tatig sind und

e im Zusammenhang mit ihrer Tatigkeit mit Ausnahme von Familienangehérigen (Ehe-
gatte, Verwandte bis zum zweiten Grade, Verschwagerte bis zum zweiten Grade, Pfle-
gekinder des Versicherten oder seines Ehegatten) keinen versicherungspflichtigen Ar-
beitnehmer (hierzu zahlen nicht: geringfligig Beschéaftigte und Auszubildende) beschaf-
tigen,

e regelmalig und im Wesentlichen nur fir einen Auftraggeber tatig sind,

o flUr Beschaftigte typische Arbeitsleistungen erbringen (Weisungsabhangigkeit, Einglie-
derung in die Arbeitsorganisation des Auftraggebers) oder

¢ nicht aufgrund unternehmerischer Tatigkeit am Markt auftreten

besteht die widerlegbare Vermutung, dass sie gegen Arbeitsentgelt beschaftigt sind, wenn
mindestens zwei der genannten Merkmale vorliegen. Der Auftraggeber gilt in diesen Fal-
len als Arbeitgeber, den damit alle Pflichten des SGB treffen. - Da Scheinselbstandige in
der Regel keine Arbeitnehmer sind und nach dem Einkommensteuerrecht als Selbstan-
dige behandelt werden, wird fur die Ermittlung der Hohe des Arbeitsentgelts fur alle
Zweige der Sozialversicherung die Regelung in der RV Uber die beitragspflichtigen Ein-
nahmen selbstandig Tatiger Ubernommen.

o Arbeitnehmerahnliche Selbsténdige (nicht: Scheinselbstandige), die sich dadurch aus-
zeichnen, dass sie mit Ausnahme von Familienangehdrigen keine versicherungspflichti-
gen AN (hierzu zahlen nicht: geringfiigig Beschaftigte und Auszubildende) beschéaftigen
sowie regelmafig und im Wesentlichen nur fur einen Auftraggeber tatig sind, werden in
die Rentenversicherungspflicht einbezogen.

o  Fur versicherungspflichtige Selbstéandige wird ein Mindestbeitrag eingefuhrt; in der Hohe
entspricht er dem fur freiwillig Versicherte geltenden Mindestbeitrag (ein Siebtel der Be-
zugsgrolie). - Bei auf Antrag versicherungspflichtigen Selbstandigen gelten auch jene Ein-
nahmen, die steuerrechtlich als Einkommen aus abhangiger Beschaftigung behandelt
werden, als beitragspflichtiges Arbeitseinkommen.

o Die Beitrage flr Kindererziehungszeiten werden ab Juni 1999 vom Bund getragen. - In
Vorwegnahme der in der Koalitionsvereinbarung v. 20.10.1998 vorgesehenen Renten-
strukturreform, in der eine individuelle Beitragszahlung des Bundes fur die Kindererzie-
hung vorgesehen ist, wird flir die Jahre 1999 (13,6 Mrd. DM) und 2000 (22,4 Mrd. DM)
eine pauschale Beitragszahlung eingefuhrt. Die Beitragszahlung fur Kindererziehungszei-
ten verandert sich ab dem Jahre 2001 in dem Verhaltnis

e in dem die Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich beschaftigten AN im ver-
gangenen Kalenderjahr zur entsprechenden GroRe im vorvergangenen Kalenderjahr
steht,

e in dem der Beitragssatz des Jahres, fir das er bestimmt wird, zum Beitragssatz des
laufendes Kalenderjahres steht,
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o in dem die Anzahl der 3jahrigen im vorvergangenen Kalenderjahr zur entsprechenden
Zahl der 3jahrigen in dem vorvergangenen Kalenderjahr vorausgehenden Kalenderjahr
steht.

e Die Beitragszahlung erfolgt in gleichen Monatsraten. - Die bis dahin geltende Regelung,
wonach der Bund der RV deren Leistungen fiir Kindererziehung erstattete, wurde im Rah-
men des RRG 92 dahingehend geandert, dass der Erstattungsbetrag pauschal in Héhe
von 4,8 Mrd. DM in den Bundeszuschuss eingestellt und in den Folgejahren entsprechend
fortgeschrieben (1998: ca. 7,2 Mrd. DM) wurde. Aufgrund der Neuregelung wird der Bun-
deszuschuss 1999 um 4,75 Mrd. DM und 2000 um weitere 2,45 Mrd. DM vermindert. Im
Jahre 1999 wird der Bundeszuschuss zudem einmalig - als Aquivalent fir die nicht in
ursprunglich geplanter Form avisierte Neuregelung der geringfugigen Beschaftigung - um
2,1 Mrd. DM erhéht, damit dennoch der Beitragssatz auf 19,5% gesenkt werden kann. -
Die Neubasierung des Bundeszuschusses wirkt sich nicht auf den zusatzlichen Bundes-
zuschuss aus.

o Der Bund erstattet der RV die Aufwendungen fur Leistungen nach dem Fremdrentenrecht;
diese Erstattungen werden auf den zusatzlichen Bundeszuschuss angerechnet.

o  Wie seit April 1998 erstattet der Bund der RV die Aufflillbetrage, Rentenzuschlage und
Ubergangszuschlage bei Renten aus den neuen Landern sowie Leistungen nach dem
beruflichen Rehabilitierungsgesetz - allerdings klnftig ohne Anrechnung auf den zusatzli-
chen Bundeszuschuss.
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12/2019: MDK-Reformgesetz

Uberfiihrung der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung in eine eigenstin-
dige Korperschaft des 6ffentlichen Rechts

Referentenentwurf vom 03.05.2019
Gesetzentwurf vom 17.07.2019

Bundestagsanhoérung am 14.10.2019: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 14.12.2010
Inkrafttreten: Im Wesentlichen 01.01.2020

Wesentliche Inhalte:

o Die Medizinischen Dienste der Krankenversicherung werden organisatorisch von den
Krankenkassen getrennt. Sie stellen kiinftig keine Arbeitsgemeinschaften der Kranken-
kassen mehr dar, sondern werden als eigenstandige Korperschaft des o6ffentlichen
Rechts einheitlich unter der Bezeichnung "Medizinischer Dienst" (MD) gefuhrt.

e Auch der bisherige "Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkas-
sen (MDS)" wird vom GKV-Spitzenverband organisatorisch gelést und erhalt die Kompe-
tenz zum Erlass der Richtlinien fur die Tatigkeit der Medizinischen Dienste.

e Die Besetzung der MD-Verwaltungsrate wird neu geregelt. Kiinftig werden auch Vertre-
ter der Patientinnen und Patienten, der Pflegebedirftigen, Verbraucherverbande sowie
Arzteschaft und Pflegeberufe im Verwaltungsrat vertreten sein. Bisher sind sie durch
Beirate beteiligt. D

e Reduzierung der Zahl der Prifverfahren bei Krankenhausabrechnungen.

12/2019: Gesetz zur Einfilhrung eines Freibetrags in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung zur Forderung der betrieblichen Altersvorsorge

Einfiihrung eines Freibetrages bei der Verbeitragung von Betriebsrenten
Referentenentwurf vom 15.01.2019

Gesetzentwurf vom 25.11.2019

Gesetzesentwurf vom 03.12.2019

Bundestagsanhoérung am 09.12.2019: Schriftliche Stellungnahme von Verbanden und Einzel-
sachverstandigen

Gesetz vom 21.12.2019
Inkrafttreten: 01.01.2020

www.sozialpolitik-aktuell.de Institut Arbeit und Qualifikation der Universitat Duisburg-Essen


http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Gesundheitswesen/Dokumente/2019_06_RefE_MDK-Reformgesetz.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Gesundheitswesen/Dokumente/2019_07_Gesetzentwurf_MDK-Reform.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Gesundheitswesen/Dokumente/2019_10_Bu_Tag_MDK_Stellungnahmen.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Gesundheitswesen/Dokumente/2019_10_Bu_Tag_MDK_Stellungnahmen.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl119s2789.pdf'%5D__1577465111889
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2019-01_Entwurf_BetriebsrentnerentlastungsG_RE.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2019_12_BuReg_GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetz.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2019_12_BuREG_GKV-BetriebsrentenG_Gesetzesentwurf%20der%20Bundesregierung.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2019_12_BuREG_GKV-BRG_Schriftliche%20Stellungnahmen.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2019_12_BuREG_GKV-BRG_Schriftliche%20Stellungnahmen.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl119s2913.pdf'%5D_

Krankenversicherung/Gesundheitswesen 163

Wesentliche Inhalte:

o Auf Betriebsrenten werden bis zu 159,25 Euro keine Krankenkassenbeitrage mehr be-
zahlt Der Freibetrag wird jahrlich der Lohnentwicklung angepasst.

o Die Mindereinnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung sollen 2020 in vollem Um-
fang, in den Folgejahren nur noch in Teilen aus der Liquiditatsreserve des Gesundheits-
fonds kompensiert werden. Von 2020 bis 2023 macht das etwa drei Milliarden Euro aus.
Die Kompensationszahlungen werden jahrlich weniger. 2021 sind im Gesetzentwurf
noch 900 Millionen Euro eingeplant, 2022 sollen es nur noch 600 Millionen Euro sein,
2023 schlieBlich lediglich 300 Millionen Euro. Ab 2024 missen die Krankenkassen die
Beitragsausfalle in voller Hohe selbst tragen.

¢ Die Mindestreserve des Gesundheitsfonds sinkt von derzeit 25 Prozent auf 20 Prozent
der durchschnittlichen Ausgaben.

05/2019: Gesetz fiir schnellere Termine und bessere Versorgung (Terminservice- und
Versorgungsgesetz/TSVG)

Verbesserung der Leistungen und des Zugangs zur ambulanten haus- und facharztli-
chen Versorgung

Referentenentwurf vom 23.07.2018
Gesetzentwurf vom 07.12.2018

Bundestagsanhoérung am 16.01.2019: Schriftliche Stellungnahme von Verbanden und Einzel-
sachverstandigen

Bundestagsanhoérung am 13.02.2019: Schriftliche Stellungnahme von Verbanden und Einzel-
sachverstandigen

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses flir Gesundheit (14. AUsschuss) vom
13.03.2019 (Bundestagsdrucksache 19/8351)

Gesetz vom 06.05.2019
Inkrafttreten: 11.05.2019

Wesentliche Inhalte:

o Sicherstellung der durchgehenden Erreichbarkeit der Terminservicestellen der Kas-
senarztlichen Vereinigungen

e Erhoéhung des Mindestsprechstundenangebots der Vertragsarzte fir Kassenpatienten
von 20 auf 25 Stunden

o Ausweitung offener Sprechstunden grundversorgender Arztgruppen ohne vorherige
Terminvergabe mit entsprechenden extrabudgetaren Vergitungsanreizen, besondere
Unterstiitzung von Arzten in wirtschaftlich schwachen und unterversorgten landlichen
Raumen Uber regionale Zuschlage
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e Erhéhung und verbindlichere Ausgestaltung der Strukturfonds der Kassenarztlichen
Vereinigungen zur Finanzierung von SicherstellungsmaRRnahmen, Streichung von Zu-
lassungssperren fir die Neuniederlassung von Arzten in landlichen Gebieten

e Erhéhung der Festzuschusse fir Zahnersatz ab dem 1. Januar 2021 von bisher 50
Prozent auf 60 Prozent, verbesserte Moglichkeiten zur Inanspruchnahme der stufen-
weisen Wiedereingliederung von Langzeiterkrankten.

08/2019: Gesetz fiir mehr Sicherheit in der Arzneimitttelversorgung
Erweiterte Befugnisse des Bundes hinsichtlich der Arzneimittelsicherheit .
Gesetzentwurf vom 27.03.2019

Bundestagsanhoérung am 10.04.2019: Schriftliche Stellungnahme von Verbanden und Einzel-
sachverstandigen

Gesetz vom 09.08.2019
Inkrafttreten: Im Wesentlichen ab 15.08. 2019

Wesentliche Inhalte:

Ziel ist, die Qualitat und Sicherheit bei Arzneimitteln zu verbessern. Der Bund erhalt erwei-
terte Befugnisse, um fir Arzneimittelsicherheit zu sorgen. So wirdl die Zusammenarbeit zwi-
schen den Bundes- und Landerbehorden weiter gestarkt und die Kontrolldichte von Apothe-
ken und Herstellbetrieben erhdht. Informationen tber die Hersteller der Wirkstoffe in Arznei-
mitteln werden in Zukunft 6ffentlich zur Verfligung gestellt. Aulerdem enthalt das Gesetz ei-
nen Fahrplan zur Einfihrung des elektronischen Rezepts.

12/2018: Gesetz zur Beitragsentlastung der Versicherten in der Gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV-Versichertenentlastungsgesetz)

Wiedereinfiihrung der paritatischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversiche-
rung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer bzw. Rentner und Rentenversicherung

Referentenentwurf vom 19.04.2018
Gesetzentwurf vom 06.06.2018
Gesetzentwurf vom 24.09.2018

Bundestagsanhoérung am 08.10.2018: Schriftliche Stellungnahme von Verbanden und Einzel-
sachverstandigen

Gesetz vom 11.12.2018
Inkrafttreten: 01.01.2019
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Wesentliche Inhalte:
o Paritatische Finanzierung des kassenindividuellen Zusatzbeitrags

e Absenkung der Mindestbemessungsgrundlage bzw. der Beitrage fur freiwillig versicherte
Selbststandige mit geringem Einkommen

o Erleichterter Zugang zur gesetzlichen Krankenkasse fur ehemalige Soldatinnen und Sol-
daten

e eine Anhebung der Zusatzbeitrage ist den Krankenkassen in Zukunft nur noch dann még-
lich, wenn ihre Ausgaben flir einen Monat ihre finanziellen Riicklagen (Liquiditatsreserve)
Uberschreiten

12/2018: Gesetz zur Starkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-Starkungsge-
setz/PpSG)

Sofortmalinahmen zur Behebung des Fachkraftemangels in der Kranken- und Altenpflege:
Bessere pflegerische Versorgung, Personalausstattung und Arbeitsbedingungen

Referentenentwurf vom 25.06.2018
Gesetzentwurf vom 01.08.2018
Gesetzentwurf vom 24.09.2018

Bundestagsanhoérung am 10.19.2018: Schriftliche Stellungnahme von Verbanden und Einzel-
sachverstandigen

Gesetz vom 11.12.2018

Inkrafttreten: In wesentlichen Teilen am 01.01.2019

Wesentliche Inhalte, betreffend insbesondere Krankhauser/Krankenpflege

o Die Pflegepersonaluntergrenzen sollen weiterentwickelt werden. Dazu enthalt das Gesetz
Auftrage an die Selbstverwaltungspartner.

e Zusatzliche oder aufgestockte Pflegestellen am Krankenhausbett werden bis zur Eiflih-
rung eines Pflegebudgets vollstandig refinanziert.

e Herausnahme der Pflegepersonalkosten aus den Fallpauschalen. Tarifsteigerungen fir
Pflegende im Krankenhaus werden vollstandig refinanziert — die Tariflohnsteigerungen im
arztlichen und im Gbrigen nichtarztlichen Dienst zu 50 Prozent.

e Die Vergutungen von Auszubildenden in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Ge-
sundheits- und Krankenpflege sowie Krankenpflegehilfe im ersten Ausbildungsjahr wer-
den vollstandig von den Kostentragern refinanziert.

e Ab dem Jahr 2020 sollen die Krankenkassen und Krankenhauser auf Ortsebene in ihren
jahrlichen Budgetverhandlungen ein Pflegebudget vereinbaren, das die Pflegepersonal-
kosten enthalt - auf der Grundlage der von den Krankenhausern geplanten und nachge-
wiesenen Pflegestellen sowie der krankenhausindividuellen Pflegekosten.
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o Die Krankenkassen sollen kinftig Mal3nahmen, die die Krankenhduser mit der Personal-
vertretung zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf vereinbart
haben, innerhalb eines Zeitraums von sechs Jahren zur Halfte finanzieren.

o Die Krankenkassen werden verpflichtet, zusatzlich mehr als 70 Millionen Euro jahrlich fur
Leistungen zur betrieblichen Gesundheitsférderung in Krankenhausern und Pflegeeinrich-
tungen aufzuwenden.

e Rund 200 Millionen Euro aus dem Pflegezuschlag werden ab 2020 in die Landesbasis-
fallwerte Uberfuhrt. Diese Mittel sollen Krankenhauser auch zur Finanzierung anderer Per-
sonalkosten als den Pflegepersonalkosten einsetzen.

e  WeiterfUhrung des Krankenhaus-Strukturfonds bis zum Jahr 2022. Dabei gibt der Bund
pro Jahr 500 Millionen Euro dazu, wenn die Lander ihrerseits 500 Millionen Euro fir den
Umbau von Krankenhausern zum Beispiel in ambulante Einrichtungen zur Verfiigung stel-
len. In den kommenden drei Jahren soll mit dem Fonds zusétzlich die Bildung von zentra-
lisierten Notfallstrukturen oder die Verbesserung der IT-Sicherheit von Krankenhdusern
gefordert werden.

o Pflegeeinrichtungen missen Kooperationsvertrage mit Vertragsarzten abschliefsen, um
die arztliche Versorgung in ihrer Einrichtung zu verbessern. Die Kassenarztlichen Verei-
nigungen mussen diese Vertrage innerhalb von drei Monaten vermitteln.

11/2018: Gesetz liber Leistungsverbesserungen und Stabilisierung in der gesetzlichen
Rentenversicherung (RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz)

Arbeitnehmerbeitrage zur Sozialversicherung bei Midi-Jobs: Ersetzung der Gleitzone
durch einen verliangerten Ubergangsbereich

Referentenentwurf vom 12.07.2018
Gesetzentwurf vom 28.08.2018
Gesetzentwurf vom 01.10.2018

Bundestagsanhoérung am 05.11.2018: Schriftliche Stellungnahme von Verbanden und Einzel-
sachverstandigen

Gesetz vom 28.11.2018
Inkrafttreten: 01.07.2019

Inhalt:

o Die Obergrenze der vergunstigten Beitragsbelastung fir Arbeithehmer im Midijob wird von
heute 850 Euro auf 1.300 Euro angehoben. Die volle Abgabenbelastung trifft Arbeitneh-
mer damit erst bei einem monatlichen Arbeitsentgelt von 1.300 Euro. Geringverdienerin-
nen und Geringverdiener werden entsprechend bei den Sozialabgaben entlastet.

« Die monatliche Beitragsentlastung steigt im Ubergangsbereich fir Verdienste zwischen
450 und 850 monatlich zunachst auf bis 23 Euro an und sinkt anschlielend wieder schritt-
weise ab. Arbeitgeber von Midijobbern zahlen auch weiterhin den vollen Beitragsanteil.
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o Die reduzierten Rentenversicherungsbeitrage fihren nicht mehr zu geringeren Rentenan-
sprichen. Davon profitieren sowohl die bisher in der bisherigen Gleitzone bis 850 Euro
Beschaftigten als auch diejenigen im neuen Ubergangsbereich bis 1 300 Euro.

e Es wird mit Mindereinnahmen der Sozialversicherung von 400 Millionen Euro gerechnet.
Diese Mindereinnahmen werden aus Beitragsmitteln finanziert. Das gilt auch fur die spa-
teren Mehrausgaben bei der Rentenversicherung.

08/2017: Gesetz zur Stirkung der betrieblichen Altersversorgung und zur Anderung
anderer Gesetze (Betriebsrentenstiarkungsgesetz)

Wegfall der GKV und SPV-Beitragspflicht von betrieblichen Riester-Renten
Gesetz vom 17.08.2017
Inkrafttreten: 01.01.2018

Inhalt:

o FUr betriebliche Riester-Renten entfallt in der Auszahlungsphase die Beitragspflicht zur
gesetzlichen Kranken- und sozialen Pflegeversicherung; Gleichbehandlung mit privaten
Riester-Renten

07/2017: Pflegeberufereformgesetz
Neuordnung der Pflegeausbildung
Gesetzentwurf vom 13.01.2016 (Bundestagsdrucksache 18/7823)

Antrag der Fraktion DIE LINKE "Gute Ausbildung - gute Arbeit - gute Pflege" (Bundestags-
drucksache 18/7414)

Antrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN "Integrative Pflegeausbildung - Pflegeberufe
aufwerten, Fachkenntnisse erhalten (Bundestagsdrucksache 18/7880)

Stellungnahmen der Sachverstéandigen vom 30.05.2016 (Ausschussdrucksache 18(14)0174)
Gesetz vom 17.07.2017

Inkrafttreten: Im Wesentlichen schrittweise ab 01.01.2018

Inhalt:

e Die bisher im Altenpflegegesetz und Krankenpflegegesetz getrennt geregelten Pflegeaus-
bildungen werden in einem neuen Pflegeberufegesetz zusammengefiihrt.

e Alle Auszubildenden erhalten zwei Jahre lang eine gemeinsame, generalistisch ausge-
richtete Ausbildung, mit der Mdglichkeit einen Vertiefungsbereich in der praktischen Aus-
bildung zu wahlen.
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Wer die generalistische Ausbildung im dritten Jahr fortsetzt, erwirbt den Abschluss zur
Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann. Auszubildende, die ihren Schwerpunkt in der
Pflege alter Menschen oder der Versorgung von Kindern und Jugendlichen sehen, kénnen
fur das dritte Ausbildungsjahr statt des generalistischen Berufsabschlusses einen geson-
derten Abschluss in der Altenpflege oder Kinderkrankenpflege erwerben.

Sechs Jahre nach Beginn der neuen Ausbildung soll Gberprift werden, ob fiir diese ge-
sonderten Abschlisse weiterhin Bedarf besteht.

05/2017: Gesetz zur Starkung der Arzneimittelversorgung in der GKV (GKV-Arzneimit-
telversorgungsstarkungsgesetz

Neue Regelungen in der Arzneimittelversorgung
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 18/10208 vom 07.11.2016)

Bundestagsanhoérung am 14.12.2016: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-

zelsachverstandigen

Gesetz vom 04.05.2017

Inkrafttreten: 05.05.2017

Inhalte:

Weiterhin keine Preisregulierung von neuen Medikamenten im ersten Jahr nach Marktein-
fuhrung

Verlangerung des Preismoratoriums fiir Bestandsarzneimittel bis Ende 2022.
Anhebung der Apothekervergltung

Verbot von Zytostatika-Ausschreibungen Den Krankenkassen wird die Mdglichkeit ge-
nommen, Uber Ausschreibungsvertrage mit Apotheken Vereinbarungen zur Versorgung
ihrer Versicherten mit Zytostatika zu schlieRen.

Ein neues Informationssystem soll die Vertragsarzte besser tber die vom Gemeinsamen
Bundesausschuss (G-BA) getroffenen Beschllisse des Zusatznutzens neuer Arzneimittel
im Rahmen des Verfahrens der friihen Nutzenbewertung nach dem Gesetz zur Neuord-
nung des Arzneimittelmarktes in der gesetzlichen Krankenversicherung (Arzneimittel-
marktneuordnungsgesetz — AMNOG in Kenntnis setzen. Dabei sollen sowohl die Zweck-
maRigkeit als auch die Wirtschaftlichkeit in das Informationssystem einflieen.

Die im Gesetzesentwurf vorgesehene Vereinbarung einer Vertraulichkeit der vereinbarten
Erstattungsbetrage wurde nicht in das Gesetz aufgenommen.
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04/2017: Gesetz zur Starkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (Heil- und Hilfsmit-
telversorgungsgesetz - HHVG)

Bessere Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln und Weiterentwicklung dieser Leis-
tungsbereiche

Referentenentwurf vom 23.06.2016

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 18/8034 vom 02.11.2016)

Bundestagsanhoérung am 30.11.2016: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-

zelsachverstandigen

Gesetz vom 04.04.2017

Inkrafttreten: Im Wesentlichen ab 05.04.2017

Wesentliche Inhalte:

Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen wird verpflichtet, bis zum 31. De-
zember 2018 das Hilfsmittelverzeichnis grundlegend zu aktualisieren. Zudem wird der
Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen dazu verpflichtet, bis zum 31. Dezem-
ber 2017 eine Verfahrensordnung zu beschlieen, mit der die Aktualitat des Verzeichnis-
ses auch kunftig gewahrleistet wird.

Bei Ausschreibungen im Hilfsmittelbereich sollen die Krankenkassen bei ihren Vergabe-
entscheidungen kiinftig neben dem Preis auch qualitative Anforderungen an die Produkte
und die mit ihnen verbundenen Dienstleistungen berlcksichtigen, die Gber die Mindestan-
forderungen des Hilfsmittelverzeichnisses hinausgehen. Zudem werden die Krankenkas-
sen verpflichtet, auch bei der Hilfsmittelversorgung, die im Wege der Ausschreibung zu-
stande gekommen ist, ihren Versicherten Wahimaoglichkeiten zwischen verschiedenen
aufzahlungsfreien Hilfsmitteln einzuraumen.

Klnftig missen die Krankenkassen die Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen
Pflichten der Leistungserbringer mit Auffalligkeits- und Stichprobenprifungen kontrollie-
ren. Der GKV-Spitzenverband wird verpflichtet, bis zum 30. Juni 2017 Rahmenempfeh-
lungen zur Vertragskontrolle abzugeben.

Leistungserbringer missen Versicherte kiinftig beraten, welche Hilfsmittel und zusatzli-
chen Leistungen innerhalb des Sachleistungssystems fiir sie geeignet sind und somit von
den Krankenkassen als Regelleistung bezahlt werden. Darlber hinaus werden die Leis-
tungserbringer verpflichtet, im Rahmen der Abrechnung mit den Krankenkassen auch die
Hohe der mit den Versicherten vereinbarten Mehrkosten anzugeben.

Die Krankenkassen werden zu einer verbesserten Beratung der Versicherten Gber ihre
Rechte bei der Hilfsmittelversorgung verpflichtet. Bei der Versorgung mit Hilfsmitteln, far
die zuvor eine Genehmigung einzuholen ist, missen die Krankenkassen ihre Versicherten
kinftig Gber ihre Vertragspartner tber die wesentlichen Inhalte der abgeschlossenen Ver-
trage informieren. Die Krankenkassen werden zudem verpflichtet, Uber die von ihnen ab-
geschlossenen Vertrage im Internet zu informieren. Damit kénnen Versicherte die Hilfs-
mittelangebote verschiedener Krankenkassen vergleichen.

Um die wachsenden Anforderungen an die Heilmittelerbringer berlcksichtigen zu kénnen
und die Attraktivitat der Therapieberufe (Physiotherapie, Ergotherapie, Logopadie und Po-
dologie) zu steigern, kénnen die Krankenkassen und die Verbande der Heilmittelerbringer
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in den Jahren 2017 bis 2019 auch Vergutungsvereinbarungen oberhalb der Verande-
rungsrate (Summe der beitragspflichtigen Einnahmen aller Mitglieder der gesetzlichen
Krankenversicherung) abschlieen. Um die Auswirkungen Ulberprifen zu kénnen, ist die
Regelung befristet.

Die Krankenkassen werden verpflichtet, mit den Verbanden der Heilmittelerbringer Ver-
trage Uber Modellvorhaben zur sogenannten ,Blankoverordnung® von Heilmitteln abzu-
schlieRen. Bei dieser Versorgungsform erfolgt die Verordnung eines Heilmittels weiterhin
durch den Arzt, der Heilmittelerbringer bestimmt aber die Auswahl und die Dauer der The-
rapie sowie die Frequenz der Behandlungseinheiten. Damit werden die Heilmittelerbringer
starker in die Versorgungsverantwortung eingebunden. Auf der Grundlage von Modellvor-
haben in allen Bundeslandern soll entschieden werden, ob diese Versorgungsform fir die
Regelversorgung geeignet ist.

Maflnahmen in anderen Bereichen der GKV:

Die Beeinflussung von Diagnosen, die flr den Risikostrukturausgleich relevant sind, soll
durch verschiedene Regelungen eingeschrankt werden. Einfihrung verbesserter Pri-
fungsmdglichkeiten durch das Bundesversicherungsamt.

SchlieBung einer Versorgungsliicke beim Krankengeld zwischen dem Ende des Beschaf-
tigungsverhaltnisses und dem Bezug von Arbeitslosengeld.

Einfihrung eines neuen Beitragsverfahrenssystems flr freiwillig versicherte Selbststan-
dige: Vorlaufige Beitragsbemessung aufgrund des letzten Einkommensteuerbescheids.

Bessere Absicherung privat krankenversicherter Frauen wahrend der Schutzfristen nach
dem Mutterschutzgesetz.

02/2017: Gesetz zur Verbesserung der Handlungsfahigkeit der Selbstverwaltung in der
GKV (GKV-Selbstverwaltungsstarkungsgesetz)

Neuregelung der Aufsicht des Bundesministeriums fiir Gesundheit (BMG) uber die
GKV-Selbstverwaltungskoérperschaften

Referentenentwurf (vom 17.11.2016)

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 18/10605 vom 09.12.2016)

Bundestagsanhoérung am 16.01.2017: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und

Sachverstandigen

Gesetz vom 21.02.2017

Inkrafttreten: 22.02.2017

Inhalt:

Neuregelung der Aufsicht des Bundesministeriums flir Gesundheit (BMG) Gber den GKV-
Spitzenverband (GKV-SV), den Medizinischen Spitzenverband der Krankenkassen
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(MDS), die Kassenarztliche Bundesvereinigung (KBV) und die Kassenzahnarztlicher Bun-
desvereinigung (KZBV).

Das BMG kann bei den betroffenen Organisationen nach definierten Verstéf3en einen Ent-
sandten einsetzen oder Satzungsregelungen andern, wenn diese als rechtswidrig einzu-
stufen sind.

Starkung der Selbstverwaltung durch interne Kontrollrechtmechanismen der Selbstver-
waltung. Zum Beispiel kann zukunftig bereits ein Viertel der Mitglieder des Verwaltungs-
rates des GKV-SV Auskunfte vom Vorstand verlangen.

In Bezug auf die Finanz- und Haushaltsflihnrung unterliegt auch der Gemeinsamen Bun-
desausschusses (G-BA) verscharften Aufsichtsregelungen.

Die KBV wird verpflichtet, den Vorstand durch drei Personen zu besetzen, wobei mindes-
tens eine davon weder an der hausarztlichen noch an der facharztlichen Versorgung teil-
nehmen darf.

Das BMG muss dem Bundestagsgesundheitsausschuss jahrlich tber die Ausliibung der
neuen aufsichtsrechtlichen Mittel berichten.

12/2016: Versorgung und Vergiitung fiir psychiatrische und psychosomatische Leis-
tungen

Neues Vergiitungssystem in der Psychiatrie und Psychosomatik
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 18/9528 vom 05.09.2016)

Bundestagsanhoérung am 26.09.2016: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-

zelsachverstandigen

Gesetz vom 19.12.2016

Inkrafttreten: 2017/2018

Wesentliche Inhalte:

Neues Vergutungssystem in der Psychiatrie und Psychosomatik: Statt der vorgesehenen
landeseinheitlichen Preise gibt es krankenhausindividuelle Budgets. Die Budgets der ein-
zelnen Krankenhauser werden unter Berlcksichtigung von leistungsbezogenen struktu-
rellen Besonderheiten vereinbart.

Die Vergltung wird sich starker an Leitlinien, der Einhaltung von Personalstandards und
den Qualitdtsvorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) orientieren. Die
Relativgewichte fir Leistungen werden bundesweit auf Basis empirischer Daten kalkuliert.
Davon kénnen die Vertragspartner bei den Budgetverhandlungen vor Ort abweichen, in-
dem Sie die leistungsbezogenen strukturellen Besonderheiten und das vorhandene
Budget bertcksichtigen. Ab 2019 missen sich Krankenhduser einem Vergleich stellen.

Regelungen zur Weiterentwicklung der Abrechnungsprufung sowie die Etablierung eines
Standortverzeichnisses fiir Krankenhauser und ihre Ambulanzen.

Starkung sektorentbergreifender Versorgung durch die Einflihrung neuer stationsaquiva-
lenter psychiatrischer Behandlungsformen im hauslichen Umfeld (home-treatment).
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Neue, teils erweiterte Regelungen zu psychiatrischen und psychosomatischen Institut-
sambulanzen.

Der Gemeinsame Bundesausschuss soll Mindestanforderungen zur Personalausstattung
fur psychiatrische Einrichtungen erarbeiten. Der GBA hat diese verbindlichen Mindestan-
forderungen mit Wirkung zum 1. Januar 2020 vorzulegen.

Zuflihrung von Mitteln in Hohe von 1,5 Milliarden Euro an den Gesundheitsfonds im Jahr
2017 aus der Liquiditatsreserve. Uber diesen Weg sollen einmalige Investitionen in die
telemedizinische Infrastruktur finanziert und voribergehende Mehrbelastungen der ge-
setzlichen KKen im Zusammenhang mit der gesundheitlichen Versorgung von Asylbe-
rechtigten ausgeglichen werden.

4/2016: Viertes Gesetz zur Anderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 18/8034 vom 06.04.2016)
Gesetz vom 20.12.2016

Inkrafttreten: 01.01.2017

Wesentliche Inhalte:

Die gruppennitzige Forschung — also Forschung, die ausschlieRlich einen Nutzen fir die
betroffene Patientengruppe hat — mit nichteinwilligungsfahigen Erwachsenen bleibt grund-
satzlich verboten. Sie soll nur zulassig sein, sofern der Betreffende dies nach umfassen-
der arztlicher Aufklarung im Vollbesitz seiner geistigen Krafte ausdrucklich vorab gestattet
und der rechtliche Vertreter auf der Basis der Verfugung und nach umfassender arztlicher
Aufklarung in die konkrete klinische Prifung einwilligt. Bei Menschen, die wegen einer
geistigen Behinderung von Geburt oder Kindheit an nicht einwilligungsfahig sind, ist eine
gruppennitzige klinische Prifung weiterhin verboten.

Die Ethik-Kommissionen der Bundeslander sind weiterhin mafgeblich an der Genehmi-
gung klinischer Prifungen beteiligt. Sie werden zukinftig beim BfArM registriert. Ohne die
Zustimmung der zustandigen Ethik-Kommission zu den nationalen Aspekten wird es keine
klinische Prifung in Deutschland geben.

Eine Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln darf grundséatzlich nur dann er-
folgen, wenn die Verschreibung nach einem direkten Arzt-Patienten-Kontakt ausgestellt
wurde. Damit sollen vor allem Fehldiagnosen verhindert werden. Im Heilmittelwerbege-
setz wird klargestellt, dass nicht nur die Werbung fiir das Teleshopping, sondern auch das
Teleshopping selbst als besondere Auspragung der Werbung verboten ist. Es wird zudem
geregelt, dass das Teleshopping auch fiir Behandlungen durch Arzte, Zahnarzte und Tier-
arzte verboten ist.
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12/2015: Krankenhausstrukturgesetz (KHSG)
Neue Finanzierungsregelungen und Qualitatssicherung
Referentenentwurf (28.04.2015)

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 18/5867 vom 26.08.2015)

Bundestagsanhoérung am 07.09.2015: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-

zelsachverstandigen Teil 1; Teil 2, Teil 3

Gesetz vom 10.12.2015

Inkrafttreten: 01.01.2016 (mit Ausnahmen)

Wesentliche Inhalte:

Krankenpflege

Zur Starkung der Pflege am Bett wird ein Pflegestellen-Férderprogramm eingerichtet. In
den Jahren 2016 bis 2018 belaufen sich die Férdermittel auf insgesamt bis zu 660 Millio-
nen Euro. Ab 2019 stehen dauerhaft bis zu 330 Millionen Euro pro Jahr zur Verfligung.

Der Versorgungszuschlag von 500 Millionen Euro wird ab 2017 durch einen Pflegezu-
schlag ersetzt. Er wird nach den Pflegepersonalkosten der Krankenhauser verteilt. Damit
erhalten Krankenhauser einen Anreiz, eine angemessene Pflegeausstattung vorzuhalten.

Eine Expertenkommission aus Praxis, Wissenschaft und Selbstverwaltung soll bis spa-
testens Ende 2017 prifen, ob im DRG-System oder Gber Zusatzentgelte ein erhohter Pfle-
gebedarf von demenzerkrankten, pflegebedirftigen oder behinderten Patienten und der
allgemeine Pflegebedarf in Krankenhdusern sachgerecht abgebildet werden und Vor-
schlage erarbeiten. AulRerdem soll die Kommission einen Vorschlag erarbeiten, wie kon-
trolliert werden kann, dass die Mittel des Pflegestellen-Férderprogramms, ab 2019 auch
tatsachlich zur Finanzierung von Pflegepersonal verwendet werden.

Qualitat

Die Qualitat der Krankenhausversorgung wird strenger kontrolliert und verbessert. Quali-
tat wird als Kriterium bei der Krankenhausplanung eingeftihrt. Die Verbindlichkeit der Qua-
litatssicherungsrichtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses wird gestarkt. Die Min-
destmengenregelung wird nach den Vorgaben der hdchstrichterlichen Rechtsprechung
rechtssicher ausgestaltet. Die Zahl der aus Qualitatsgrinden durchgeflhrten klinischen
Sektionen soll erhéht werden. Die Unabhangigkeit arztlicher Entscheidungen wird erhéht.
Bei der Krankenhausverglitung wird auch an Qualitatsaspekte angeknupft. So werden
Qualitatszu- und -abschlage fir Leistungen eingefiihrt. Die Qualitatsberichte der Kranken-
hauser werden noch patientenfreundlicher gestaltet, damit Patienten leichter nutzbare In-
formationen zur Verfugung stehen. Zudem wird erprobt, ob durch einzelvertragliche Re-
gelungen eine weitere Verbesserung der Qualitat der Krankenhausversorgung maoglich
ist.

Finanzierung

Bestehende Zuschlage werden weiter entwickelt und neue Zuschlage eingefiihrt: Die Rah-
menbedingungen fir die Anwendung von Sicherstellungszuschlagen werden prazisiert.
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Krankenhauser, die an der stationaren Notfallversorgung teilnehmen, erhalten Zuschlage
entsprechend den vorgehaltenen Notfallstrukturen. Die Rahmenbedingungen fur Zu-
schlage flr besondere Aufgaben werden prazisiert. Fir neue Anforderungen zur Struktur-
und Prozessqualitat der Krankenhauser, die aus Richtlinien des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses erwachsen, kdnnen zuklnftig zeithah krankenhausindividuell Zuschlage
vereinbart werden.

Die Spannweite der Landesbasisfallwerte wird ab dem Jahr 2016 weiter angenahert,
wodurch im Jahr 2016 in vielen Landern die Landesbasisfallwerte angehoben werden.

Fur die Kalkulation der Entgeltsysteme im Krankenhausbereich ist zukiinftig eine repra-
sentative Grundlage zu entwickeln. Um Fehlanreize zu verhindern, sollen Ubervergiitun-
gen bei sinkenden Sachkosten abgebaut werden. Dies kommt insbesondere der Vergu-
tung personalintensiver Leistungen zu gute.

Steuerung, Versorgungsstrukturen

Die Mengensteuerung in der stationaren Versorgung wird in zwei Stufen neu ausgerichtet.
In einer ersten Stufe werden ab dem Jahr 2016 die mit dem GKV-Versorgungsstarkungs-
gesetz beschlossenen Regelungen zur Einholung von Zweitmeinungen bei mengenanfal-
ligen planbaren Eingriffen eingeflihrt. Zudem ist durch die Vertragsparteien auf Bundes-
ebene die Bewertung bei Leistungen mit wirtschaftlich begrindeten Fallzahlsteigerungen
abzusenken oder abzustufen. In einer zweiten Stufe wird ab dem Jahr 2017 die Mengen-
steuerung von der Landes- auf die Krankenhausebene verlagert. Kostenvorteile, die bei
der Erbringung zusatzlicher Leistungen entstehen, werden dann nicht mehr mindernd auf
Landesebene berlcksichtigt. Vielmehr werden diese zuklnftig verursachungsgerecht
durch einen grundsatzlich dreijahrigen Abschlag (Fixkostendegressionsabschlag) beim
einzelnen Krankenhaus berucksichtigt, das diese Leistungen vereinbart. Die Hohe des
Abschlags wird auf der Landesebene vereinbart. Ausgenommen von dem Abschlag sind
bestimmte Leistungen (z. B. Transplantationen, Versorgung von Frihgeborenen). Fir
Leistungen, die nicht mengenanfallig sind und fur Leistungszuwachse, die durch eine Ver-
lagerung zwischen Krankenhdusern entstehen, gilt ein halftiger Abschlag.

Zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen wird ein Strukturfonds eingerichtet. Dazu
werden einmalig Mittel in Hohe von 500 Millionen Euro aus der Liquiditatsreserve des
Gesundheitsfonds zur Verfigung gestellt. Mit diesen Mitteln werden Vorhaben der Lander
gefordert, wenn diese sich mit einem gleich hohen Betrag beteiligen. So wird maximal ein
Volumen in Héhe von 1 Milliarde Euro zur Verfigung gestellt. Die Krankenhauser erhalten
die Fordergelder zusatzlich zu der notwendigen Investitionsforderung durch die Bundes-
lander.

Im Bereich der ambulanten Notfallversorgung werden Krankenhauser starker unterstitzt.
Die Kassenarztlichen Vereinigungen sollen zur Sicherstellung des Notdienstes entweder
vertragsarztliche Notdienstpraxen (sog. Portalpraxen) in oder an Krankenhdusern als
erste Anlaufstelle einrichten oder Notfallambulanzen der Krankenhduser unmittelbar in
den Notdienst einbinden. Die Vergutungsregelungen werden entsprechend angepasst.
Zudem wird der Investitionskostenabschlag fir Kliniken bei der ambulanten Vergltung
aufgehoben.

Patienten, die nach einem langeren Krankenhausaufenthalt oder einer ambulanten Ope-
ration aufderhalb eines Krankenhauses voribergehend weiter versorgt werden missen,
kénnen eine Kurzzeitpflege als neue Leistung der gesetzlichen Krankenkassen in einer
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geeigneten Einrichtung in Anspruch nehmen. Erganzend dazu werden die Anspriiche auf
hausliche Krankenpflege und Haushaltshilfe erweitert. Damit werden bestehende Versor-
gungslicken geschlossen, wenn Patienten noch nicht im Sinne der sozialen Pflegeversi-
cherung pflegebediirftig sind und deshalb keine Anspriche auf Pflegeleistungen haben.

Ausgaben

e Die Bundeslander mussen die Planung von Krankenhausern im Rahmen der Daseinsvor-
sorge auch weiterhin durchfihren und die notwendigen Mittel zur Finanzierung der Inves-

titionen fir die Krankenhauser bereitstellen.

e Das KHSG flihrt zu Mehrausgaben fir die Kostentrager in Hohe von rund 0,9 Milliarden
Euro im Jahr 2016, rund 1,9 Milliarden Euro im Jahr 2017, rund 2,2 Milliarden Euro im
Jahr 2018, rund 2,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 und rund 2,5 Milliarden Euro im Jahr
2020. Von den Mehrausgaben entfallen ca. 90 Prozent auf die gesetzliche Krankenversi-
cherung. Durch strukturell wirkende MalRnahmen (z. B. Zweitmeinung bei mengenanfalli-
gen planbaren Eingriffen, Qualitatssicherungsmafinahmen und Mengensteuerung) wer-
den gleichzeitig erhebliche Minderausgaben in voraussichtlich dreistelliger Millionenhéhe

erwartet.

11/2015: Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung (HPG)

Ausbau und Starkung der ambulanten und stationdaren Hospiz- und Palliativversor-
gung
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 18/5170 vom 12.06.2015)

Bundestagsanhoérung am 21.09.2015: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-

zelsachverstandigen Teil 1; Teil 2
Gesetz vom 01.12.2015
Inkrafttreten: Im Wesentlichen 01.01.2016

Wesentliche Inhalte:

e Verbesserung der ambulanten Palliativversorgung und Forderung der Vernetzung in der

Regelversorgung

o Starkung der Palliativpflege, Erleichterungen fur die spezialisierte ambulante Palliativver-

sorgung (SAPV), Férderung des weiteren Ausbaus der SAPV in landlichen Regionen

e Verbesserte Finanzierung der stationaren Hospizversorgung und der ambulanten Hospiz-

arbeit

o Sterbebegleitung als Bestandteil des Versorgungsauftrags der Pflegeversicherung

e Einfuhrung eines Anspruchs auf Beratung und Hilfestellung, Férderung der Hospizkultur

in stationdren Pflegeeinrichtungen

e Verbesserung der arztlichen Versorgung in vollstationaren Pflegeeinrichtungen
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e Anreize fir ein individuelles und ganzheitliches Beratungsangebot zur Betreuung in der
letzten Lebensphase, Forderung von Palliativstationen in Krankenhausern

07/2015: Gesetz zur Starkung der Gesundheitsforderung und der Pravention (PravG)

MafRnahmen zur Férderung und besseren Finanzierung von Verhaltens- und Verhaltnispra-
vention

Referentenentwurf (20.10.2014)
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 18/4282 vom 11.03.2015)

Bundestagsanhoérung am 22.04.2015: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen Teil 1; Teil 2, Teil 3

Gesetz vom 17.07.2015

Inkrafttreten: Am 25.07.2015 (mit einigen Ausnahmen)

Wesentliche Inhalte:

e Zusammenarbeit der Akteure in der Pravention und Gesundheitsférderung: GKV, GRYVY,
SPV, GUV und auch die PKV

e Festlegung gemeinsamer Ziele in einer Nationalen Praventionskonferenz durch die Sozi-
alversicherungstrager unter Beteiligung insbesondere von Bund, Landern, Kommunen,
der Bundesagentur fur Arbeit und der Sozialpartner; Verstandigung auf ein gemeinsames
Vorgehen ("nationale Praventionsstrategie")

e Vereinbarung der konkreten Art der Zusammenarbeit bei der Gesundheitsférderung ins-
besondere in den Kommunen, in Kitas, Schulen, in Betrieben und in Pflegeeinrichtungen.
Beteiligt sind die Sozialversicherungstrager und die Lander und unter Beteiligung der
Bundesagentur flr Arbeit und der kommunalen Spitzenverbande

o Die Soziale Pflegeversicherung erhalt einen neuen Praventionsauftrag, um kunftig auch
Menschen in stationaren Pflegeeinrichtungen mit gesundheitsférdernden Angeboten er-
reichen zu kdnnen.

e Forderung der Impfpravention (Schutzimpfungen) durch verschiedene Malinahmen. Auch
Betriebsarzte kénnen kuinftig allgemeine Schutzimpfungen vornehmen.

o Weiterentwicklung der bestehenden Gesundheits- und Friherkennungsuntersuchungen
fur Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Berticksichtigung der individuellen Belastungen
und der Risikofaktoren fir das Entstehen von Krankheiten

e Einsatz von mehr als 500 Mio. Euro jahrlich fir Gesundheitsférderung und Pravention von
Krankenkassen und Pflegekassen mit dem Schwerpunkt Gesundheitsférderung in den
Lebenswelten wie Kita, Schule, Kommunen, Betrieben und Pflegeeinrichtungen

o Erhéhung der finanziellen Unterstiitzung der gesundheitlichen Selbsthilfe um rund 30 Mio.
Euro. Fur Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen stellen die Krankenkas-
sen ab dem Jahr 2016 je Versicherten 1,05 Euro zur Verfugung.
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o Die Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung (BzgA) erhalt von den Kassen einen
jahrlichen Zuschuss in Hohe von 32 Mio. Euro.

07/2015: Gesetz zur Starkung der Versorgung in der GKV (GKV-VSG)

Sicherstellung der flaichendeckenden ambulanten arztlichen Versorgung, insbeson-
dere in strukturschwachen und ldndlichen Regionen, Férderung innovativer Versor-
gungsformen, Starkung des Zugangs zur Versorgung und Ausweitung der Leistungs-
anspriiche der Versicherten

Referentenentwurf (21.10.2014)
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 18/4095 vom 25.02.2015)

Bundestagsanhoérung am 11.03.2015: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen Teil 1; Teil 2, Teil 3, Teil 4

Gesetz vom 16.07.2015
Inkrafttreten: Im Wesentlichen am 22.07.2015

Wesentliche Inhalte:

e Verbesserung der ambulanten Versorgung in unterversorgten oder strukturschwachen
Gebieten durch Ausweitung der Férdermdglichkeiten und Einrichtung eines Strukturfonds
(finanzielle Anreize fir die Niederlassung) bei den Kassenarztlichen Vereinigungen (KAV)

o Weiterentwicklung der Grindungsmdglichkeiten flir medizinische Versorgungszentren,
Beteiligung der Kommunen in landlichen Regionen

e Begrenzung der Praxisdichte/Praxisnachbesetzung in Uberversorgten Gebieten und Bal-
lungszentren durch Aufkauf freigewordener Arztsitze. Soll bzw. Kann-Entscheidungen
durch die Zulassungsausschisse (Arzte/Krankenkassen) vor Ort bei Uberschreitung ei-
nes Versorgungsgrads von 140 bzw. 110 Prozent bei bestimmten Arztgruppen und Pla-
nungsbereichen

e Ausweitung der Weiterbildungsstellen

e Verbesserung des Zusammenspiels von stationarer und ambulanter Versorgung: Verbes-
serung des Krankenhaus-Entlassmanagements, erweiterte Moglichkeiten der Verordnung
von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln durch Krankenhauser sowie der Ubernahme ambulanter
Leistungen

e Einrichtung eines Innovationsfonds beim GBA (300 Mio. Euro jahrlich, zunachst in den
Jahren 2016 bis 2019) ) zur Férderung von Innovationen in der Versorgung und in der
Versorgungsforschung

« Einrichtung von Terminservicestellen bei den KAV zur Sicherstellung einer zeitnahen Ver-
mittlung an einen Facharzt (Verkirzung der Wartezeiten, Frist von maximal vier Wochen
als Ziel)

e Uberarbeitung der Psychotherapie-Richtlinien durch den GBA (Gemeinsamer Bundes-
ausschuss) zur Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung
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Ausweitung strukturierter Behandlungsprogramme (DMP: Disease-Management-Pro-
gramme), Festlegung der Krankheitsbilder durch den GBA

Leistungsanspruch der Versicherten auf Einholung einer unabhangigen Zweitmeinung bei
bestimmten planbaren und mengenanfalligen Eingriffen (Festlegung der Krankheitsbilder
durch den GBA), Aufbau eines strukturierten und qualitatsgesicherten Zweitmeinungsver-
fahrens

Ausweitung der Wahlrechte bei Leistungen der medizinischen Rehabilitation

Verzicht der Kranken- und Pflegekassen auf Regressforderungen gegenuber freiberufli-
chen Hebammen

Weiterentwicklung der Regelungen zu Wirtschaftlichkeitsprifungen bei Arznei- und Heil-
mitteln

Anpassung des EBM (einheitlicher Bewertungsmalistab)
Gesetzliche Festlegung des Apothekenabschlags
Anspruch auf Krankengeld ab dem ersten Tag der arztlichen AU-Feststellung

Begrenzung der hauptamtlichen Krankenkassenmitarbeiter in den Verwaltungsraten der
Medizinischen Dienste der Krankenkassen (MdK) auf maximal ein Viertel der Mitglieder.
Flankierung der MdK-Verwaltungsrate durch einen Beirat (je zur Halfte Vertreter von Pfle-
gebedurftigen und von Leistungsanbietern).

08/2014: Haushaltsbegleitgesetz 2014

Kiirzung des Bundeszuschusses zur GKV in den Jahren 2014 und 2015. Den Einnah-
men des Gesundheitsfonds werden 2014 und 2015 3,5 bzw. 2,5 Mrd. Euro aus der Li-
quiditidtsreserve zugefiihrt.

Gesetzentwurf vom 08.04.2014

Bundestagsanhoérung am 13.05.2014: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-

zelsachverstandigen

Gesetz vom 11.08.2014

Inkrafttreten: 12.08.2014

Wesentliche Inhalte:

Die Zuschisse des Bundes zur pauschalen Abgeltung der Aufwendungen der gesetzli-
chen Krankenkassen fir versicherungsfremde Leistungen werden 2014 auf 10,5 Mrd.
Euro und 2015 auf 11,5 Mrd. Euro gekirzt; im Jahr 2016 betragen sie 14 Mrd. Euro und
ab dem Jahr 2017 14,5 Mrd. Euro.

Um die Minderung auszugleichen, werden den Einnahmen des Gesundheitsfonds in den
Jahren 2014 3,5 Mrd. Euro und 2015 2,5 Mrd. Euro aus der Liquiditatsreserve des Fonds
zugefuhrt.
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07/2014: GKV-Finanzstruktur- und Qualitatsweiterentwicklungsgesetz (GKV-FQWG)

Festschreibung der Arbeitsgeberbeitrage auf 7,3 %, Abschaffung des Sonderbeitrags
der Versicherten, Finanzierung zukiinftiger Ausgabensteigerungen durch kassenindi-
viduellen einkommensabhédngigen Zusatzbeitrag, Belastung allein der Versicherten,
Wegfall des steuerfinanzierten Sozialausgleichs, Errichtung eines Instituts fiir Quali-
tatssicherung und Transparenz

Referentenentwurf GKV-Finanzstruktur- und Qualitatsweiterentwicklungsgesetz - GKV-
FQWG (02/2014)

Gesetzentwurf vom 05.05.2014 (Bundestagsdrucksache 18/1307)

Bundestagsanhoérung am 21.05.2014: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 21.07.2013
Inkrafttreten: Im Wesentlichen 01.01.2015

Wesentliche Inhalte:
Finanzierung der GKV

e Der allgemeine Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung wird zum 01.01.2015
von 15,5 Prozent auf 14,6 Prozent abgesenkt. Die Halfte, namlich 7,3 Prozent, tragt der
Arbeitnehmer, die andere Halfte tragt der Arbeitgeber. Der Arbeitgeberbeitrag wird dauer-
haft festgeschrieben.

o Der bisherige, allein von den Versicherten zu finanzierende Sonderbeitrag von 0,9 Pro-
zentpunkten entfallt. Die jeweiligen Krankenkassen kénnen und werden kinftig Zusatz-
beitrage erheben, wenn der allgemeine Beitragssatz nicht ausreicht, um die die Ausga-
bensteigerungen zu finanzieren.

o Die Zusatzbeitrage belasten allein die Versicherten. Im Unterschied zum bisherigen Zu-
satzbeitrag wird der neue Zusatzbeitrag einkommensabhangig erhoben (als Prozentsatz
vom Bruttoeinkommen). Dadurch erhalten die einzelnen Krankenkassen wieder eine Bei-
tragsautonomie, stehen dadurch aber in einem starken Wettbewerb.

o Jedes Krankenkassenmitglied hat Uber ein Sonderkindigungsrecht die Mdglichkeit, die
Krankenkasse zu wechseln, wenn Zusatzbeitrage erhoben oder erhéht werden. Bei der
erstmaligen Erhebung oder Erhéhung eines Zusatzbeitrags muss die Krankenkasse mit
einem gesonderten auf das Sonderkiindigungsrecht und das Informationsangebot des
Spitzenverbands Bund der Krankenkassen Uber die Zusatzbeitrdge der verschiedenen
Krankenkassen hinweisen.

Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs

e Durch eine Weiterentwicklung des morbiditatsorientierten Risikostrukturausgleichs soll die
Zielgenauigkeit der Zuweisungen, die die Krankenkassen aus dem Gesundheitsfonds er-
halten, verbessert werden.
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Qualitatsinstitut

e Grundung eines fachlich unabhangigen, wissenschaftlichen Instituts fur Qualitatssiche-
rung und Transparenz im Gesundheitswesen durch den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA).

Versorgung mit Hebammenhilfe

e Hebammen werden im Hinblick auf steigende Pramien fur ihre Berufshaftpflichtversiche-
rung finanziell entlastet. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Hebam-
menverbande werden verpflichtet, Regelungen dartber zu treffen, dass Hebammen mit
typischer weise geringeren Geburtenzahlen bereits fur die Zeit ab dem 1. Juli 2014 einen
befristeten Vergltungszuschlag auf bestimmte Abrechnungspositionen erhalten.

e Gleichzeitig erhalten Hebammen ab dem 1. Juli 2015 einen Sicherstellungszuschlag,
wenn sie die zu vereinbarenden Qualitdtsanforderungen erfiillen und aufgrund zu geringer
Geburtenzahlen durch die Pramie wirtschaftlich Gberfordert sind.

Unabhangige Patientenberatung

e Die Forderung der unabhangigen Patientenberatung (UPD) wird ausgeweitet, um insbe-
sondere das Angebot der telefonischen Beratung zu verbessern.

Pauschalisiertes Vergitungssystem fiir psychiatrische und psychosomatische Kran-
kenhduser

e Die Einflhrungsphase des pauschalierenden Vergitungssystems fur psychiatrische und
psychosomatische Krankenhauser und Fachabteilungen (PEPP) wird um zwei Jahre ver-
langert. Fir die psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen bedeutet das,
dass sie auch in den Jahren 2015 und 2016 frei dariber entscheiden kdnnen, ob sie be-
reits das neue oder noch das alte Vergutungssystem anwenden wollen
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03/2014: 14. Gesetz zur Anderung des SGB V

Aufhebung der Nutzenbewertung von Arzneimitteln im Bestand, Verlangerung des
Preismoratoriums bis Ende Dezember 2017, Erh6hung des Herstellerabschlags von 6
auf 7 Prozent

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 18/201 vom 12.12.2013)

Bundestagsanhoérung am 12.02.2014: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom27.03.2014
Inkrafttreten:01.04.2014

Wesentliche Inhalte:

o Aufhebung der gesetzlichen Moglichkeit zur Nutzenbewertung von Arzneimitteln im Be-
standsmarkt.

o Verlangerung des Preismoratoriums der pharmazeutischen Unternehmen bis Ende 2017.

e Anhebung des allgemeinen Herstellerabschlags in Form des Mengenrabatts von 6 auf 7
Prozent.

12/2013: 13. SGB V-Anderungsgesetz

Verlangerung des Preismoratoriums bis 31.04.2014
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 18/200 vom 17.12.2013)
Gesetz vom 30.12.2013

Inkrafttreten: 01.01.2014

Inhalt:

e Verlangerung des bislang bis Ende 2013 befristeten Preismoratoriums bei den Arzneimit-
telpreisen bis zum 31.04.2014.

08/2013: Drittes Gesetz zur Anderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften
Anderungen in der Arzneimittelzulassung und -versorgung
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/13083 vom 16.04.2013)

Bundestagsanhoérung am 11.06.2013: Schriftliche Stellungnahmen von Verbanden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 07.08.2013
Inkrafttreten: 01.09.2013
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Wesentliche Inhalte:

Der Gemeinsame Bundesausschuss erhalt kiinftig mehr Flexibilitat bei der Auswahl der
zweckmaRigen Vergleichstherapie. Dies gilt wenn aufgrund der gesetzlichen Kriterien
mehrere Vergleichstherapien aus medizinischen oder Evidenzgesichtspunkten gleicher-
malen zweckmaRig sind. In diesen Fallen kann klinftig der Zusatznutzen gegenuber jeder
der gleichermalRen zweckmafigen Vergleichstherapien nachgewiesen werden. Damit
wird die Nutzenbewertung einschlielBlich der Auswahl der zweckmaligen Vergleichsthe-
rapie von der Frage der Wirtschaftlichkeit entkoppelt. Es wird sichergestellt, dass vorhan-
dene Evidenz nicht aus formalen Griinden verloren geht.

Die Moglichkeiten des Gemeinsamen Bundesausschusses, wissenschaftliche Studien
von nicht medikamentdsen Leistungen und Ma3nahmen zur Krankenbehandlung zu be-
auftragen oder zu finanzieren werden erweitert.

Die Aufsicht Uber die Organisationen im Gesundheitswesen wird effektiver ausgestaltet.
Zukunftig gilt ein Zustimmungsvorbehalt fur Vorstandsdienstvertrage der Krankenkassen,
der Kassenarztlichen Vereinigungen, der Kassenarztlichen Bundesvereinigungen, des
GKV-Spitzenverbands, des Medizinischen Dienst der Krankenversicherung und Medizini-
schen Dienst des GKV-Spitzenverbandes. Entsprechendes gilt fur die Dienstvereinbarun-
gen der hauptamtlichen Unparteiischen des Gemeinsamen Bundesausschusses.

Damit die Versorgung mit Impfstoffen fir Schutzimpfungen auch bei Lieferschwierigkeiten
gesichert ist, wird klargestellt, dass die Vertradge der Krankenkassen mit den pharmazeu-
tischen Unternehmern auch Vereinbarungen zur Sicherstellung einer rechtzeitigen Ver-
sorgung enthalten missen.

Die Mindestquotenregelung wird weiterentwickelt, dadurch wird die psychotherapeutische
Versorgung gestarkt.

Im Arzneimittelgesetz werden zur Erweiterung der Transparenz bei den Anzeigepflichten
zu nicht-interventionellen Unbedenklichkeitsprifungen und Anwendungsbeobachtungen
Erganzungen vorgenommen. Mit den Erweiterungen der Anzeigepflichten wird die Trans-
parenz weiter gestarkt.

Im Heilmittelwerbegesetz wird eine Klarstellung hinsichtlich der Boni bei der Abgabe von
Arzneimitteln durch Apotheken vorgenommen.

07/2013: Gesetz zur Beseitigung sozialer Uberforderung bei Beitragsschulden in der
Krankenversicherung

Erlass oder ErmaRigung der Beitragsschulden in der gesetzlichen und privaten Kran-
kenversicherung

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/13083 vom 16.04.2013)

Bundestagsanhoérung am 11.06.2013: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-

zelsachverstandigen

Gesetz vom 07.08.2013

Inkrafttreten: 01.09.2013
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Wesentliche Inhalte:

Neuregelungen fiir den Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung

Personen, die sich trotz der seit dem 1. April 2007 bestehenden Versicherungspflicht in
der gesetzlichen Krankenversicherung verspatet oder noch nicht bei einer Krankenkasse
gemeldet und dadurch Beitragsschulden angehauft, aber nie Leistungen in Anspruch ge-
nommen haben, sollen sich bis zum 31. Dezember 2013 bei der Krankenkasse melden,
sie bekommen die Beitragsschulden flr zurlickliegende Zeitraume sowie die SGumniszu-
schlage erlassen und kdnnen ihre Versicherungspflicht erflllen.

Auch nachrangig versicherungspflichtige Mitglieder, die sich bereits bei einer Kranken-
kasse versichert haben, bekommen flr den Zeitraum zwischen dem Eintritt der Versiche-
rungspflicht am 1. April 2007 und der Meldung bei der Krankenkasse die Beitragsschulden
und die Sdumniszuschlage rickwirkend erlassen.

Mit dem Erlass der Beitragsschulden sollen die Betroffenen die Méglichkeit erhalten, lau-
fende Beitragszahlungen aufzunehmen und so ihren Versicherungsschutz uneinge-
schrankt in Anspruch nehmen zu kénnen.

Ruckwirkend werden die erhéhten Saumniszuschlage erlassen. Der Saumniszuschlag
betragt in Zukunft nicht mehr 5 Prozent, sondern 1 Prozent.

Die Regelungen zum Erlass des erhdhten Sdumniszuschlags und der Schulden beschran-
ken sich ausschliefl3lich auf den Zeitraum der rickwirkend festgestellten Versicherungs-
pflicht, einen Zeitraum also, flir den in der Regel keine Leistungen gewahrt wurden. Ein
Erlass der regularen Beitrage, z. B. fur sdumige freiwillig versicherte Selbstandige, ist nicht
vorgesehen. Diese konnten trotz Beitragsschulden Leistungen in Anspruch nehmen und
ihnen war zudem die Beitragspflicht — im Gegensatz zu nicht gemeldeten Mitgliedern —
bekannt.

Neuregelungen fiir den Bereich der privaten Krankenversicherung

Nichtversicherte, die der privaten Krankenversicherung (PKV) zuzuordnen sind und trotz
bestehender Versicherungspflicht in der PKV (seit dem 1.1.2009) bisher noch keinen Ver-
tragsabschluss verlangt haben, kénnen bis zum 31. Dezember 2013 einen Vertragsab-
schluss verlangen, ohne dass dafur ein ansonsten erforderlicher Pramienzuschlag be-
rechnet wird. Damit wird fur bislang nicht versicherte Personen der Zugang zur privaten
Krankenversicherung erleichtert.

In der PKV wird ein Notlagentarif fir sdumige Beitragszahler eingefuhrt. Die Umstellung
in den Notlagentarif erfolgt nach Abschluss eines gesetzlich festgelegten Mahnverfahrens.
Der Notlagentarif enthalt einen reduzierten Leistungsumfang, in dem vor allem die Akut-
versorgung sichergestellt ist. Die gesundheitlichen Belange von im Notlagentarif versi-
cherten Kindern und Jugendlichen werden besonders berucksichtigt.

Mit der Einfiihrung des Notlagentarifs wird der Abbau von Beitragsschulden fir die Be-
troffenen erleichtert und das Ruckkehrrecht in den urspringlichen Tarif gestarkt. Bisher
sah das Gesetz vor, dass sdumige Beitragszahler nach 12 Monaten Beitragsrickstand in
den Basistarif Uberflhrt werden, wodurch sich die Beitragslast fir den Einzelnen erhdhte.
Diese Personen werden ab dem 1. August — auch rlckwirkend — in den Notlagentarif
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Uberflhrt, so dass nicht nur zuklinftige, sondern auch die bereits aufgelaufenen Beitrags-
schulden aufgrund der zu erwartenden deutlich niedrigeren Pramie im Notlagentarif in der
Regel deutlich reduziert werden.

e Die privaten Krankenversicherungsunternehmen mussen ihre Versicherten umfassend
Uber den Notlagentarif informieren. Sie missen auch auf die Folgen hinweisen, dass wah-
rend der Versicherungszeit im Notlagentarif keine Altersriickstellungen gebildet werden.

12/2012: Gesetz zur Regelung des Assistenzpflegebedarfs in stationdaren Vorsorge- o-
der Rehabilitationseinrichtungen: Artikel 1

Abschaffung der Praxisgebiihr

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/10747 vom 24.09.2013)
Gesetz vom 20.12.2012

Inkrafttreten: 01.01.2013

e Die im Jahr 2004 mit dem GKV-Modernisierungsgesetz eingefiihrte Praxisgebihr in Héhe
von 10 Euro je Kalenderquartal wird abgeschafft. Zur Kompensation der Mehrausgaben,
die den Krankenkasse durch die Abschaffung der Zuzahlungen bei Inanspruchnahme
arztlicher, zahnarztlicher und psychotherapeutischer Behandlungen entstehen, werden
den Einnahmen des Gesundheitsfonds im Jahr 2014 aus der Liquiditatsreserve 1,78 Mrd.
Euro zugeflhrt.

12/2011: Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen
Krankenversicherung (Versorgungsstrukturgesetz)

MaRnahmen zur Sicherstellung der arztlichen Versorgung
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/6906 vom 05.09.2013)

Bundestagsanhoérung am 19.10.2011: Schriftliche Stellungnahmen von Verbanden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 22.12.2011
Inkrafttreten: 01.01.2012

Wesentliche Inhalte:
Starkung der flaichendeckenden Versorgung

e Planungsbereiche muissen kulnftig nicht mehr den Stadt- und Landkreisen entsprechen.
Dem Gemeinsamen Bundesausschuss wird vorgegeben, die Planungsbereiche so zu ge-
stalten, dass sie einer flachendeckenden Versorgung dienen. So soll beispielsweise auch
die Altersstruktur der jeweiligen Bevolkerung bertcksichtigt werden.
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e Erweiterung der Mdglichkeit zur Erteilung von Sonderbedarfszulassungen
e Abschaffung der Residenzpflicht

e  Starkung der Einwirkungsmadglichkeiten der Lander unter Berticksichtigung regionaler Be-
sonderheiten

e Forderung des Verzichts auf Zulassungen in lberversorgten Gebieten: Um Uberversor-
gung abzubauen, wird die bestehende Mdglichkeit der Kassenarztlichen Vereinigungen,
in Uberversorgten Gebieten den freiwilligen Verzicht auf die vertragsarztliche Zulassung
finanziell zu férdern, erweitert. Zudem wird den Kassenarztlichen Vereinigungen ermoég-
licht, bei der Ausschreibung von Vertragsarztsitzen zur Nachbesetzung in Uberversorgten
Planungsbereichen ein Vorkaufsrecht auszuuben.

e Anpassung der gesetzlichen Vorgaben zur Auswahl des Praxisnachfolgers: Bei der Nach-
besetzung von Vertragsarztpraxen sind Versorgungsgesichtspunkte kinftig starker zu be-
rucksichtigen.

e Anreize im Vergltungssystem, indem Arzte in unterversorgten Gebieten von MalRnahmen
der Mengenbegrenzung ausgenommen sind. Mdglichkeit, Preiszuschlage fur besonders
forderwirdige Leistungen sowie Leistungen von besonders forderungswuirdigen Leis-
tungserbringern, die in strukturschwachen Gebieten tatig sind, zu vereinbaren.

o Sektorenlbergreifende Organisation des arztlichen Notdienstes

e Verbesserung der Rechtsgrundlagen fur den Betrieb von Eigeneinrichtungen durch Kas-
senarztliche Vereinigungen und Moglichkeit zum Betrieb von Eigeneinrichtungen durch
kommunale Trager

Regionales Aushandeln der Honorare

o Die Vertragspartner auf regionaler Ebene sollen mehr Gestaltungsmaglichkeiten bei ihren
Vereinbarungen Uber die Gesamtvergitungen erhalten. Die Verhandlungen erfolgen da-
mit nicht mehr auf Bundes- sondern auf Landesebene.

Spezialarztliche Versorgung

e Geplant ist die Einflihrung eines neuen Sektors, in dem niedergelassene Arzte und im
Krankenhaus tatige Arzte zu gleichen finanziellen Bedingungen behandeln kénnen. Men-
schen mit bestimmten Erkrankungen wie HIV, Krebs, Multi Sklerose und anderen schwe-
ren oder seltenen Erkrankungen sollen eine reibungslose interdisziplinare Behandlung er-
fahren

Starkung der ambulanten Rehabilitation

¢ Ambulante Reha-Einrichtungen werden den stationaren gleichgestellt, indem einheitliche
Versorgungsvertradge geschlossen werden

Kassenwahl

e Bei unrechtmafliger Abweisung durch einzelne Krankenkassen werden die Rechtsfolgen
des Eingreifens der Aufsichtsbehdrden verscharft. Im Falle von Kassenschliellungen wird
ein reibungsloser Ubergang sichergestellt.
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12/2010: Haushaltsbegleitgesetz 2011

Artikel 18: Anhebung des Bundeszuschusses
Gesetz vom 09.12.2010

Inkrafttreten: 01.01.2011

Inhalt:

e Der Bund leistet im Jahr 2011 zusatzlich einen Betrag von 2,0 Mrd. Euro an den Gesund-
heitsfonds.

11/2010: Gesetz zur nachhaltigen und sozial ausgewogenen Finanzierung der Gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV-Finanzierungsgesetz)

Weiterentwicklung des Gesundheitsfonds, einkommensunabhidngige Zusatzbeitrage,
neuer Sozialausgleich, erleichterter Wechsel zur PKV

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/3040 vom 28.09.2010)

Bundestagsanhoérung am 25.10.2010: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 22.12.2010
Inkrafttreten: 01.01.2011

Wesentliche Inhalte:
Anhebung des allgemeinen Beitragssatzes auf 15,5%

e Der paritatische Beitragssatz erhéht sich ab 2011 - mit Ablauf der befristeten Beitrags-
satzsenkung (um 0,6%-Punkte) im Rahmen des Konjunkturpaketes Il - wieder auf 14,6%.
Der allgemeine Beitragssatz von 15,5% (= paritatischer Beitragssatz plus 0,9% Sonder-
beitrag der Mitglieder) wird gesetzlich festgeschrieben. Der Arbeitgeberanteil wird damit
auf 7,3% eingefroren — der Arbeitnehmeranteil auf 8,2%. Der bisher vorgesehene gesetz-
liche Mechanismus, den paritatischen Beitragssatz dann anzupassen, wenn die Ausga-
ben des Gesundheitsfonds nicht mehr zu 95% gedeckt sind, wird aufgehoben.

Einfiihrung eines einkommensunabhédngigen Zusatzbeitrages

e Wenn die Zuweisungen des Gesundheitsfonds an die Krankenkassen hinter den Ausga-
ben zurlickbleiben, missen die Kassen Zusatzbeitrage erheben. Die Zusatzbeitrage sind
einkommensunabhangig, d.h. sie werden als Kopfpauschale erhoben. Die Option einkom-
mensabhangiger, prozentualer Zusatzbeitrage entfallt.

e Bestimmte Personengruppen werden von der Erhebung eines Zusatzbeitrages ausge-
schlossen: Bezieher von Krankengeld, Verletztengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Teil-
nehmern an MaRnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder am freiwilligen sozialen Jahr
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sowie behinderte Menschen, die in Anstalten, Heimen oder gleichartigen Einrichtungen
teilzeitig arbeiten.

Empfanger von Arbeitslosengeld erhalten im Fall der Uberforderung einen Sozialaus-
gleich durch die BA.

Der Zusatzbeitrag fur Arbeitslosengeld |I-Bezieher wird nicht von den Leistungsbeziehern
selbst, sondern aus Mittel der Liquiditatsreserve finanziert. Allerdings wird die Differenz
zwischen dem durchschnittlichen und dem tatsachlichen Zusatzbeitrag von den Empfan-
gern selbst getragen, um einen Anreiz haben, damit Arbeitslosengeld 1l-Bezieher zu kos-
tenglinstigen Krankenkassen zu wechseln.

Regelung zur Vermeidung des Entstehens von Hilfebedurftigkeit aufgrund der Erhebung
des Zusatzbeitrages: Die BA Ubernimmt den Zusatzbeitrag flr Personen, die keine Bezie-
her von Arbeitslosengeld Il sind, aber allein durch die Zahlung des Zusatzbeitrages hilfe-
bedurftig wirden, in der Hohe, die zur Vermeidung der Hilfebedurftigkeit erforderlich ist.
Diese Aufwendungen werden aus der Liquiditatsreserve des Gesundheitsfonds erstattet.

Fur Sozialhilfeempfanger werden die Zusatzbeitrage vom Trager ibernommen. Perso-
nen, von denen kein Zusatzbeitrag erhoben wird oder dieser von Dritten vollstandig ge-
tragen wird, haben keinen Anspruch auf einen Sozialausgleich.

Fur Versicherte, die ihren Zusatzbeitrag fir die Dauer von sechs Monaten nicht bezahlt
haben, wird ein Verspatungszuschlag erhoben und der Versicherte hat keinen Anspruch
auf Sozialausgleich.

Sozialausgleich

Wenn der Zusatzbeitrag das beitragspflichtige Einkommen des Versicherten um 2 % Uber-
steigt, findet ein automatischer Sozialausgleich statt. Das Mitglied zahlt den Zusatzbeitrag
auf jeden Fall. Arbeitgeber oder Rentenversicherungstrager erstatten den Betrag dann
aus dem einkommensabhéngigen Beitragssatz, der dem Anteil der Uberforderung ent-
spricht.

Der Sozialausgleich bemisst sich nicht am tatsachlichen Zusatzbeitrag der jeweiligen
Krankenkasse. Malstab ist vielmehr der zu erwartende kassendurchschnittliche Zusatz-
beitrag, den das Bundesversicherungsamt prospektiv durch Gegenuberstellung der Zu-
weisungen aus dem Fonds und den prognostizierten Ausgaben der Krankenkassen er-
mittelt. Wenn die Ausgaben der Krankenkassen in der Summe durch die Zuweisungen
gedeckt sind, findet also kein Sozialausgleich statt.

Der Sozialausgleich wird fur Arbeitnehmer und Rentner direkt Uber die Arbeitgeber bzw.
den Rentenversicherungstrager umgesetzt. Besondere Regelungen gelten fur die ande-
ren Mitglieder.

Bei mehreren beitragspflichtigen Einklnften rechnet die Krankenkasse die Anspruchsbe-
rechtigung auf einen Sozialausgleich und informiert dariber den Arbeitgeber, bei dem der
Versicherte seinen Haupteinkommen bezieht. Fir freiwillig Versicherte berechnen die
Krankenkassen den Sozialausgleich, wahrend bei Arbeitslosengeldbeziehern die BA den
Betrag des Sozialausgleichs erstattet.

Fur 2011 bis 2014 wird der erforderliche Betrag fir den Sozialausgleich aus der Liquidi-
tatsreserve des Gesundheitsfonds finanziert. Ab 2015 ist ein zusatzlicher Bundeszu-
schuss vorgesehen, der im Jahr 2013 gesetzlich festzulegen ist.
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Erleichterter Ubergang in die private Krankenversicherung

Der Wechsel in die PKV kann schon beim einmaligen Uberschreiten der Jahresarbeits-
entgeltgrenze erfolgen. Diese Regelung tritt am 31.12.2010 in Kraft, so dass Versicherte,
die im Jahre 2010 die Jahresarbeitsentgeltgrenze Uberschreiten, schon im 2011 in die
PKV wechseln kénnen.

Begrenzung der Ausgaben der Krankenkassen

Die Ausgaben der Krankenkassen werden fir die Jahre 2011 und 2012 eingefroren.

Bei der hausarztzentrierten Versorgung (HzV) soll der Grundsatz der Beitragsstabilitat be-
achtet werden. Danach durfen die Vertragsparteien keine Vergltungsvereinbarungen tref-
fen, die zur Erhebung von Zusatzbeitragen flihren. Vereinbarungen fir Leistungen, die
Uber die Regelversorgung hinausgehen, missen durch Einsparungen finanziert werden.

Neue Regelungen zur Begrenzung des Ausgabenzuwachses fir die vertragsarztliche Ver-
gutung in den Jahren 2011 und 2012. Hierfur soll die Anpassung der Punktwerte fiir die
Bestimmung der Vergutung der vertragsarztlichen Vergutung zeitweilig ausgesetzt wer-
den.

Einsparungen im Bereich der vertragsarztlichen Vergitung und Begrenzungen des Hono-
rarzuwachses von Zahnarzten.

Wahlfreiheit der Versicherten

Die dreijahrige Mindestbindungsfrist wird fir bestimmte Wahltarife, also fur Pramienzah-
lung, fir Kostenerstattung und fur Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen, auf
ein Jahr abgesenkt. Hingegen bleibt die dreijahrige Mindestbindungsfrist fir andere Wahl-
tarife, wie fur den Selbstbehalt oder das Krankengeld, erhalten.

10/2010: Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz - AMNOG)

MaRnahmen zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/2413 vom 06.07.2010)

Bundestagsanhoérung am 29.09.2010: Stellungnahmen von Verbdnden und Einzelsachver-

standigen
Gesetz vom 22.10.2010

Inkrafttreten: 01.01.2011

Wesentliche Inhalte:

Die Hersteller miissen ab dem Jahre 2011 fir alle Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen so-
fort bei der Markteinfihrung Nachweise Uber den Zusatznutzen fir die Patientinnen und
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Patienten vorlegen. Der Gemeinsame Bundesausschuss entscheidet, ob und welchen Zu-
satznutzen ein neues Arzneimittel hat und unter welchen Voraussetzungen es verordnet
werden darf.

Far Arzneimittel ohne Zusatznutzen wird ein Festbetrag festgesetzt. Ist dies nicht méglich,
weil es keine weiteren pharmakologisch-therapeutisch vergleichbaren Arzneimittel gibt,
vereinbart der Hersteller mit der Gesetzlichen Krankenversicherung einen Erstattungs-
preis, der zu keinen héheren Kosten gegenuber der Vergleichstherapie fuhren darf.

Far Arzneimittel mit Zusatznutzen werden die Preise auf Basis der Bewertung des Zusatz-
nutzens ausgehandelt.

Die pharmazeutischen Unternehmen kénnen ihre Preise fir Arzneimittel kinftig nicht
mehr nach eigenem Ermessen festlegen. Ein Ausgleich soll in direkten Verhandlungen
zwischen dem jeweiligen Arzneimittelhersteller und den gesetzlichen Krankenkassen ge-
funden werden. Beide Seiten sollen kunftig innerhalb eines Jahres nach Markteinfihrung
eines neuen Arzneimittels den Erstattungs-Preis verhandeln. Dieser Preis gilt auch fur
die Privatversicherten und die Selbstzahler.

Aufhebung der Bonus-Malus-Regelung sowie der Zweitmeinungsregelung. Die Wirt-
schaftlichkeitsprifungen sowie die Therapie- und Verordnungsausschlisse werden klarer
geregelt. Rabattvertrage fir patentfreie und wirkstoffgleiche Arzneimittel werden wettbe-
werblicher und patientenfreundlicher gestaltet.

04/2010: Sozialversicherungs-Stabilisierungsgesetz - Artikel 4

Heraufsetzung des Bundeszuschusses
Gesetz vom 14.04.2010

Inkrafttreten: 01.01.2010

Inhalt Artikel 4:

Zum Ausgleich konjunkturbedingter Mindereinnahmen erhéht sich im Jahr 2010 der Bun-
deszuschuss an den Gesundheitsfonds um 3,9 Mrd. Euro.

03/2009: Gesetz zur Sicherung von Beschiftigung und Stabilitat in Deutschland (Kon-
junkturpaket Il)

Artikel 13: Herabsetzung des Beitragssatzes, Erhohung des Bundeszuschusses
Gesetz vom 02.03.2009

Inkrafttreten: 01.07.2009

Wesentliche Inhalte:

Der paritatisch finanzierte Beitragssatz wird zum 01.07.2009 um 0,6%-Punkte auf 14,0%
reduziert.
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e Zum Ausgleich steigt der Bundeszuschuss an die gesetzliche Krankenversicherung im
Jahr 2009 um 3,2 Mrd. € auf 7,2 Mrd. € und in den Jahren 2010 und 2011 um jeweils 6,3
Mrd. Euro. Damit erreicht der Bundeszuschuss bereits im Jahr 2012 (bisher: 2016) den
vorgesehenen Zielwert von 14 Mrd. €.

03/2007: Gesetz zur Stirkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV-Wettbewerbsstiarkungsgesetz - GKV-WSG)

Einfiihrung eines Gesundheitsfonds, allgemeine Versicherungspflicht, Wahltarife, An-
derung der Arztehonorierung und weitere Regelungen

Gesetz vom 26.03.2007

Bundestagsanhoérung am 06.11. und 13.11.2007: Schriftliche Stellungnahmen von Verbédnden
und Einzelsachverstandigen (110 MB!!)

Inkrafttreten: In wesentlichen Teilen zum 01.04.2007

Wesentliche Inhalte:
Gesundheitsfonds/Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung

¢ Gesundheitsfonds (ab 2009): Einfuhrung eines Gesundheitsfonds (verwaltet als Sonder-
vermogen vom Bundesversicherungsamt)

¢ In den Fonds flieRen die Beitrage der Versicherten und der Arbeitgeber nach den Relati-
onen (2007): Beitragssatz Arbeitnehmer 7,7% des Bruttoeinkommens (einschl. Sonder-
beitrag von 0,9%), Beitragssatz Arbeitgeber 6,8%). Diese Beitragssatze werden per
Rechtsverordnung vereinheitlicht und festgeschrieben.

e Ab 2009 verlieren die Krankenkassen ihre Beitrags- und Finanzautonomie

¢ Inden Fonds flieRen zusatzlich die steuerfinanzierten Bundeszuschiisse ein. Ab 2007: 2,5
Mrd. Euro, ab 2009 erhoht sich die Summe um 1,5 Mrd. Euro im Jahr bis zu einer Ober-
grenze von 14 Mrd. Euro.

e Auf langere Sicht sollen die fir die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern erforderli-
chen Mittel komplett aus Steuern finanziert werden.

e Verteilung der Fondsmittel an die Krankenkassen nach einer fir alle Versicherten einheit-
lichen Kopfpauschale. Ein morbiditatsorientierter Risikostrukturausgleich erfolgt mittels
Zuweisung alters- und risikoabhangiger Zu- und Abschlage fir die Kassen. Den Morbidi-
tatsgruppen werden etwa 50 bis 80 schwerwiegenden Krankheiten zu Grunde gelegt.

e Lasst sich der Finanzbedarf einer Krankenkasse durch die Fondszuweisungen nicht de-
cken, kann diese von den Mitgliedern ein Zusatzbeitrag (als Pauschale oder Prozentwert
des Einkommens) erheben. Dieser darf ein Prozent des beitragspflichtigen Einkommens
des Mitglieds nicht Uberschreiten. Erhebung und Erhéhung des Zusatzbeitrages begrun-
den ein Sonderkindigungsrecht seitens des Mitgliedes.
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Patienten und Versicherte

Erstmalig besteht spatestens ab 2009 fur jeden eine Versicherungspflicht. Ab April 2007
mussen Nichtversicherte, die zuletzt gesetzlich krankenversichert waren, zur letzten Kran-
kenkasse zurlckkehren. Zuletzt privat Versicherte ohne aktuellen Versicherungsschutz,
mussen sich seit Juli 2007 wieder privat versichern. Fir sie gilt der Basistarif in der priva-
ten Krankenversicherung (s.u.). Personen, die bisher weder gesetzlich noch privat kran-
kenversichert waren, werden gemaR ihrer zuletzt ausgeubten Tatigkeit zugeordnet (An-
gestellte in die GKV, Selbststandige in die PKV).

Vorsorge und Zuzahlungen

Durch die Wahrnehmung von Vorsorgeuntersuchungen kann sich die Zuzahlungsgrenze
fur chronisch Erkrankte von zwei Prozent des Haushaltseinkommens auf ein Prozent re-
duzieren.

Zum Eintreten dieser Regelung ab 2008 soll der Gemeinsame Bundesausschuss (s.u.)
Ausnahmeregelungen fir jene Krankheiten festlegen, die nicht zwangslaufig durch Vor-
sorgeuntersuchungen oder therapiegerechtes Verhalten nachgewiesen werden kdnnen.
Weiterhin gelten diese Regelungen nicht fur Versicherte, die bestimmte Altersgrenzen
Uberschritten haben.

Walhltarife

Ab April 2007 kénnen die Krankenkassen ihren Versicherten Selbstbehalt-, Kostenerstat-
tungs- oder Beitragserstattungstarife anbieten. Bonuszahlungen an Versicherte dirfen
600 Euro nicht Uberschreiten. Fur freiwillig angebotene Wabhltarife gilt eine gesetzliche
Bindungsfrist von drei Jahren.

Fir besondere Versorgungsformen (hausarztzentrierte Versorgung, integrierte Versor-
gung oder Tarife mit Bindung an bestimmte Leistungserbringer) missen die Kassen spe-
zielle Tarifgestaltungen anbieten.

Leistungen

Im Wesentlichen bleiben der Leistungskatalog der GKV und die Zuzahlungsregeln unver-
andert.

Verschiedene Leistungen, etwa bei der Palliativversorgung, der medizinischen Rehabili-
tation, Eltern-Kind-Kuren und empfohlene Schutzimpfungen werden von Satzungs- und
Ermessens- zu Pflichtleistungen der Krankenkassen.

Der Leistungsumfang bei Folgeerkrankungen aufgrund medizinisch nicht notwendiger
Eingriffe (Tatowierungen, Piercings, Schénheitsoperationen) wird eingeschrankt. Die
Krankenkassen konnen die Versicherten in diesen Fallen verschuldungsunabhangig in
angemessener Hohe an den Kosten der Behandlung beteiligen und das Krankengeld fur
die Dauer der Behandlung ganz oder teilweise versagen oder zurtickfordern.

Apotheken, Arzte, Kliniken

Apotheken: Anstieg des von den Apotheken den Krankenkassen einzurdumenden Ra-
batts auf 2,30 Euro je verschreibungspflichtiger Arzneimittelpackung (bisher: 2,00 Euro).
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Bei gleichen Wirkstoffen und gleichwertiger Qualitat Verkauf des guinstigeren Praparates,
wenn dies nicht ausdricklich vom Arzt anders bestimmt wurde.

o Krankenhauser: Die ambulante Erbringung spezialisierter Leistungen fir Menschen mit
schweren oder seltenen Krankheiten ist kiinftig ohne weitere Voraussetzungen maglich.

e Niedergelassene Arzte: Ab 2009 schrittweise Einfiihrung einer Euro-Geblihrenordnung,
die die bisherige Budgetierung ablést. Die Finanzvolumina der vertragsarztlichen Versor-
gung orientieren sich kunftig an der Morbiditat der Versicherten. Die Krankenkassen mus-
sen demnach mehr Honorar zur Verfligung stellen, wenn die Arzte mehr Leistungen er-
bringen missen, weil der Gesundheitszustand ihrer Patienten es erfordert. Das Morbidi-
tatsrisiko wird somit auf die Kassen ubertragen.

e \Vertragswettbewerb: Vereinbarungen zwischen Krankenkassen und einzelnen oder Grup-
pen von Arzten dirfen in erweitertem Umfang geschlossen werden. Ab April 2007 miissen
alle Krankenkassen hausarztzentrierte Versorgungsvertrage anbieten.

Organisation der GKV

e Die sieben Spitzenverbande der gesetzlichen Krankenkassen werden ab Juli 2008 vom
~Spitzenverband Bund der Krankenkassen* ersetzt. Aufgabe dieses Gremiums ist die Ver-
tretung samtlicher Krankenkassen in der gemeinsamen Selbstverwaltung, die Vertrags-
kompetenz beschrankt sich auf Kollektivvertrage und zwingend einheitlich zu treffende
Entscheidungen.

e Ab Juli 2008 Reform des Gemeinsamen Bundesausschusses zur effektiveren Arbeit der
gemeinsamen Selbstverwaltung. Die Entscheidungsgremien sollen durch Hauptamtliche
besetzt, die Gremienarbeit gestrafft und transparenter werden sowie die Moglichkeiten
der Konfliktldsung durch unparteiische Mitglieder erweitert werden.

e Die Krankenkassen werden mit Ausnahme der geschlossenen BKKs ab 2009 fur den
Wettbewerb gedffnet. Fusionen, auch zwischen Krankenkassen verschiedener Kassenar-
ten, sind moglich. Zur Vorbereitung der Einfihrung der Insolvenzfahigkeit der Kranken-
kassen, sind diese verpflichtet, ab 2010 einen Kapitalstock zu bilden, um die Erfullung
bestehender Verpflichtungen im Insolvenzfall sicherzustellen.

Private Krankenversicherung

e Private Krankenversicherer sind ab 2009 verpflichtet, einen Basistarif ohne Risikozu-
schlage anzubieten, der den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung ent-
spricht. Der Basistarif darf den durchschnittlichen GKV-Hochstbeitrag nicht Gberschreiten.
Es gilt ein Kontrahierungszwang, der die Ausgrenzung bestimmter Risiken ausschlief3t.

o Die Hurden fir einen Wechsel freiwillig gesetzlich Versicherter in die PKV werden erhéht:
Die Versicherungspflichtgrenze bleibt bestehen, ein Wechsel ist jedoch nur mdglich, wenn
das Jahresarbeitsentgelt in drei aufeinander folgenden Jahren die Versicherungspflicht-
grenze Ubersteigt.
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04/2006: Gesetz zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung

Schwerpunkte: MaBnahmen zur Begrenzung des Ausgabenanstiegs in der Arzneimit-
telversorgung

Gesetz vom 26.04.2006
Inkrafttreten: 01.05.2006

Wesentliche Inhalte:

e Vom 1. April 2006 bis zum 31. Marz 2008 gilt ein zweijahriger Preisstopp fir Arzneimittel,
die zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet werden (sog. Preismora-
torium).

o Die Festbetrage fur Arzneimittel werden gesenkt. Die Krankenkassen kénnen mit den Her-
stellern einen speziellen Rabattvertrag abschlielen, damit die Arzneimittel mit Preisen
Uber Festbetrag fur die Versicherten ohne Mehrkosten verfligbar sind.

e Fur Arzneimittel, deren Preis um 30 Prozent oder mehr unterhalb des Festbetrags liegt,
kdénnen die Spitzenverbande der gesetzlichen Krankenkassen vereinbaren, dass sie ohne
Zuzahlungen des Versicherten abgegeben werden kénnen.

o Fur Arzneimittel aus Uber 80 Festbetragsgruppen werden Zuzahlungsbefreiungsgrenzen
festgesetzt, die am 1. Juli 2006 in Kraft treten. Arzneimittel aus diesen Gruppen sind, wenn
der Apothekenverkaufspreis diesen Grenzwert nicht Uberschreitet, flr Patienten zuzah-
lungsfrei.

e Die Rabattregelungen zwischen Pharmaunternehmen und -handlern sowie den Apothe-
ken werden transparenter und patientenfreundlicher gestaltet. Beispielsweise wird die Ab-
gabe kostenloser Arznei-Packungen (Naturalrabatte) an Apotheken unterbunden. Das
bisherige Volumen der Naturalrabatte wird zur Entlastung der Krankenkassenbeitrage an
die Krankenkassen weitergegeben.

o  Fur Arzneimittel im Generika fahigen Markt, also flr patentfreie Arzneimittel mit gleichen
Inhaltsstoffen, die von mehreren Unternehmen angeboten werden, wird ein Rabatt in
Hohe von 10 Prozent des Herstellerabgabepreises erhoben. Ausgenommen von diesem
Rabatt sind allerdings Arzneimittel, deren Preis um 30 Prozent niedriger als der Festbetrag
ist.

e Die Arzte werden starker in die Verantwortung fiir die Wirtschaftlichkeit inrer Arzneiver-
ordnungen genommen (Bonus-Malus-Regelung). Es gelten Zielvorgaben fir die Preiswir-
digkeit der verordneten Arzneimittel gelten.

e Bei Uberschreitung der Zielvorgaben um 10 Prozent hat der verordnende Arzt die Medi-
kamentenkosten anteilig zu erstatten. Unterschreiten die Medikamentenausgaben den
festgelegten Betrag, zahlen die Krankenkassen einen Bonus an die zugehorige Kassen-
arztliche Vereinigung.

o Krankenhauser sollen bei der Entlassung eines Patienten Arzneimittel verschreiben, die
auch bei Verordnung in der vertragsarztlichen Versorgung zweckmafRig und wirtschaftlich
sind.
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12/2004: Gesetz zur Anpassung der Finanzierung von Zahlersatz

Neuregelung der Finanzierung von Zahnersatz, Riickgangigmachung der Regelungen
im Gesundheitsmodernisierungsgesetz

Gesetz vom 15.12.2004

Inkrafttreten: 01.01.2005

Wesentliche Inhalte:

Die gesonderte Finanzierung des Zahnersatzes nach dem GMG wird rlickgangig ge-
macht. Die Versorgung mit Zahnersatz zahlt zum Leistungskatalog der gesetzlichen Kran-
kenversicherung.

Anstelle der privaten Zusatzversicherung fir Zahnersatz vom 1. Januar 2005 an und der
alleinigen Finanzierung des Krankengelds ab 1. Januar 2006 zahlen die gesetzlich Kran-
kenversicherten einen Sonderbeitrag von 0,9 Prozent ihres Einkommens ohne Beteiligung
der Arbeitgeber; gleichzeitig missen die Kassen ihre Beitragssatze um 0,9 Prozentpunkte
senken.

Die Erhebung des Sonderbeitrags wird auf den 01.07.2005 vorgezogen.

Beibehaltung der gleitenden Hartefallregelungen.

11/2003: Gesetz zur Modernisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Mo-
dernisierungsgesetz - GMG)

Bundeszuschuss, Sonderbeitrag, Ausweitungen von Zuzahlungen, Leistungsein-
schriankungen, Verdnderungen in den Versorgungsstrukturen

Gesetz vom 14.11.2003

Eckpunkte der Konsensverhandlungen zur Gesundheitsreform (07/2003)

Inkrafttreten: Im Wesentlichen ab 01.01.2004

Wesentliche Inhalte:

Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung

Versicherungsfremde Leistungen, wie Mutterschaftsgeld oder das Krankengeld bei der
Betreuung eines Kindes, werden nicht mehr Gber die GKV finanziert, jedoch Gber die Kas-
sen abgewickelt. Die Finanzierung geschieht aus Steuermitteln (Bundeszuschuss).

Sonderbeitrag: zur Finanzierung einzelner Leistungsbereiche (Zahnersatz, Krankengeld)
zahlen alle gesetzliche Versicherten ab Januar 2006 einen Sonderbeitrag von 0,9%, an
dem der Arbeitgeber sich nicht beteiligt. Hintergrund ist die angestrebte Senkung der
Lohnnebenkosten.

Voller Beitragssatz auf Betriebsrenten
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Patienten und Versicherte

Zuzahlungen, Leistungseinschrankungen

Verschreibungspflichtige Arznei-, Verband- und Hilfsmittel: kiinftig sind vom Patienten
zehn Prozent der Kosten selbst zu tragen. Die Zuzahlung betragt mindestens funf, maxi-
mal jedoch zehn Euro.

In jedem Quartal muss bei jeder ersten Inanspruchnahme eines Arztes, Zahnarztes oder
Psychotherapeuten eine Praxisgebihr von 10 Euro entrichtet werden. Kinder und Jugend-
liche sind hiervon befreit. Bei Vorsorgeuntersuchungen und Uberweisungen féllt ebenfalls
keine Praxisgebuhr an.

Im Rahmen der Krankenhausbehandlung und fir Eltern-Kind-Kuren sind pro Tag zehn
Euro Zuzahlung zu leisten. Bei der Krankenhausbehandlung gilt jedoch die zeitliche Be-
schrankung auf maximal 28 Tage.

Heilmittel und hausliche Krankenpflege: die Patienten mussen zehn Prozent der Kosten
fur die Behandlung selbst aufbringen, hinzu kommt eine Gebihr von 10 Euro je Verord-
nung. Bei der hauslichen Krankenpflege bleibt die Zuzahlung auf die ersten 28 Tage der
Inanspruchnahme begrenzt.

Fahrtkosten/Haushaltshilfen: Erstattung nur nach vorheriger Genehmigung und mit
Selbstbeteiligung (mindestens flnf, hdchstens zehn Euro pro Tag/Fahrt).

Fur Erwachsene liegt die Zuzahlungsgrenze bei zwei Prozent des jahrlichen Bruttoein-
kommens, fur chronisch Kranke und Empfangerinnen von Sozialhilfe bei einem Prozent.

Streichung und Einschrankungen bei der Gewahrung bestimmter Leistungen (Brillen, Ent-
bindungsgeld, Sterbegeld, Sterilisationen, kiinstliche Befruchtung).

Individuelle Absicherung des Zahnersatzes ohne Arbeitgeberbeteiligung ab 2005

Tarife, Kostenerstattung

Selbstbehalttarife: Die Krankenkassen haben die Mdglichkeit, ihnren Kunden Tarife anzu-
bieten, nach denen diese im Falle einer medizinischen Behandlung einen festgelegten
Hochstbetrag selber tragen, im Gegenzug jedoch ein Beitragsbonus gewahrt wird.

Kostenerstattung: die Krankenkassen kdnnen Tarife anbieten, bei denen der Arzt die er-
brachte Leistung direkt mit dem Patient abrechnet, der die erhaltenen Quittungen zur Kos-
tenerstattung bei seiner Krankenkasse einreicht. Fur freiwillig Versicherte kdnnen die
Krankenkassen Selbstbehalte mit BeitragsermaRigung sowie Beitragsriickzahlungen (bei
Nicht-Inanspruchnahme von Leistungen im Kalenderjahr) anbieten.

Patientenrechte:

Erhalt einer Patientenquittung: Jeder Patient hat das Recht auf eine Patientenquittung, die
die vom Arzt mit der Krankenkasse abgerechneten Leistungen und Kosten ausweist.

Installation von Patientenbeauftragten: Die Patientenbeauftragte vertritt die Belange der
Patienten in der Offentlichkeit und setzt sich in den relevanten Entscheidungs- und Steu-
erungsgremien - insbesondere im Gemeinsamen Bundesausschuss - beratend fir die Pa-
tientenrechte ein.
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Arzte, Zahnirzte, Krankenhauser, Apotheken

e Hausarztmodell: die Krankenkassen sollen ihren Patienten eine hausarztzentrierte Ver-
sorgung anbieten, bei der der Hausarzt immer erster Ansprechpartner ist und ggf. an
Facharzte Uberweist. Hierflir konnen die Krankenkassen ihren Versicherten einen Bonus
einrdumen (z.B. Befreiung von der Praxisgebuhr).

e Forderung der Zusammenarbeit von Arzten, Therapeuten und anderen Heilberufen in me-
dizinischen Versorgungszentren, Krankenkassen konnen Vertrage mit einzelnen Leis-
tungserbringern oder Gruppen Uber integrierte Versorgungsformen abschlief’en - ohne
Zwischenschaltung der Kassenarztlichen Vereinigungen.

e Verpflichtung der Arztpraxen zur Einfihrung eines internen Qualitdtsmanagements. Nie-
dergelassene Arzte werden zu regelmaRiger Fortbildung verpflichtet.

¢ Ambulante Behandlung im Krankenhaus: Die Krankenhauer erhalten mehr Méglichkeiten
zur ambulanten Behandlung, bspw. im Rahmen strukturierter Behandlungsprogramme fir
chronisch Kranke oder flir hochspezialisierte Leistungen. Auch im Falle einer regionalen
Unterversorgung kénnen sich die Krankenhauser an der ambulanten Behandlung beteili-
gen.

e Grindung eines unabhangigen Instituts fir Qualitat und Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-
wesen (IQWIG) durch die Partner der Selbstverwaltung (Arzte, Krankenhduser, Kranken-
kassen) zur Entwicklung von Behandlungsleitlinien, Empfehlungen von Disease-Manage-
ment-Programmen sowie zum Qualitatsmanagement in der ambulanten Behandlung.

e Einfuhrung der weiterentwickelten elektronischen Gesundheitskarte, auf der Gesundheits-
daten des Versicherten gespeichert werden kénnen.

e Der Versandhandel mit apothekenpflichtigen Medikamenten, z.B. Uber das Internet, wird
zugelassen. Grindung von Filialapotheken: jeder Apotheker darf bis zu vier Verkaufsstel-
len betrieben.

e Abschaffung der Vorschriften zur Schaffung einer Positivliste.

e Erhéhung des Rabatts fur alle Medikamente ohne Festbetrag auf 16%, Apotheken erhal-
ten ein einheitliches Abgabehonorar fur alle verschreibungspflichtigen Arzneimittel in
Hohe von 8,10 Euro pro Packung.

12/2002: Beitragssatzsicherungsgesetz

Anhebung der Versicherungspflichtgrenze, Leistungseinschriankungen, Nullrunden bei
den Leistungsanbietern

Gesetz vom 23.12.2002
Inkrafttreten: 01.01.2003

Wesentliche Inhalte:

e Die Versicherungspflichtgrenze wird ab 2003 auf 75 % der Beitragsbemessungsgrenze in
der Rentenversicherung bundeseinheitlich auf 3.825 Euro/Monat bzw. 45.900 Euro/Jahr
angehoben. Die Beitragsbemessungsgrenze liegt bei 3.450 Euro/Monat bzw. 41.400
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Euro/Jahr.

Das Sterbegeld wird halbiert und fiir Versicherte auf 525 Euro (bislang 1.050 Euro) sowie
fur Familienversicherte auf 262,50 Euro (bislang 525 Euro) festgesetzt.

Der bisher fir die Jahre 2002 und 2003 befristet von 5% auf 6% erhéhte Apothekenrabatt
an die GKV gilt nunmehr fur Arzneimittel mit einem Abgabepreis bis zur Héhe von 52,46
€ unbefristet. Oberhalb dieses Abgabepreises gelten gestaffelt hbhere Rabatte. Die phar-
mazeutischen Unternehmen gewahren auf die Arzneimittel, die zu Lasten der GKV abge-
geben werden, einen Rabatt von 6 Prozent auf den Herstellerabgabepreis. Die pharma-
zeutischen Grof3handelsorganisationen gewahren den Apothekern Rabatte von drei Pro-
zent zugunsten der GKV.

Fir Arzte, Zahnarzte und Krankenhauser gibt es 2003 anstatt der Grundlohnanpassung
(West 0,81 oder Ost 2,09 Prozent) Nullrunden. Dies gilt nicht fir Krankenhauser, die 2003
nach dem DRG-Vergitungssystem abrechnen.

Die Preise fur zahntechnische Leistungen werden ab dem 1. Januar 2003 um 5 Prozent
gesenkt. Die Vergltung zahntechnischer Leistungen wird 2003 eingefroren.

Den Krankenkassen wird mit Wirkung vom 7. November 2002 bis zum 31. Dezember 2003
untersagt, die Beitrage zu erhdhen, auler, die erforderlichen Satzungsanderungen wur-
den vor dem 7. November 2002 genehmigt oder die Krankenkassen weisen nach, dass
sie ohne Beitragssatzanhebungen zur Deckung ihrer Leistungen Kredite aufnehmen
mussten.

12/2002: Zweites Gesetz fiir moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

Neuregelung der geringfiigigen Beschaftigung/Minijobs und Einfiihrung von Midijobs
Gesetz vom 23.12.2003

Inkrafttreten zum 01.04.2003

Wesentliche Inhalte:

Minijobs

Die Grenze fir die geringfligige Beschaftigung wird von 325 Euro auf 400 Euro monatlich
angehoben. Fir diejenigen, die am 31. Marz mehr als geringfligig beschaftigt waren, de-
ren Tatigkeit nach der Neufassung des Gesetzes aber unter die geringfligige Beschafti-
gung fallt, bleibt die Beschaftigung versicherungspflichtig. Auf Antrag werden sie von der
Versicherungspflicht befreit.

Die Arbeitszeitschwelle von bisher unter 15 Stunden wéchentlich findet keine Anwendung
mehr.

Die Arbeitgeber-Pauschalabgaben werden auf 25 % festgelegt. Davon flieRen an die GKV
11 % und an die Rentenversicherung 12 %. Hinzu kommen 2 % Steuern mit Abgeltungs-
wirkung.

Mehrere geringfligige Beschaftigungsverhaltnisse sowie Hauptbeschaftigungen sind mit
Ausnahme einer geringflgigen Beschaftigung zusammenzurechnen. Daraus folgt, dass
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bei einer Nebenbeschaftigung keine Beitragspflicht mehr besteht; bei mehreren geringfu-
gigen Beschaftigungsverhaltnissen neben einer Hauptbeschaftigung ein Mini-Job abga-
benfrei bleibt.

Bei geringfligiger Beschaftigung in Privathaushalten werden die Arbeitgeber-Pauschalab-
gaben reduziert: Hier sind Beitrage zur GKV und GRV in Hoéhe von jeweils 5 % des Ar-
beitsentgelts sowie 2 % Steuern (mit Abgeltungswirkung) zu zahlen.

Das Melde- und Beitragsverfahren fur Arbeitgeber wird vereinfacht: Beitrage zur Renten-
und Krankenversicherung sowie Steuern werden nur noch an eine Einzugsstelle (Bundes-
knappschaft) abgefiihrt.

Midi-Jobs: Beschiftigungsverhiltnisse oberhalb der Geringfiigigkeitsgrenze

Oberhalb der Geringflgigkeitsgrenze steigt der Arbeithehmerbeitrag zur Sozialversiche-
rung fir das gesamte Bruttoarbeitsentgelt zwischen 400,01 Euro und 800 Euro gleitend
an. Der Startpunkt liegt zurzeit bei 4 % und steigt bis auf den halftigen Sozialversiche-
rungsbeitrag, 2002 sind dies 21 %. Fur Auszubildende gilt die Regelung nicht.

Der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung liegt in der Gleitzone konstant auf der H6he
der geltenden Beitragssatze.

Fur die Berechnung der Entgeltersatzleistungen in der Arbeitslosen- sowie in der Kran-
kenversicherung ergeben sich keine negativen Folgen durch die reduzierten Sozialversi-
cherungsbeitrage.

Werden mehrere Beschaftigungen ausgeibt, ist das gesamte erzielte Arbeitsentgelt mal3-
gebend fur die sozialversicherungsrechtliche Absicherung. Die Ausubung einer geringfu-
gigen Beschaftigung als Nebentatigkeit ist von der Zusammenrechnung ausgeschlossen.

04/2002: Fallpauschalen-Gesetz

MaRnahmen zur Einfiihrung eines leistungsorientierten Entgeltsystems in den Kranken-
hausern

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/6893 vom 11.09.2001)

Gesetz vom 23.04.2002

Inkrafttreten: 01.01.2003 (mit vielen Ausnahmen)

Wesentliche Inhalte:

Umsetzung des mit der GKV-Gesundheitsreform vorgegebenen leistungsorientierten Ver-
glUtungssystems fir die voll- und teilstationaren Leistungen in den Krankenhausern. Ein-
bindung in das Krankenhausfinanzierungs- und Krankenhausentgeltgesetz.

Das neue Vergutungssystem basiert auf Fallpauschalen (Diagnosis Related Groups -
DRG) und kann von den Kliniken ab 2003 freiwillig eingefuhrt werden. Ab 2004 ist es dann
verbindlich.

Der Umstieg erfolgt zunachst (2003 und 2004) budgetneutral; die zwischen Kliniken und
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Kassen vereinbarten Jahresbudgets werden durch die neue Berechnung nicht beruhrt. Ab
2005 bis 2006 beginnt die Konvergenzphase: Die Vergutungen fur festgelegte Behand-
lungsfalle werden schrittweise vereinheitlicht. Ab 2007 bezahlen die Krankenkassen lan-
desweit einheitliche Preise fir Leistungen. Die ab dann geltenden Regelungen werden in
einem nachfolgenden Gesetz formuliert.

03/2002: Krankenversicherung der Rentner (10. SGB V Anderungsgesetz)
Gesetz vom 23.03.2002

Inkrafttreten: 29.03.2002

Inhalt:

Ab dem 01.04.2002 werden - in Entsprechung einer Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts von Marz 2002 - die freiwillig in der Gesetzlichen Krankenversicherung Ver-
sicherten, die in Rente gehen, wieder als pflichtversichert eingestuft. Sie missen keine
Beitrdge mehr fir Zins- und Mieteinnahmen bezahlen. Fir bis zum 31.03.2002 beste-
hende Versicherungsverhaltnisse gibt es Sonder- und Ubergangsregelungen.

02/2002: Arzneimittelausgaben-Begrenzungsgesetz

Verschiedene MaBRnahmen zur Einddmmung des Ausgabenanstiegs
Gesetz vom 15.02.2002

Inkrafttreten: 23.02.2002

Wesentliche Inhalte:

Aut-ldem-Verfahren: Der Arzt verschreibt in der Regel nur noch einen Wirkstoff; Apothe-
ken kdnnen aus einer festgelegten Gruppe wirkungs- und wirkstoffgleicher Praparate das
glnstigste Medikament auswahlen. Die Medikamente missen sich in Wirkstoff, Wirk-
starke, Packungsgrofe, Zulassung fur Indikationsbereiche und Darreichungsform glei-
chen. Der Arzt darf die Substitution in begrindeten Fallen ausschlieRen oder kann selbst
ein Medikament aus der festgelegten Gruppe verordnen.

203 Mio. € "Solidarzahlung" der forschenden Pharmaunternehmen im Jahr 2002 zur Kon-
solidierung der GKV-Finanzen. Dafur verzichtet die Regierung auf das Absenken der nicht
der Festbetragsregelung unterliegenden Arzneimittel um 5 %.

Der Rabatt, den Apotheken den Krankenkassen gewahren mussen wird - in den Jahren
2002 und 2003 - von bisher 5% auf 6% erhoht.

Der Bundesausschuss der Arzte und Krankenkassen bewertet kiinftig Abgabepreis und
therapeutischen Nutzen von Arzneimitteln mit vergleichbaren Wirkstoffen und informiert
die Arzte dariiber. Die behandelnden Arzte sollen keine Medikamenten verschreiben, die
keinen spulrbaren medizinischen Fortschritt bringen.
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12/2001: Arzneimittelbudget-Ablésungsgesetz
Gesetz vom 19.12.2001

Inkrafttreten: 31.12.2001

Die bisherige Regelung zum Arznei- und Heilmittelbudget und die gesetzlich geregelte
Vorgabe zur Verringerung der Gesamtvergiitung der Arzteschaft im Falle von Budgetiiber-
schreitungen werden rickwirkend aufgehoben.

Kassen und Kassenarztliche Vereinigungen vereinbaren nun Ausgabenobergrenzen fir
ihre Region und Richtgrofien fir die Arztgruppen. Analog sind Heilmittelvereinbarungen
zu treffen.

Die Arzneimittelvereinbarung soll die Festlegung eines jahrlichen Ausgabevolumens ver-
binden mit der Vereinbarung von Versorgungs- und Wirtschaftlichkeitszielen, hierauf aus-
gerichteten Umsetzungsmafnahmen und einem unterjahrigen Controlling.

Sanktionen bei Uberschreitung des Ausgabenvolumens sind gesetzlich nicht mehr vorge-
sehen; sie werden der Selbstverwaltung als Option zugelassen. Unabhangig von der Ein-
haltung des vereinbarten Ausgabenvolumens kdnnen Bonusregelungen fir den Fall ver-
einbart werden, dass die Zielvereinbarungen erreicht wurden.

12/2001: Gesetz zur Einfilhrung des Wohnortprinzips bei Honorarvereinbarungen
Gesetz vom 11.12.2001

Inkrafttreten: 01.01.2002

Fur alle Gberregional tatigen Krankenkassen wird ab 2002 fir die Vereinbarung der Ge-
samtvergitungen der Arzte und Zahnarzte das Wohnortprinzip eingefihrt.

12/2001: Gesetz zur Reform des Risikostrukturausgleichs in der GKV
Gesetz vom 10.12.2001

Inkrafttreten: 01.01.2002

Wesentliche Inhalte:

Fir eine Ubergangszeit vom Jahre 2002 an bis langsten 2006 werden die ausgleichsrele-
vanten Faktoren des bestehenden Risikostrukturausgleichs (RSA) zwischen den Kran-
kenkassen erweitert und um einen Risikopool erganzt:

Versicherte, die in zugelassenen strukturierten Behandlungsprogrammen bei chronischen
Krankheiten (Disease-Management-Programme) eingeschrieben sind, bilden je Krankheit
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(vorgesehen sind bis zu sieben fiir derartige Programme geeignete chronische Krankhei-
ten) eine eigenstandige Versichertengruppe im RSA. Die bisherigen ausgleichsrelevanten
Faktoren (beitragspflichtige Einnahmen der Mitglieder, Zahl der mitversicherten Familien-
angehorigen, Alters- und Geschlechterstruktur der Versicherten und Zahl der Bezieher
einer Erwerbsminderungsrente) werden damit erweitert. Fir die neuen Versichertengrup-
pen werden héhere standardisierte Leistungsausgaben im RSA berticksichtigt.

Zur solidarischen Lastenverteilung solcher Aufwendungen fur Versicherte, die weit Uber
dem Durchschnitt der Standardausgaben im RSA liegen wird ein Risikopool eingefuhrt.
Fur die Ausgleichszahlungen zwischen den Kassen berticksichtigungsfahig sind hierbei
die Ausgaben fir Krankenhausbehandlung, Arznei- und Verbandmittel, Krankengeld,
Sterbegeld und (ab 2003) nichtarztliche Leistungen der ambulanten Dialyse.

Ab dem Jahr 2007 wird der Beitragsbedarf der KK im RSA auf der Grundlage direkter
Morbiditdtsmerkmale der Versicherten bestimmt.

07/2001: Festbetragsanpassungsgesetz
Gesetz vom 27.07.2001

Inkrafttreten: 01.08.2001

Das Gesetz schafft die Grundlage dafiir, dass das BMG ab dem Tag nach der Verkiindung
(28.07.01) (abweichend von §35 SGBV und zeitlich befristet bis Ende 2003) per Rechts-
verordnung (a) einmalig eine allgemeine Anpassung der Festbetrage flr Arzneimittel vor-
genehmen sowie (b) im Ausnahmefall bei bei sachlich gebotenem Anderungsbedarf Grup-
pen von Arzneimitteln neu bestimmen und fir diese Festbetrage festsetzen kann.

07/2001: Gesetz zur Neuregelung der Krankenkassenwahlrechte
Gesetz vom 27.07.2001

Inkrafttreten: 01.01.2002

Wesentliche Inhalte:

Die Moglichkeit Versicherungspflichtiger, die Mitgliedschaft bei ihrer Krankenkasse zum
31. 12. 2001 zu kindigen, wird aufgehoben; dies gilt fir jede nach dem 09. 05. 2001 er-
klarte Kindigung. Der Eintritt einer (neuen) Versicherungspflicht begriindet als solcher
kiinftig nicht mehr ein Wahlrecht zu einer anderen Krankenkasse.

Versicherungspflichtige kdnnen die Mitgliedschaft bei ihrer KK auch unterjahrig zum Ab-
lauf des Ubernachsten Kalendermonats kiindigen und sind an die Wahl der KK mindestens
18 Monate gebunden, wenn sie das Wahlrecht ab dem 01. 01. 2002 ausuiben (gilt nicht,
wenn die KK ihren Beitragssatz erhoht).
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e Freiwillig Versicherte kdnnen die Mitgliedschaft bei ihrer KK wie bisher zum Ablauf des
Ubernachsten Kalendermonats kiindigen und sind an die Wahl der KK mindestens 18 Mo-
nate gebunden, wenn sie das Wahlrecht ab dem 01. 01. 2002 auslben (gilt nicht, wenn
die KK ihren Beitragssatz erhoht). Die verlangerte Bindungsfrist gilt nicht, wenn das bisher
freiwillig versicherte Familienmitglied die Voraussetzungen der beitragsfreien Familienver-
sicherung erflillt, oder das bisher freiwillige Mitglied keine Mitgliedschaft bei einer gesetz-
lichen Krankenkasse begrinden will.

03/2001: Altersvermégenserganzungsgesetz (Artikel 4)
Gesetz vom 21.03.2001
Inkrafttreten ( Artikel 4): 01.01.2012

e Die Dynamisierung des Krankengelds nach einem Jahr erfolgt ab Juli 2001 in Hohe des
letzten Rentenanpassungssatzes (bisher: Inflationsanpassung).

12/2000: Einmalzahlungs-Neuregelungsgesetz
Gesetz vom 21.12.2000
Inkrafttreten: 01.01.2001

Wesentliche Inhalte:

¢ In Reaktion auf die Entscheidung des BVerfG (rechtswirksam ab dem 22.6.2000) wird
einmalig gezahltes Arbeitsentgelt in die Bemessung des Kg einbezogen: Fur Kg-Anspru-
che, die ab dem 22.6.2000 entstanden sind, wird das kalendertagliche Arbeitsentgelt des
Bemessungszeitraums um den 360. Teil des verbeitragten einmalig gezahlten Arbeitsent-
gelts der letzten 12 Kalendermonate vor Eintritt der Arbeitsunfahigkeit erhéht. Das kalen-
dertagliche Kg betragt 70% dieses ,kumulierten kalendertaglichen Regelentgelts®. Zu-
gleich darf das Kg (wie bisher) nicht die 90%-Grenze des Nettoarbeitsentgelts (einschlief3-
lich anteiliger Einmalzahlungen) Uberschreiten. Der Anteil am Nettoarbeitsentgelt, der auf
Einmalzahlungen entfallt, wird hierbei aus der Anwendung des individuellen vH-Satzes,
der dem Verhaltnis des Ifd. Nettoarbeitsentgelts am Ifd. Bruttoarbeitsentgelt entspricht,
ermittelt. — Das so berechnete Kg darf allerdings die 100%-Grenze des Nettoarbeitsent-
gelts, das sich ohne die Berlicksichtigung von Einmalzahlungen ergibt, nicht Gbersteigen.

e Ubergangsregelung fiir Altfalle: Kg-Anspriiche, die vor dem 22.6.2000 entstanden sind
und die am 21.6.2000 (z.B. wegen seinerzeit eingelegtem Widerspruch) noch nicht rechts-
kraftig entschieden waren, werden fir die Zeit nach dem 31.12.1996 entsprechend der
Neuregelung behandelt; fir Kg-Anspriiche, tber die vor dem 22.6.2000 bereits unanfecht-
bar entschieden wurde (z.B. weil versicherte seinerzeit von der Widerspruchsmdglichkeit
auf ausdrickliches Anraten der KK-Verbande abgesehen haben), gilt die Neuregelung nur
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fur die Zeit vom 22.6.2000 an. In diesen Fallen wird die Anwendung des § 44 Abs. 1 SGB
X (Ricknahme eines rechtswidrigen nicht beglinstigenden Verwaltungsaktes) ausdrick-
lich ausgeschlossen.

Die Bemessungsgrundlage fir die (vom Bund getragenen) KV-Beitrage fir Alhi-Empfan-
gerlnnen wird von 80% auf 58% des dem Zahlbetrag der Alhi zugrunde liegenden Arbeits-
entgelts gekirzt.

12/1999: Haushaltssanierungsgesetz, Artikel 21
Gesetz vom 22.12.1999

Inkrafttreten: 01.07.2000

In der Zeit von Juli 2000 bis Juni 2002 richtet sich die Erhéhung des Krankengelds jeweils
nach Ablauf eines Jahres seit dem Ende des Bemessungszeitraums nicht nach der Ent-
wicklung der Nettoléhne, sondern nach der Veranderung des Preisniveaus fir die Lebens-
haltung aller privaten Haushalte im Bundesgebiet; prognostiziert wird eine Anpassung um
0,7% (2000) bzw. 1,6% (2001).

12/1999: Gesetz zur Rechtsangleichung in der gesetzlichen Krankenversicherung
Gesetz vom 22.12.1999

Inkrafttreten: Im Wesentlichen 01.01.2000

Wesentliche Inhalte:

Ab dem Jahr 2000 wird der gesamtdeutsche vollstandige Risikostrukturausgleich einge-
fuhrt. Grundlage flir die Bestimmung der Transfers im Risikostrukturausgleich sind die
standardisierten Leistungsausgaben auf der einen und die beitragspflichtigen Einnahmen
der Krankenkassen auf der anderen Seite. Die standardisierten Leistungsausgaben wer-
den nach Rechtskreisen getrennt auf der Grundlage der tatsachlichen Ausgaben der Kas-
sen erhoben, ebenso die beitragspflichtigen Einnahmen. Der Finanzkraftausgleich sorgt
daflr, dass der GKV Ost und der GKV West ein gleich hoher Anteil der jeweiligen Grund-
lohnsumme zur Finanzierung der jeweiligen risikogewichteten Ausgaben zur Verfigung
steht.

Beim vollstandigen Risikostrukturausgleich entfallt die nach Rechtskreisen getrennte Er-
mittlung der relevanten Ausgabenwerte. Dies fihrt zu einer Erhéhung des bisherigen
Transfervolumens: Durch die bundesweit einheitliche Ermittlung der standardisierten Leis-
tungsausgaben werden die durchschnittlich héheren Ausgaben West und die niedrigeren
Ausgaben Ost zu einheitlichen Werten fir die Standardausgaben je Versichertengruppe
zusammengefasst; entsprechend wird fur die Kassen in den neuen Bundeslandern im
Vergleich zur rechtskreisgetrennten Ermittlung ein héherer Beitragsbedarf zur Deckung
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der risikogewichteten Leistungsausgaben ausgewiesen, in den alten Bundeslandern ein
niedrigerer. Die Transfersumme von West nach Ost zum Ausgleich der unterschiedlichen,
beitragsbedarfsdeckenden Finanzkraft erhdht sich entsprechend.

Ab dem Jahre 2001 gelten bundesweit einheitliche Werte fir z.B. die Versicherungspflicht-
und Beitragsbemessungsgrenzen, die Einkommensgrenzen der Sozialklausel (vollstan-
dige Befreiung von Zuzahlungen) und der Uberforderungsklausel (teilweise Befreiung von
Zuzahlungen).

12/1999: Gesetz zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem Jahre 2000
(GKV-Gesundheitsreform 2000)

Gesetz vom 22.12.1999

Inkrafttreten: 01.01.2000

Wesentliche Inhalte:

Personen, die nach Vollendung des 55. Lebensjahres versicherungspflichtig werden, sind
versicherungsfrei, wenn sie in den letzten 5 Jahren vor Eintritt der Versicherungspflicht
nicht gesetzlich versichert waren. Dies gilt auch flir Ehegatten von Beamten, Selbstandi-
gen oder versicherungsfreien AN, wenn sie nach dem 55. Lebensjahr durch die Aufnahme
einer mehr als geringfiigigen Beschaftigung versicherungspflichtig werden. - Nach der bis-
her geltenden Regelung konnten diese Personen z.B. durch Veranderungen in der Héhe
ihres Arbeitsentgelts, durch Ubergang von Vollzeit in Teilzeitbeschaftigung (auch z.B. in
Altersteilzeit) oder von selbstandiger Tatigkeit in eine abhangige Beschaftigung oder
durch Bezug einer Leistung der Arbeitslosenversicherung auch dann Pflichtmitglied in der
GKYV werden, wenn sie vorher zu keinem Zeitpunkt einen eigenen Beitrag zu den Solidar-
lasten geleistet haben.

Nicht erfasst von der Neuregelung werden:

o Langzeitarbeitslose, die nach HLU-Bezug eine versicherungspflichtige Beschaftigung
aufnehmen,

o Personen, die nach langerem Auslandsaufenthalt wieder eine versicherungspflichtige
Beschéaftigung im Inland aufnehmen (z.B. Entwicklungshelfer),

o Auslander, die nach Erreichung der Altersgrenze von 55 Jahren erstmals im Inland
versicherungspflichtig beschaftigt sind.

Ehegatten, die zuvor privat versichert waren, erhalten fur die Dauer der Schutzfristen des
MuSchG sowie des Erziehungsurlaubs keinen Zugang zur Familienversicherung tber die
Mitgliedschaft des Ehegatten in der GKV.

Vergleichbar den vormaligen Leistungen zur Gesundheitsférderung (1989 — 1996) werden
Leistungen zur primaren Pravention sowie die Forderung von Selbsthilfegruppen, -orga-
nisationen und -kontaktstellen (wieder) in den Leistungskatalog der GKV aufgenommen.
Die Krankenkassen kdénnen fur Praventionsleistungen jahrlich einen Betrag von 5 DM pro
Versicherten aufwenden; dieser Betrag wird jahrlich dynamisiert. Aus dem bisherigen Er-
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messen bei der Férderung von Selbsthilfegruppen wird eine deutlich weitergehende Soll-
verpflichtung gemacht. Fur die Férderung der Selbsthilfe ist ein Ausgabevolumen von 1
DM pro Versicherten und Jahr vorgesehen, das jahrlich dynamisiert wird.

e Die Spitzenverbande der KK férdern mit jahrlich insgesamt 10 Mio. DM im Rahmen von
Modellvorhaben gemeinsam und einheitlich Einrichtungen zur Verbraucher- oder Patien-
tenberatung.

e Die mit dem 2. NOG (1997) eingeflihrten individualprophylaktischen Leistungen fir Er-
wachsene werden wegen Ineffektivitat und Ineffizienz wieder abgeschafft.

e Das BMG wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates auf
der Grundlage der Vorschlagsliste des Instituts fir die Arzneimittelverordnung in der GKV
eine Liste verordnungsfahiger Arzneimittel (aufgefuhrt als Wirkstoffe und Wirkstoffkombi-
nationen) zu erlassen; auf Grundlage dieser Rechtsverordnung gibt das BMG unverzig-
lich eine Fertigarzneimittelliste bekannt (,Positivliste®).

e Mit Einflhrung der Leistung ,Soziotherapie® wird schwer psychisch Kranken eine spezielle
Hilfe geboten, die sie unterstitzt und befahigt, die fir sie notwendigen und in einem indi-
viduellen Behandlungs-/Rehabilitationsplan aufgestellten Hilfen in ihnrem Lebensfeld wahr-
zunehmen. Die einzelnen Behandlungselemente werden wie bisher nach den entspre-
chenden leistungsrechtlichen Vorschriften von den zustandigen Leistungstragern er-
bracht. Der Anspruch auf Soziotherapie umfasst die Koordination der im Rahmen des Be-
handlungsplans zur Verflgung gestellten Hilfsangebote sowie die Anleitung und Motiva-
tion zur Inanspruchnahme der Leistungen mit dem Ziel der selbstandigen Inanspruch-
nahme der Leistungen. Die Leistung ist zeitlich befristet auf maximal 120 Stunden inner-
halb von drei Jahren bei derselben Erkrankung.

e  Statt der starren dreiwdchigen Regeldauer der Reha-Mallnahmen wird es kiinftig eine
indikationsabhangige Dauer geben. Die bisherigen Zuzahlungen fur stationdre Reha-
Malnahmen von 25 DM im Westen und 20 DM im Osten pro Kalendertag werden auf 17
DM im Westen und 14 DM im Osten abgesenkt. Fir chronisch kranke versicherte Kinder
wird der mégliche Zuschuss bei ambulanten Vorsorgeleistungen von 15 DM auf 30 DM je
Kalendertag erhoht.

o Die KK kann in ihrer Satzung bestimmen, unter welchen Voraussetzungen ein Versicher-
ter, der sich verpflichtet, vertragsarztliche Leistungen au3erhalb der hausarztlichen Ver-
sorgung nur auf Uberweisung des von ihm gewahlten Hausarztes in Anspruch zu nehmen,
Anspruch auf einen Bonus hat. In der Satzung kann bestimmt werden, welche Facharzt-
gruppen ohne Uberweisung in Anspruch genommen werden kdnnen. Die Hohe des Bonus
richtet sich nach den erzielten Einsparungen.

¢ Allgemeinkrankenhauser mit selbstandigen, facharztlich geleiteten psychiatrischen Abtei-
lungen werden zur ambulanten Behandlung schwer psychisch kranker Patientinnen und
Patienten ermachtigt.

e Die 1996 abgeschaffte Verpflichtung der Apotheken zur Vorhaltung von preisglinstigen
(re-) importierten Arzneimitteln wird wieder gesetzlich vorgeschrieben. Damit soll insbe-
sondere auch der Preiswettbewerb fur patentgeschitzte und nicht der Festbetragsrege-
lung unterworfene Arzneimittel intensiviert werden.

e Die bisherige starre Aufgabenteilung zwischen der ambulanten und stationéren Versor-
gung wird gezielt durchbrochen, um die Voraussetzungen fur eine starker an den Versor-
gungsbedurfnissen der Patientinnen und Patienten orientierten Behandlungen zu verbes-
sern. Hierzu bedarf es integrierter Versorgungsformen zwischen Haus- und Facharzten,
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zwischen arztlichen und nichtarztlichen Leistungserbringern, zwischen dem ambulanten
und stationaren Bereich. Dabei muss insbesondere darauf geachtet werden, dass medi-
zinische RehabilitationsmalRnahmen den ihnen zukommenden Stellenwert erhalten. Um
die dafur notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, erhalten die Krankenkassen die
gesetzliche Moglichkeit, Vertrdge mit einzelnen ambulanten Leistungserbringern bzw.
Gruppen von Leistungserbringern und Krankenhausern abzuschlielRen, die solche inte-
grierten Versorgungsformen als einheitliche und gemeinsame Versorgung anbieten. Mit
der Neuregelung wird die rechtliche Grundlage fur die Einflhrung der integrierten Versor-
gung geschaffen.

e Die Wirtschaftlichkeit der Krankenhausversorgung wird verbessert durch:

O

O

O

Einbeziehung der stationdren Versorgung in die Vorgabe der Beitragssatzstabilitat;
Starkung des Vereinbarungsprinzips bei den Verhandlungen Uber die Pflegesatze;

Einflhrung eines umfassenden leistungsorientierten pauschalierenden Preissystems
zum 1. Januar 2003;

Aufhebung der zeitlichen Begrenzung der Instandhaltungspauschale fiir die Finanzie-
rung der grofen Instandhaltungsmafnahmen durch die Krankenkassen; verbesserte
Verzahnung von ambulanter und stationarer Versorgung durch integrierte Versor-
gungsvertrage und die Vermeidung von unnétigen Krankenhauseinweisungen; behut-
same, sachgerechte Ausweitung der ambulanten Behandlungsmadglichkeiten in Kran-
kenhausern, um stationare Aufnahmen zu vermeiden, insbesondere beim ambulanten
Operieren;

Intensivierung von Wirtschaftlichkeitspriafungen in Krankenhausern indem klargestellt
wird, dass bei der Budgetvereinbarung auch budgetmindernde Tatbestande (Fehlbele-
gungsprifungen und Krankenhausvergleiche) zu berlcksichtigen sind;

Erweiterung der Mdglichkeiten zum Abbau von Fehlbelegungen durch die Prifungen
der Krankenkassen bzw. des Medizinischen Dienstes; Ausschluss unwirksamer Unter-
suchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus.

07/1999: Zweites SGB lll-Anderungsgesetz
Gesetz vom 21.07.1999

Inkrafttreten: 01.08.1999

o Pflichtversicherte und ihre mitversicherten Familienangehérigen, die als Pflichtversicherte
oder als freiwillig Versicherte vor 1999 rechtswirksam Kostenerstattung gewahlt haben,
behalten (als Ausnahme zur Neuregelung im GKV-SolG) den Anspruch, Kostenerstattung
zu wahlen.
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03/1999: Gesetz zur Neuregelung der geringfiigigen Beschiftigungsverhaltnisse
Gesetz vom 24.03.1999

Inkrafttreten: 01.04.1999

Wesentliche Inhalte:

Die Entgeltgrenze fur geringfigige Dauerbeschaftigungen wird fur alle Sozialversiche-
rungszweige sowie einheitlich in den alten und neuen Bundeslandern bei 630 DM/Monat
festgeschrieben.

Eine geringfugige Dauerbeschéaftigung wird mit einer Hauptbeschaftigung zusammenge-
rechnet, sofern letztere Versicherungspflicht begrindet.

Fir AN in geringflgiger Dauerbeschaftigung, die in der GKV (familien-) versichert sind,
zahlt der ArbG einen Pauschalbeitrag in Hohe von 10% des Entgelts an die GKV. Ein
eigenstandiges (neues) Krankenversicherungsverhaltnis wird hierdurch nicht begriindet;
ein (zusatzlicher) Anspruch auf Leistungen erwachst dadurch nicht.

Die sog. Geringverdienergrenze, wonach der Beitrag alleine vom ArbG getragen wird so-
lange das Entgelt ein Siebtel der monatlichen BezugsgroRRe nicht Ubersteigt, entfallt (Aus-
nahme: Azubi-Vergltung).

12/1998: Gesetz zur Starkung der Solidaritat in der gesetzlichen Krankenversicherung
- GKV-Solidaritatsstarkungsgesetz (GKV-SolG)

Gesetz vom 19.12.1998

Inkrafttreten: 01.01.1999

Wesentliche Inhalte:

Die den Pflichtversicherten mit dem 2. NOG eingeraumte Option, anstelle der Sach- oder
Dienstleistung (im Vertragsbereich) Kostenerstattung zu wahlen, wird wieder abgeschafft
und - wie seit dem GSG 1993 - auf freiwillig Versicherte begrenzt.

Die Versorgung mit kieferorthopadischer Behandlung erfolgt - entgegen der Regelung des
2. NOG - wieder als Sachleistung, die Abrechnung wieder Uber die Kassenzahnarztlichen
Vereinigungen. Der vom Versicherten an den Vertragszahnarzt zu leistende Anteil in Hohe
von 20% (bei zwei und mehr Kindern unter 18 Jahren fur das zweite und jedes weitere
Kind 10%) der Kosten wird von der KK erstattet, sofern die Behandlung in dem durch den
Behandlungsplan bestimmten medizinisch erforderlichen Umfang abgeschlossen ist.

Alle Versicherten, auch nach 1978 Geborene, haben wieder Anspruch auf medizinisch
notwendige Versorgung mit Zahnersatz (zahnarztliche Behandlung und zahntechnische
Leistungen); die Versorgung mit Zahnersatz erfolgt - entgegen den Regelungen des 2.
NOG - wieder als Sachleistung und die Abrechnung dementsprechend wieder Uber die
Kassenzahnarztlichen Vereinigungen. Die mit dem 2. NOG eingefuhrte Beschrankung der
Versorgung auf Kunststoffverblendungen wird aufgehoben. Das Festzuschusskonzept
des 2. NOG wird aufgegeben; die Versicherten haben grundsatzlich - wie bis Mitte 1997 -
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50% der Kosten der vertragszahnarztlichen Versorgung selbst zu finanzieren. Bei nach-
gewiesenem regelmafigem Zahnarztbesuch innerhalb der letzten funf Jahre gibt es einen
Bonus von 10%-Punkten; bei ununterbrochener zehnjahriger Vorsorge erhdht sich der
Bonus um 15%-Punkte. Fur nach 1978 Geborene gilt der fir die Bonusregelung erforder-
liche Nachweis fur eigene Bemuhungen zur Gesunderhaltung der Zahne fiur die Jahre
1997 und 1998 als erbracht. - Kosten einer zusatzlichen, tber die medizinisch notwendige
Versorgung hinausgehenden Versorgung muss der Versicherte selbst zahlen; die Abrech-
nung dieser Kosten erfolgt nach der GOZ. - Versicherte haben ihren Anteil an den Kosten
der vertragszahnarztlichen Versorgung erst nach Prifung der Abrechnung durch die KK
an den Vertragszahnarzt zu zahlen; auch die privatrechtliche Abrechnung evtl. zusatzli-
cher Leistungen unterliegt kiinftig der fachlichen Prifung der KK.

e Die von der PackungsgrofRe abhangigen Zuzahlungen fir Arznei- oder Verbandmittel wer-
den von 9 DM auf 8 DM (N1), von 11 DM auf 9 DM (N2) bzw. von 13 DM auf 10 DM (N3)
abgesenkt.

o Die mit dem 2. NOG den KK eréffnete Option, per Satzung sog. Gestaltungsleistungen -
Selbstbehalt, Beitragsrickzahlung, Zuzahlungen, erweiterte Leistungen - zu regeln, wird
abgeschafft.

o Versicherte, die vollstandig von Zuzahlungen befreit sind (sog. Hartefalle), erhalten die
Versorgung mit Zahnersatz ohne Eigenanteil.

e Fur chronisch Kranke, die wegen derselben Krankheit in Dauerbehandlung sind und ein
Jahr lang Zuzahlungen in Héhe von mindestens 1% der jahrlichen Bruttoeinnahmen zum
Lebensunterhalt geleistet haben, entfallen die Zuzahlungen zu notwendigen Fahrkosten,
zu Arznei-, Verband- und Heilmitteln nach Ablauf des ersten Jahres fur die Dauer der
weiteren Behandlung. Die Zuzahlungsbefreiung gilt nur fir den chronisch Kranken selbst;
fur die Ubrigen Familienmitglieder in dessen Haushalt gelten die allgemeinen Regelungen
(Belastungsgrenze von 2%).

e Die "gleitende Belastungsgrenze" bei Zahnersatzleistungen (Uberforderungsklausel) wird
an die Neuregelung angepasst: Die KK Ubernimmt den vom Versicherten zu tragenden
Anteil soweit er das Dreifache der Differenz zwischen den monatlichen Bruttoeinnahmen
zum Lebensunterhalt und der malRgebenden Hartefallgrenze (bersteigt. Der Eigenanteil
des Versicherten erhoht sich um 10% bzw. 15% der vertragszahnarztlichen Gesamtkos-
ten, wenn der erforderliche Nachweis flr eigene Bemihungen zur Gesunderhaltung der
Zahne nicht erbracht werden kann ("umgekehrte" Bonusregelung).

e Die mit dem 2. NOG vorgesehene und im Abstand von zwei Jahren Platz greifende Dy-
namisierung der gesetzlichen Zuzahlungsbetrage entsprechend der Entwicklung der sog.
BezugsgroRRe wird aufgehoben. - Ebenfalls aufgehoben wird die Koppelung der Zuzah-
lungshdhe an die Entwicklung des Beitragssatzes einer KK.

e Das Sonderkiindigungsrecht der Mitglieder bei Veranderungen von Satzungs- oder Er-
messensleistungen der KK wird gestrichen; erhalten bleibt demgegentiber das Sonder-
kindigungsrecht fir den Fall einer Beitragssatzerhéhung der KK.

e Die mit dem GKVFG nur befristet bis Ende 2001 aufgehobene Trennung des - auf den
Ausgleich der Finanzkraftunterschiede begrenzten - RSA zwischen alten und neuen Lan-
dern wird entfristet.

e Die mit dem 9. SGB V-AndG ab 1999 vorgesehene Zuzahlungspflicht bei psychothera-
peutischer Behandlung in Hohe von 10 DM je Sitzung und die daran geknlipfte besondere
Uberforderungsklausel werden aufgehoben.
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e Das mit dem 2. NOG fir die Jahre 1997 - 1999 eingeflihrte Krankenhaus-Notopfer wird
riackwirkend ab 1998 nicht mehr erhoben - die Kliniken behalten aber weiterhin Anspruch
auf einen Zuschlag von 1,1% (ca. 0,88 Mrd. DM) zu den Pflegesatzen, um Instandhal-
tungskosten abzudecken. Fur das Jahr 1999 werden folgende ausgabenbegrenzende Re-
gelungen geschaffen:

O

Die Zuwachsrate der Gesamtverglitungen der Arzte darf die Veranderungsrate des An-
stiegs der beitragspflichtigen Einnahmen 1998 nicht Uberschreiten. Eine Erhéhung der
Honorarsumme um 0,6 % kann fur Vergltungen vereinbart werden, die im Rahmen vor
dem 30.11.1998 geschlossener sog. Strukturvertrage Uber neue Versorgungsformen
gezahlt werden.

Im Bereich der zahnarztlichen Versorgung stehen zwei Budgets zur Verfigung: das
Budget fur Zahnersatz und Kieferorthopadie wird gegeniber 1997 um 5% reduziert;
das Budget flr konservierend-chirurgische Zahnbehandlung wird auf die Hoéhe des Ver-
gUtungsvolumens 1997 festgeschrieben.

Die Krankenhaus-Budgets werden begrenzt auf den Zuwachs der beitragspflichtigen
Einnahmen (Ausnahmetatbestanden - wie insbesondere BAT-Entwicklung, Kranken-
hausplanung der Lander - wird Rechnung getragen).

Die Arznei-, Verband- und Heilmittelbudgets belaufen sich auf den um 7,5% erhéhten
Budgetbetrag des Jahres 1996. Die Haftung der einzelnen Kassenarztlichen Vereini-
gung bei Uberschreitung des veranlassten Leistungsvolumens wird auf 5% des Arznei-
mittelbudgets beschrankt; offene Forderungen aus friiheren Jahren werden nicht weiter
verfolgt.

Die Voraussetzungen fur die Absenkung von Festbetragen fur Arzneimittel werden ver-
bessert.

Vertrage der KK mit den Anbietern Uber Rettungsdienste/Krankentransporte, Heilmittel
sowie zahntechnische Leistungen durfen maximal Veranderungen in Hohe des Zu-
wachses der beitragspflichtigen Einnahmen vorsehen.

e Versicherungspflichtige, die bis Ende 1998 anstelle der Sach- oder Dienstleistung Kos-
tenerstattung fiir Leistungen gewahlt haben und eine private Zusatzversicherung zur Ab-
deckung der Differenz zwischen Kassenanteil und Arztrechnung abgeschlossen hatten,
kdnnen den Vertrag mit der PKV mit sofortiger Wirkung zum Monatsende kundigen. Ent-
sprechendes gilt fir nach 1978 Geborene, die bis Ende 1998 keinen Anspruch auf Ver-
sorgung mit Zahnersatz im Rahmen der vertragszahnarztlichen Versorgung hatten.
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05/1998: 9. SGB V-Anderungsgesetz
Gesetz vom 08.05.1998

Inkrafttreten: 01.01.1999

Wesentliche Inhalte:

Zu psychotherapeutischen Leistungen, die in den gemeinsam und einheitlich finanzierten
Leistungskatalog der GKV aufgenommen wurden, missen volljahrige Versicherte spates-
tens nach der zweiten Sitzung 10 DM pro Sitzung zuzahlen. Die Zuzahlung unterliegt der
Dynamisierung (Erhéhung) der Zuzahlungsbetrage, wie sie durch das 2. NOG eingeflhrt
wurde. - FUr Hartefalle gilt die allgemeine Regelung zur vollstandigen Zuzahlungsbefrei-
ung.

Zur Feststellung der zumutbaren Belastung wird fir die Zuzahlung zu psychotherapeuti-
scher Versorgung eine eigenstandige Uberforderungsklausel geschaffen, die getrennt von
der Belastungsgrenze fir Zuzahlungen zu Fahrkosten, Arznei-, Verband- und Heilmittel
zu berechnen ist: Die zumutbare Belastung fir Zuzahlungen ausschliel3lich wegen psy-
chotherapeutischer Behandlung betragt 2% der jahrlichen Bruttoeinnahmen zum Lebens-
unterhalt; flr chronisch Kranke, die sich in psychotherapeutischer Dauerbehandlung be-
finden und hierzu bereits ein Jahr lang Zuzahlungen in Hohe der Belastungsgrenze von
2% gezahlt haben, sinkt die Grenze zumutbarer Belastung auf 1% der jahrlichen Brutto-
einnahmen zum Lebensunterhalt.

www.sozialpolitik-aktuell.de Institut Arbeit und Qualifikation der Universitat Duisburg-Essen


http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl198s0907.pdf'%5D__1379311613174

Pflegeversicherung/Pflege 211

Pflegeversicherung & Pflege



Pflegeversicherung/Pflege 212

11/2019: Gesetz fiir bessere Lohne in der Pflege (Pflegelohneverbesserungsgesetz)

Ermoglichung von Allgemeinverbindlicherklarung von Tarifvertragen in der Pflege;
Starkung der Pflegekommission: Empfehlungen zu Mindestlohnen und Arbeitsbedin-
gungen

Gesetzentwurf vom 23.09.2019

Bundestagsanhoérung vom 21.06.2019: Schriftliche Stellungnahmen von Verbanden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 22.11.2019
Inkrafttreten: 23.11.2019

Inhalte:

e Mit dem Ziel einer Verbesserung der Entlohnung der Pflegekrafte wird es dem Arbeits-
ministerium ermoglicht, auf Grundlage des Arbeithehmer-Entsendegesetzes (§ 7a A-
EntG) Tarifvereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften in der Pflege-
branche fir allgemeinverbindlich zu erklaren.

¢ Die Handlungsfahigkeit der Pflegekommission wird gestarkt, sie spricht Empfehlungen
Uber Mindestarbeitsbedingungen (Mindestentgelte, Urlaub) aus. Diese Empfehlungen
kénnen zum Gegenstand von Rechtsverordnungen gemacht werden, falls es keine tarif-
vertragliche Losung gibt.

o Die Pflegekommission wird als standiges Gremium mit einer grundsatzlich flnfjahrigen
Amtszeit berufen.

12/2018: Fiinftes Gesetz zur Anderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch — Bei-
tragssatzanpassung

Anhebung des Beitragssatzes zur Pflegeversicherung
Gesetzentwurf vom 05.11.2018
Gesetz vom 17.12.2018

Bundestagsanhoérung vom 27.11.2018: Schriftliche Stellungnahmen von Einzelsachverstandi-
gen und Verbanden

Inkrafttreten: 01.01.2019

Inhalt:

e Der Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung wird von 2,55 % auf 3,05 % erhoht.
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12/2018: Gesetz zur Starkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-Starkungsge-
setz/PpSG)

SofortmaRnahmen zur Behebung des Fachkriaftemangels in der Kranken- und Alten-
pflege: Bessere pflegerische Versorgung, Personalausstattung und Arbeitsbedingun-
gen

Referentenentwurf vom 25.06.2018
Gesetzentwurf vom 01.08.2018
Gesetzentwurf vom 24.09.2018

Bundestagsanhoérung am 05.11.2018: Schriftliche Stellungnahme von Verbanden und Einzel-
sachverstandigen

Gesetz vom 11.12.2018
Inkrafttreten: Zu wesentlichen Teilen ab 01.01.2019

Wesentliche Inhalte, betreffend Altenpflege

e Zur Unterstlitzung der Leistungserbringung der medizinischen Behandlungspflege wird es
einen Personalzuschlag geben, der von den Krankenkassen refinanziert wird. Ab Januar
2019 sollen in stationaren Pflegeeinrichtungen 13.000 Pflegekrafte neu eingestellt werden
koénnen. Einrichtungen bis zu 40 Bewohnern erhalten eine halbe Pflegestelle, Einrichtun-
gen mit 41 bis 80 Bewohnern eine Pflegestelle, Einrichtungen mit 81 bis 120 Bewohnern
eineinhalb und Einrichtungen mit mehr als 120 Bewohnern zwei Pflegestellen zusatzlich.

o Entlastung der Pflege durch Investitionen in Digitalisierung: Die Pflegeversicherung for-
dert Digitalisierungsprojekte, die die Pflege entlasten, in ambulanten und stationaren Ein-
richtungen mit jeweils einmalig 12.000 Euro.

o Die Verpflichtung der Pflegeeinrichtungen, Kooperationsvertrage mit geeigneten ver-
trags(zahn)arztlichen Leistungserbringern zu schlieen, wird verbindlicher ausgestaltet.

o Pflegende Angehdrige kdnnen nach arztlicher Verordnung eine stationare Rehabilitation
in Anspruch nehmen, ohne dass zuvor ambulante Leistungen durchgefihrt wurden.

e Inanspruchnahme von stationaren statt ambulanten Rehabilitationsaufenthalten fur pfle-
gende Angehdrige sowie Betreuung des Pflegebedurftigen in der Rehabilitationseinrich-
tung des pflegenden Angehdrigen mit der Genehmigung der Krankenkasse.

e Einfuhrung eines neuen Qualitatsprufungssystem und einer neuen Qualitatsdarstellung in
der vollstationaren Altenpflege. Der so genannte alte "Pflege-TUV" wird damit abgeldst.
Dem neuen Verfahren liegt die Messung und Darstellung nach Ergebnisindikatoren zu
Grunde.

e Genehmigungsfreie Krankenfahrten fir Pflegebedurftige mit Pflegegrad 4 und 5 sowie fir
Pflegebeduirftige mit Pflegegrad 3 und erheblichen Mobilitatseinschrankungen.

e Ausbau der betrieblichen Gesundheitsférderung fir Pflegekrafte.

o Der Finanzierungsanteil der Pflegeversicherung zur Selbsthilfeférderung wird von 50 auf
75 Prozent erhoht.

e Fur sechs Jahre werden zielgerichtet Malinahmen in der Kranken- und Altenpflege finan-
ziell unterstiitzt, die "besondere Betreuungsbedarfe" etwa jenseits der tiblichen Offnungs-
zeiten von Kitas abdecken oder die auf andere Weise die Familienfreundlichkeit fordern.
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11/2018: Gesetz liber Leistungsverbesserungen und Stabilisierung in der gesetzlichen
Rentenversicherung (RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz)

Arbeitnehmerbeitrage zur Sozialversicherung bei Midi-Jobs: Ersetzung der Gleitzone
durch einen verlangerten Ubergangsbereich

Referentenentwurf vom 12.07.2018
Gesetzentwurf vom 28.08.2018
Gesetzentwurf vom 01.10.2018

Bundestagsanhoérung am 05.11.2018: Schriftliche Stellungnahme von Verbanden und Einzel-
sachverstandigen

Gesetz vom 28.11.2018
Inkrafttreten: 01.07.2019

Inhalt:

o Die Obergrenze der vergiinstigten Beitragsbelastung fir Arbeithehmer im Midijob wird von
heute 850 Euro auf 1.300 Euro angehoben. Die volle Abgabenbelastung trifft Arbeitneh-
mer damit erst bei einem monatlichen Arbeitsentgelt von 1.300 Euro. Geringverdienerin-
nen und Geringverdiener werden entsprechend bei den Sozialabgaben entlastet.

« Die monatliche Beitragsentlastung steigt im Ubergangsbereich fir Verdienste zwischen
450 und 850 monatlich zunachst auf bis 23 Euro an und sinkt anschlief’end wieder schritt-
weise ab. Arbeitgeber von Midijobbern zahlen auch weiterhin den vollen Beitragsanteil.

o Die reduzierten Rentenversicherungsbeitrage fihren nicht mehr zu geringeren Rentenan-
sprichen. Davon profitieren sowohl die bisher in der bisherigen Gleitzone bis 850 Euro
Beschaftigten als auch diejenigen im neuen Ubergangsbereich bis 1 300 Euro.

e Es wird mit Mindereinnahmen der Sozialversicherung von 400 Millionen Euro gerechnet.
Diese Mindereinnahmen werden aus Beitragsmitteln finanziert. Das gilt auch fur die spa-
teren Mehrausgaben bei der Rentenversicherung.

07/2017: Pflegeberufereformgesetz
Neuordnung der Pflegeausbildung
Gesetzentwurf vom 13.01.2016 (Bundestagsdrucksache 18/7823)

Antrag der Fraktion DIE LINKE "Gute Ausbildung - gute Arbeit - gute Pflege" (Bundestags-
drucksache 18/7414)

Antrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN "Integrative Pflegeausbildung - Pflegeberufe
aufwerten, Fachkenntnisse erhalten (Bundestagsdrucksache 18/7880)

Stellungnahmen der Sachverstandigen vom 30.05.2016 (Ausschussdrucksache 18(14)0174)
Gesetz vom 17.07.2017
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Inkrafttreten: Im Wesentlichen schrittweise ab 01.01.2018

Inhalt:

Die bisher im Altenpflegegesetz und Krankenpflegegesetz getrennt geregelten Pflegeaus-
bildungen werden in einem neuen Pflegeberufegesetz zusammengefihrt.

Alle Auszubildenden erhalten zwei Jahre lang eine gemeinsame, generalistisch ausge-
richtete Ausbildung, mit der Mdglichkeit einen Vertiefungsbereich in der praktischen Aus-
bildung zu wahlen.

Wer die generalistische Ausbildung im dritten Jahr fortsetzt, erwirbt den Abschluss zur
Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann. Auszubildende, die ihren Schwerpunkt in der
Pflege alter Menschen oder der Versorgung von Kindern und Jugendlichen sehen, kbnnen
fur das dritte Ausbildungsjahr statt des generalistischen Berufsabschlusses einen geson-
derten Abschluss in der Altenpflege oder Kinderkrankenpflege erwerben.

Sechs Jahre nach Beginn der neuen Ausbildung soll Gberpriift werden, ob fiir diese ge-
sonderten Abschlisse weiterhin Bedarf besteht.

12/2016: Drittes Pflegestarkungsgesetz (PSG lll)

Stiarkung der Rolle der Kommunen bei der pflegerischen Versorgung, Ubertragung
des neuen Pflegebediirftigkeitsbegriffs auf die Hilfe zur Pflege (SGB XilI)

Gesetzentwurf vom 05.09.2016

Bundestagsanhoérung am 17.10.2016: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-

zelsachverstandigen

Gesetz vom 23.12.2016

Inkrafttreten: Im Wesentlichen ab 01.01.2017

Inhalte:

Die Kommunen erhalten mehr Kompetenzen bei der Pflegeberatung. Es kénnen bis zu 60
Kommunen zeitlich auf fliinf Jahre befristete Modellvorhaben zur Pflegeberatung auflegen.
Diese Modellkommunen sind vollstandig verantwortlich fur die Pflegeberatung, die Bera-
tungseinsatze in der Hauslichkeit und die Pflegekurse.

Die Pflegekassen haben mit den Kommunen Vereinbarungen zur finanziellen und perso-
nellen Zusammenarbeit zu treffen. Gesetzlich festgeschrieben ist nur, dass der Aufwand
der Pflegekassen nicht den Aufwand Ubersteigen darf, der ihnen bei der Erfillung der
Aufgaben entstehen wiirde.

Die Lander sind fir die Vorhaltung einer leistungsfahigen, zahlenmafig ausreichenden
und wirtschaftlichen Versorgungsinfrastruktur in der Pflege verantwortlich. Dazu kénnen
sie Ausschisse einrichten, die sich mit Versorgungsfragen befassen. Mit dem PSGIII wer-
den die Pflegekassen verpflichtet, sich an Ausschissen zu beteiligen, die sich mit regio-
nalen Fragen oder sektorenlbergreifender Versorgung beschaftigen. Die Pflegekassen
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mussen Empfehlungen der Ausschisse, die sich auf die Verbesserung der Versorgungs-
situation beziehen, kiinftig bei Vertragsverhandlungen einbeziehen.

Die Kommunen erhalten ein zunachst auf finf Jahre begrenztes Initiativrecht zur Errich-
tung von Pflegestitzpunkten, wenn sie sich angemessen an den entstehenden Kosten
beteiligen. Sie kénnen kinftig Beratungsgutscheine fir eine Pflegeberatung einlésen und
auf Wunsch auch Bezieher von Pflegegeld beraten.

Far Auf-/Ausbau von Angeboten zur Unterstitzung und Entlastung Pflegebeduirftiger und
ihrer Angehorigen stellt die Pflegeversicherung bis zu 25 Millionen EUR zur Verfigung,
wenn Lander bzw. Kommunen den gleichen Foérderbetrag aufbringen. Weitere 10 Millio-
nen EUR werden zur Férderung kommunaler Netzwerke zur Unterstitzung Pflegebedurf-
tiger bereitgestellt. Auch hier missen Lander und Kommunen den gleichen Férderbetrag
aufbringen.

Kinftig kdnnen auch nicht-tarifgebundene Einrichtungen in den Pflegesatzverhandlungen
mit den Kostentragern Lohne bis zur Hohe des Tarifniveaus durchsetzen. Pflegekassen
und Sozialhilfetrager missen diese kinftig grundsatzlich als wirtschaftlich anerkennen
und entsprechend finanzieren. Sie erhalten auf der anderen Seite ein Nachweisrecht,
dass die verhandelten Léhne auch tatsachlich bei den Beschaftigten ankommen.

Um Abrechnungsbetrug wirksamer zu verhindern, werden die Kontroliméglichkeiten der
Kassen ausgeweitet; sie erhalten ein systematisches Prifrecht flr Pflegedienste, die aus-
schlieBlich Leistungen der hauslichen Krankenpflege im Auftrag der KKen erbringen.

Der neue Pflegebedurftigkeitsbegriff wird auch in der Sozialhilfe "Hilfe zur Pflege" (SGB
XIl) und im Bundesversorgungsgesetz eingefuhrt.

12/2015: Pflegestarkungsgesetz Il

Neuer Pflegebediirftigkeitsbegriff, Einfihrung von fiinf Pflegegraden, Neubemessung
der Leistungen und der Hohe der Eigenleistungen, bessere soziale Absicherung von
Pflegepersonen, Anhebung des Beitragssatzes

Referentenentwurf (22.06.2015)

Gesetzentwurf (12.08.2015)

Bundestagsanhoérung am 30.09.2015: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-

zelsachverstandigen Teil 1; Teil 2

Gesetz vom 21.12.2015

Inkrafttreten: In den wesentlichen Teilen ab 01.01.2017

Wesentliche Inhalte

Neuer Pflegebediirftigkeitsbegriff, Einfiihrung von Pflegegraden

EinflUhrung eines neuen Pflegebedurftigkeitsbegriffs, finf flr alle Pflegebedurftigen ein-
heitlich geltende Pflegegrade ersetzen das bisherige System der drei Pflegestufen und
der zusatzlichen Feststellung von erheblich eingeschrankter Alltagskompetenz (insbeson-
dere Demenz).
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Kérperliche, geistige und psychische Einschrankungen werden gleichermalRen erfasst
und in die Einstufung einbezogen. Bemessung des Grads der Selbststandigkeit in sechs
verschiedenen Bereichen und Zusammenfihrung — mit unterschiedlicher Gewichtung —
zu einer nach Pflegegraden abgestuften Gesamtbewertung.. Die sechs Bereiche sind:

- Mobilitat

- Kognitive und kommunikative Fahigkeiten

- Verhaltensweisen und psychischen Problemlagen

- Selbstversorgung

- Bewaltigung von und selbststandiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten
Anforderungen und Belastungen

- Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte

Hoéhe der Leistungen und Einstufung in Pflegegrade

In Pflegegrad 1 werden Menschen eingestuft, die noch keinen erheblichen Unterstit-
zungsbedarf haben, aber zum Beispiel eine Pflegeberatung, eine Anpassung des Woh-
numfeldes oder Leistungen der allgemeinen Betreuung bendtigen.

In der vollstationaren Pflege kommt es fur die Betroffenen nicht auf die Hohe der Leis-
tungsbetrage an sondern auf die H6he des Eigenanteils, der aus eigener Tasche bezahlt
werden muss. Dieser Eigenanteil steigt bisher mit der Einstufung in eine hdhere Pflege-
stufe. Kinftig wird der pflegebedingte Eigenanteil mit zunehmender Pflegebedurftigkeit
nicht mehr ansteigen. Dadurch werden viele Pflegebedurftige entlastet. Alle Pflegebeduirf-
tige der Pflegegrade 2 bis 5 bezahlen in einem Pflegeheim den gleichen pflegebedingten
Eigenanteil. Im Bundesdurchschnitt wird der pflegebedingte Eigenanteil im Jahr 2017 vo-
raussichtlich bei rund 580 Euro liegen. Hinzu kommen fir die Pflegebedirftigen Kosten
fur Verpflegung, Unterkunft und Investitionen.

Leistungsbetriage in Euro/Monat

Hauptleistungsbetréage in Euro PG1 PG2 PG3 PG4 PG5
Geldleistung ambulant 125* 316 545 728 901

Sachleistung ambulant 689 1298 1612 1995
Leistungsbetrag stationéar 125 770 1262 1775 2005

(* Als Geldbetrag, der fiir Erstattung der Betreuungs- und Entlastungsleistungen zur Verfi-
gung steht.)

Uberleitung bereits Pflegebediirftiger

Wer bereits Leistungen der Pflegeversicherung bezieht, wird automatisch in das neue
System Ubergeleitet. Alle, die bereits Leistungen von der Pflegeversicherung erhalten, er-
halten diese auch weiterhin mindestens in gleichem Umfang, die allermeisten erhalten
sogar deutlich mehr.

Konkret gilt die Formel: Menschen mit ausschlieRlich kérperlichen Einschrankungen wer-
den automatisch in den nachst héheren Pflegegrad Ubergeleitet. (Beispiele: Pflegestufe |
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wird in Pflegegrad 2, Pflegestufe Il wird in Pflegegrad 4 Ubergeleitet). Menschen mit geis-
tigen Einschrankungen kommen automatisch in den Gbernachsten Pflegegrad. (Beispiel:
Pflegestufe 0 wird in Pflegegrad 2, Pflegestufe Il mit eingeschrankter Alltagskompetenz
wird in Pflegegrad 4 Gbergeleitet.)

Weitere neue Regelungen

In stationaren Pflegeeinrichtungen hat kinftig jeder Versicherte Anspruch auf zusatzliche
Betreuungsangebote. Die Einrichtungen missen mit den Pflegekassen entsprechende
Vereinbarungen schlielen und zusatzliche Betreuungskrafte einstellen.

Starkung des Grundsatzes "Reha vor Pflege". Der Medizinische Dienst wird zur Anwen-
dung eines bundesweit einheitlichen, strukturierten Verfahrens fiir die Rehabilitationsemp-
fehlungen verpflichtet.

Bessere Absicherung pflegender Angehdriger in der Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung: Kunftig zahlt die Pflegeversicherung Rentenbeitréage fir alle Pflegepersonen, die
einen Pflegebedurftigen im Pflegegrad 2-5 mindestens zehn Stunden wéchentlich, verteilt
auf mindestens zwei Tage, zu Hause pflegen. Die Rentenbeitréage steigen mit zunehmen-
der Pflegebedurftigkeit. Wer einen Angehdrigen mit aulRerordentlich hohem Unterstit-
zungsbedarf (Pflegegrad 5) pflegt, erhalt um 25 Prozent héhere Rentenbeitrage als bisher.
Auch Angehodrige, die einen ausschlief3lich demenzkranken Pflegebedurftigen betreuen,
werden Uber die Rentenversicherung abgesichert.

Fur Pflegepersonen, die aus dem Beruf aussteigen, um sich um pflegebedirftige Ange-
hérige zu kimmern, bezahlt die Pflegeversicherung kiinftig die Beitrage zur Arbeitslosen-
versicherung fur die gesamte Dauer der Pflegetatigkeit. Die Pflegepersonen haben damit
Anspruch auf Arbeitslosengeld und Leistungen der aktiven Arbeitsforderung, falls ein
nahtloser Einstieg in eine Beschaftigung nach Ende der Pflegetatigkeit nicht gelingt. Glei-
ches gilt fur Personen, die fur die Pflege den Leistungsbezug aus der Arbeitslosenversi-
cherung unterbrechen.

Neustrukturierung und Ausweitung der Regelungen zur Information und Beratung.. Die
Pflegekassen mussen kiinftig kostenlose Pflegekurse fir Angehdérige und ehrenamtliche
Pflegepersonen anbieten. Verbesserung der Zusammenarbeit der Pflegeberatung mit
weiteren Beratungsstellen vor Ort — z.B. der Kommunen — durch verbindliche Landesrah-
menvertrage.

Uberarbeitung der Regelungen zur Qualitatssicherung, -priifung und -darstellung und
Straffung der Entscheidungsstrukturen der Selbstverwaltung in diesem Bereich gestrafft.
Die Schiedsstelle Qualitatssicherung nach § 113b SGB Xl wird zu einem Qualitatsaus-
schuss. Der Ausschuss muss in gesetzlich vorgegebenen Fristen und unterstitzt von ei-
ner qualifizierten Geschéftsstelle ein neues Verfahren der Qualitatsprifung vereinbaren
und dabei insbesondere Indikatoren zur Messung von Ergebnisqualitat bertcksichtigen.
Grundlegende Uberarbeitung des Verfahrens zur Darstellung der Qualitét (sog. Pflege-
TUV). Die Selbstverwaltung erhalt den Auftrag, ein Konzept fiir die Qualitatssicherung in
neuen Wohnformen, z.B. ambulant betreuten Wohngruppen, zu erarbeiten.

Uberprifung der Personalausstattung infolge des Pflegebediirftigkeitsbegriffs und Anpas-
sung an den Bedarf. Verpflichtung der Selbstverwaltung zur Entwicklung und Erprobung
eines wissenschaftlich fundierten Personalbemessungssystems.
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Beitragssatzerhohung

e Anhebung des Beitragssatzes zum 01.01.2017 um 0,2 Prozentpunkte auf 2,55 bzw. 2,8
Prozent flr Kinderlose zur Finanzierung der Leistungsverbesserungen.

12/2014: Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf

Einfiihrung eines Rechtsanspruchs auf Familienpflegezeit, Anspruch auf finanzielle
Forderung zum (Teil)Ausgleich des Einkommensausfalls wahrend der Freistellungs-
phase durch ein zinsloses Darlehen, Verkniipfung der Kurzzeitpflege (bis zu 10 Tagen)
mit einer Lohnersatzleistung (Pflegeunterstiitzungsgeld)

Referentenentwurf (09.09.2014)
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 18/3124 vom 10.11.2014)

Bundestagsanhoérung am 24.11.2014: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 23.12.2014
Inkrafttreten: 01.01.2015

Inhalt:

e Fur die im Pflegezeitgesetz von 2008 eingeflihrte "kurzfristige Arbeitsverhinderung" mit
einer Auszeit von bis zu zehn Arbeitstagen (mit einem Rechtsanspruch gegenuber allen
Arbeitgebern) wird eine Lohnersatzleistung eingefiihrt. Als so genanntes "Pflegeunterstut-
zungsgeld" werden (analog zum Kinderkrankengeld) im Grundsatz 90 % des wegfallen-
den Nettoentgelts gezahlt, um die kurzfristige Organisation einer akut aufgetretenen Pfle-
gesituation ohne Einkommensverlust bewaltigen zu kénnen.

o FuUr die ebenfalls mit dem Pflegezeitgesetz von 2008 eingefuhrte Pflegezeit wird unveran-
dert keine Entgeltfortzahlung gewahrt. Aber es besteht nunmehr Anspruch auf ein zinslo-
ses Darlehen des Bundes. Das Darlehen wird in monatlichen Raten ausgezahlt und soll
die Halfte des durch die Arbeitszeitreduzierung fehlenden Nettoeinkommens abdecken.
Das Darlehen muss nach dem Ende der Pflegezeit in Raten zurtickgezahlt werden.

o Das Pflegezeitgesetz von 2008 beinhaltet den Anspruch auf Voll- oder Teilfreistellung von
bis zu sechs Monaten - begrenzt auf Arbeitgeber mit mehr als 15 Beschaftigten. Neu ist,
dass die Pflegezeit in Fallen der Sterbebegleitung auch au3erhalb der hauslichen Umge-
bung des Pflegebedirftigen genutzt werden - flr eine Dauer von bis zu drei Monaten.

o Aufdie "Familienpflegezeit" (geregelt im Familienpflegezeitgesetz von 2011), besteht nun-
mehr ein Rechtsanspruch. Es handelt sich um den Anspruch auf eine Teilfreistellung von
bis zu 24 Monaten. Die verbleibende wochentliche Arbeitszeit muss mindestens 15 Stun-
den betragen.

e Der Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit besteht aber nur gegeniiber Arbeitgebern mit
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mindestens 25 Beschaftigten.

o Die Gesamtdauer aller Freistellungsmdglichkeiten betragt hdchstens 24 Monate. Dauert
die Pflegezeit langer, kbnnen mehrere Angehérige die Freistellung beanspruchen.

e Auch fur die Familienpflegezeit besteht der Anspruch auf ein zinsloses Darlehen - analog
zur Pflegezeit.

e Der Begriff des "nahen Angehdrigen" wird auf Stiefeltern, lebenspartnerschaftsahnliche
Gemeinschaften sowie Schwagerinnen und Schwager erweitert.

o Fur alle drei Saulen des Gesetzes, kurzfristige Arbeitsverhinderung, Pflegezeit und Fami-
lienpflegezeit, besteht von der Ankiindigung — héchstens jedoch 12 Wochen vor dem an-
gekundigten Termin — bis zum Ende Kuindigungsschutz.

12/2014: Pflegestarkungsgesetz |

Anpassung (Dynamisierung) der Pflegeleistungen, Leistungsflexibilisierung, Verbes-
serung der Personalausstattung, Beitragssatzanhebung, Errichtung eines Pflegevor-
sorgefonds

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 18/1798 vom 23.06.2014)

Bundestagsanhoérung am 24.09.2014: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 17.12.2014
Inkrafttreten: Im Wesentlichen 01.01.2015
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Wesentliche Inhalte

¢ Dynamisierung der Leistungen: Anhebung der Leistungsbetrage um 4 Prozent - in An-
passung an die Preisentwicklung der letzten drei Jahre

Sach- und Geldleistungen der Pflegeversicherung ab 2015 in Euro

Pflegestufe 0 = Pflegestufe | | Pflegestufe Il Pflegestufe lll
.erheblicher allge-|,erheblich Pfle-| ,Schwerpflege- | ,Schwerstpflege-
meiner Betreu- | gebedurftige® bedurftige* bedurftige*
ungsbedarf* (in besonderen
Harteféllen)
Pflegegeld fiir hdusliche Pflege (pro Monat) bis zu
- 244 458 728
mit Demenz* 123 316 545 728
Pflegesachleistungen fiir hdusliche Pflege (pro Monat) bis zu
- 468 1.144 1.612
(1.995)
mit Demenz* 231 689 1.298 1.612
(1.995)
Teilstationdre Pflege (Tagespflege und Nachtpflege) (pro Monat) bis zu
- 468 1.144 1.612
mit Demenz* 231 689 1.298 1.612
Pflegehilfsmittel (pro Monat) bis zu
- 40 40 40
mit Demenz* 40 40 40 40
Vollstationare Pflege (pro Monat) bis zu
- 1.064 1.330 1.612
(1.995)
mit Demenz* - 1.064 1.330 1.612
(1.995)

Héusl. Verhinderungspflege (bis zu 42 Kalendertage im Kalenderjahr) bis zu

Durch nahe An-Bis zum 1,5fachen Betrag des Pflegegeldes der festgestellten Pflege-
gehorige stufe

Durch Perso- 1.612 1.612 1.612
nen, die keine
nahen Ange-
hérigen sind
mit Demenz* 1.612 1.612 1.612 1.612
Kurzzeitpflege (bis zu vier Wochen) (pro Kalenderjahr)

- 1.612 1.612 1.612

mit Demenz* 1.612 1.612 1.612 1.612
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Kurzzeit- und Verhinderungspflege

e Flexibler Einsatz der Jahrespauschalen der Verhinderungs- und Kurzzeitpflege. Einsatz
von 60 % des Jahresbeitrags der Kurzzeitpflege fur Verhinderungspflege, umgekehrt bis
zu 100% des Jahresbeitrags der Verhinderungspflege fur Kurzzeitpflege. Ausweitung
der Zeiten der Kurzzeitpflege von vier auf acht Wochen, der Verhinderungspflege von
vier auf sechs Wochen.

Tages- und Nachtpflege

e Anrechnungsfreie Inanspruchnahme neben den ambulanten Geld- und Sachleistungen

Niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsangebote

e Ausbau der zusatzlichen Betreuungs- und Entlastungsleistungen und Ausweitung auf
alle Pflegebedurftigen. Moglichkeit der Inanspruchnahme dieser Leistungen anstelle ei-
nes Teils (von bis zu 40 %) des ambulanten Pflegesachleistungsbetrags (Umwidmung).

Zuschiisse fiir UmbaumaBnahmen und Pflegehilfsmittel

e Erhdhung der Zuschisse. Anerkennung eines erhdhten Zuschusses bei Wohngemein-
schaften

Ausbau der Betreuungskrafte in voll- und teilstationaren Pflegeeinrichtungen

e Verbesserung des Betreuungsschlissels auf 1:20, Aufstockung der Zahl der zusatzli-
chen Betreuungskrafte on den Heimen auf bis zu 45.000, Mdglichkeit der Inanspruch-
nahme durch alle Pflegebedurftigen, nicht mehr nur Demenzkranke

Beitragssatzanhebung

e Erhohung des Beitragssatzes um 0,3 Prozentpunkte

Pflegevorsorgefonds

o Aufbau eines kapitalgedeckten Pflegevorsorgefonds mit den Einnahmen auf 0,1 Bei-
tragssatzpunkten (1,2 Mrd. Euro jahrlich) und Verwaltung durch die Deutsche Bundes-
bank. Ziel: Abbau der Ricklagen ab 2035 zur Begrenzung von Beitragssatzanhebungen,
wenn die geburtenstarken Jahrgange ins Pflegealter kommen.
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10/2012: Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz

Leistungsverbesserungen insbesondere fiir demenziell Erkrankte, Forderung einer
privaten Zusatzpflegeversicherung

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/9369 vom 23.04.2012)

Bundestagsanhoérung am 09.2012: Schriftliche Stellungnahmen von Verbanden und Einzel-
sachverstandigen

Gesetz vom 23.10.2012
Inkrafttreten: 01.01.2013

Wesentliche Inhalte:
Einfiilhrung von Leistungen der hauslichen Betreuung

o Im Vorgriff auf den neuen Pflegebedurftigkeitsbegriff bieten ambulante Pflegedienste ne-
ben der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung auch Betreuungsleistun-
gen an. Betreuungsleistungen kénnen nicht nur Personen mit erheblich eingeschrankter
Alltagskompetenz, z. B. an Demenz erkrankte Menschen, in Anspruch nehmen, sondern
auch alle Pflegebedurftigen der Pflegestufen | bis .

e In einem Modellvorhaben wird geprift, ob neben den heutigen ambulanten Pflegediensten
auch Betreuungsdienste zugelassen werden konnen, die sich Uber ihr Leistungsangebot
im Schwerpunkt auf demenzkranke Menschen spezialisieren. Der Spitzenverband Bund
der Pflegekassen ist mit der Durchfliihrung des Modellvorhabens beauftragt und legt die
Einzelheiten dazu im Rahmen der Ausschreibung fest, die flir das erste Quartal 2013 vor-
gesehen ist.

Flexibilisierung der Leistungsinanspruchnahme

o Pflegebediirftige mit ihren Angehdérigen kdnnen neben den heutigen verrichtungsbezoge-
nen Leistungskomplexen auch bestimmte Zeitvolumen fir die Pflege wahlen. Sie erhalten
Wahlmadglichkeiten bei der Gestaltung und Zusammenstellung des von ihnen gewiinsch-
ten Leistungsangebots und kénnen zusammen mit den Pflegediensten entscheiden, wel-
che Leistungen in diesem Zeitkontingent erbracht werden.

Hohere Leistungen in der ambulanten Versorgung fiir Menschen mit Demenz

e Personen mit erheblich eingeschrankter Alltagskompetenz — das sind vor allem an De-
menz erkrankte Menschen — erhalten neben den heute schon beziehbaren 100 bzw. 200
Euro flr zusatzliche Betreuungsleistungen in der sogenannten Pflegestufe 0 erstmals
Pflegegeld oder Pflegesachleistungen. In den Pflegestufen | und Il wird der bisherige Be-
trag aufgestockt.
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Anhebung von Pflegegeld/Pflegesachleistungen (im Monat)

Leistung Pflegestufe "0" Pflegestufe | Pflegestufe Il

Pflegegeld 120 Euro

70 Euro 85 Euro
(insgesamt 305 Euro) | (insgesamt 525 Euro)

Pflegesachleistung| 225 Euro

215 Euro 150 Euro
(insgesamt 665 Euro) | (insgesamt 1250 Euro)

Kombi-Leistung anteilig anteilig anteilig

Einsatzmoglichkeit zusatzlicher Betreuungskrafte im gesamten stationaren Bereich

Kinftig wird es mdglich sein, auch in teilstationaren Pflegeeinrichtungen der Tages- und
Nachtpflege zusatzliche Betreuungskrafte fir die erganzende Betreuung und Aktivierung
von Pflegebedurftigen mit erheblich eingeschrankter Alltagskompetenz einzusetzen, die
vollstandig von der Pflegeversicherung finanziert werden. Erganzend wird die Betreuungs-
relation auf 1:24 (bisher 1:25)verbessert.

Erleichterter Zugang zur rentenversicherungsrechtlichen Absicherung

Eine rentenversicherungsrechtliche Absicherung erfordert einen Mindestpflegeaufwand
von 14 Stunden pro Woche. Zum Ausgleich von Hartefallen muss dieser Pflegeaufwand
zuklnftig nicht allein fur einen Pflegebedirftigen getatigt werden, sondern kann auch
durch die Pflege von zwei oder mehr Pflegebedurftigen erreicht werden.

Anhebung des Beitragssatzes

Die Erhohung des Beitragssatzes um 0,1 Beitragssatzpunkte zum 1. Januar 2013 ermog-
licht eine Finanzierung der Leistungsverbesserungen. Der bundeseinheitliche allgemeine
Beitragssatz in der Pflegeversicherung erhoht sich von 1,95 Prozent der beitragspflichti-
gen Einnahmen auf 2,05 Prozent (Kinderlose: 2,3 Prozent).

Staatliche Forderung der privaten Pflegevorsorge

Private Pflege-Zusatzversicherungen, die bestimmte gesetzliche Vorgaben erflllen, wer-
den kunftig mit einer staatlichen Zulage in H6he von 5 Euro im Monat (60 Euro im Jahr)
gefordert. Die Zulage wird erstmalig Anfang 2014 riickwirkend flr das Jahr 2013 durch die
Versicherungsunternehmen beantragt. Zulageberechtigt sind alle Personen, die in der so-
zialen Pflegeversicherung oder in der privaten Pflege-Pflichtversicherung versichert sind,
das 18. Lebensjahr vollendet haben und noch keine Leistungen aus der Pflegeversiche-
rung bezogen haben. Pro Person kann fur einen Vertrag die staatliche Zulage beantragt
werden. Der Tarif muss bestimmte gesetzliche Vorgaben erflllen wie u. a. Kontrahie-
rungszwang und den Verzicht auf Gesundheitsprifungen, Leistungsausschlisse und Ri-
sikozuschlage. Fur jede Pflegestufe mussen Leistungen in Form von einem Pflegemo-
nats- oder Pflegetagegeld vorgesehen werden, in der Pflegestufe 11l mindestens 600 Euro,
hdchstens jedoch in Hohe der Leistungen der sozialen Pflegeversicherung. Der Mindest-
beitrag fir die versicherte Person betragt 15 Euro, der sich durch die staatliche Zulage
von 5 Euro auf den Zahlbeitrag von 10 Euro reduziert.
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. Das Nahere zum Antrags- und Auszahlungsverfahren zwischen einer neu zu schaffen-
den zentralen Stelle bei der Deutschen Rentenversicherung Bund und den Versiche-
rungsunternehmen zur staatlichen Férderung der privaten Pflegevorsorge in Form ei-

ner Zulage ist in einer Verordnung geregelt.

12/2011: Familienpflegezeitgesetz
Schwerpunkt: Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Pflege durch Familienpflegezeit
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/6000 vom 06.06.2011)

Bundestagsanhoérung am 19.11.2011: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-

zelsachverstandigen]
Gesetz vom 06.12.2011
Inkrafttreten: 01.01.2012

Wesentliche Inhalte:

o Beschaftigte, die einen nahen pflegebedirftigen Angehdrigen im hauslichen Umfeld pfle-
gen, kénnen ab dem 01. Januar 2012 eine Familienpflegezeit nehmen und damit ihre wo-
chentliche Arbeitszeit fur maximal zwei Jahre auf mindestens 15 Stunden reduzieren.
Wahrend der Pflegephase erhalten die Beschaftigten einen erhdhten Teilzeitverdienst.
Dieser wird vom Arbeitgeber um die Halfte der Differenz zwischen dem bisherigen regel-
mafigen und dem reduzierten Arbeitsentgelt aufgestockt. Am Anschluss an die Pflege-
phase, in der gleichlangen Nachpflegephase, wird dieser Aufstockungsbetrag wieder aus-
geglichen, in dem der Beschéaftigte wieder seine (volle) vorherige Stundenzahl leistet aber

weiterhin nur sein reduziertes Bruttogehalt bezieht.

o Damit eine Pflegezeit gewahrt werden kann, muss der Beschaftigte die Pflegebeddrftigkeit
seines Angehorigen nachweisen und mit dem Arbeitgeber eine schriftliche Vereinbarung
Uber die Dauer und den Umfang (Stundenzahl der Reduzierung) der Pflegezeit aushan-
deln. Dabei ist zu beachten, dass es keinen Rechtsanspruch auf die Familienpflegezeit
gibt, so dass das Einverstandnis des Arbeitgebers entscheidend ist. Zudem muss der Be-
schaftigte einen Nachweis lber den Abschluss einer Familienpflegezeitversicherung er-
bringen. Diese Versicherung deckt das Ausfallrisiko, das dem Arbeitgeber durch Tod oder

Erwerbsunfahigkeit der Pflegeperson entstehen konnte, ab.

o« Wahrend der Familienpflegezeit bestehen ein besonderer Kiindigungsschutz seitens der
Arbeitgeber und ein Kindigungsverbot fir Arbeitnehmer, welches nur in genehmigten
Ausnahmefallen umgangen werden kann. Bei Beschaftigten in einem befristeten Beschaf-
tigungsverhaltnis und bei Auszubildenden ist bei der Gewahrung der Familienpflegezeit
darauf zu achten, dass diese hdchstens flr die Halfte der verbleibenden Beschaftigungs-

dauer vereinbart wird, so dass ein Ausgleich in der Nachpflegephase stattfinden kann.
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05/2008: Gesetz zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung (Pflege-
Weiterentwicklungsgesetz) - Artikel 1

Verbesserung der Leistungen der Pflegeversicherung
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/7439 vom 07.12.2007

Bundestagsanhoérung am 21. und 23.01.2008: Schriftliche Stellungnahmen von Verbéanden
und Sachverstandigen

Gesetz vom 28.05.2008
Inkrafttreten: 01.07.2008

Wesentliche Inhalte:
Beitragssatzanstieg

e Ab 01.07.2008 steigt der Beitragssatz von 1,7% auf 1,95%. Fir kinderlose Erwachsene
gilt weiterhin der Aufschlag von 0,25%.

Starkung der ambulanten Versorgung

e Einrichtung von etwa 4.000 wohnortnahen Pflegestitzpunkten durch die Pflegekassen zur
Verbesserung der Vernetzung der Pflege und der Beratung und Betreuung Pflegebedrf-
tiger und ihrer Angehdérigen: Auskunft, Beratung, individuelles Fallmanagement und Ser-
vice unter einem Dach — abhangig jedoch von den Entscheidungen der Bundeslander
bzw. der obersten Landesbehdrden. Die Pflegekassen sollen darauf hinwirken, dass sich
Kommunen (Altenhilfe), die Sozialhilfetrager (Hilfe zur Pflege), die ortlich tatigen Leis-
tungserbringer, die Pflegedienste, die Krankenkassen und die privaten Pflegeversicherun-
gen am Pflegestitzpunkt beteiligen.

o Gesetzliche Verankerung auf Pflegeberatung ab 2009. Verpflichtung der Pflegekassen,
Pflegeberatung (Fallmanagement) anzubieten. Ansiedlung der Pflegeberater in den Pfle-
gestiutzpunkten. Eréffnung und Férderung der Mdglichkeit, Sachleistungsanspriiche auch
gemeinsam mit anderen Leistungsberechtigten in Anspruch zu nehmen (,Poolen, z.B. in
Wohnformen wie Senioren-Wohngemeinschaften oder betreutes Wohnen).

e Generalisierung der Moglichkeit der VertragsschlieBung zwischen Pflegekassen und
selbststandigen Einzelpflegekraften (bisher nur dann, wenn die Versorgung nicht durch
ambulante Pflegedienste sicherzustellen war).

Schrittweise Anhebung der ambulanten Sachleistungen, des Pflegegeldes und der sta-
tiondren Leistungen

e Die ambulanten Sach- und Geldleistungen werden ab 2008 stufenweise erhdht und in
einem dreijahrigen Rhythmus dynamisch an die Preisentwicklung angepasst. Beginn der
Dynamisierung ab 2015, drei Jahre nach der letzten Stufe der schrittweisen Anhebung
der Sachleistungsbetrage.
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Ambulante Sachleistungsbetrage

Pflegestufe bisher € 2008 2010 2012
Stufe | 384 420 440 450
Stufe I 921 980 1.040 1.100
Stufe llI 1.432 1.470 1.510 1.550
Pflegegeld
Pfle-
ge- bisher € 2008 2010 2012
stufe
Stufe | 205 215 225 235
Stufe Il 410 420 430 440
Stufe Il 665 675 685 700

Die Leistungen bei der Kurzzeitpflege sowie Leistungen zur Tages- und Nachtpflege wer-
den entsprechend den ambulanten Sachleistungen angehoben. Der héchstmdgliche Ge-
samtanspruch aus den Leistungen der hauslichen Pflege und den Leistungen bei teilsta-
tionarer Pflege wird das 1,5fache des bisherigen Betrags erhoht.

Als Folge des Grundsatzes des Vorrangs der hauslichen Pflege vor der stationaren Pflege
bleiben die stationaren Sachleistungen in den Pflegestufen | und Il bis zur Dynamisierung
unverandert. Angehoben werden lediglich die Leistungen bei Stufe .

Volistationare Versorgung

Pflegestufe bisher € 2008 2010 2012
Stufe Il 1.432 1.470 1.510 1.550
Stufe Il

1.688 1.750 1.825 1.918
Hartefall

Ausweitung der Leistungen fiir Menschen mit eingeschrankter Alltagskompetenz im
ambulanten Bereich

Ab 01.07.2008: Einfihrung eines Grundbetrages und eines (je nach Betreuungsbedarf)
erhdhten Betrags. Der Betrag erhdht sich von bisher 460 Euro jahrlich auf 1.200 Euro
jahrlich (Grundbetrag) und auf bis zu 2.400 Euro (erhéhter Betrag). Personen mit einge-
schrankter Alltagskompetenz der sog. Pflegestufe 0 (insbesondere Demenzkranke) erhal-
ten erstmalig auch diese Leistungen.
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Verkiirzung der Vorversicherungszeiten und Vorpflegezeiten

Anspriche auf Leistungen der Pflegeversicherung hat, wer mindestens zwei Jahre einge-
zahlt hat oder familienversichert war (Verkirzung der Vorversicherungszeiten von funf auf
zwei Jahre). Die Vorpflegezeit fur die erstmalige Inanspruchnahme der Verhinderungs-
bzw. Urlaubspflege von zwolf Monaten auf sechs Monate verklrzt. Wahrend des Urlaubs
der Pflegeperson werden zukiinftig auch Beitrage zur Rentenversicherung gezahlt, die
Rentenanspriche erhéhen sich entsprechend.

Verbesserung der arztlichen Versorgung in Pflegeheimen

Pflegeheime kdnnen einen Heimarzt beschaftigten, Voraussetzung: die oértliche Versor-
gungssituation lasst sich nicht mit einer Kooperation von Einzelarzten bewaltigen. Einflih-
rung eines Entlassungsmanagements in Krankenhausern zur Sicherstellung eines naht-
losen Ubergangs von der Krankenhausbehandlung in die ambulante Versorgung, zur Re-
habilitation oder Pflege.

Starkung von Rehabilitation und Pravention in der Pflege

Der medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) soll Rehabilitationsma3hnahmen emp-
fehlen. ,Belohnung* einer erfolgreichen Rehabilitation: Zahlung eines einmaligen Bonus
von 1.536 Euro an die Pflegeeinrichtung, wenn durch rehabilitative und/oder aktivierende
MafRnahmen eine Einstufung in eine niedrigere Pflegestufe flir mindestens sechs Monate
madglich ist. Die Krankenkasse hat der Pflegekasse einen Ausgleich in Hoéhe von 3.072
Euro zu zahlen, wenn die Reha-leistung nicht rechtzeitig erbracht wird.

Verbesserung der Pflegequalitit, Einfiihrung eines ,,Pflege TUV*

Erarbeitung von bundesweiten Qualitatsstandards (Expertenstandards), regelmagige un-
angemeldete Qualitatsprifungen (Ergebnisqualitat)durch den MDK nach vorab definierten
Kriterien, ab 2011 mindestens einmal jahrlich. Bei schlechten Regelprifungsergebnissen
erforderlich Wiederholungsprifungen sind fir den Leistungsanbieter kostenpflichtig. Die
relevanten Ergebnisse aus den Prifungen werden zu Transparenzberichten zusammen-
gefasst und in verstandlicher Form verdéffentlicht. Zustandig dafiir sind die Landesver-
bande der Pflegekassen. Auch die Pflegeanbieter selbst, d.h. die Heime und Dienste,
mussen ihr Prufergebnis an gut sichtbarer Stelle publik machen. Die Bewertungssystema-
tik ist an das Schulnotensystem angelehnt mit den Noten sehr gut (1,0) bis mangelhaft
(5,0).

Férderung der Wirtschaftlichkeit der Einrichtungen, Anderungen bei den Vergiitungs-
verhandlungen

Orientierung auf eine starkere Eigenverantwortlichkeit der Pflegeeinrichtungen, insbeson-
dere durch ein geandertes Abrechnungssystem und einheitliche Grundsatze bei der Pfle-
gebuchfihrung. Entburokratisierung durch schnellere Bewilligungsverfahren, einfache
Pflegedokumentation und nur noch konkrete, anlassbezogene Wirksamkeits- und Wirt-
schaftlichkeitsprifungen. Bei den Vergutungsverhandlungen zwischen Pflegeheimen und
Kostentragern konnen individuelle Pflegeschlussel vereinbart werden. In den Vergutungs-
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verhandlungen fur die stationare Versorgung wird nicht mehr nur die Héhe des Pflegesat-
zes, sondern auch die im Einzelnen zur erbringende Leistung samt ihrer Qualitat. Den
Tragern wird es ermoglicht, im Rahmen eines Gesamtversorgungsvertrages mehrere Ein-
richtungen an einem Ort zu betreiben.

Anderungen in der privaten Pflegeversicherung, Anpassungen an die Verinderungen
in der privaten Krankenversicherung

o Die Pflegekassen kénnen flr gesetzlich Versicherte private Pflege-Zusatzversicherungen
anbieten bzw. zu vermitteln. Die Portabilitdt der Altersriickstellungen wird ab 2009 auch
fur die private Pflegepflichtversicherung eingefiihrt. Verpflichtung auch in der privaten
Pflegepflichtversicherung analog zur privaten Krankenversicherung einen Basistarif ein-
zuflhren.

05/2008: Gesetz zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung (Pflege-
Weiterentwicklungsgesetz): Artikel 3 - Pflegezeitgesetz

Einfiihrung einer Pflegezeit
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/7439 vom 07.12.2007)

Bundestagsanhoérung am 21. und 23.01.2008: Schriftliche Stellungnahmen von Verbidnden
und Einzelsachverstandigen

Gesetz vom 28.05.2008
Inkrafttreten: 01.07.2008

Wesentliche Inhalte:

e Arbeitnehmer haben einmal pro Pflegefall Anspruch auf eine Pflegezeit zur hauslichen
Pflege naher Angehériger (so Groleltern, Eltern/Schwiegereltern, Ehe- und Lebens-
partner, Kinder/Schwiegerkinder/Enkelkinder, Geschwister):

o Teilweise oder volle Freistellung fir die Dauer von bis zu 6 Monaten in Betrieben mit
mehr als 15 Beschaftigten. Der Arbeithnehmer muss die Beanspruchung der Pflegezeit
dem Arbeitgeber spatestens zehn Arbeitstage vor Beginn schriftlich ankiindigen und
gleichzeitig erklaren, fur welchen Zeitraum und in welchem Umfang die Freistellung
von der Arbeitsleistung in Anspruch genommen werden soll. Wenn nur teilweise Frei-
stellung in Anspruch genommen wird, ist auch die gewlinschte Verteilung der Arbeits-
zeit anzugeben.

o kurzfristige Freistellung flr bis zu 10 Arbeitstage in einer akut aufgetretenen Pflegesi-
tuation (kurzzeitige Arbeitsverhinderung)

e Wahrend der Pflegezeit besteht kein gesetzlicher Anspruch auf Fortzahlung der Vergu-
tung oder auf eine Entgeltersatzleistung.

e In der Pflegezeit (bis zu 6 Monaten) wird die Beitragszahlung zur GRV von der Pflege-
kasse Ubernommen, wenn die Pflegeperson mindestens 14 Stunden in der Woche pflegt.
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e Der Schutz in der Kranken- und Pflegeversicherung bleibt Gber die Familienversicherung
erhalten. Sofern keine Familienversicherung besteht, wird eine freiwillige Versicherung mit
Mindestbeitragszahlung erforderlich. Auf Antrag erstattet die Pflegeversicherung den Min-
destbeitrag.

e Der Versicherungsschutz in der Arbeitslosenversicherung bleibt erhalten, sofern auch un-
mittelbar vor der Pflegezeit Versicherungspflicht bestand. Die Beitrage werden von der
Pflegekasse Ubernommen.

03/2007: Gesetz zur Stirkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV-Wettbewerbsstiarkungsgesetz - GKV-WSG)

Medizinische Behandlungspflege als Dauerleistung der Gesetzlichen Pflegeversiche-
rung

Gesetz vom 26.03.2007
Inkrafttreten: 01.01.2013

¢ Die Befristungen hinsichtlich der medizinischen Behandlungspflege werden aufgehoben.
Die medizinische Behandlungspflege zahlt dauerhaft zum Leistungskatalog der Pflege-
versicherung.

03/2005: Verwaltungs-Vereinfachungsgesetz

Erweiterung der Familienversicherung in der sozialen Pflegeversicherung
Gesetz vom 21.03.2005

Inkrafttreten: 25.03.2005

Wesentliche Inhalte:
o Ausdehnung der Familienversicherung auf die Kinder familienversicherter Kinder

e Verlangerung der Ubergangsregelungen zur Finanzierung der medizinischen Behand-
lungspflege in stationaren Pflegeeinrichtungen bis Ende 06/2007
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12/2004: Gesetz zur Beriicksichtigung der Kindererziehung im Beitragsrecht der sozia-
len Pflegeversicherung (Kinder-Beriicksichtigungsgesetz - KiBG)

Besserstellung von Mitgliedern der Pflegeversicherung mit Kindern - Beriicksichtigung
des Urteils des Bundesverfassungsgerichts

Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 03.04.2001 (1 BVvR 1629/94)
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/3671 vom 03.09.2004

Bundestagsanhérung am 22.09.2004: Schriftliche Stellungnahmen von Verbanden und Ein-
zelsachverstandigen:

Teil 1: Ev. Aktionsgem. flir Familienfragen, Prof. Dr. J. Eekhoff, BfA, Verband alleinerziehender
Matter und Vater, Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisation, Verband Dt. Versi-
cherungstrager, BfA, BDA, DGB -- Teil 2: AG der Spitzenverbande der Krankenkassen, Sozi-
alverband VdK Deutschland, Deutscher Familienverband, Prof. Dr. Garms-Homolova, Vjenka
, Zentralverband des Deutschen Handwerks, Dr. H. Rothgang -- Teil 3: Prof. Dr. H. Sodan --
Teil 4: Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste

Gesetz vom 15.12.2004
Inkrafttreten: 01.01.2005

Wesentliche Inhalte:

e Gesetzlich Versicherte zwischen 23 und 60 Jahren ohne Kinder haben einen Zuschlag
von 0,25% zur Pflegeversicherung zu zahlen.

o Der bisher jeweils zur Halfte von Arbeitgeber und Arbeithehmer getragene Beitragssatz
von 1,7% des beitragspflichtigen Einkommens erhéht sich fur Kinderlose auf 1,1% (0,85%
+ 0,25%). Die Arbeitgeber werden nicht beteiligt.

o Kinderlose Mitglieder, die vor dem 01.01.1940 geboren sind, sind von dieser Regelung
ausgenommen, da flr deren Jahrgdnge angenommen wird, in ausreichendem Male Kin-
der geboren und erzogen zu haben.

o Ebenfalls von dieser Regelung ausgenommen sind Wehr- und Zivildienstleistende sowie
Empfangerinnen von Arbeitslosengeld II.

12/2003: 2.SGB VI-Anderungsgesetz

Volle Beitragszahlung der Rentner zur Pflegeversicherung
Gesetz vom 30.12.2003

Inkrafttreten: 01.04. 2004

Inhalt

o Die Beitrage zur Gesetzlichen Pflegeversicherung missen die Rentner der Gesetzlichen
Rentenversicherung alleine tragen. Die bisherige Ubernahme des halben Beitrages durch
die Rentenversicherung entfallt. Dies gilt nicht fur die Krankenversicherung der Rentner.
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12/2002: Beitragssatzsicherungsgesetz

AuBerordentliche Anhebung der Versicherungspflichtgrenze
Gesetz vom 23.12.2002

Inkrafttreten: 01.01.2003

Inhalt

Die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung wird ab 2003 auf
75% der Beitrags- bemessungsgrenze in der GRV angehoben. Damit erhdht sich nach
dem Grundsatz "Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung" automatisch auch die
Versicherungspflichtgrenze in der Sozialen Pflegeversicherung.

12/2001: Pflegeleistungs-Erganzungsgesetz

Erweiterte Leistungsanspriiche
Gesetz vom 14.12.2001

Inkrafttreten: 01.01.2002

Wesentliche Inhalte:

Eingefihrt wird ein zusatzlicher Leistungsanspruch fir Pflegebedirftige mit erheblichem
Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung. Danach kann dieser Personen-
kreis bei hauslicher Pflege zusatzliche finanzielle Hilfen der Pflegeversicherung im Werte
von bis zu 460 Euro pro Kalenderjahr in Anspruch nehmen.

Die Entwicklung neuer Versorgungskonzepte und Versorgungsstrukturen fir Pflegebe-
durftige mit erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf, insbesondere flir demenziell Er-
krankte, wird gefordert mit zwei ineinander greifenden Komponenten: (a) Férderung nied-
rigschwelliger Betreuungsangebote, erganzt oder kombiniert mit der (b) Forderung von
Modellprojekten.

Bestehende Beratungsangebote fir Pflegebedurftige mit erheblichem allgemeinem Be-
treuungsbedarf werden verbessert und erweitert, insbesondere werden beratende Hilfen
im hauslichen Bereich durch zusatzliche Hausbesuche ausgebaut.

Die bis zum 31. 12. 2001 auslaufende Ubergangsregelung, nach der die Pflegekassen bei
teilstationarer und vollstandiger Pflege im Rahmen der gedeckelten leistungsrechtlichen
Hochstbetrage neben den Aufwendungen flr die Grundpflege und die soziale Betreuung
auch die im Pflegesatz enthaltenen Aufwendungen fur die Leistungen der medizinischen
Behandlungspflege tGbernehmen, wird um drei Jahre bis zum 31. 12. 2004 verlangert.
Gleichzeitig wird die Regelung Uber die pauschalen Leistungsbetrage bei stationarer
Pflege in Hohe von 1.023 Euro in der Pflegestufe I, 1.279 Euro in der Pflegestufe Il und
1.432 Euro in der Pflegestufe Ill und 1.688 Euro in Hartefallen ebenfalls um drei Jahre bis
zum 32. 12. 2004 verlangert.
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09/2001: Gesetz zur Qualitatssicherung und zur Starkung des Verbraucherschutzes in
der Pflege (Pflege-Qualitiatssicherungsgesetz)

Qualitatssicherung in der Pflege, Personalausstattung, Verbraucherschutz
Gesetz vom 09.09.2001

Inkrafttreten: 01.01.2002

Wesentliche Inhalte:

Qualitatssicherung und -prifung: Jede Pflegeheim und jeder Pflegedienst wird verpflich-
tet, ein umfassendes, einrichtungsinternes Qualitdatsmanagement einzuflihren. Unabhan-
gige Sachverstandige mussen in regelmafligen Abstanden die Qualitat der Einrichtung
nachprifen.

Personalausstattung: Die Pflegeeinrichtungen und ihre Verbande erhalten Instrumente an
die Hand, um mit den Kostentragern Vereinbarungen treffen zu kénnen, die den erforder-
lichen Personalaufwand gebuhrend berticksichtigen. Fir jedes Heim missen Leistungs-
und Qualitatsvereinbarungen und auf Landesebene Personalrichtwertvereinbarungen ge-
troffen werden.

Verbraucherschutz: Durch verstarkte Beratung und Information kénnen die Pflegebedurf-
tigen und ihre Angehoérigen ihre Rechte wirksamer wahrnehmen. Pflegekassen kénnen
sich an kommunalen Beratungsangeboten beteiligen.

Zusammenarbeit mit der Heimaufsicht: Im stationédren Bereich wird die Zusammenarbeit
zwischen den Medizinischen Diensten der KV und der staatlichen Heimaufsicht verbes-
sert.

12/1999: Haushaltssanierungsgesetz
Gesetz vom 22.12.1999

Inkrafttreten: 01.07.2000

Inhalt:

Die Bemessungsgrundlage der Beitrage zur Pflegeversicherung fir Alhi-Empfanger wird
von 80% des dem Zahlbetrag der Alhi zugrundeliegenden Arbeitsentgelts auf den Zahl-
betrag der Alhi gekiirzt.
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07/1999: 4. SGB Xl-Anderungsgesetz
Gesetz vom 21.07.1999

Inkrafttreten: 01.08.1999

Wesentliche Inhalte:

Pflegegeld wird unter bestimmten Voraussetzungen nicht auf die Unterhaltsanspriiche o-
der -verpflichtungen der Pflegeperson angerechnet.

Pflegegeld, das im Sterbemonat gezahlt wurde, muss nicht mehr zum Teil zurtickerstattet
werden.

Die Kosten der Pflegepflichteinsatze professioneller Pflegedienste (bei Beziehern von
Pflegegeld) Gbernimmt die Pflegekasse (bisher: der Pflegebediirftige).

Die Aufwendungen der Pflegekasse fir Ersatzpflegekrafte (grundsatzlich fur langstens
vier Wochen im Kalenderjahr und bis zu einem Betrag von 2.800 DM) durfen den Betrag
des Pflegegeldes der festgestellten Pflegestufe nicht Ubersteigen, wenn die Ersatz-Pfle-
gekraft mit dem Pflegebedurftigen bis zum zweiten Grade verwandt oder verschwagert ist
oder mit ihm in hauslicher Gemeinschaft lebt.

Bei teilstationarer Tages- oder Nachtpflege werden die HOchstbetrage flr Pflegestufe
von 1.500 DM auf 1.800 DM und fir Pflegestufe Ill von 2.100 DM auf 2.800 DM erhoéht
und damit den Betragen der hauslichen Pflegesachleistung angepasst.

Die einschrankende Leistungsvoraussetzung, dass vor der Méglichkeit der Inanspruch-
nahme von Kurzzeitpflege zunachst ein Jahr lang Pflege erbracht worden sein muss, wird
gestrichen.
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04/2019: Gesetz zur zielgenauen Stiarkung von Familien & ihren Kindern (Starke-Fami-
lien-Gesetz)

Anhebung des Kinderzuschlags, verbesserte Leistungen fiir Bildung und Teilhabe
Gesetzentwurf vom 09.01.2019 (Bundestagsdrucksache 19/7504)

Bundestagsanhoérung am 11.03.2019: Schriftliche Stellungnahme von Verbanden und Einzel-
sachverstandigen

Gesetz vom 29.04.2019
Inkrafttreten: 01.07.2019 (mit Ausnahmen)

Wesentliche Inhalte:
Neugestaltung des Kinderzuschlags

e Der Kinderzuschlag soll sicherstellen, dass Familien nicht wegen ihrer Kinder auf den
Bezug von Arbeitslosengeld Il ("Hartz IV") angewiesen sind. Er wird in zwei Schritten
neugestaltet: Zum 1. Juli 2019 kommt es von jetzt maximal 170 Euro zu einer Anhebung
auf 185 Euro pro Monat und Kind. Zudem wird der Kinderzuschlag fir Alleinerziehende
geoffnet und deutlich entblrokratisiert. Zum 1. Januar 2020 entfallen die oberen Einkom-
mensgrenzen. Einkommen der Eltern, das Uber ihren eigenen Bedarf hinausgeht, wird
nur noch zu 45 Prozent, statt heute 50 Prozent, auf den Kinderzuschlag angerechnet.
Durch diese MaRnahmen fallt keine Familie mehr aus dem Kinderzuschlag heraus,
wenn die Eltern nur etwas mehr verdienen.

e Zudem wird ein erweiterter Zugang zum Kinderzuschlag flir Familien geschaffen, die in
verdeckter Armut leben, das heil3t Leistung nach dem SGB Il nicht nutzen, obwohl sie
einen Anspruch haben.

Leistungen fur Bildung und Teilhabe

e Zum 1. August 2019 wird das Bildungs- und Teilhabepaket verbessert: Das Schulstarter-
paket steigt von 100 Euro auf 150 Euro und wird in den Folgejahren dynamisiert. Die Ei-
genanteile der Eltern fir das gemeinsame Mittagessen in Kita und Schule sowie fir die
Schulerbeférderung fallen weg. Dariber hinaus kann eine Lernférderung auch bean-
sprucht werden, wenn die Versetzung nicht unmittelbar gefahrdet ist. Mit der MalRnahme
werden die Eltern nicht nur finanziell entlastet, sondern es fallt auch eine Menge Blro-
kratieaufwand flr Eltern, Dienstleister und Verwaltung weg.

12/2018: Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualitat und zur Teilhabe in der Kinderta-
gesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz)

Mittel des Bundes an die Lander fur bessere Qualitat in der Kita-Betreuung und fur die
Entlastung der Eltern von den Kita-Gebiihren

Gesetzentwurf vom 19.09.2018
Gesetzentwurf vom 12.10.2018
Gesetz vom 19.12.2018

www.sozialpolitik-aktuell.de Institut Arbeit und Qualifikation der Universitat Duisburg-Essen


http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/075/1907504.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Familienpolitik/Dokumente/2019_05%20_Anhoerung_Ausschuss_BMFSFJ_Starke%20Familien%20Gesetz_11_03_2019.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Familienpolitik/Dokumente/2019_05%20_Anhoerung_Ausschuss_BMFSFJ_Starke%20Familien%20Gesetz_11_03_2019.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl117s1228.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s0530.pdf%27%5D__1557391669354
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/2018_09_Gesetzentwurf_GuteKita.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/049/1904947.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl117s1228.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl118s2696.pdf%27%5D__1546853507642

Familienleistungsausgleich/Kindergeld, Elterngeld und -zeit, Kinderbetreuung 237

Inkrafttreten: Nach 2019, teilweise spater

Wesentliche Inhalte:

e Bis zum Jahr 2022 stellt der Bund den Landern 5,5 Milliarden Euro zur Verfigung, damit
diese fir eine bessere Qualitat in den Kindertagesstatten sorgen und aulRerdem Eltern
bei den Kita-Gebuhren entlasten kbnnen.

e 2019 bekommen die Lander 493 Millionen Euro, 2020 993 Millionen Euro und 2021 und
2122 jeweils 1,993 Milliarden - was zu 5,5 Milliarden fehlt, sind Verwaltungskosten des
Bundes.

e Das Geld erreicht die Lander Uber Umsatzsteueranteile, auf die der Bund verzichtet

o Das Gesetz legt eine lange Liste von Handlungsfeldern fest, fur die Lander das Geld
verwenden kénnen bzw. sollen

« Dazu gehoren: Inklusion, langere Offnungszeiten, die "Gewinnung und Sicherung" von
Fachkraften, eine Starkung der Kitaleitung durch mehr Zeit fur die eigentlichen Leitungs-
aufgaben, schonere Raume, die Férderung von BildungsmalRnahmen zu den Themen
kindliche Entwicklung, Gesundheit, Ernahrung und Bewegung, mehr sprachliche Bil-
dung, Starkung von Tagesmdttern, bessere Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzen-
verbanden, die Bewaltigung von Herausforderungen wie etwa eine bessere Beteiligung
von Kindern und Eltern.

o Forderfahig sind vor allem auch MaRnahmen zur Entlastung der Eltern bei den Gebuh-
ren

11/2018: Gesetz zur steuerlichen Entlastung der Familien sowie zur Anpassung weite-
rer steuerlicher Regelungen (Familienentlastungsgesetz — FamEntlastG)

Anhebung von Kindergeld und Kinderfreibetriagen
Gesetzentwurf vom 04.10.2018

Bundestagsanhoérung am 05.11.2018: Schriftliche Stellungnahme von Verbanden und Einzel-
sachverstandigen

Gesetz vom 29.11.2018
Inkrafttreten: 01.01.2019, bzw. 01.07.2019 (Artikel 2 und 7)

Inhalte:

e Zum 1. Juli 2019 erfolgt eine Erh6hung des Kindergeldes: Fir das erste und zweite Kind
betragt das Kindergeld 204 Euro im Monat, fir das dritte Kind 210 Euro und fir das
vierte sowie jedes weitere Kind jeweils 235 Euro

e Der Grundfreibetrag steigt 2019 zunachst auf 9.168 Euro und 2020 auf 9.408 Euro
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06/2018: Baukindergeld

Forderung des Ersterwerbs von selbstgenutztem Wohneigentum fiir Familien mit Kin-
dern

Gesetz vom 05.07.2018 (Haushaltsgesetz 2018)

Inkrafttreten: Rickwirkend zum 1. Januar 2018

Inhalte:

e  Gefdrdert wird der erstmalige Neubau oder Erwerb von Wohneigentum zur Selbstnut-
zung in Deutschland flr Familien und Alleinerziehende mit mindestens einem im Haus-
halt lebenden Kind unter 18 Jahren.

o Das Baukindergeld wird flachendeckend in Deutschland bis zu einer Einkommensgrenze
von 75.000 Euro zu versteuerndem Haushaltseinkommen pro Jahr und zusatzlich
15.000 Euro pro Kind gewahrt.

e Der Zuschuss in Héhe von 1.200 Euro je Kind und pro Jahr wird Gber 10 Jahre ausge-
zahlt. Eine Familie mit einem Kind erhalt somit einen Zuschuss ber 10 Jahre von insge-
samt 12.000 Euro, bei 2 Kindern 24.000 Euro. Mit jedem weiteren Kind erhéht sich der
Zuschuss um 12.000 Euro.

e  Gewahrt wird das Baukindergeld rtickwirkend ab dem 01. Januar 2018.

e Neubauten sind férderfahig, wenn die Baugenehmigung zwischen dem 01. Januar 2018
und dem 31. Dezember 2020 erteilt worden ist.

e Als Kinder im Sinne der Regelung gelten Kinder unter 18 Jahren, fir die Kindergeldan-
spruch besteht und die ihren Hauptwohnsitz im Haushalt haben

o Keine Rickzahlung des Zuschusses

06/2017: Anderung des Unterhaltsvorschussgesetzes

Anderungen des Unterhaltsvorschusses hinsichtlich Leistungsbedingungen, Leis-
tungsdauer und Leistungshdéhe

Gesetzentwurf vom 13.02.2017 (hier Artikel 23) Bundestagsdrucksache 18/11135)
Gesetz vom 02.06.2017 (Artikel 23)
Inkrafttreten: 01.07.2017

Inhalte:

e Ausweitung der Zahlung von Unterhaltsvorschuss auf alle minderjahrigen Kinder (bisher:
unter 12-Jahrige) ausgeweitet (bislang Kinder unter 12 Jahren

e Verzicht auf Begrenzung der Leistungsdauer (bislang 72 Monate)

www.sozialpolitik-aktuell.de Institut Arbeit und Qualifikation der Universitat Duisburg-Essen


http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/111/1811135.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s3122.pdf

Familienleistungsausgleich/Kindergeld, Elterngeld und -zeit, Kinderbetreuung 239

Durch den mit der Leistung verbundenen Anspruchsibergang und den damit einherge-
henden Unterhaltsrickgriff beim anderen Elternteil werden die Kinder und ihre alleinerzie-
henden Elternteile durch die Unterhaltsvorschussstellen bei der Geltendmachung des Kin-
desunterhalts bis zur Volljahrigkeit der Kinder gezielt unterstitzt.

Hohe des Unterhaltsvorschusses fur die neu hinzukommenden anspruchsberechtigten 12
bis 17jahrigen Kinder in Hohe des Mindestunterhalts in der entsprechenden Altersgruppe
abzlglich des Kindergeldes fir ein erstes Kind: ab 01.07.2017 € 268/Monat.

12/2016: Gesetz zur Umsetzung der Anderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von
weiteren MaBnahmen gegen Gewinnkiirzungen und -verlagerungen

Anhebung der Leistungen des Familienleistungsausgleichs
Gesetzentwurf vom 15.11..2016 (Bundestagsdrucksache 18/9823)
Gesetz vom 20.12.2016

Inhalt:

Anhebung des Grundfreibetrags von 8.652 Euro um 168 Euro auf 8.820 Euro
Anhebung des Kinderfreibetrags von 4.608 Euro um 108 Euro auf 4.716 Euro

Anhebung des monatlichen Kindergeldes um 2 Euro; fir das 1.und 2. Kind von 190 Euro
auf 192 Euro, fiir das 3. Kind von 196 Euro auf 198 Euro, fir das 4. und jedes weitere
Kind von 221 Euro auf 223 Euro

Anhebung des Unterhaltshéchstbetrags entsprechend der Anhebung des Grundfreibe-
trags von 8.652 Euro um 168 Euro auf 8.820 Euro

Anhebung des Hochstbetrags des Kinderzuschlags t von 160 Euro auf 170 Euro

Ausgleich der "kalten Progression" durch Verschiebung der tbrigen Tarifeckwerte um die
geschatzte Inflationsrate des Jahres 2016 (0,73 %) nach rechts

07/2016: Gesetz zur Anderung des Gesetzes liber Finanzhilfen des Bundes zum Aus-
bau der Tagesbetreuung fiir Kinder und des Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes

Gesetzentwurf vom 31.05.2016 (Bundestagsdrucksache 18/8616)

Gesetz vom 08.07.2016

Inhalt

Verlangerung der Fristen zur Beantragung von Mitteln aus dem Sonderprogramm des Bun-
des "Kinderbetreuungsfinanzierung" um ein Jahr.
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07/2015: Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags, des Kin-
dergeldes und des Kinderzuschlags

Erhohung der Kinderfreibetrage, des Kindergelds, des Kinderzuschlags und des Ent-
lastungsbetrags fiir Alleinerziehende zum 01.01.2015 und zum 01.01.2016

Referentenentwurf vom 06.03.2015

Gesetzentwurf vom 24.03.2015 (Bundestagsdrucksache 18/4649)

Bundestagsanhoérung am 20.05.2015: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-

zelsachverstandigen

Gesetz vom 16.07.2015

Inkrafttreten: 01.01.2015 und 01.01.2016

Inhalte:

Anhebung des Grundfreibetrags von 8.354 auf 8.472 Euro im Jahr 2015 und auf 8.652
Euro.

Anhebung des Kinderfreibetrags um 144 Euro auf 4.512 Euro im Jahr 2015 und 2016
dann auf 4.608 Euro.

Anhebung des Kindergelds (rtiickwirkend ab Januar 2015) um 4 Euro im Monat auf und
ab 2016 nochmals um weitere 2 Euro je Kind und Monat.

Anhebung des Kinderzuschlags um 20 Euro auf 160 Euro.

Anhebung des Entlastungsbetrags flir Alleinerziehende (erstmals seit 2004) ab Januar
2015 um 600 auf dann 1.908 Euro. Der Gesamtbetrag wird sich kiinftig nach der Zahl der
im Haushalt lebenden Kinder richten: Fur jedes weitere Kind erhoht sich der Entlastungs-
betrag um jeweils 240 Euro.

Zu den Anhebungen: Infografiken
> Kindergeld und Kinderfreibetrage 1998 - 2016

> Eckwerte: Einkommensteuer und Familienleistungsausgleich 1998 - 2016

12/2014: Gesetz zur weiteren Entlastung von Landern und Kommunen und zum quanti-
tativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung

Aufstockung des Sondervermogens ,,Kinderbetreuungsausbau“ (Artikel 3 und 4)
Gesetzentwurf vom 22.09.2014 (Bundestagsdrucksache 18/2586)

Gesetz vom 22.12.2014

Inkrafttreten: 01.01.2015
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Inhalte:

e Der Bund stockt das seit 2007 bestehende Sondervermdgen ,Kinderbetreuungsausbau®
in Jahren 2016, 2017 und 2018 schrittweise um insgesamt 550 Mio. Euro auf 1 Mrd. Euro
auf.

o Dadurch wird ein drittes Investitionsprogramm von 2015 bis 2018 firr den Ausbau der Kin-
dertageseinrichtungen mit dem Schwerpunkt der ganztagigen Betreuung méglich.

12/2014: Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf
>>> siehe Neuregelungen:

Pflege/Pflegeversicherung: Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf

12/2014: Gesetz zur Einfilhrung des Elterngeld Plus mit Partnerschaftsbonus und ei-
ner flexibleren Elternzeit

Einfiilhrung des Elterngeld Plus mit Partnerschaftsbonus und einer flexibleren Eltern-
zeit

Referentenentwurf (04/2014)
Gesetzentwurf der Bundesregierung (Bundestagsdrucksache 18/2583 vom 22.09.2014)

Bundestagsanhoérung am 13.10.2014: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 18.12.2014
Inkrafttreten: Im Wesentlichen 01.07.2015

Inhalt:
Elterngeld Plus

o Eltern kénnen bei einer Teilzeitbeschaftigung statt eines Elterngeldmonats (Basiseltern-
geld) zwei Elterngeld Plus-Monate in Anspruch nehmen. Die neuen Elterngeld Plus-Mo-
nate sind Bezugsmonate, in denen das Elterngeld hochstens in der HOhe eines halben
zustehenden Basiselterngeldbetrages bezahlt wird.

e Entsprechend verlangert sich beim Bezug von Elterngeld Plus der Bezugszeitraum des
Elterngelds.

e Paare kbnnen bis zu 14 Monate gleichzeitig Elterngeld beziehen und dabei bis zu 30
Wochenstunden arbeiten.
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Partnerschaftsbonus

o Wenn beide Elternteile sich die Betreuung ihres Kindes teilen und parallel fir mindestens
4 aufeinanderfolgende Monate zwischen 25 und 30 Wochenstunden erwerbstatig sind,
erhalt jedes Elternteil einen Partnerschaftsbonus von 4 zusatzlichen Elterngeld Plus-Mo-
naten.

e Alleinerziehende kénnen das Elterngeld Plus im gleichen Mal3e nutzen wie Paare und
erhalten statt des Partnerschaftsbonus' einen ausgleichenden Anspruch auf Elterngeld
Plus-Monate bei entsprechender Erwerbstatigkeit.

Flexible Elternzeit

o Eltern kénnen zukinftig eine nicht beanspruchte Elternzeit von bis zu 24 Monaten zwi-
schen dem dritten und dem vollendeten achten Lebensjahr des Kindes in Anspruch neh-
men kdnnen (ohne Zustimmung des Arbeitgebers).

e Eltern konnen ihre Elternzeit in bis zu drei anstatt zwei Abschnitte aufteilen.

Mehrlingsgeburten

e Bei Mehrlingsgeburten besteht nur ein Anspruch auf Elterngeld. Eltern erhalten fir jedes
Mehrlingsgeschwisterkind einen Zuschlag von 300 €

02/2013: Betreuungsgeldgesetz (aufgehoben 2015 durch Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichtes)

Einfilhrung eines Betreuungsgelds bei der privaten Betreuung von Kleinkindern
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/9917 vom 22.06.2012)

Bundestagsanhoérung am 14. 09.2012: Schriftliche Stellungnahmen von Verbidnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 15.02.2013
Inkrafttreten: 01.08.2013

Wesentliche Inhalte:

e Anspruch auf ein Betreuungsgeld haben Eltern, die sich daftir entscheiden, die Betreuung
ihres 1- oder 2-jahrigen Kindes selbst zu Ubernehmen oder privat zu organisieren. Es wird
gezahlt fir ab dem 01.08.2012 geborenen Kinder.

o Der Anspruch besteht unabhangig davon, ob und in welchem Umfang die Eltern erwerbs-
tatig sind.

e Die Héhe des Betreuungsgeldes liegt ab dem 01.08.2013 bei 100 Euro monatlich fir Kin-
der im zweiten Lebensjahr. Ab dem 01.08. 2014 wird das Betreuungsgeld fiir Kinder im
zweiten und dritten Lebensjahr in der Hohe von 150 Euro gezahilt.
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Grundsatzlich wird das Betreuungsgeld bar gezahlt. Wenn das Betreuungsgeld fiir eine
zusatzliche Altersvorsorge oder fur ein Bildungssparen eingesetzt wird, gibt es einen Bo-
nus von 15 Euro.

Das Betreuungsgeld schlieRt an die Zahlung des Elterngelds an. Es wird im Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetz verankert.

Das Betreuungsgeld gilt wie das Elterngeld als anzurechnendes Einkommen beim Bezug
von Leistungen des SGB |l oder SGB XII.

09/2012: Vereinfachung des Elterngeldvollzugs

Pauschale Einkommensanrechnung beim Elterngeld
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/1221 vom 24.03.2010)

Bundestagsanhoérung am 07.05.2012: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-

zelsachverstandigen

Gesetz vom 10.09.2012

Inkrafttreten: 01.01.2013 (fir Kinder, die ab dem 01.01.2013 geboren werden)

Wesentliche Inhalte:

Vereinfachungen bei der Ermittlung des flr das Elterngeld maRRgeblichen Erwerbseinkom-
mens durch eine pauschalierte Ermittlung der Abzuge fur Steuern und Abgaben geben.
Die Abzlge fur Steuern werden kiinftig sowohl bei Beschaftigten als auch bei Selbstandi-
gen anhand eines amtlichen Programmablaufplans fir die maschinelle Berechnung der
Lohnsteuer, Kirchensteuer und des Solidaritatszuschlags vorgenommen. Die Abzuge fir
die Sozialabgaben erfolgen in pauschalierter Form.

Gewinneinklnfte aus selbstandiger Arbeit, Gewerbebetrieb beziehungsweise Land- und
Forstwirtschaft werden kunftig ausschlieBlich Gber - in aller Regel - den Steuerbescheid
des letzten abgeschlossenen Veranlagungszeitraums vor der Geburt des Kindes nachge-
wiesen. Einkommen wahrend des Elterngeldbezuges wird weiterhin anhand von Einnah-
men- und Uberschuss-Rechnungen ermittelt. Diese Ermittiung wird jedoch erleichtert, in-
dem fir die Betriebsausgaben eine Pauschale von 25 Prozent auf die Einnahmen ange-
setzt werden kann.

Bei Beschaftigten wird weiterhin aus jeder Lohn- und Gehaltsbescheinigung das steuer-
pflichtige Bruttoeinkommen als Berechnungsgrundlage entnommen.

In der weit Uberwiegenden Zahl der Falle werden die neuen Regelungen zur Vereinfa-
chung zu keinen nennenswerten Anderungen in der Elterngeldhéhe flihren.
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12/2011 Familienpflegezeitgesetz
>>> siehe Neuregelungen

Pflege/Pflegeversicherung: Familienpflegezeit

12/2010: Haushaltsbegleitgesetz 2011 (Artikel 14)
Einschnitte beim Elterngeld
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/3030 vom 27.09.2010)

Bundestagsanhoérung am 04.10.2010: Schriftliche Stellungnahme von Verbanden und Sach-

verstandigen;
Teil 1 Teil 2 Teil 3

Gesetz vom 09.12.2010
Inkrafttreten: 01.01.2011

Inhalt (Artikel 14):

o Der Anspruch auf Elterngeld entfallt, wenn Eltern als Alleinerziehende mehr als 250.000€
oder als Paargemeinschaft 500.000€ im Jahr versteuern. Zu diesen Einklnften zahlen
nach §2 des Einkommensteuergesetzes unter anderem Einkilinfte aus Erwerbstatigkeit,
aus Kapitalvermogen sowie aus Vermietung und Verpachtung.

e Abeinem Nettoeinkommen von 1.200€ im Monat sinkt der Prozentsatz der Férderung von
67% auf 65% des vorherigen Nettoentgelts.

o Die Anrechnungsfreiheit des Elterngeldes auf das Arbeitslosengeld Il, auf die Sozialhilfe
und den Kinderzuschlag entfallt insofern das Elterngeld als Pauschalleistung von 300€
monatlich ausgezahlt wird. Dies ist dann der Fall, wenn in dem Zeitraum vor der Geburt
des Kindes kein Einkommen aus unselbstandiger Arbeit vorhanden war.

12/2009: Wachstumsbeschleunigungsgesetz (Artikel 8)
Anhebung von Kinderfreibetragen und Kindergeld
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/15 vom 09.11.2009)
Gesetz vom 22.12.2009

Inkrafttreten: 01.01.2010

Inhalte (Artikel 8):
e Erhdhung des Kinderfreibetrags von 6024 € auf 7008 €
e Erhéhung des Kindergelds fir jedes Kind um 20 €
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03/2009: Gesetz zur Sicherung von Beschaftigung und Stabilitdt in Deutschland (,,Kon-
junkturpaket 1)

Einmalzahlung Kindergeld, Anhebung des Grundfreibetrags bei der Einkommensteuer
in zwei Schritten

Gesetz vom 02.03.2009
Inkrafttreten: 05.03.2009

Inhalte:
e Erhéhung des Grundfreibetrags auf 7.834 € ab 01/2009 und auf 8.004 € ab 01/2010
e Absenkung des Eingangssteuersatzes von 15 auf 14%

e Zahlung eines Kindergeld-Einmalbetrages von 100 € je kindergeldberechtigtes Kind zum
April 2009

01/2009: Erstes Gesetz zur Anderung des Bundeselterngeld- und -Elternzeitgesetzes
Anderungen bei Elterngeld und Elternzeit

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/9415 vom 03.06.2008)

Gesetz vom 17.01.2009

Inkrafttreten: 24.01.2009

Inhalte:
e Flexibilisierung des Antrags auf Elterngeld
e  Einflhrung einer "GroRelternzeit"

o Einheitliche Mindestbezugszeit des Elterngeldes von zwei Monaten

12/2008: Familienleistungsgesetz

Anhebung von Kindergeld und Kinderfreibetragen, Forderung von haushaltsnahen
Dienstleistungen

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/10809 vom 07.11.2008)

Bundestagsanhoérung am 16.10.2008: Schriftliche Stellungnahmen von Verbanden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 22.12.2008
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Inkrafttreten: 01.01.2009

Inhalte:

Erhéhung der Kinderfreibetrage fir jedes Kind auf 6.024 €

Erhdhung des Kindergelds fur erste und zweite Kinder auf 164 €, fur dritte Kinder auf 170
€, fUr vierte und jedes weitere Kind auf 195 €

Ausweitung der Férderung von haushaltsnahen sozialversicherungspflichtigen Beschafti-
gungsverhaltnissen und haushaltsnahen Dienstleistungen

12/2008: Kinderférderungsgesetz
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz fiir Kleinkinder
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/10173 vom 28.08.2008)

Gesetz vom 10.12.2008

Inkrafttreten: 01.08.2013 (mit Ausnahmen)

Wesentliche Inhalte:

Artikelgesetz mit Anderungen und Vorschriften im Flnften, Achten und Elften Buch des
Sozialgesetzbuchs, im Finanzausgleichsgesetz des Bundes, im Bundesausbildungsfoér-
derungsgesetz, im Adoptionsvermittlungsgesetz, im Einkommensteuergesetz sowie im
Tagesbetreuungsausbaugesetz.

Ab dem 01.08.2013 gibt es einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz fir alle Kin-
der ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Bis dahin soll das Angebot an Betreuungsplat-
zen fir Kleinkinder zwischen einem und drei Jahren so ausgebaut werden, dass dieser
ab August 2013 geltende Rechtsanspruch auf Bereitstellung eines Betreuungsplatzes flr
alle Kinder in dem betreffenden Alter auch bedient werden kann.

Adressaten sind vor allem die Kinder, die eine Betreuung fir ihre Entwicklung besonders
brauchen. Zudem sollen nicht nur berufstatige, sondern bereits auch Arbeit suchende El-
tern sowie Eltern, die sich in beruflichen Bildungsmalinahmen, der Schul- oder Hochschul-
ausbildung befinden oder Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, fur ihre Kinder einen
gesicherten Betreuungsplatz erhalten.

Der Rechtsanspruch verpflichtet die Trager der 6ffentlichen Kinder- und Jugendhilfe, d. h.
die (Land-)Kreise und Kreisfreien Stadte und die zustandige Jugendamter, allen Kindern
ein Betreuungsangebot in einer Tageseinrichtung oder Kindertagespflege (Tagesmutter)
bereitzustellen.

30 Prozent der neugeschaffenen Platze sollen auf die Kindertagespflege entfallen.
Weitergehende landesgesetzliche Regelungen bleiben unberihrt.

Eine Tagesmutter darf grundsatzlich nicht mehr als flinf Kinder betreuen. Kommen mehr
Kinder dazu, muss eine padagogische Qualifikation nachgewiesen werden, und es durfen
nicht mehr Kinder in der Gruppe sein als in einer vergleichbaren Kita- oder Kindergruppe

www.sozialpolitik-aktuell.de Institut Arbeit und Qualifikation der Universitat Duisburg-Essen


http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/101/1610173.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl108s2403.pdf'%5D__1368201343840

Familienleistungsausgleich/Kindergeld, Elterngeld und -zeit, Kinderbetreuung 247

des Landes. Die Bezahlung soll leistungsgerecht sein. Die Halfte der Beitrage zur Kran-
ken- und Pflegeversicherung tbernimmt die 6ffentliche Hand. Es wird eine befristete Son-
derregelung eingeflihrt: Tagesmdtter, die bis zu finf Kinder betreuen, werden als neben-
beruflich Selbstéandige eingestuft. Damit wird bei einem geringen monatlichen Gesamtver-
dienst eine beitragsfreie Familienversicherung sichergestellt und bei hoherem Einkom-
men ein niedriger Beitragssatz gewahrt. Im Einkommensteuergesetz wird festgeschrie-
ben, dass die vom Trager der &ffentlichen Jugendhilfe erstatteten Sozialversicherungs-
beitrage steuerfrei bleiben.

Insgesamt gibt der Bund den Landern zur Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen
Kitaplatz bis 2014 fast 5,4 Mrd. Euro dazu. Den dauerhaften Betrieb der neu geschaffenen
Kitaplatze unterstutzt der Bund ab 2015 mit jahrlich 845 Mio. Euro.

09/2008: Gesetz zur Anderung des Bundeskindergeldgesetzes

VergroBerung des Empfangerkreises des Kinderzuschlags
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/9615 vom 18.06.2008)

Gesetz vom 24.09.2008

Inkrafttreten: 01.10.2008

Wesentliche Inhalte:

Erste Bezugsvoraussetzung: Die Mindesteinkommensgrenze (Bruttoeinkommen) der EI-
tern wird auf 900 Euro (bzw. 600 Euro fir Alleinerziehende) abgesenkt

Der Absenkungsbetrag des Kinderzuschusses fur Einkommen, die die jeweilige Mindest-
einkommensgrenze uberschreiten, wird von zuvor 70% auf 50% abgesenkt (Abschmelz-
rate)

Zweite Bezugsvoraussetzung: Bei der Prufung, ob durch den Kinderzuschlag Bedurftig-
keit nach dem SGB Il vermieden wird, werden Mehrbedarfszuschlage nicht berlicksichtigt,
wenn kein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft Leistungen nach dem SGB Il oder SGB XI|
beantragt hat oder erhalt oder alle Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft fir den Zeitraum
des Bezugs des Kinderzuschlags auf Leistungen nach dem SGB Il oder SGB XlI verzichte

05/2008: Pflegezeitgesetz

>>> siehe Neuregelungen:

Pflegeversicherung: Pflege-Weiterentwicklungsgesetz - Artikel 3 /Pflegezeitgesetz
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12/2007: Einrichtung eines Sondervermoégens Kinderbetreuungsausbau und Entfris-
tung des Kinderzuschlags

Gesetz vom 28.12.2007

Inhalt:

e Einrichtung eines Sondervermégen des Bundes zur Férderung von Investitionen zum
Ausbau der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren (bis 2015)

o Entfristung des Kinderzuschlags

12/2007: Gesetz zur Anderung des Unterhaltsrechts
Betreuungsunterhalt
Gesetz vom 21.12.2007

Inhalt:

o Bei der Dauer des Betreuungsunterhalts werden Mutter und Vater, die ihr Kind betreuen,
gleich behandelt, unabhangig davon, ob sie verheiratet waren oder nicht. Alle Mitter und
Vater, die ihr Kind betreuen, haben fir die Dauer von drei Jahren nach der Geburt des
Kindes Anspruch auf Betreuungsunterhailt.

12/2006: Gesetz zur Einfiihrung des Elterngeldes

Einfiihrung von Elterngeld (vormals Erziehungsgeld) und Verdanderungen bei der Eltern-
zeit

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/1889 vom 20.06.2006)

Bundestagsanhoérung am 03.07.2006: Schriftliche Stellungnahmen von Verbdnden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 05.12.2006

Wesentliche Inhalte:

o Die wichtigste Neuregelung gegentiber dem Erziehungsgeld ist die Ausgestaltung des El-
terngeldes als eine vom individuellen Einkommen abhangige Einkommensersatzleistung
fur Erwerbstatige, die ihre Tatigkeit unterbrechen oder reduzieren. Durch die Anknlpfung
an das individuelle Einkommen will die Bundesregierung mit dem Elterngeld die wirtschaft-
liche Selbststandigkeit innerhalb der Partnerschaft und die partnerschaftliche Teilhabe
von Mittern und Vatern an der Betreuungs- und Erziehungsarbeit férdern.
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o Bezugsberechtigte: Das Elterngeld ersetzt das bisherige Erziehungsgeld. Erhalten kon-
nen es alle Eltern, deren Kinder ab dem 01. Januar 2007 geboren werden.

e Hoéhe des Elterngelds: Das Elterngeld ersetzt 67 Prozent des vorherigen Nettoeinkom-
mens bis zu einer Obergrenze von maximal 1800 Euro. Grundlage der Berechnung ist
das Durchschnittsgehalt der vorangegangenen zwdlf Monate. Wird unmittelbar vor der
Geburt Mutterschaftsgeld und ggf. zusatzlich ein Arbeitgeberzuschuss bezogen, sind die
letzten zwdlf Monate vor dem Bezug des Mutterschaftsgeldes maligeblich.

e Mindestelterngeld fur nicht erwerbstatige Mitter und Vater: Anspruch auf ein Mindestel-
terngeld von 300 Euro haben Eltern, auch wenn sie nicht erwerbstatig waren. Das Min-
destelterngeld wird unabhangig vom Haushaltseinkommen gezahlt, die Héhe des bisheri-
gen Erziehungsgelds war demgegeniber vom Haushaltseinkommen abhangig.

o Elterngeld bei reduzierter Arbeitszeit: Elterngeld wird auch fir die Zeit gezahlt, in der ein
Elternteil die Erwerbstatigkeit nicht unterbricht, sondern die Arbeitszeit auf bis zu 30 Stun-
den pro Woche reduziert. MaRstab fiir die Hohe des Elterngeldes ist auch in diesem Fall
der tatsachliche Einkommensausfall. Das heil3t, dass derjenige Teil des vorherigen Er-
werbseinkommens, der nach der Geburt des Kindes aufgrund der Teilzeitarbeit nicht mehr
zur Verfugung steht, in Hohe von 67% ersetzt wird. Das Einkommen, das fur die Berech-
nung des Elterngeldes herangezogen wird, ist in diesem Fall die Differenz zwischen dem
Einkommen, das vor der Geburt des Kindes erzielt wurde, und dem voraussichtlichen Ein-
kommen, das bei reduzierter Arbeitszeit erzielt wird.

Beispiel: Bei einem Nettoeinkommen von 2000 Euro vor der Geburt des Kindes und einem
Nettoverdienst von 1000 Euro in Teilzeitarbeit betragt das Elterngeld ab dem Zeitpunkt
der Teilzeitarbeit 670 Euro (2000 Euro — 1000 Euro = 1000 Euro, davon 67%). Ein Netto-
einkommen, das Uber einen Hochstbetrag von 2700 Euro hinausgeht, wird nur bis zur
Obergrenze von 2700 Euro fir die Berechnung des Elterngeldes herangezogen.

e Hoheres Elterngeld fur Geringverdiener: Ist das zugrunde liegende Nettoeinkommen ge-
ringer als 1000 Euro monatlich, erhalten Eltern ein erhéhtes Elterngeld. Fir je 20 Euro,
um die das Einkommen die 1000-Euro-Grenze unterschreitet, erhdht sich die Einkom-
mensersatzrate um jeweils einen Prozentpunk.

Beispiel: Das Elterngeld erhdht sich bei einem Nettoeinkommen von 600 Euro vor der
Geburt des Kindes von 67% auf 87% und betragt statt 402,- Euro nunmehr 522,- Euro.

o Elterngeld bei Arbeitslosigkeit: Beim Bezug von Arbeitslosengeld werden die Einnahmen
auf das Elterngeld angerechnet. Der Mindestbetrag von 300 Euro wird jedoch nicht als
Einkommen auf andere Sozialleistungen oder Wohngeld angerechnet. Dieser Betrag er-
héht sich bei Mehrlingsgeburten um je 300 Euro fir das zweite und jedes weitere Kind.

e Das Elterngeld ist selbst steuerfrei, da es nach dem wegfallenden Nettoeinkommen be-
messen wird. Es wird jedoch bei der Einkommensbesteuerung bertcksichtigt, da es die
steuerliche Leistungsfahigkeit erhdht.

e Bezugsdauer des Elterngelds: Grundsatzlich erhalten alle Eltern zwolf Monate lang El-
terngeld. Entscheidet sich der noch voll berufstatige Partner dafiir, sich ebenfalls in Voll-
freistellung oder mit reduzierter Arbeitszeit bis zu 30 Stunden pro Woche um die Erzie-
hung des Kindes zu kiimmern, wird die Bezugszeit des Elterngeldes auf 14 Monate ver-
langert. Es kommt hierbei nicht darauf an, wann innerhalb des Zeitraums von 14 Monaten
diese Bedingung erflllt ist. Entscheiden sich Eltern fur eine Halbierung der Monatsbetrage
des Elterngeldes, kénnen sie den Bezug auf maximal 28 Monate verlangern. Bei Arbeits-
losigkeit liegt der Bezugszeitraum des Elterngelds generell bei 12 Monaten.
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e Alleinerziehende: Weil ein Elternteil die Aufgabe beider Ubernimmt, besteht Anspruch auf
volle 14 Monate Elterngeld.

e Geschwisterbonus: Haben Eltern zwei Kinder unter drei Jahren oder drei und mehr Kinder
unter 6 Jahren, erhoht sich das Elterngeld um zehn Prozent, mindestens jedoch um 75
Euro im Monat. /li>

Arbeitnehmerschutz in der Elternzeit

e Mindestanspruch auf Teilzeit in der Elternzeit: Entsprechend den Regelungen zu den zwei
Partnermonaten (,Vaterbonus®) wird klnftig bereits ein Teilzeitanspruch fir einen Zeit-
raum von mindestens 2 Monaten gewahrt.

o Fristen fur die Anmeldung der Elternzeit: Wer Elternzeit beanspruchen will, muss diese
spatestens sieben Wochen vor deren Beginn schriftlich verlangen und gleichzeitig erkla-
ren, fur welchen Zeitraum innerhalb von zwei Jahren Elternzeit genommen werden soll.

12/2004: Tagesbetreuungsausbaugesetz

Bedarfsgerechter Ausbau der Tagesbetreuung und Weiterentwicklung der Kinder- und
Jugendhilfe

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/3676 vom 06.09.2004)
Gesetz vom 27.12.2004
Inkrafttreten: 01.01.2005

Wesentliche Inhalte:

e Bis zum Oktober 2010 sollen bundesweit 230.000 zusatzliche Platze in Kindertagesstat-
ten, Krippen oder bei Tagesmuttern entstehen.

e Der Bedarf der Bildungs- und Betreuungsangebote wird durch die Formulierung von Qua-
litdtsmerkmalen starker konkretisiert und auf die Kindertagespflege ausgedehnt.

» Die Kindertagespflege soll sich zu einer gleichrangigen Alternative entwickeln und den
Eltern eine Wahl zwischen den unterschiedlichen Betreuungsmaoglichkeiten geben.

12/2003: Viertes Gesetz iiber moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Artikel 46)
Artikel 46: Einfiihrung eines Kinderzuschlags im Bundeskindergeldgesetz
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/1516 vom 05.09.2003)

Bundestagsanhorung am 07.10.2003: Schriftliche Stellungnahmen von Verbanden und Ein-
zelsachverstandigen

Gesetz vom 24.12.2003
Inkrafttreten: 01.01.2005
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Wesentliche Inhalte (Bundeskindergeldgesetz):

Zeitgleich mit der Einfihrung der neuen Grundsicherung fir Arbeitsuchende im Zweiten
Sozialgesetzbuch (SGB Il) wird eine neue Sozialleistung eingefiihrt, die kein Teil dieser
neuen Grundsicherung ist, sondern eine eigenstéandige Sozialleistung, geregelt im Bun-
deskindergeldgesetz, die gerade die Notwendigkeit der Gewahrung von Arbeitslosengeld
Il bzw. Sozialgeld verhindern soll.

Eltern, die Uber eigenes Einkommen verfligen, gerade aber durch das Vorhandensein von
Kindern auf den erganzenden Bezug von Arbeitslosengeld Il bzw. Sozialgeld angewiesen
waren, durch die Gewahrung des Kinderzuschlags die Inanspruchnahme von Arbeitslo-
sengeld Il bzw. Sozialgeld unndtig zu machen.

Anspruchsberechtigt sind grundsatzlich Eltern, die mit ihren unverheirateten Kindern (Al-
tersgrenze 25 Jahre) in einem gemeinsamen Haushalt leben und die mit ihrem Einkom-
men und Vermdgen zwar ihren eigenen Unterhalt finanzieren kénnen, nicht aber den Un-
terhalt ihrer Kinder. Ohne Kinderzuschlag waren diese Eltern zusatzlich auf Arbeitslosen-
geld Il angewiesen.

Far den Anspruch auf Kinderzuschlag werden die unter 25-jahrigen Kinder berlcksichtigt,
fur die die berechtigte Person auch Kindergeld erhalt. Kinder des Berechtigten, die bei
dem anderen Elternteil leben, sind nur bei diesem zu berticksichtigen.

Der Kinderzuschlag betragt maximal 140 Euro monatlich und deckt zusammen mit dem
Kindergeld in H6he von monatlich 164 Euro den durchschnittlichen Bedarf von Kindern.
Der Zuschlag wird kumulativ flr jedes im Haushalt lebend Kind gezahlt, so dass sich bei
mehreren Kindern mit Berechtigung ein Gesamtkinderzuschlag ergibt, der von der ent-
sprechenden Stelle bei der Familienkasse berechnet wird. Der Kinderzuschlag betragt
maximal 140 Euro monatlich je Kind

Der Kinderzuschlag setzt voraus, dass der Elternteil/die Eltern Gber ein bestimmtes Min-
desteinkommen verfigen (Mindesteinkommensgrenze): 600 Euro fir Alleinerziehende
und 900 Euro fur Paare. Zugleich muss das Einkommen so hoch sein, dass es grundsatz-
lich ausreicht, den eigenen Bedarf ohne den Bedarf der Kinder zu decken (Bemessungs-
grenze errechnet aus Alg II-Regelleistungen zuzuglich der anteiligen Miete). Denn es ist
das Ziel, aufbauend auf diesem Einkommen den Bedarf der Kinder durch den Kinderzu-
schlag, das Kindergeld und das anteilige Wohngeld zu decken. Die Hochsteinkommens-
grenze darf nicht Uberschritten werden (Bemessungsgrenze zuzuglich Gesamtkinderzu-
schlag). Der Anspruch auf Kinderzuschlag entfallt ebenfalls, wenn auch bei seiner Zah-
lung ein Anspruch auf ALG Il nicht ausgeschlossen ware, das heil3t wenn der ALG II-
Bedarf nicht in voller Hohe abgedeckt wirde.

12/2003: Haushaltsbegleitgesetz 2004
Kiirzungen beim Erziehungsgeld, Vorziehen der dritten Stufe der Steuerreform
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/1502 vom 08.09.2003

Gesetz vom 29.12.2003

Inkrafttreten: 01.01.2004
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Wesentliche Inhalte (Artikel 20)

Der monatliche volle Auszahlungsbetrag beim Erziehungsgeld wird gekiirzt
o von 307 auf 300 Euro beim Regelbetrag (Erziehungsgeld fir 24 Monate
o von 460 auf 450 Euro beim Budget (Erziehungsgeld fir 12 Monate)

Die Einkommensgrenzen der Eltern flir den Bezug von Erziehungsgeld in den ersten
sechs Lebensmonaten des Kindes werden gesenkt. Erziehungsgeld erhalten:

o zusammenlebende oder in nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften lebende Eltern mit
einem pauschalierten Nettoeinkommen von bis zu 30.000 Euro (bisher 51.130 Euro)
sowie

o Alleinerziehende mit einem pauschalierten Nettoeinkommen von bis zu 23.000 Euro
(bisher 38.350 Euro).

Beim Uberschreiten der Einkommensgrenzen ab dem 7. Lebensmonat des Kindes (=
16.500 Euro fir Paare bzw. 13.500 fur Alleinerziehende) verringert sich

o der Regelbetrag linear um 5,2% (bisher 4,2%,
o beim Budget-Angebot betragt die Minderung 7,2% (bisher 6,2%).

Entgeltersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und Krankengeld) wer-
den flr die Berechnung des Erziehungsgeldes als Einkommen angerechnet.

Erziehungsgeld kann nun auch bezogen werden, wenn die Bemessungsgrundlage der
Entgeltersatzleistung 30 Stunden Ubersteigt.

Eine Ubertragung des Anspruchs von bis zu 12 Monaten Elternzeit auf den Zeitraum bis
zum 8. Lebensjahr des Kindes steht Eltern auch bei kurzer Geburtenfolge und bei Mehr-
lingsgeburten zu.

01/2001: Zweite Stufe der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs

Wesentliche Inhalte:

Anhebung des Kindergeldes (fir das erste und zweite Kind) von monatlich 138 € auf 154
€ (301,20 DM).

Anpassung des Kinderfreibetrages (zur Abdeckung des allgemeinen sachlichen Existenz-
minimums eines Kindes) von 3.564 € auf 3.648 € (7.134 DM).

EinfUhrung eines Freibetrags flir Betreuung und Erziehung oder Ausbildung in H6he von
2.160 € (4.224 DM). Durch diesen einheitlichen Freibetrag wird der bisherige Betreuungs-
freibetrag fur Kinder unter 16 Jahren von 1.548 € (3.024 DM) um eine Erziehungs- bzw.
Ausbildungskomponente von 612 € (1.200 DM) erhéht.

Die bisher geltenden Ausbildungsfreibetrage entfallen. An ihre Stelle tritt fiir Falle, in de-
nen ein volljahriges, in Berufsausbildung stehendes Kind, auswarts untergebracht ist, ein
Freibetrag von 924 € (1.800 DM).
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Nachgewiesene erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten (bei Verheiraten Berufstatig-
keit beider Partner) fur unter 14jahrige kdnnen bis zu 1.500 € (2.933 DM) von der Steuer-
schuld abgezogen werden, wenn sie den Betreuungsfreibetrag Ubersteigen.

Der Haushaltsfreibetrag flr Alleinerziehende wird in drei Stufen bis 2005 abgebaut.

Der Sonderausgabenabzug von Aufwendungen fir hauswirtschaftliche Beschaftigungs-
verhaltnisse ("Dienstmadchenprivileg") wird abgeschafft.

12/2000: Gesetz zum Erziehungsgeld und zur Elternzeit

Erweiterung und Flexibilisierung der Elternzeit (vormals Elternurlaub)
Gesetz vom 01.12.2000

Wesentliche Inhalte:

Far Eltern, deren Kinder ab dem 01.01.2001 geboren werden, gilt:

Vater und Mutter kdnnen bei unveranderter Dauer der Elternzeit (der bisherige Begriff
"Erziehungsurlaub” wird durch "Erziehungszeit" ersetzt) von drei Jahren gleichzeitig El-
ternzeit nehmen.

Es besteht wahrend dieser Zeit ein Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit (zwischen 15 und
30 Stunden) in Betrieben mit Gber 15 Beschaftigten. Ein Anspruch besteht dann nicht,
wenn dringende betriebliche Griinde dem entgegenstehen.

Die hdchst zulassige wochentliche Arbeitszeit wahrend der Elternzeit betragt 30 Stunden
(bisher 19 Stunden).

Das dritte Jahr der Elternzeit kann mit Zustimmung des Arbeitgebers bis zum 8. Lebens-
jahr des Kindes genommen werden.

Die seit 1986 unveranderte Einkommensgrenze fir das ungekirzte Erziehungsgeld ab
dem 7. Lebensmonat des Kindes wird angehoben (um 9,5 % fur Eltern mit 1 Kind: von
29.400 DM auf 32.200 DM; um 11,4 % fir Alleinerziehende mit 1 Kind: von 23.700 DM
auf 26.400 DM; Anhebung des Kinderzuschlags fir jedes weitere Kind um 14 % auf 4.800
DM sowie auf 5.470 DM (2002) auf 6.140 DM (2003)).

Alternativ zum monatlichen Erziehungsgeld (weiterhin maximal 600 DM Uber einen Zeit-
raum bis zu 24 Monaten) erhalten Eltern, die sich flir eine verkirzte Bezugsdauer von 12
Monaten entscheiden, monatlich bis zu 900 DM (Budgetierung).

Der Bezug von Arbeitslosengeld schlie3t Erziehungsgeld nicht mehr aus.

Anerkannte Asylberechtigte haben Anspruch auf Erziehungsgeld.
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10/2000: Steuersenkungsgesetz

Vorziehen der Stufe 2002 des Steuerentlastungsgesetzes auf 2001
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 13/3074 vom 30.03.2000)
Gesetz vom 23.10.2000

Wesentliche Inhalte:

e Die Stufe 2002 des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 wird um ein Jahr auf
2001 vorgezogen.

o Der Eingangssteuersatz sinkt auf 19,9 %.
o Der Hochststeuersatz sinkt auf 48,5 %.
o Der Grundfreibetrag erhéht sich auf rund 14.000 DM.

e Zum 01.01.2003 steigt der Grundfreibetrag auf 14.500 DM. Der Eingangssteuersatz wird
auf 17 % und der Spitzensteuersatz auf 47 % abgesenkt.

e Zum 01.01.2005 steigt der Grundfreibetrag auf 15.000 DM. Der Eingangssteuersatz wird
auf 15 % und der Spitzensteuersatz auf 42 % abgesenkt (bei einem zu versteuernden
Einkommen von rd. 102.000 DM).

12/1999: Gesetz zur Familienforderung

Einfiihrung eines steuerlichen Betreuungsfreibetrags, Anhebung des Kindergeldes
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/1670 vom 29.09.1999)

Gesetz vom 22.12.1999

Inkrafttreten: 01.01.2000

Inhalte:

o Erste Stufe der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs entsprechend dem Be-
schluss des Bundesverfassungsgerichts vom 10. November 1998.

e Einfihrung eines steuerlichen Betreuungsfreibetrags fir jedes Kind bis zur Vollendung
des 16. Lebensjahres in Hohe von 3.024 DM (auch fiir in ehelicher Gemeinschaft lebende
Kinder)

e Anhebung des Kindergeldes fir das erste und zweite Kind um 20 DM auf 270 DM im
Monat.
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03/1999: Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002

Erhohung Kindergeld, Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrags
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/23 vom 09.11.1998)

Gesetz vom 24.03.1999

Inkrafttreten: 01.01.1999

Wesentliche Inhalte:
Erste Stufe
e Senkung des Eingangssteuersatzes der ESt von 25,9 (1998) auf 23,9 %

e Erhéhung des Kindergeldes fiir das erste und zweite Kind um monatlich jeweils 30 DM
auf 250 DM

e Anhebung des Grundfreibetrags um 702 DM auf 13.067 DM (Ledige) bzw. um 1.404 DM
auf 2.6134 (Verheiratete)

Zweite Stufe ab 2000

e Weitere Anhebung Grundfreibetrags auf rd. 14.000 DM/28.000 DM

e Weitere Absenkung des Eingangssteuersatzes von 23,9 % auf 19,9 %

e Senkung des Spitzensteuersatzes von 51 % auf 48,5 % ab 107.568 DM/215.136 DM.
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Anhang: Ubersichtsgrafiken und -tabellen

Sozialstaat und Sozialpolitik in Deutschland

Struktur der Sozialleistungen nach Leistungsarten 2017

Sozialleistungsquote 1960 — 2017

Entwicklung der Beitragssatze in den Zweigen der Sozialversicherung 1980 — 2019
Schichten des Systems der Alterssicherung

Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung und des Gesundheitsfonds 2019
Beitragssatze, Grenzwerte und Rechengrdélien der Sozialversicherung 1: Hj. 2019
Beitragssatze, Grenzwerte und Rechengrdlien der Sozialversicherung 1. Hj. 2019
Das System der Grundsicherung

Regelbedarfe der Grundsicherung 2011 - 2019
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M Struktur der Sozialleistungen nach Leistungsarten 2018* |AO
In Mrd. Euro und in % aller Sozialleistungen R

weitere Leistungen?):
57,0 Mrd. € =5,7 %

Betriebl. Altersversorgung:
28,3 Mrd. €=2,7%

Pflegeversicherung:
39,8 Mrd. € = 3,8 %

Entgeltfortzahlung: Unfallversicherung: =
540Mrd. €=52%__ — 13,9Mrd. €=1,3%

Kindergeld/Familien-
leistungsausgleich:

Rentenversicherung:
46,2 Mrd. €=4,5%

313,1 Mrd. € = 30,3 %
Sozialbudget
insgesamt’):

Sozialversicherung?:
995,9 Mrd. €

Grundsicherung fiir 598,8 Mrd. € = 60,9 %

Arbeitsuchende:
450Mrd. €=45%

—_—

Krankenversicherung:
237,4 Mrd. € = 22,9 %
Jugend- u. Sozialhilfe:
86,4Mrd. €=84%

Pensionen u. Beihilfen:
80,8 Mrd. €=7,8%

/

Arbeitslosenversicherung:
26,4 Mrd. € =2,6 %

*) Geschatzte Werte ") Sozialbudget insgesamt u. allgemeine Systeme konsolidiert um Beitrage des Staates 2 Ohne wechselseitige Verrechnung der
einzelnen Institutionen. Summenbildung ist nicht moglich. 3 u.a. Wohngeld, BAf6G, Elterngeld, PKV

=
@'Q%PM' lpolitik
. - . - 4 3 . * Sozialpolitik-
Quelle: Bundesministerium fir Arbeit und Soziales (2019), Sozialbudget TR Ektuell.de
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M Sozialleistungsquote 1960 - 2018 |AO
Summe aller Sozialleistungen in % des BIP; 1960 - 1990 alte Bundeslander —_——
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*) Ab 2009: EinschlieRlich der mit der GKV vergleichbaren Grundleistungen der Privaten Krankenversicherung. Vergleich mit den ol
Vorjahren nur eingeschrankt moglich.

r.?

**) A H ***) A

Vorlaufiger Wert Geschatzt ;}3‘ SPZIEI lpOl‘IU k-
Quelle: Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales (zuletzt 2019), Sozialbudget ./ aktuell.de
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B Entwicklung der Beitragssatze in den Zweigen der Sozialversicherung 1995 - 20207 |AO
N

in % des Bruttoarbeitsentgelts
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Rentenversicherung

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020

1) 1980: alte Bundeslander, ab 1990 Deutschland 2) bis 2008: durchschnittlicher Beitragssatz; ab 2005 inkl. Sonderbeitrag von 0,9 %, ab 2015 3
inkl. durchschnittlicher Zusatzbeitrag 3) ab 2005: ohne Sonderbeitrag fur Kinderlose (0,25%) 4) ab 2005 einschlielich des Sonderbeitrags bzw. g SOZ'IaI_pO litik-
(ab 2015) Zusatzbeitrags ./ aktuell.de
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B Schichten des Systems der Alterssicherung in Deutschland

IAQ_

1. Ebene:

Gesatz-
liche
Systeme

2. Ebene:
Betnebl
Zusatz-
systeme

3. Ebene:
Individ.
Alters
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4. Ebene:

Grund-
sichrg.

Beamite

Abhangig Besc

Arbeiter und Angesiellie

Selbststandige

Grundsicherung im Alter und bai Erwerbsmindening
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Mitglieder:
versicherungspflichtig,

freiwillig, Rentner

7.3 %

Arbeitgeber/

Minijob-Zentrale

Rentenversicherung

A-geberpauschal-
L beitrag 13 %
allgemeiner
Beitragssatz
14,6 %

Zusatzbeitrag
@09 %

Gesundheitsfonds

B Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung und des Gesundheitsfonds 2019

Bundesagentur fir
Arbeit/Jobcenter

Beitrage fur ALGI/II
Empfanger

IAQ_

Bundeshaushalt/
Steuerzahler

Pauschale je Versicherten und besondere Zuweisungen
Werteilung aber den morbiditatsorientierten
Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA) und

Einkommensausgleich

Krankenkassen
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds

Quelle: Eigene Darstellung nach Bundesministerium fir Gesundheit (2019), GKV, Rechnungsergebnisse

14 Mrd. Euro

22D 0
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Personerkreis

Leietungs-

Zenfrale
Leistungen

EmpiEngerzahlen

{am Jahresende)

Gesetzliche
Grundage

Grundzsicherungssysteme in Deutschiand

Grundsichenung im Alfer
und bei Erwerbsminderung

Leitungen nach dem Asyl-
bewerberleisiungsgesetz

Erwerbsfahige Personen im Personen im Alter Perzonen im Alter oberhall nd
_ Asyibewerber
Alter zwizchen 15 Jahren unterhalb der der Regelaltersgrenze und Fliichti U
und der Regelaltersgrenze Regelaktersgrenze Emwerbsgeminderte nge
- Asylbewerber sowie
Erwerbsfahigkeit von mehr Zeitweise vol E"e"he"ng: ':EQE“'I meus geduldete und vollziehbar
ale 3 Stunden am Tag erwerbsgemindert g . Zur Ausreise verpiichtete
volle Erwerbsminderung _
AuskEnder
Am” - Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung mgdmlar_?ﬁ'l
K der Unterkunft Kosten der Unterkunft Kosten der Unterkundt U unf

Lestungsempianger 2018:

2865234

Letstungzempfanger 2018:

369.850

Leistungsempfanger 2018:
1.079.000

Letungsempianger 2018:
411.000

Azyibewerbereistungs-
geseiz
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Leistungsempfanger der Grundsicherung (SGB Il) 2018 — Arbeitslose und Nichtarbeitslose

Insgesamt: 5,8 Mio.

Arbeitslose SGB IlI:
0,8 Mio.

Arbeitslose insgesamt:
2,340 Mio.

Darunter Langzeitar-
beitslose: 0,08 Mio.

Quelle: Bundesagentur fur Arbeit (2019), Strukturen der Grundsicherung SGB |1
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M Beitragssatze, Grenzwerte und RechengroBen der Sozialversicherung

2020 (1. Halbjahr)

West
Monat

Jahr

Ost

Monat

Jahr

Beitragsbemessungsgrenzen (in Euro)
- Rentenversicherung

- Arbeitslosenversicherung

- Kranken- und Pflegeversicherung
Versicherungspflichtgrenze (in Euro)

- Kranken- und Pflegeversicherung
Mini- und Midi-Beschéftigung (in Euro)
- Geringfugigkeitszone

- Midi-Zone/Ubergangsbereich

6900
6.900
4688

5213

450
451 —-1.300

82.800
82.800
56.520

62.550 |

6.450
6.450
4.688
5213

450

451 —1.300

77.400
77.400
56.520

62550

Beitragssatze (in %)

- Rentenversicherung

- Arbeitslosenversicherung
- Krankenversicherung"

- Pflegeversicherung

Zusatzbeitrag fur Kinderlose

18,6
25
15,7 (14,6 +1,1)
3,05
0,25

- Rentenversicherung

- Arbeitslosenversicherung
- Krankenversicherung?

- Pflegeversicherung®

Kinderlosenbeitrag

Manatliche Hochstbeitrage (in Euro) fur Versicherte in der_

641,70
86,25
409,22
71,49
11,72

599,85
80,63
409,22
71,49
11,72

Aktueller Rentenwert 7/2019 — 6/2020
Brutto-Standardrente (45 EP)*

33,05
1.487.25

31,89
1.435,05

1) Der allgemeine, paritatisch finanzierte Beitragssatz der GKV liegt bei 14,6%. Hinzu kommt ein (for das
Jahr 2020 geschatzter) durchschnittlicher Zusatzbeitrag von 1,1%. Den Zusatzbeitrag kinnen und missen
die einzelnen Krankenkassen erheben, wenn die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nicht ausrei-
chen, um die Ausgaben zu finanzieren. Den Zusatzbeitrag zahlen ab 2019 nicht mehr allein die Versicher-
ten, sondem paritatisch auch die Arbeitgeber. Er wird einkommensabhangig und ohne feste Obergrenze

erhoben.
2) mit Zusatzbeitrag von 1,1%

3) ohne Sonderbeitrag fir Versicherte ochne Kinder
4) auf volle Eurobetrage gerundete Werte fur Durchschnittsverdiener mit 45 pEP

Quelle: Bundesministerium fur Arbeit und Soziales

¥ R
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B Regelbedarfe der Grundsicherung 2011 - 2020

Jahr Alleinstehende | Ehegatten o- | Erwachsene Jugendliche Kinder von | Kinder un-
oder Alleinerzie- | der Lebens- | Leistungsbe- | wvon 14 bis un- | 6 bis unter | ter 6 Jah-
hende partner rechtigte2! ter 18 Jahren 14 Jahren ren
In Euro/Maonat
2020 432 389 345 328 308 240
2019 424 382 339 322 302 245
2018 416 374 332 316 296 240
2017 409 368 azr an 291 237
2016 404 364 324 306 270 237
2015 399 360 320 302 267 234
2014 391 353 313 296 261 229
2013 382 345 306 289 255 224
2012 374 337 299 287 251 219
20M 364 328 291 275 242 213

" Jeweils 90 % des Eckregelsatzes
21 80 % des Eckregelsatzes. Fir erwachsene Personen, die keinen eigenen Haushalt fihren, weil sie im
Haushalt anderer Personen leben.

Die Regelfortschreibung erfolgt jeweils zum 1. Januar eines Jahres, in dem keine Neubemessung der

Regelsatze erfolgt, nach Malkgabe eines Mischindex. Der Mischindex basiert auf der jahrlichen Preis-

und Lohnentwicklung im Verhaltnis 70 Prozent zu 30 Prozent.

Bl Mehrbedarfe fur Alleinerziehende 2020

Alter und Zahl der Kinder in % der Regelleistung In Euro
1 Kind unter 7 Jahre 36 % 155,52
1 Kind ab 7 Jahre 12 % 51,84
2 Kinder unter 16 Jahre 36 % 155,52
2 Kinder 24 % 103,68
3 Kinder 36 % 155,52

i sBzialpolitik-

./ aktuell.de

www.sozialpolitik-aktuell.de

Institut Arbeit und Qualifikation der Universitat Duisburg-Essen
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Sozialpolitik-aktuell.de

Das Internet-Portal www.sozialpolitik-aktuell.de bietet - wissenschaftlich fundiert - umfas-
sende und laufend aktualisierte Informationen Uber folgende Politikfelder:

= Soziale Sicherung, Grundsicherung, Sozialversicherung

= Finanzierung und 6konomische Grundlagen des Sozialstaats

=  Einkommensverteilung, Lohne/Gehalter, Haushaltseinkommen, Armut und Reichtum
= Arbeitsmarkt, Arbeitslosigkeit, Arbeitsmarktpolitik

= Arbeitsbedingungen, Arbeitszeit, Arbeit & Gesundheit

= Gesundheit & Gesundheitswesen, Kranken- & Pflegeversicherung

= Bevolkerung, Haushalte & Lebensformen, demografischer Wandel

=  Familien, Kinder, Familienpolitik

=  Alter, Alterssicherung, Rentenversicherung

= Sozialpolitik in Europa

In den jeweiligen Politikfeldern finden sich die Rubriken:

=  Kommentierte Infografiken zum Download

= Analysen, Berichte, Gutachten, Forschungsergebnisse

= Statistiken und Datensammlungen

=  Chronologie der gesetzliche Neuregelungen

= Gesetze

= Beitragssatze und Rechengrdlien der Sozialversicherung
= Hinweise auf neue Literatur und Fachzeitschriften

= Online-Rechner und Online-Lexika

=  Web-Links zu Wissenschaft, Institutionen, Verbanden

Die thematischen Schwerpunkte konzentrieren sich auf die aktuellen Debatten
,Kontrovers - das aktuelle Thema“:

=  Altersarmut; Lebensstandardsicherung, Rentenniveau

»  Arbeitszeit: verklirzen, verlangern, flexibilisieren?

=  Armut in Deutschland

= Hartz IV/SGB II: Wirkungen & Weiterentwicklung

» Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung

*= Niedriglohne und Mindestlohn

=  Atypische Beschaftigung


http://www.sozialpolitik-aktuell.de/
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= Langzeitarbeitslosigkeit
= Altersgrenzen, flexible Altersiibergange, Alterserwerbstatigkeit

= Bedingungsloses Grundeinkommen?

www.sozialpolitik-aktuell.de Institut Arbeit und Qualifikation der Universitat Duisburg-Essen



I AO Forschung 2020-01
LLAR\

Der Autor:

Prof. Dr. Gerhard Bdicker
ist Research Fellow am IAQ
Kontakt: gerhard.baecker@uni-due.de

IAQ-Forschung 2020-01 Stand: Januar 2020

Institut Arbeit und Qualifikation

Fakultat fir Gesellschaftswissenschaften
Universitat Duisburg-Essen

47048 Duisburg

IAQ im Internet
http://www.iaq.uni-due.de

IAQ-Forschung
http://www.iaq.uni-due.de/iaq-forschung/

Uber das Erscheinen der IAQ-Veréffentlichungen informieren
wir Uber eine Mailingliste: http://www.iaq.uni-due.de/aktu-
ell/newsletter.php

IAQ-Forschung (ISSN 2366-0627) erscheint seit 2015 in un-
regelmaRiger Folge als ausschlieBlich elektronische Publika-
tion. Der Bezug ist kostenlos.



[ ] UNIVERSITAT
DEUSISSEBNU RG
u u I CO Offen im Denken

universitats
Ub bibliothek

Duisburg-Essen Publications online

Dieser Text wird Uber DUEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universitét Duisburg-Essen, zur Verfiigung gestellt. Die hier verdffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls verdffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI: 10.17185/duepublico/71446
URN: urn:nbn:de:hbz:464-20200304-094214-4

Alle Rechte vorbehalten.



https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/71446
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20200304-094214-4

	forschung_2020-01_titel_sopo_test_1
	Dauerbaustelle_2020
	12/2019 Gesetz zur Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung
	Einführung einer Mindestausbildungsvergütung
	Wesentlicher Inhalt:

	08/2019 Fachkräfteeinwanderungsgesetz
	Erleichterung der Einwanderung von Fachkräften aus Drittstaaten
	Wesentliche Inhalte:

	07/2019 Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch
	Stärkung und neue Kompetenzen des Zolls
	Wesentliche Inhalte:

	07/2019 Gesetz zur Anpassung der Berufsausbildungsbeihilfe und des Ausbildungsgeldes
	Angleichung des Ausbildungsgeldes ans BAföG
	Wesentliche Inhalte:

	12/2018 Gesetz zur Stärkung der Chancen für Qualifizierung und für mehr Schutz in der Arbeitslosenversicherung (Qualifizierungschancengesetz)
	Erweiterte Weiterbildungsförderung, Absenkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung, Verkürzung von Anwartschaftszeiten, Verlängerung der Rahmenfrist
	Inhalte:

	12/2018 Gesetz zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts - Einführung einer Brückenteilzeit
	Anspruch auf eine Verringerung der Arbeitszeit für mindestens ein Jahr und maximal fünf Jahre mit Rückkehrrecht auf Vollzeitarbeit, Ausnahmen für Beschäftigte in kleineren und mittleren Unternehmen
	Wesentliche Inhalte:

	11/2018: Zweite Verordnung zur Anpassung des Mindestlohns
	Inhalt:

	11/2018: Gesetz über Leistungsverbesserungen und Stabilisierung in der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz)
	Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung bei Midi-Jobs: Ersetzung der Gleitzone durch einen verlängerten Übergangsbereich
	Inhalt:

	07/2018 Gesetz zur Verlängerung befristeter Regelungen im Arbeitsförderungsrecht und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102
	Verlängerung befristeter Sonderregelungen im SGB III
	Inhalte (SGB III):

	06/2017 Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen
	Wesentliche Inhalte:

	05/2017 Gesetz zur Neuregelung des Mutterschutzrechts
	10/2016: Gesetz zur Änderung des Arbeitsnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze
	Neuregelung von Überlassungshöchstdauer, equal pay, Eindämmung von Scheinwerkverträgen, Informationsrechte des Betriebsrates
	Wesentliche Inhalte:

	07/2016: Integrationsgesetz
	Bleiberecht bei Berufsausbildung, Arbeitsgelegenheiten, begrenzter Verzicht auf Vorrangprüfung, verbesserte Regeln für die Ausbildungsförderung
	Wesentliche Inhalte (in Bezug auf den Arbeitsmarkt)

	07/2016: Gesetz zur Stärkung der beruflichen Weiterbildung und des Versicherungsschutzes in der Arbeitslosenversicherung
	Weiterbildungsprämie, Flexibilisierung der Weiterbildungsförderung in KMU, Verlängerung von Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung
	Wesentliche Inhalte:

	11/2014: Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld
	Verlängerung der Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes

	08/2014: Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie (Tarifautonomiestärkungsgesetz)
	Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 € in Deutschland
	Wesentlicher Inhalt:

	10/2013: Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld
	Verlängerung der Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes
	Verordnung vom 31.10.2013
	Inkrafttreten: 07.11.2013
	Inhalt:
	 Die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes wird weiter von 6 auf (längstens) 12 Monate verlängert.

	12/2012: Haushaltsbegleitgesetz 2013 - Artikel II (SGB III)
	Wegfall des Eingliederungsbeitrags der BA (Artikel II)
	Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/10588 vom 03.09.2012)
	Gesetz vom 20.12.2012
	Inkrafttreten: 01.01.2013
	Inhalt:
	 Der von der BA an den Bund zu leistende Eingliederungsbeitrag (Beteiligung an den Kosten des SGB II) entfällt.
	 Zugleich Streichung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Arbeitsförderung

	12/2012: Verordnung über die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld
	Verlängerung der Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes
	Verordnung vom 07.12.2012
	Inkrafttreten: 01.01.2013
	Inhalt:
	 Die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes wird bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, deren Anspruch bis Ende 2013 entstanden ist, von 6 auf (längstens) 12 Monate verlängert.

	12/2012: Gesetz zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung
	Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze auf 450 Euro, Spannweite der Midijob-Zone zwischen 450 und 850 Euro
	Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/10773 vom 25.09.2012)
	Bundestagsanhörung zum Gesetzentwurf und zu den Anträgen von SPD, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen am 22. 10.2012: Schriftliche Stellungnahme von Verbänden und Einzelsachverständigen, darunter Stellungnahmen von
	Prof. Dr. Gerhard Bäcker/IAQ (Einzelsachverständiger): "Geringfügige Beschäftigung - Begrenzung statt Ausweitung" in: IAQ-Standpunkte 04/2012 und
	Dr. Claudia Weinkopf/IAQ (Einzelsachverständige): "Minijobs" in: IAQ Standpunkte 03/2012)
	Gesetz vom 05.12.2012
	Inkrafttreten: 01.01.2013 (mit Übergangsregelungen für bestehende Arbeitsverhältnisse)
	Wesentliche Inhalte:
	 Anhebung der Verdienstgrenze für die Minijob-Regelung von 400 auf 450 Euro im Monat.
	 Zugleich Anhebung des Beginns der Gleitzone von 401 auf 451 Euro und des Endes von 800 auf 850 Euro.
	 (Neue) Mini-Jobs sind in der Gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig. Zu den Regelungen bezüglich der Rentenversicherungspflicht siehe Neuregelungen 2012 Rentenversicherung..

	07/2012: Psych-Entgeltgesetz, darin Art. 4a: Arbeitslosenversicherung
	Sonderregelung Anwartschaftszeiten Arbeitslosengeld
	Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/8986 vom 14.03.2012)
	Bundestagsanhörung zum Gesetzentwurf und zu den Anträgen von SPD, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen zum Bereich "Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung" am 23.04.2012, Schriftliche Stellungnahme von Verbänden und Einzelsachverständigen
	darunter Stellungnahme von Prof. Dr. Gerhard Bosch/IAQ (Einzelsachverständiger): "Kurzzeitbeschäftigte in der Arbeitsmarktpolitik besser absichern“ in: IAQ-Standpunkte 01/2012
	Gesetz vom 21.07.2012
	Inkrafttreten: (Artikel 4a) 01.08.2012
	Inhalt:
	 Verlängerung der Sonderregelung zur Anwartschaftszeit auf die Versicherungsleistung Arbeitslosengeld. Die verkürzte Anwartschaftszeit von sechs Monaten gilt bis Ende 2014 (zuvor begrenzt bis 01.08.2012). Voraussetzung: Die in der Rahmenfrist zurückg...

	11/2011: Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt (Instrumentenreform)
	04/2011: Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
	09/2010: Beschäftigungschancengesetz
	12/2009: Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Bezug von  Kurzarbeitergeld
	07/2009: Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (Artikel 2)
	05/2009: Erste Verordnung zur Veränderung der Bezugsfrist von Kurzarbeitergeld
	03/2009: Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland  (Konjunkturpaket II)
	12/2008: Gesetz zur Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitsförderung
	Absenkung des Beitragssatzes

	12/2008: Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente
	04/2008: Siebtes Gesetz zur Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze
	12/2007: Sechstes Gesetz zur Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch  und anderer Gesetze
	10/2007: Viertes Gesetz zur Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch - Verbesserung der Qualifizierung und Beschäftigungschancen von jüngeren Menschen mit Vermittlungshemmnissen
	03/2007: Gesetz zur Verbesserung der Beschäftigungschancen älterer Menschen
	12/2006: Gesetz über die Senkung des Beitrags zur Arbeitsförderung
	Absenkung des Beitragssatzes zur BA

	07/2006: Haushaltsbegleitgesetz 2006
	Absenkung des Beitragssatzes zur BA, Beteiligung des Bundes

	04/2006: Gesetz zur Förderung der ganzjährigen Beschäftigung
	12/2005: Fünftes Gesetz zur Änderung des SGB III und anderer Gesetze
	09/2004: Viertes Gesetz zur Änderung des SGB III und anderer Gesetze
	12/2003: Drittes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
	12/2003: Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt
	12/2002: Erstes und zweites Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
	02/2002: Gesetz zur Vereinfachung der Wahl der Arbeitnehmer in den Aufsichtsrat  (Artikel 3: SGB III)
	12/2001: Gesetz zur Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente (Job-AQTIV-Gesetz)
	12/2001: Arbeitslosenhilfeverordnung
	06/2001: Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Förderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermögens (Altersvermögensgesetz) Artikel 5 (Arbeitslosenhilfe)
	03/2001: Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Förderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermögens (Altersvermögensergänzungsgesetz) Artikel 6
	12/2000: Einmalzahlungs-Neuregelungsgesetz
	11/2000: Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Arbeitsämtern und Trägern der Sozialhilfe
	06/2000: Zweites Gesetz zur Fortentwicklung der Altersteilzeit
	12/1999: Drittes SGB III-Änderungsgesetz
	12/1999: Haushaltssanierungsgesetz (HSanG) (Änderungen SGB III)
	12/1999: Gesetz zur Fortentwicklung der Altersteilzeit
	11/1999: Gesetz zur Neuregelung der Förderung der ganzjährigen Beschäftigung  in der Bauwirtschaft
	07/1999: Zweites SGB III-Änderungsgesetz
	03/1999: Gesetz zur Neuregelung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse
	Neue Entgeltgrenze von 630 DM, Versicherungspflicht von Nebenbeschäftigungen, Verzichtsmöglichkeit auf Versicherungsfreiheit

	12/1998: Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte
	12/2019 Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe
	Heranziehung unterhaltsverpflichteter Eltern und Kinder von Leistungsbeziehern der Sozialhilfe erst bei Überschreitung eines Jahresbruttoeinkommens von 100.000 Euro
	Inhalte:

	11/2019 Gesetz zur Stärkung des Wohngeldes
	Anpassung des Wohngeldes an die allgemeine Entwicklung von Mieten und der nominalen Einkommen in Höhe der Inflation; Erhöhung des Leistungsniveaus; regional gestaffelte Anhebung der Höchstbeträge; Neufestsetzung der Mietenstufen.
	Wesentliche Inhalte:

	10/2019: Regelbedarfsstufen-Fortschreibung
	Erhöhung der Regelbedarfe 2020
	Inhalt:

	08/2019 Drittes Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes
	Anpassung der Leistungssätze und Schließung von "Förderlücke"
	Wesentliche Inhalte:

	07/2019 Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch
	Stärkung und neue Kompetenzen des Zolls
	Wesentliche Inhalte:

	12/2018 10. Gesetz zur Änderung des SGB II - Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt  (Teilhabechancengesetz)
	»Teilhabe am Arbeitsmarkt« als neues Instrument zur Förderung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung arbeitsmarktferner Personen. Neufassung der Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16e SGB II.
	Inhalte:

	10/2018: Regelbedarfsstufen-Fortschreibung
	Erhöhung der Regelbedarfe 2019
	Inhalt:

	10/2017: Fortschreibung der Regelbedarfsstufen 2018
	Erhöhung der Regelbedarfe 2018
	Inhalt:

	04/2017: Änderung der Verordnung zur Durchführung des § 90 Absatz 2 Nummer 9 SGB XII
	Anhebung der Vermögensfreibeträge in der Sozialhilfe

	08/2017: Gesetz zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung anderer Gesetze (Betriebsrentenstärkungsgesetz)
	Freibeträge bei Einkommen aus einer zusätzlichen Altersvorsorge

	12/2016: Bundesteilhabegesetz
	Wesentliche Inhalte:

	12/2016: Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen sowie zur Änderung des Zweiten und des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
	Neuermittlung der Regelbedarfsstufen ab 2017

	12/2016: Gesetz zur Regelung von Ansprüchen ausländischer Personen in der Grundsicherung (SGB II/SGB XII)
	Ausschluss einzelner Gruppen von Ausländern von Leistungen des SGB XII und SGB II
	Inhalte:

	10/2016: Erste Verordnung zur Änderung der Unbilligkeitsverordnung
	07/2016: Integrationsgesetz
	Bleiberecht bei Berufsausbildung, Arbeitsgelegenheiten, begrenzter Verzicht auf Vorrangprüfung, verbesserte Regeln für die Ausbildungsförderung
	Wesentliche Inhalte (in Bezug auf das Asylbewerberleistungsgesetz und auf das SGB II)

	07/2016: Neuntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - Rechtsvereinfachung
	Wesentliche Inhalte:

	10/2015: Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz
	Änderungen des Asylverfahrensgesetzes, des Asylbewerberleistungsgesetzes und weiterer Gesetze
	Inhalte:
	Änderungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes

	10/2015: Fortschreibung der Regelbedarfsstufen 2016 (Verordnung)
	10/2015: Gesetz zur Reform des Wohngeldrechts und zur Änderung des Wohnraumförderungsgesetzes (WoGRefG)
	Erhöhung des Wohngelds, Ausweitung des Empfängerkreises
	Inhalt:

	12/2014: Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung
	12/2014: Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes und des Sozialgerichtsgesetzes
	Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts: Anhebung der Leistungssätze, Fortschreibung nach dem Mischindex wie beim SGB II, Begrenzung der Dauer des Bezugs der Grundleistung auf 15 Monate, Einführung eines kleineren Vermögensfreibetrages

	10/2014: Fortschreibung der Regelbedarfsstufen 2015 (Verordnung)
	Erhöhung der Regelbedarfe 2015

	09/2013: Fortschreibung der Regelbedarfsstufen 2014 (Verordnung)
	Erhöhung der Regelbedarfe 2014

	12/2012:Gesetz zur Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
	10/2012: Fortschreibung der Regelbedarfsstufen-2013 (Verordnung)
	Erhöhung der Regelbedarfe 2013

	01/2012: Zweiter Schritt zur Umsetzung der Jobcenter-Reform
	11/2011: Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt  (Instrumentenreform)
	Neuordnung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente im SGB III und SGB II, Ausgabeneinsparungen
	Wesentliche Inhalte:
	SGB III > siehe Neuregelungen Arbeitsförderung/SGB III

	03/2011: Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
	Neues System der Ermittlung der Regelbedarfe, Leistungen für Bildung und Teilhabe, Änderungen im SGB II und SGB XII
	Ermittlung der Regelbedarfe

	10/2010: Haushaltsbegleitgesetz 2011 (Artikel 14)
	Anrechnung des Elterngeldes auf Leistungen der Grundsicherung, Streichung des Zuschlags beim Wechsel von ALG auf ALGII

	08/2010: Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für  Arbeitsuchende
	Dauerhafte Neuorganisation der Aufgabenwahrnehmung von Kommunen und Bundesagentur für Arbeit im SGBII, Ausweitung von Optionskommunen

	05/2010: Gesetz zur Abschaffung des Finanzplanungsrates (Artikel 3a: SGB II)
	Härtefallregelung für außergewöhnliche Bedarfe

	04/2010: Sozialversicherungs-Stabilisierungsgesetz (Artikel 2: SGB II)
	Erhöhung der Freibeträge für die Altersvorsorge

	12/2009: Sechstes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
	Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2010

	07/2009: Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Berechnung von Einkommen sowie zur Nichtberücksichtigung von Einkommen und Vermögen beim Arbeitslosengeld II/Sozialgeld
	Einkommensanrechnung bei minderjährigen Hilfebedürftigen

	07/2009: Gesetz zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen (Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung) (Artikel 5)
	Schulstarterpaket

	03/2009: Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland („Konjunkturpaket II“) (Artikel 8)
	Dritte Altersstufe bei den Regelsätzen

	12/2008: Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente
	Neuordnung/Modifizierung der Erbringung von Eingliederungsleistungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

	12/2008: Fünftes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
	Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2010

	09/2008: Gesetz zur Neuregelung des Wohngeldrechts und zur Änderung des Sozialgesetzbuchs (Artikel 2)
	Kostenbeteiligung des Bundes an den Ausgaben für die Grundsicherung im Alter

	09/2008: Gesetz zur Änderung des Bundeskindergeldgesetzes
	Veränderungen beim Kinderzuschlag

	07/2008: Viertes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
	Entfristung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft

	06/2008: Gesetz zur Rentenanpassung
	Erhöhung der Regelsätze SGBII und SGB XII

	04/2008: Siebtes Gesetz zur Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze
	Zwangsverrentung von SGBII-Empfängern

	12/2007: Drittes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
	Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2008

	10/2007: Zweites Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
	Neue arbeitsmarktpolitische Instrumente für Langzeitarbeitslose mit besonderen Vermittlungshemmnissen

	12/2006: Gesetz zur Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze
	Weiterentwicklung der Regelsatzbemessung und Änderungen bei der Sozialhilfe

	12/2006: Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und des  Finanzausgleichsgesetzes
	Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2007

	07/2006: Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
	Neue Regelungen bei der Einkommens- und Vermögensanrechnung, Überprüfung von Arbeitsfähigkeit, Verschärfung von Sanktionen

	03/2006: Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze
	Angleichung der Regelleistungen Ost an das West-Niveau, Ausweitung der Bedarfsgemeinschaften auf Kinder unter 25 Jahren

	12/2005: Erstes Gesetz zur Änderung des zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II)
	Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung

	08/2005: Freibetragsneuregelungsgesetz
	Regelung der Erwerbstätigenfreibeträge

	07/2004: Gesetz zur optionalen Trägerschaft von Kommunen nach dem Zweiten Buch  Sozialgesetzbuch
	Optionale Trägerschaft der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch Kommunen

	12/2003: Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt/SGB II = Grundsicherung für Arbeitssuchende
	Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe in einem neuen Leistungssystem
	Inkrafttreten

	12/2003: Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch
	Reform des Sozialhilferechts und Einordnung als Zwölftes Buch in das Sozialgesetzbuch, Aussteuerung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das neue SGB II

	06/2001: Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	Einführung einer bedarfsorientierten Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung

	12/2000: Gesetz zur Änderung des Wohngeldgesetzes und anderer Gesetze – Artikel 2
	11/2000: Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Arbeitsämtern und Trägern der Sozialhilfe
	12/1999: Gesetz zur Familienförderung – Artikel 2a
	06/1999: 7. Gesetz zur Änderung des BSHG

	12/2019: Gesetz zur Einführung eines Freibetrags in der gesetzlichen Krankenversicherung zur Förderung der betrieblichen Altersvorsorge
	Einführung eines Freibetrages bei der Verbeitragung von Betriebsrenten
	Wesentliche Inhalte:

	07/2019: Rentenanpassung (Rentenwertbestimmungs-Verordnung)
	Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung
	Inhalt:

	11/2018: Gesetz über Leistungsverbesserungen und Stabilisierung in der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz)
	Wesentliche Inhalte:

	07/2018: Rentenanpassung (Rentenwertbestimmungs-Verordnung)
	Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung
	Inhalt:

	08/2017: Gesetz zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung anderer Gesetze (Betriebsrentenstärkungsgesetz)
	Grundlegender Richtungswechsel in der betrieblichen Altersversorgung: Ermöglichung von reinen Beitragszusagen (Sozialpartnermodell) und weitere Veränderungen
	Wesentliche Inhalte:

	07/2017: Gesetz zur Verbesserung der Leistungen bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und zur Änderung anderer Gesetze (EM-Leistungsverbesserungsgesetz)
	Ausweitung der Zurechnungszeiten
	Inhalt

	07/2017: Gesetz über den Abschluss der Rentenüberleitung (Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz)
	Einheitliche Rentenwerte in den alten und neuen Bundesländern ab 2025
	Inhalt:

	07/2017: Rentenanpassung (Rentenwertbestimmungs-Verordnung)
	Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung
	Inhalt:

	12/2016: Gesetz zur Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben
	Neuregelung (Flexibilisierung) der Teilrenten, Versicherungspflicht von Vollrentnern vor Erreichen der Regelaltersgrenze, Möglichkeit freiwilliger Zusatzzahlungen zum Ausgleich von Rentenabschlägen ab 50 Jahren, Entrichtung von Arbeitnehmerbeiträgen z...
	Inhalte

	07/2016: Rentenanpassung (Rentenwertbestimmungs-Verordnung)
	Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung
	Inhalt:

	12/2015: Gesetz zur Umsetzung der EU-Mobilitätsrichtlinie
	Abbau von Mobilitätshindernissen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich aus Regelungen zur betrieblichen Altersversorgung (insbesondere Dauer der Anwartschaftszeit, bevor betriebliche Altersvorsorgebeiträge portabel werden) ergeben können.
	Inhalt:

	07/2015: Rentenanpassung 2015 (Rentenwertbestimmungs-Verordnung)
	Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung
	Inhalt:

	07/2014: Rentenanpassung 2014 (Rentenwertbestimmungs-Verordnung)
	Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung

	06/2014: Rentenversicherungs-Leistungsverbesserungsgesetz
	Abschlagsfreie Altersrente ab 63, Mütterrente, Ausweitung der Zurechnungszeiten

	03/2014: Gesetz zur Festsetzung der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenversicherung für das Jahr 2014
	Festsetzung des Beitragssatzes zur GRV auf 18,9 % im Jahr 2014

	07/2013: Rentenanpassung 2013 (Rentenwertbestimmungs-Verordnung)
	Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung

	06/2013: Gesetz zur Verbesserung der steuerlichen Förderung der privaten Altersvorsorge (Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz)
	Einführung eines Produktinformationsblatts über geförderte Altersvorsorgeprodukte, Begrenzung der Wechselkosten bei Riester-Verträgen, steuerliche Förderung einer Absicherung gegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit

	12/2012: Beitragssatzgesetz 2013
	Absenkung des Beitragssatzes

	12/2012: Haushaltsbegleitgesetz 2013 - Artikel IV und V (SGB VI)
	Kürzung des Bundeszuschusses

	12/2012: Gesetz zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung
	Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze auf 450 Euro, Spannweite der Minijob-Zone zwischen 450 und 850 Euro, opt-out statt opt-in Regelung bei der Rentenversicherungspflicht

	07/2012: Rentenanpassung 2012 (Rentenwertbestimmungs-Verordnung)
	Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung

	12/2011: Beitragssatzverordnung 2012
	Beitragssatzabsenkung

	07/2011: Rentenanpassung 2011 (Rentenwertbestimmungs-Verordnung)
	Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung

	12/2010: Haushaltsbegleitgesetz 2011 - Artikel 19
	Streichung der Rentenversicherungsbeiträge von Bezieher von ALG II (Artikel 19)

	06/2010: Rentenanpassung 2010 (Rentenwertbestimmungs-Verordnung)
	Keine Rentenanpassung zum 01.07.2010, keine neuen aktuellen Rentenwerte

	07/2009: Rentenanpassung 2009 (Rentenwertbestimmungs-Verordnung)
	Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung

	06/2009: Drittes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
	Rentengarantie - Vermeidung von Rentenkürzungen

	06/2008: Rentenanpassung 2008
	Veränderung der Rentenanpassungsformel

	04/2008: Siebtes Gesetz zur Änderung des SGB III und anderer Gesetze
	Anhebung der Hinzuverdienstgrenzen auf die Geringfügigkeitsgrenze (Minijob-Grenze)

	12/2007: Gesetz zur Förderung der zusätzlichen Altersvorsorge und zur Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
	Entgeltumwandlung als dauerhafte Regelung, Absenkung des Lebensalters für die Unverfallbarkeit von Betriebsrentenansprüchen, Anhebung der Kinderzulage für die "Riester-Rente"

	04/2007: Gesetz zur Anpassung der Regelaltersgrenze an die demografische Entwicklung und zur Stärkung der Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz)
	Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre von 2012 bis 2029, entsprechende Anhebung vorgezogener Altersgrenzen und abschlagsfreier Erwerbsminderungsrenten
	Wesentliche Inhalte:

	04/2007: Gesetz zur Verbesserung der Beschäftigungschancen älterer Menschen
	Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung Älterer

	12/2006: Beitragssatzgesetz 2007
	Anhebung des Beitragssatzes zur gesetzlichen Rentenversicherung
	Gesetz vom 21.12.2006

	12/2006: Gesetz zur Änderung des Betriebsrentengesetzes und anderer Gesetze - Artikel 1 und 5
	Finanzierung Pensions-Sicherungsverein; Keine Auswirkung mehr der "Ein-Euro-Jobs" auf die Berechnung der Rentenanpassung

	07/2006: Haushaltsbegleitgesetz 2006 - Artikel 11
	Erhöhung der Arbeitgeber-Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte

	06/2006: Gesetz über die Weitergeltung der aktuellen Rentenwerte ab 1. Juli 2006
	Keine Rentenanpassung zum 01. 07. 2006, keine neuen aktuellen Rentenwerte

	03/2006: Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches SGB und anderer Gesetze  - Artikel 2
	Kürzung der Rentenversicherungsbeiträge für ALGII-Empfänger

	08/2005: Gesetz zur Änderung des Vierten und Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
	Einmaliges Vorziehen des Fälligkeitstermins der Beitragszahlung

	12/2004: Gesetz zur Organisationsreform der gesetzlichen Rentenversicherung
	Neue Organisationsstruktur der gesetzlichen Rentenversicherung, Überwindung der Trennung zwischen Angestelltenversicherung und Arbeiterrentenversicherung

	07/2004: Gesetz zur Neuordnung der einkommenssteuerrechtlichen Behandlung von Altersvorsorgeaufwendungen und  Altersbezügen (Alterseinkünftegesetz)
	Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und späteren Rentenleistungen, Veränderungen bei der Förderung von Riester- und Betriebsrenten

	07/2004: Gesetz zur Sicherung der nachhaltigen Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Nachhaltigkeitsgesetz)
	Weitere Begrenzung der Rentendynamik durch Einführung eines Nachhaltigkeitsfaktors in die Rentenanpassungsformel

	12/2003: Zweites Gesetz zur Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze
	Aussetzung der Rentenanpassung 2004, volle Beitragszahlung für die Pflegeversicherung, Absenkung der Schwankungsreserve

	12/2003: Drittes Gesetz zur Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze
	Verschiebung der Rentenauszahlung auf das Monatsende

	12/2003: Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe einschließlich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	SGB XII: Einordnung der Sozialhilfe in das Sozialgesetzbuch - einschließlich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	12/2003: Haushaltsbegleitgesetz 2004 - Artikel 22
	Schwerpunkt: Kürzung des Bundeszuschusses zur Rentenversicherung

	12/2002: Zweites Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
	Neuregelungen der geringfügigen Haupt- und Nebenbeschäftigung, Minijobs und Midijobs

	12/2002: Gesetz zur Sicherung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung und in der gesetzlichen Rentenversicherung (Beitragssatzsicherungsgesetz) - Artikel 2
	Erhöhung des Beitragssatzes zur gesetzlichen Rentenversicherung auf 19,5%, Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze

	12/2001: Gesetz zur Bestimmung der Schwankungsreserve in der Rentenversicherung
	Absenkung der Schwankungsreserve
	Gesetz vom 20.12.2001

	06/2001: Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	Schwerpunkt: Einführung einer besonderen Grundsicherung für Ältere - mit abweichenden Regelungen gegenüber der Sozialhilfe

	06/2001: Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Förderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermögens (Altersvermögensgesetz)
	Geförderte private und betriebliche Vorsorge als Teilersatz der Leistungen der umlagefinanzierten Rentenversicherung

	03/2001: Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Förderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermögens (Altersvermögensergänzungsgesetz)
	Änderung der Rentenanpassungsformel (Riester-Faktor), Absenkung des Rentenniveaus, Einschränkungen bei der Hinterbliebenenrente
	Gesetz vom 21.03.2001

	12/2000: Beitragssatzverordnung 2001
	Absenkung des Beitragssatzes

	12/2000: Gesetz zur Reform der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
	Ersetzung der bisherigen Renten wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit durch eine zweistufige Erwerbsminderungsrente, Einführung von Abschlägen

	12/1999: Gesetz zur Sanierung des Bundeshaushalts (Haushaltssanierungsgesetz) - Artikel 22
	Dämpfung der Rentenanpassung, Absenkung des Beitragssatzes, zusätzlicher Bundeszuschuss

	12/1999: Gesetz zur Förderung der Selbstständigkeit
	Festlegung von Kriterien zur Ermittlung von Scheinselbstständigkeit und von arbeitnehmerähnlicher Selbstständigkeit

	03/1999: Gesetz zur Neuregelung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse
	Neue Entgeltgrenze von 630 DM, Versicherungspflicht von Nebenbeschäftigungen, Verzichtsmöglichkeit auf Versicherungsfreiheit

	12/1998: Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte
	Absenkung des Beitragssatzes, Versicherungspflicht von Scheinselbstständigen und arbeitnehmerähnlichen Selbstständigen, Finanzierung der Kindererziehungszeiten

	12/2019: MDK-Reformgesetz
	Überführung der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung in eine eigenständige Körperschaft des öffentlichen Rechts
	Wesentliche Inhalte:

	12/2019: Gesetz zur Einführung eines Freibetrags in der gesetzlichen Krankenversicherung zur Förderung der betrieblichen Altersvorsorge
	Einführung eines Freibetrages bei der Verbeitragung von Betriebsrenten
	Wesentliche Inhalte:

	05/2019: Gesetz für schnellere Termine und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz/TSVG)
	Verbesserung der Leistungen und des Zugangs zur ambulanten haus- und fachärztlichen Versorgung
	Wesentliche Inhalte:

	08/2019: Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimitttelversorgung
	Erweiterte Befugnisse des Bundes hinsichtlich der Arzneimittelsicherheit .
	Wesentliche Inhalte:

	12/2018: Gesetz zur Beitragsentlastung der Versicherten in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versichertenentlastungsgesetz)
	Wiedereinführung der paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer bzw. Rentner und Rentenversicherung
	Wesentliche Inhalte:

	12/2018: Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-Stärkungsgesetz/PpSG)
	Wesentliche Inhalte, betreffend insbesondere Krankhäuser/Krankenpflege

	11/2018: Gesetz über Leistungsverbesserungen und Stabilisierung in der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz)
	Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung bei Midi-Jobs: Ersetzung der Gleitzone durch einen verlängerten Übergangsbereich
	Inhalt:

	08/2017: Gesetz zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung anderer Gesetze (Betriebsrentenstärkungsgesetz)
	Wegfall der GKV und SPV-Beitragspflicht von betrieblichen Riester-Renten
	Inhalt:

	07/2017: Pflegeberufereformgesetz
	Neuordnung der Pflegeausbildung
	Inhalt:

	05/2017: Gesetz zur Stärkung der Arzneimittelversorgung in der GKV (GKV-Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz
	Neue Regelungen in der Arzneimittelversorgung
	Inhalte:

	04/2017: Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz – HHVG)
	Bessere Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln und Weiterentwicklung dieser Leistungsbereiche
	Wesentliche Inhalte:

	02/2017: Gesetz zur Verbesserung der Handlungsfähigkeit der Selbstverwaltung in der GKV (GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz)
	Neuregelung der Aufsicht des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) über die GKV-Selbstverwaltungskörperschaften
	Inhalt:

	12/2016: Versorgung und Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen
	Neues Vergütungssystem in der Psychiatrie und Psychosomatik
	Wesentliche Inhalte:

	4/2016: Viertes Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften
	12/2015: Krankenhausstrukturgesetz (KHSG)
	11/2015: Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung (HPG)
	07/2015: Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (PrävG)
	07/2015: Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der GKV (GKV-VSG)
	08/2014: Haushaltsbegleitgesetz 2014
	Kürzung des Bundeszuschusses zur GKV in den Jahren 2014 und 2015. Den Einnahmen des Gesundheitsfonds werden 2014 und 2015  3,5 bzw. 2,5 Mrd. Euro aus der Liquiditätsreserve zugeführt.

	07/2014: GKV-Finanzstruktur- und Qualitätsweiterentwicklungsgesetz (GKV-FQWG)
	Festschreibung der Arbeitsgeberbeiträge auf 7,3 %, Abschaffung des Sonderbeitrags der Versicherten, Finanzierung zukünftiger Ausgabensteigerungen durch kassenindividuellen einkommensabhängigen Zusatzbeitrag, Belastung allein der Versicherten, Wegfall ...

	03/2014: 14. Gesetz zur Änderung des SGB V
	Aufhebung der Nutzenbewertung von Arzneimitteln im Bestand, Verlängerung des Preismoratoriums bis Ende Dezember 2017, Erhöhung des Herstellerabschlags von 6 auf 7 Prozent

	12/2013: 13. SGB V-Änderungsgesetz
	Verlängerung des Preismoratoriums bis 31.04.2014

	08/2013: Drittes Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften
	07/2013: Gesetz zur Beseitigung sozialer Überforderung bei Beitragsschulden in der Krankenversicherung
	12/2012: Gesetz zur Regelung des Assistenzpflegebedarfs in stationären Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen: Artikel 1
	12/2011: Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (Versorgungsstrukturgesetz)
	12/2010: Haushaltsbegleitgesetz 2011
	11/2010: Gesetz zur nachhaltigen und sozial ausgewogenen Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzierungsgesetz)
	10/2010: Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes in der gesetzlichen Krankenversicherung (Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz - AMNOG)
	04/2010: Sozialversicherungs-Stabilisierungsgesetz - Artikel 4
	03/2009: Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland (Konjunkturpaket II)
	03/2007: Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz - GKV-WSG)
	04/2006: Gesetz zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung
	12/2004: Gesetz zur Anpassung der Finanzierung von Zahlersatz
	11/2003: Gesetz zur Modernisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Modernisierungsgesetz - GMG)
	12/2002: Beitragssatzsicherungsgesetz
	12/2002: Zweites Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
	04/2002: Fallpauschalen-Gesetz
	03/2002: Krankenversicherung der Rentner (10. SGB V Änderungsgesetz)
	02/2002: Arzneimittelausgaben-Begrenzungsgesetz
	12/2001: Arzneimittelbudget-Ablösungsgesetz
	12/2001: Gesetz zur Einführung des Wohnortprinzips bei Honorarvereinbarungen
	12/2001: Gesetz zur Reform des Risikostrukturausgleichs in der GKV
	07/2001: Festbetragsanpassungsgesetz
	07/2001: Gesetz zur Neuregelung der Krankenkassenwahlrechte
	03/2001: Altersvermögensergänzungsgesetz (Artikel 4)
	12/2000: Einmalzahlungs-Neuregelungsgesetz
	12/1999: Haushaltssanierungsgesetz, Artikel 21
	12/1999: Gesetz zur Rechtsangleichung in der gesetzlichen Krankenversicherung
	12/1999: Gesetz zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem Jahre 2000 (GKV-Gesundheitsreform 2000)
	07/1999: Zweites SGB III-Änderungsgesetz
	03/1999: Gesetz zur Neuregelung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse
	12/1998: Gesetz zur Stärkung der Solidarität in der gesetzlichen Krankenversicherung - GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz (GKV-SolG)
	05/1998: 9. SGB V-Änderungsgesetz
	11/2019: Gesetz für bessere Löhne in der Pflege (Pflegelöhneverbesserungsgesetz)
	Ermöglichung von Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen in der Pflege; Stärkung der Pflegekommission: Empfehlungen zu Mindestlöhnen und Arbeitsbedingungen
	Inhalte:

	12/2018: Fünftes Gesetz zur Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch – Beitragssatzanpassung
	Anhebung des Beitragssatzes zur Pflegeversicherung
	Inhalt:

	12/2018: Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-Stärkungsge-setz/PpSG)
	Sofortmaßnahmen zur Behebung des Fachkräftemangels in der Kranken- und Altenpflege: Bessere pflegerische Versorgung, Personalausstattung und Arbeitsbedingungen
	Wesentliche Inhalte, betreffend Altenpflege

	11/2018: Gesetz über Leistungsverbesserungen und Stabilisierung in der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz)
	Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung bei Midi-Jobs: Ersetzung der Gleitzone durch einen verlängerten Übergangsbereich
	Inhalt:

	07/2017: Pflegeberufereformgesetz
	Neuordnung der Pflegeausbildung
	Inhalt:

	12/2016: Drittes Pflegestärkungsgesetz (PSG III)
	Inhalte:

	12/2015: Pflegestärkungsgesetz II
	Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff, Einführung von fünf Pflegegraden, Neubemessung der Leistungen und der Höhe der Eigenleistungen, bessere soziale Absicherung von Pflegepersonen, Anhebung des Beitragssatzes
	Wesentliche Inhalte

	12/2014: Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf
	Einführung eines Rechtsanspruchs auf Familienpflegezeit, Anspruch auf finanzielle Förderung zum (Teil)Ausgleich des Einkommensausfalls während der Freistellungsphase durch ein zinsloses Darlehen, Verknüpfung der Kurzzeitpflege (bis zu 10 Tagen) mit ei...

	12/2014: Pflegestärkungsgesetz I
	Anpassung (Dynamisierung) der Pflegeleistungen, Leistungsflexibilisierung, Verbesserung der Personalausstattung, Beitragssatzanhebung, Errichtung eines Pflegevorsorgefonds

	10/2012: Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz
	Leistungsverbesserungen insbesondere für demenziell Erkrankte, Förderung einer privaten Zusatzpflegeversicherung

	12/2011: Familienpflegezeitgesetz
	Schwerpunkt: Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Pflege durch Familienpflegezeit

	05/2008: Gesetz zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung (Pflege-Weiterentwicklungsgesetz) - Artikel 1
	05/2008: Gesetz zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung (Pflege-Weiterentwicklungsgesetz): Artikel 3 - Pflegezeitgesetz
	03/2007: Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz - GKV-WSG)
	03/2005: Verwaltungs-Vereinfachungsgesetz
	12/2004: Gesetz zur Berücksichtigung der Kindererziehung im Beitragsrecht der sozialen Pflegeversicherung (Kinder-Berücksichtigungsgesetz - KiBG)
	12/2003: 2.SGB VI-Änderungsgesetz
	12/2002: Beitragssatzsicherungsgesetz
	12/2001: Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz
	09/2001: Gesetz zur Qualitätssicherung und zur Stärkung des Verbraucherschutzes in der Pflege (Pflege-Qualitätssicherungsgesetz)
	12/1999: Haushaltssanierungsgesetz
	07/1999: 4. SGB XI-Änderungsgesetz
	04/2019: Gesetz zur zielgenauen Stärkung von Familien & ihren Kindern (Starke-Familien-Gesetz)
	Anhebung des Kinderzuschlags, verbesserte Leistungen für Bildung und Teilhabe

	12/2018: Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz)
	Mittel des Bundes an die Länder für bessere Qualität in der Kita-Betreuung und für die Entlastung der Eltern von den Kita-Gebühren

	11/2018: Gesetz zur steuerlichen Entlastung der Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Familienentlastungsgesetz – FamEntlastG)
	Anhebung von Kindergeld und Kinderfreibeträgen
	Inhalte:

	06/2018: Baukindergeld
	Förderung des Ersterwerbs von selbstgenutztem Wohneigentum für Familien mit Kindern
	Gesetz vom 05.07.2018 (Haushaltsgesetz 2018)
	Inhalte:

	06/2017: Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes
	Änderungen des Unterhaltsvorschusses hinsichtlich Leistungsbedingungen, Leistungsdauer und Leistungshöhe
	Inhalte:

	12/2016: Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und -verlagerungen
	Anhebung der Leistungen des Familienleistungsausgleichs
	Inhalt:

	07/2016: Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder und des Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes
	Inhalt

	07/2015: Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags
	Erhöhung der Kinderfreibeträge, des Kindergelds, des Kinderzuschlags und des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende zum 01.01.2015 und zum 01.01.2016
	Inhalte:

	12/2014: Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung
	12/2014: Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf
	12/2014: Gesetz zur Einführung des Elterngeld Plus mit Partnerschaftsbonus und einer flexibleren Elternzeit
	Einführung des Elterngeld Plus mit Partnerschaftsbonus und einer flexibleren Elternzeit

	02/2013: Betreuungsgeldgesetz (aufgehoben 2015 durch Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes)
	Einführung eines Betreuungsgelds bei der privaten Betreuung von Kleinkindern
	Wesentliche Inhalte:

	09/2012: Vereinfachung des Elterngeldvollzugs
	Pauschale Einkommensanrechnung beim Elterngeld

	12/2011 Familienpflegezeitgesetz
	12/2010: Haushaltsbegleitgesetz 2011 (Artikel 14)
	Einschnitte beim Elterngeld

	12/2009: Wachstumsbeschleunigungsgesetz (Artikel 8)
	Anhebung von Kinderfreibeträgen und Kindergeld

	03/2009: Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland („Konjunkturpaket II“)
	Einmalzahlung Kindergeld, Anhebung des Grundfreibetrags bei der Einkommensteuer in zwei Schritten

	01/2009: Erstes Gesetz zur Änderung des Bundeselterngeld- und -Elternzeitgesetzes
	Änderungen bei Elterngeld und Elternzeit

	12/2008: Familienleistungsgesetz
	Anhebung von Kindergeld und Kinderfreibeträgen, Förderung von haushaltsnahen Dienstleistungen

	12/2008: Kinderförderungsgesetz
	Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kleinkinder

	09/2008: Gesetz zur Änderung des Bundeskindergeldgesetzes
	Vergrößerung des Empfängerkreises des Kinderzuschlags

	05/2008: Pflegezeitgesetz
	12/2007: Einrichtung eines Sondervermögens Kinderbetreuungsausbau und Entfristung des Kinderzuschlags
	12/2007: Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts
	Betreuungsunterhalt

	12/2006: Gesetz zur Einführung des Elterngeldes
	Einführung von Elterngeld (vormals Erziehungsgeld) und Veränderungen bei der Elternzeit

	12/2004: Tagesbetreuungsausbaugesetz
	Bedarfsgerechter Ausbau der Tagesbetreuung und Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe

	12/2003: Viertes Gesetz über moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Artikel 46)
	Artikel 46: Einführung eines Kinderzuschlags im Bundeskindergeldgesetz

	12/2003: Haushaltsbegleitgesetz 2004
	Kürzungen beim Erziehungsgeld, Vorziehen der dritten Stufe der Steuerreform

	01/2001: Zweite Stufe der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs
	12/2000: Gesetz zum Erziehungsgeld und zur Elternzeit
	10/2000: Steuersenkungsgesetz
	Vorziehen der Stufe 2002 des Steuerentlastungsgesetzes auf 2001

	12/1999: Gesetz zur Familienförderung
	Einführung eines steuerlichen Betreuungsfreibetrags, Anhebung des Kindergeldes

	03/1999: Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002
	Erhöhung Kindergeld, Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrags


	IAQ-Forschung 2020-01_ende
	DuEPublico Infobox

